
Zeitschrift: Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern

Herausgeber: Grosser Rat des Kantons Bern

Band: - (1856)

Rubrik: Ordentliche Wintersitzung : 1856

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Tagblatt
de»

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Winterfitzung. I8SV.

Kreisschreiben
an

die Mitglieder des Großen Rathes-

Bern, den 28. November »856.

Hk'r Großrath.'

Der Unterzeichnete hat im Einverständniß mit dem
RegieruagSralh beschlossen, den Großen Rath auf Montag
den >s. Dezember näcvstkünftig zusammenzubtrnfen. Sie
werden demnach eingeladen/ sich am bezeichneten Tage des
Vormittags um 10 Uhr tni gewohnten SitzungSlokale des
Großen Rathes auf dem Rathhause in Bern einzusinden.

Die Beralhungsgegeniiändt sind:

^ GesetzeSentwürfe.

». Solche, welche zur zweiten Berathung vor-
gelegt werden:

t) Gesetz über den Unterhalt und die Korrektion der
Gewässer und über die Austrockaung von Mööfern
und andern Ländereien;

2) Dekret über die Besoldung der Schulinspektoren.

I». Solche, welche schon früher vorgelegt, aber
nicht in Berathung genommen worden sind:

1) Entwurf eines Strafgesetzbuches;
2) GesetzeSenlwurf, betreffend die Herabsetzung der Tag.

gelber der Amtsrichter und AmtSgerichtSsuppleanien;
3) DtkrelSentwurs, betreffend Vermehrung der Zahl

der Wobei.

«. Solche, welche neu vorgelegt werden:

1) Ueber das Armenwesen;
2) Ueber die Einkommens- und Rentenkeuer;
3) Ueber die Einführung der schweizerische« Maß-und

GewichlSordnung.

Tojdlatt »ei Vraße» Rathe« »«««.

v. Vorträge,
a. DeS Präsidiums:

1) Ueber die stattgehabten Ersatzwahlen;
2) Ueber die WahlkreiSeintheilung tm Amtsbezirk

Aarberg; "

Z) Ueber die Reduktion der Amtsbezirke.

i>. Der Justiz, und Polizeidirektion:
t) Ueber Naturalisatiousgesuche;
2) Ueber verschiedene Strafnachlaß, und Strafomwand.

lungsgesuche;
3) Ueber die EntlassungSgesuche des Herrn Regierungß.

statthalier Dennler in Tbun und des Herrn Bolz,
Gerichtspräsident von Konolfigen;

4) Betreffend Ergänzung des DekreiS gegen die Thier,
quälerei;

s) Betreffend die Grundbuchberetnigung..

c. Der Flnanzdirektion:
Entwurf Boranschlag der Einnahme« und Ausgaben
für das Jabr t867;

2) Bortrag, betreffend die Reorganisation der Kanto.
nalbank;

3) Betreffend mehrere Nachkreditbegehren;
4) Betreffend die Kosten verschiedener durch den Bun.

deSralhhauS. und Eisenbahnbau veranlaßter Neu.
bauten und deren Verhältniß zum Erlös auS dem
abgetretenen Grund und Boden;

Z) Bericht über 'die in Betreff des Stempelpapiers
erhobenen Klagen;

0) Bericht über die Liquidation der Kantonalbaakobli.
gationeo;

7) Bericht über ein Gesuch um Abänderung einiger
Bestimmungen deS Bergbaugesctzes;

8) Bericht, betreffend Entschädigung der Brückengesell,
schaft von Jaberg und Kiesen wegen Aufhebung deS

Brückenzolles;
9) Betreffend die Erläuterung deS § 3S deS Gesetzes

über die Vermögenssteuer.
27
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6. Der Militärdirektion:
t) Entlassung und Beförderung von Stabsoffizieren.

O. Wahlen.

1) Zweier Ständeräthe für daS Jahr 1857;
2) EincS RegierungSstalibaltcrS von Tdun;
3) Eines Gerichtspräsidenten von Konolfingea;
4) EineS OberinstrukiorS der Infanterie;
5) EineS KautonSkriegskommiffärS.

Für die erste Sitzung werden Vorträgt deS RegieruugS.
Präsidenten, der Justiz, und Polizeidirektton sowie der Fi-
nanzdirekrion auf die Tagesordnung gesetzt.

Schließlich werden Sie, Herr Großrath, ersucht, die

Ihnen seiner Zeit übersandten GesetzeSentwiirfe mttzu.
bringen.

Mit Hochschätzn»«.'

Der GroßrathSpräsident:

Kurz.

Erste Sitzung.

Montag den ts. Chrisimonat 1866.

Morgens um 10 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Haslebacher,
Krebs in Twann, Morgen'haler, Müller in Hofwyl und
v. Werdt; ohne Enrschu digung: die Herren Baischelet,
Berger, Bcssire, Bitzius, Botreron- Buri, Jakob; Bützberger,
Carrel, Cbarmtllot, Choppart, Fischer im Eichbcrg (erklärt
den Austritt). Friedlt, Frotdevaux, Ganguillel, GirardtN,
Gouvernon, v. Graffenried, Grimairre, Großmann, Haldt.
mann, Notar; Hermann, Hirsig, Hubacher, Jndermühle,
Kaiser, Kanzigcr. Karrer, Kasser, Kticher, König, Kohler
in Pruntrut, Koller, Lehmann, Edrisiian; Lehmann, Job.;
Lehmann, I. U; Lenz, Marquis, Metheèe, Minder, MooS«
mann, Moser, Johann; Moser, Jakob; Müller, Arzt;
Müller in SumiSwald, Niggeler, Parrat, Paulet, Prudon,
Räy, Röthlisberger, Gustav; Rubin Salchlt, Schaffler,
Schären in Bümplte. Schären in Sptez, Scheidegger,
Scheurer, Schmtd Schneeberger im Schweikhof, Schoier,
Schürch, Setler, Seßler, Siegcnrhaler, v. Steiger,
Streit in Zimmerwald. v. Slürler. v. Tavcl, Tièche,
Theurillal, Trachsel, Rudolf; v Wattenivyl in Dießbach,
v Wattenwyl in Rubtgen, Weber, Wiedwel, Wißler und
Wyfi.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit fol.
gender Rede:

Meine Herren! ES ist ein halbes Jahr verflossen, seit

wir uns das leyte Mal versammelt haben. DaS Traktan.
denverzeichnisi wird Ihnen zeigen, daß die Regierung nicht
müßig war. Ich zweifle zwar, daß alle Vorlagen in der
gegenwärtigen Sitzung werden behandelt werden können;
jedenfalls bitte ich Sie, meine verehrten Herren, um
Ausdauer.

Der RegierungSralh wünscht, daß der GesetzeSentwurf
über daS Armenwesen zur Behandlung komme, weßbald ich
denselben bereits auf morgen aus die Tagesordnung setze.

DaS Uebel der Armennotd an der Wurzel anzugreifen, liegt
nicht in der menschlichen Kraft. ES liegt tief »n der mensch,
lichen Naiur selbst begründet; immer wird es Arme geben,
welche ihren Zustand selbst verschuldet haben, immer solche,
welche vom Gluck nicht begünstigt oder, wenn man lieber
will, von einer döhern Hand geschlagen, in Noth und Elend
sich befinden. Durch Gesetze kann diese Noch nur gelindert
und denen, welche für die Armen zu sorgen haben, die Last
vermindert werden indem dieselbe gehörig vertheilt wird
Wenn auch die gesetzliche Pflicht zur Arnrenunterbaliung
aufgehoben ist, so bleiben doch die moralische Pflicht und tie
Macht der Umstände, welche letztere oft gebietender ist alS
daS Gesetz. Ihnen, meine Herren, möge eS gelingen, durch
gründliche Berathung und Erwägung aller Verdälintsse ein
solches Gesetz zu erlassen. Hüten wir uns jedoch vor
Illusionen.

Es wird Ihnen ferner der Entwurf eines Strafgesetz.
bucheS vorgelegt. Schon im Jahre 1803 versprach die
damalige Regierung ein solches, und im UebergangSgesetz
zur Verfassung von 1831 wurde dem Großen Rarh zur Pflicht
gemacht, sobald er sich konstiiuirt haben werde, sein Augen,
merk auf die KriminalrechtSpflege zu richten, die seit vielen
Jahren die begründetste Ursache zu allgemeinen Beschwerden
gegeben habe. Noch zur Stunde sind aber die Bestimm»«,
gen über das Strafrechl in unserm Kanton Stückwerk, eine
traurige Verpflasterung, welche ihren Schlußstein in der
Willkür, d. h> dem richterlichen Ermessen findet, daS nur
deßhalb keine so nachtheilige Folge gehabt hat, weil wir
uns rühmen können, daß die Justiz jewenen ehrlich und
gut verwaltet wurde. Zwei Entwürfe scheiterten an der
Ungunst der Zeit. Möge daS bekannte Sprichwort: da«
daS Bessere der Feind deS Guten sei, nicht auch dtcßmal
bindernd in den Weg tieten.

Ein ebenfalls höchst wichtiges Gesetz wird Ihnen znr
»weilen Berathung vorgelegt: das Gesetz über den Unterhalt
und die Korrektion der Gewässer. ES ist nothwendig, daß
die Frage, wem die Verpflichtung zum Unterhalle der
Schwellen und sonstigen künstlichen Vorrichtungen zur Ver-
Hinderung der bei unsern Geblrgögewässern so häufigen
Uebcrschwemmungen obliege und in welchem Maße, gesetzlich
entschieden werde. DaS Gesetz wird namentlich aus einer
Landesgcgend aufS Neue große Anfechtungen erleiden.
Während von der Einen Seire geglaubt wird, die Gerechtig.
keit und Gleichheit vor dem Gesetz g-biete, daß dasselbe
überall seine Anwendung finde, wird von der andern dafür
gehalten, die Ausdehnung desselben auf die in ibrem Lau?
deSlheile gegebenen besondern Verhältnisse treffe sie unver.
haltnißmäßig schwer und die Gleichheit werde dadurch ver.
letzt. Sie werden, meine Herren, auch hier alle Gründe
abwägen; denn Niemand will gegen einzelne unserer
Mitbürger ungerecht sein. Aber auch die Gegn-r des Gesetzes
mögen sich wodl prüfen, ob ihnen die neue Last nicht nur
deßhalb alS ungerecht erscheint, weil sie neu und ungewohnt
und zum größten Theil bisher vom S:aare getragen worden
ist, so lange nämlich alS daS Unternehmen, die Aarkvrrcklion,
seine VoU.ndung noch nicht erreicht haue.



Auf den Traktanden befindet fich auch daS Gesetz über
die Einkommens, und Rentengcuer. Alleen dir Entwurf
kann Ihnen noch nicht vorgelegt und muß auf die nächste

Sitzung verspan werden. Dieses Gesetz ist schon lange ein
dringendes Bedürfniß; denn eS liegt wohl außer Zweifel,
daß die bisherige Bcstenrung des Einkommens nichr auf
einem nchrigen Grundsatze beruhe, und daß namenelech die
jenigen, deren Einkommen bestimmt und in klaren Zahle»
bekannt ist, wie » B. die Beamten, den andern gegenüber
fich in einem großen Nachtheile befinden. Nicht zu läugnen
ist eS aber, daß eö außerordentlich schwer ist, daS richtige
Verhältniß zu finden, ohne Anwendung vexatorischer Maß.
regeln, welche immer die allgemeine Unzufriedenoeil zur
Folge haben. Möae eS den vorverarhenden Behörde« gelin.
gen, unS ein solches Gesetz vorzulegen und uns dann, das.
selbe inS Leben zu rufen, welches den Erfordernissen eines
billigen und möglichst wenig lästigen Steuersystems eat.
spricht.

DaS Budget wurde noch nicht ausgetheilt, weil der
Regierungsrath eS erst in der verflossenen Woche berathen
konnte. Da das Budget acht Tage, bevor es behandelt
werden darf, ausgetheilt werden muß so hängt es von Ihrer
Ausdauer ab ob wir dasselbe in dieser Sitzung berathen
können.

Wenn wir uns im Innern des Kantons einer wohl,
thuenden Rude erfreuen, so werden wir doch, mit allen
unsern eidgenössischen Brüdern zugleich, von einer ernsten
Gefahr bedroht Ein unbegreiflicher Aufstand im Nachbar,
kanion Neuenburg, dessen Ursache in einer «»seligen Ver.
blendung gesucht werden muß, hat nicht nur schweres Unheil
über diese» Kanton verbreit-t, sondern die ganze Schweiz
in neue Verwicklungen gestürzt, deren Ende noch nicht vor-

uS zu sehen ist. Mögen Diejenigen, in deren Hände die
Leitung der eidgenössischen Dinge gelegt ist, diese Berwick,
lungen zur Ehre und zum Woble deS ganzen Vaterlandes
zu lösen verstehen und unS vor einem Kriege bewahren, ein.
gedenk der Worte:

„Krieg ist ei» Wagen, den der Teufel lenkt,
»Wer drinnen fitzt, weiß nichr wohin er fahrt,
»Ob über eig'ne oder fremde Saaten."

Sollte es aber nicht gelingen, unbilligen Ansprüchen anders
zu begegnen, so möge daS ganze Volk iu Waffen zusammen-
halten und fremden Angriff vom vaterländisch u Boden
zurückweisen. Gott nehme unS, wie bis anhin, in seinen
kräft gen Schutz

Ich kann nicht schließen, ohne deS Unfalls zu gedenken,
welchen den hochgeachteten Präsidenten deS RegierungS
rath S betroffen hat. Seit vielen Wochen liegt Herr Blösch
an einer «chweren Krankheit darnieder; ernstlich war man
um sein Leben besorgt, und wenn wir unS jetzt auch freuen
dürfen, ihn außer Lebensgefahr zu wissen, so wird eS doch
Noch viele, viele Wochen anstehen, bis er den StaarSge.
schäflen wieder gegeben sein wird. Unsere Theilnahme möge
seine Genesung befördern.

Ich erkläre die Sitzung des Großen RatheS eröffnet.
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t) des Herrn Stämpfli von Schwanden infolge dessen

Todes;

2) des Herrn Wagner zu Ortbühl ebenfalls infolge dessen

TodeS;

3) deS Herrn Gerber in Steffisburg infolge Austrittes;
si) des Herrn AmiSnotar Brötie in Bern, welcher eben-

falls seineu Austritt erklärt hatte.

Die zu Ersetzung der genannten Herren einberufenen
politischen Versammlungen der Wahlkreise Seedorf, Stef.
fisburg und Bern (Münstergemeindc) habcn erwählt:

t) Herrn Rudolf Spring in Schöpfen;

2) Herrn Christ. Gerber, Sohn, Gastwirth in Steffis-
bürg;

3) Herrn Ioh. Dähler, gewcs. Großrath, daselbst;

si) Herrn Fischer von Rcichenbach, gewes. RegierungS.
rath und nach dessen Ablehnung Herrn Kommandant
Ganguillet in Bern.

Da innerhalb der gesetzlichen Frist keine Einsprachen
gegen diese Wahlen erhoben wurden und der Regierungsrath
fich auch nicht veranlaßt sah, von Annes wegen dggegen
einzuschreiten, so beantragt derselbe durch sein Präsidium die
Genehmigung sämmtlicher Ersatzwahlen.

Dieser Antrag wird ohne Einsprache durch das Hand,
mehr genehmigt.

Die anwesenden HH. Spring, Gerber und Dähler
leisten den verfassungsmäßigen Eid, ebenso Herr von G on ten
von Sigriswyl, dessen Wahl schon in der letzten Session
genehmigt worden war-

Auf den Antrag deö Präsidiums wird sodann be.
schlössen, dem Obcrgerichte die Anzeige zukommen zu lassen,
daß im Laufe dieser Sitzung der Entwurf eines neuen Straf.
gefctzbuchcS zur Behandlung kommen werde, mit der Einla-
dung, der daherigen Berathung beizuwohnen. Der betreffende
Tag wird später bestimmt.

Das Präsidium z igt ferner an, daß der RegierungS-
rath beschlossen hat. den Herrn Oberrichter Borri als Re.
daktor des Entwurfs eines neuen Strafgesetzbuches einzuladen,
die Stelle eines Berichterstatters im Großen Rache zu über,
nehm n, und daß endlich die Kontrolle der eingelangten
Bittschriften zur Einsicht der Mitglieder auf dem Kanzleitische
bereit liegt.

Angezeigt und dem RegierungSrathe zur Begutachtung
überwiesen wird die eingelangte Vorstellung über die Ein.
büraeruna der Landsaßen.Tagesordnung:

Vortrag deS Regierungsrathes über die seit der
letzten Session des Großen Rathes angeordneten Ergän-
zungswahlen, und zwar am Platze
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Projekt-Dekret

über

Vermehrung der Weibe l.

(Erste Berathung.)

Der Große Rath des KaKtonS Bern,

in Betrachtung, daß durch die Aufstellung von Unter-
wcibeln für die einzelnen Kirchgemeinden dem vorhandenen
Bedürfnisse einer schnellen und zuverläßiqen Besorgung der
BetrcibungS. und Rechtsakten nicht überall abgeholfen wird,
in einiger Abänderung der Art- t und s des Weibclgefttzes
vom 24. Dezember 1852,

beschließt:

t) Der RcgierungSratb ist ermächtigt, auf den doppelten,
jedoch nicht verbindlichen Vorschlag des Amtsgerichtes,
>n denjenigen Amtsbezirken, in welchen das Bedürfniß
eS erfordert, neben dem AmtSqerichtSweibel noch einen
oder mehrere Weibel aufzustellen, deren Geschäftskreis
sich auf den ganzen Amtsbezirk ausdehnt.

2) Der AmtSgerichtSweibel versieht jedoch, wie bis dahin,
ausschließlich die Bedienung der Sitzungen deS
Amtsgerichts und deS Gerichtspräsidenten bei der Ausübung
seiner Amtsverrichtungen.

3) In Bemg auf ihre AmtSdauer, auf die Leistung der
Bürgschaft, die Stellung zu den Aussichtsbehörden, die
amtlichen Rechte, Pflichten und die Verantwortlichkeit
stehen sie unter den nämlichen Gesetzen wie der
AmtSgerichtSweibel.

4) Dieses Dekret tritt nach der ersten Berathung provi¬
sorisch in Kraft und ist nach der zweiten Berathung in

die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufzunehmen.

Gegeben in der Sitzung des Großen RatheS vom

Migy, Vizepräsident des RegicrungSratheS als Bericht-
erstatier. Vor Allem fragt es sich, welches die Veranlassung
zu diesem Detrete sei. In mehrern größern Bezirken, na-
mentlich in industriellen LandeStheilen, machte sich seit län-
gcrer Zeit daS Bedürfniß geltend, die Beamten zu vermehren,
welche die Betreibungen zu besorgen haben; insbesondere
langten aus dem Jura Beschwerden ein über mangelhafte
Geschäftsbesorgung infolge Anhäufuug der Geschäfte an den
Bezirkshauplorten. Nach dem Gesetze von <832 über die
Weibel ist es nämlich der AmtSgerichtSweibel, welchem die
Besorgung der fraglichen Verrichtungen für den ganzen AmtS-
bezirk obliegt; oft sind die Weibel in den Kirchgemeinden
nicht fähig, die ihnen übertragenen Rechtsgeschäfte gehörig
zu besorg«», so daß nicht selten für die Parteien Nachtheile
daraus entstehen. Im Interesse des öffentlichen Kredits, im
Interesse deS Schuldners wie des Gläubigers wird also Ab-
hülfe durch ein Dekret verlangt WaS schlägt Jhuen nun
der Regierungöraih vor? ES ist nicht eine für den ganzen
Kanton, für alle Amtsbezirke obligatorische Verfügung, son.
der» da, wo das Bedürfniß cS erheischt, soll der Rcgicrungs-
rath ermächtigt werden, auf den Vorschlag deS betreffenden
Amtsgerichts neben dem AmtSgerichtSweibel noch einen oder
mehrere Weibel aufzustellen, deren Geschäftskreis sich auf
den ganzen Amtsbezirk erstreckt Der AmtSgerichtSweibel bleibt
in feiner bisherigen Stellung, aber im Interesse der Geschäfts-
bcförderuag soll da, wo es nöthig ist, die erforderliche Aus.
hülfe geboten werden. Das Dekret stützt sich auf eine lang,
jährige Erfahrung und ich mache noch besonders auf den

Umstand aufmerksam, daß dasselbe nur da zur Anwendung
kommt, wo ein Amtsgericht dvs vorhandene Bedürfniß bereits
koostatirt hat. Da das Dekret nur wenige Artikel enthält
und ich keinen ernstlichen Widerstand gegen dasselbe erwarte,
so erlaubt ich mir deu Antrag zu stellen, Sie mochten auf
die Berathung eintreten, das Decket in glot>o biHandel« und
genehmigen. ES unterliegt einer zweiten Berathung.

MatthyS Ich sielle den Antrag, in die Berathung
des vorliegenden Dekretes nicht einzutreten und zwar aus
folgenden Gründen. DaS Gesetz vom 2». Dezember 1832
st.llt einen AmtSgerichtSweibel zur Bedienung des Gerichts-
Präsidenten und des Amtsgerichts auf, er ist zugleich er-
»nächtigt, im ganzen Amtsbezirk gerichtliche Vorkehren vor-
zunehmen und alle Verrichtungen des WetbeiS in Betrei-
dungssachen zu besorgen; ferner stellte dieses Gesetz einen
AmtSweibel für den RegierungSstalthalter auf, der jedoch
aus finanziellen Rücksichte« abgeschafft wurde, endlich war
die Möglichkeit gegeben, für größere Kirchgemeindsbezirke
Unterweibel anzustellen. Nach dem vorltegcnden Dekrete soll
der AmtSgerichtSweibel auch in Zukunft fortbestehen, dagegen
dem Regterungsralhe das Recht eingeräumt werden, in den
Amtsbezirken, wo daS Bedürfniß eS erheischt, einen oder
mehrere Weibel aufzustellen, die tm Allgemeinen die gleichen
Funktionen zu versehen hätten. Im § 2 wird dann aber
gesagt, daß einzig der AmtSgerichtSweibel den GenchtSprä-
sidenlen und das Amtsgericht zu bedienen habe, während
dt« audcrn Weibel rechtliche Vorkehren «ad dergleichen
besorgen könnten. Ich Halle dafür, eS sei kein Bedürfniß
vorbanden, dieses Gesetz zu erlassen und behaupte, daß sich
an dessen Erlaffung nicht gute, sondern böse Folgen knüpfen;
meine Gründe sind folgende. Durch dieses Gesetz wird die
Zahl der Staatsbeamten vermehrt deren Überwachung sehr
erschwert. Eine Folge davon »st diese, daß in Zukunft
Verrichtungen in B.treibungssachen noch weit nachläßiger
besorgt werden als bis dahin, daß die Gerichtspräsidenten
und der Appellations- und KaffailonShof noch mehr mit
Beschwerden belästigt werden als dtSher. Die Stellung des
AmtSgerichtöweibelS wird durch Aufstellung anderer Weibel
gefährdet Er bezieht nach dem Tarife von isso für die
Instruktion eines Prozesses von jeder Parlhei 2v Rappen;
wenn nur ein Gerichtspräsident in einem Tage 2—3 Prozesse
iniirmrt, so haben Präsident und Anwälte genug zu thun;
der AmtSgerichlSwetbel erhält also in diesem Falle »20 Rp.
Bedient derselbe das Amtsgericht und findet ein Abspruch
statt über einen instruirten Prozeß, so hat er ein Emolument
von so Rp. von jeder Partei zu beziehen — 1 Fr. per
Prozeß. Wenn e»n Amtsgericht 2—3 Prozesse erledigen
will, so hat es einen ganzen Tag zu thun. Wird dieses
Dekret angenommen, so muß der AmtsgerlchtSweibel die
schöne Zeit, die er zu Besorgung anderer einträglicherer
Verrichtungen verwenden könnte, für die Bedienung deS
Gerichtspräsidenten verwenden und kann dabei nicht bestehen,
wahrend die einträglichern Verrichtungen entweder dem
Unterwcibe», oder den Weibel» überlassen bleiben, welche der
RegierungSralh nach diesem Dekrete aufstellen könnte, und die
oachtheilige Folge, die sich daran knüpft, ist diese, daß wir,
statt wie bisher, Männer zu AmtSgertchtSweibeln zu erhalten,
die gut schreiben und lesen können, überhaupt fähige Männer,
in Zukunft sehen werden, daß sich schwerlich ein Mann, der
sei» Brod auf andere Weise verdienen kann, für eine solche
Stelle melden wird; wir bekommen dann Nullen zu AmtS-
gerichtsweibein. Ein zweiter Nacvtheil besteht darin, daß
die Gebühren, welche bisher der AmtSgerichtSweibel bezog,
künftig unter 2—3 Personen vertheilt werden, daß keine der
letztern »n der Wetbelstelle hinlängliche Subsistenzmittel finde«
wird. Dessen ungeachtet werden Bürger ihrem bisherigen
Wirkungskreis entzogen, ihren Familien entfremdet und
veranlaßt, in dieser Pinte einen halben Schoppen z» trinken,
in jener Speisewirthschafl eine Portion zu essen, und das soll



man nicht veranlasse». ES ist genug, wenn in jedem AmtS.
bezirke ein AmtSgerichlsweibel ist und ich sehe kein Bedürfniß,
die Zahl dieser Beamten zu vermehren. Ist der AmtSge.
richkSwetbet bedeutend enifernr, so weiß schon der Gläubiger
oder sein Anwalt diesen Umstand zu berücksichtigen und stellt
die Betreibungsatten dem Uinerweibel des Orleö zu. oder
der Amtsg richlSwe bel ihur dasselbe sctnerse.lS. Im Jura
wie im alien Kanton k na man einen Unterwelbel auftiellen
und ich soll voraussetzen, dieß sei geschehen. Wenn daS der
Fall ist, so scheint es mir nicht nöthig, daß noch andere
Weibel autge,teilt w rden. Das sind die Grunde, die mich
bestimmen, den Antrag auf Richteintreten zu stellen.

Herr Berichterstatter. Ich muß mir einige Gegen,
bemerkungen gegenüber dem Anfrage des Herrn Mallhys
erlauben. Er bestreun das Bedursiuß und bel aupttt, dieses
Dekret werde verderbliche Folgen haben ES mag sein, daß
eine solche Maßregel in den meisten Bezirken des allen
KantonS nicht nö.hlg erscheint, aber es läßt sich nicht be

streuen, und ich kann eS aus eigener Erfahrung sagen gestützt
auf eingelangte Petitionen, daß im Jura ein solches Bedürfniß
besteht, namentlich in den Bezirken Counelaiy, Piuntruc
und Delsberg. Ich wü de die Einwendungen des Herrn
Matrhys begreifen, wenn eS sich darum handelte, in jedem
Beurk einen neuen Weibel aufzustellen, aber er scheint zu
übersehen, daß von einer obligatorischen Bestimmung keine
Rede und der Regierungörath nicht einmal befugt ist, einen
neuen Weibel aufzustellen, ohne daß das Amiögerictu das
Bedürfniß konstatiil und eine» Vorschlag dazu gemacht hat.
Der Umstand, daß das Gericht reibst die Initiative ergreifen
muß, beieiligt also jede Be orgniß. Wo das Bedü fniß nicht
vorhanden, wird die Maßregel nicht zur Anwendung kommen,
man soll in dieser Beziehung den Amtsgerichten einiges
Zutrauen schenken. Daß die Stellung der Amtsgerichts,
weibel gefährd, l werde, glaube ich nicht, wenigstens bcllagt
sich der AmtSgcrichtSwetbel von Pru'nirut, wo dieses Per-
hällniß schon besteht, nicht. Wä>e man mir dem Vorschlage
gekommen, nur fur den Jura ein solches Dekret zu ertasten,
so würbe man gesagt haben, dieser Landestheil müße doch
immer etwas Besonderes haben, und das hätte ich nicht
gerne gehört. Ich hacke dafür, mit den angeführten Be.
schränkungen sei daS Dekret durchaus zweckmäßig und em.
pfehle Ihnen dasselbe noch einmal zur Genehmigung.

Abstimmung.

Für daS Eintreten K2 Stimmen.
Dagegen 37 »

Für Annahme des Dekretes Handmehr.

Durch Schreiben vom t4. dieß MonatS erklärt Herr
Fischer vom Eichberg seinen Austritt aus dem Großen
Rathe, wovon im Protokolle Notiz genommen wird.

Hierauf wird ein Anzug von 22 Mitgliedern aus den

oberländischen Amtsbezirken ».riefen, welcher dahin schließt,
die Bestimmung im 39 deS Gesetzes über die Vermö.
genssteuer, deS Inhaltes, «daß alle nicht der Versteurung
unterliegenden umerpfändlich versicherten Staalölapualien

Tiigbiait des Großen Rathes tSSS.

213

vom Schuldenabzug ausgeschlossen feien" - möchte aufgehoben
werben.

- DaS Präsidium bemerkt, daß ein diesem Begehren
entsprechendes Projektdekrel vorliege, und daher eine besou.
dere Behandlung deS Anzuges nicht nöihlg sei.

Dekrets-Entwurf,
betreffend

die Einführung der eidgenössischen Maß-
und Gewtchtsordnung vom 23. Ehrt st monat

18Z1.

Migy, Vizepräsident des RegierungSratheS, als Be-
richterstauer. Laut Art. 37 der Bundesverfassung ist die
Eldgenossenscha'l verpflichtet, im ganzen Umfange lhreS Ge-
bleies gleiches Maß uab Gewlchl einzuführen und zwar auf
Grundlage des RonkvrdalS vom 17. August t836, welchem
damals o,e meisten Kamone der Schweiz beigetreten waren,
und das im varauf folgenden Juhre im Kanton Bern in
Kraft trat. Auf dieses Konkordat stützt sich das BundeSgesetz
vom 23. Dezember I8âl, so daß keine wesentliche Aenderung
in der Gesetzgebung der konkordirenden Kanrone in dieser
Hinsicht entsteht. Da die Anhänger des Dezimalsystems der
Elntühruiig eineS andern Systems Widerstand hauen eru.
gegenseyen tonnen, so ermangelte die Bundesverfassung nicht,
den Kanronen, welche dem Roukordat nicht beigetreten waren,
einen Zeripunkl zu bestimmen, und das BundeSgesetz vom
23. Dezemoer i8Sl sehte dafür in seinem Arr. >2 als äußerste
Frist den 31. Dezember t8s6 fest. Seither wurden noch
verschiedene Bundeöverordnungen in Betreff fiskalischer Wi-
Verhandlungen er»affen, aber das fragliche Gesetz ändert daS
bisher im Ramon Bern eingeführte System tn keiner Weise.
Es handelt sich einfach um eine Erklärung von Seite der
gesetzgebenden Behörde umcreö KanionS, daß das Bundes,
gesep über stnaß und Gewicht in Kraft besteht und daß dle
damit im Widerspruch befindlichen Bestimmungen außer Kraft
treten. Es versteht sich von ulost, daß diese Abweichungen
sich nur auf die organlichen und exekutiven Bestimmungen
beziehen können, wahrend das System dasselbe bleibt. I«
der Thal beichränkl sich das Gesey vom 23. Dezember tSSl
nebe« den Slrnfbestlmmung.n auf die Uebenvachung der
Vollziehung durch den Bundcsrach; das Vollzievungsrcgle.
ment duser Behörde von 18 >3 ändert daS bernische Gesetz
von i»36 nicht, eben so wenig die andern kanionalen Ver.
ordnungcn. Ein Bundesdeichiuß vom >8. Juli 1860 üoer.
trägt die Widerhandiungen gegen daS in Frage stehende
BundeSgesetz den Kantonen, indem er den Art. 10 deS Ge.
seyes vom 23 Dezember tllsi aufhebt und die Anwendung
des BundcSgesrtzes vom 30. Juni 1849 auf die Maß- und
Gewichisverhaltnisse ausschließt. Da der Bund eine bestimmte
Frist festgeseßt hat, so geziemt eS sich, daß die gesetzgebende
Behörde deS KamonS Bern erkläre, caß am 1. Januar 18S7
daS Bundesgesetz über Maß und Gewicht und daS Voll-
ziehungSreglemenl vom 6. April 18S3 in Kraft treten, unter
Vorbehalt der durch den Bur.deSbeschluß vom 18. Juli 18S6
veranlaßten Modifikation. Dieser Promuigarionsakt soll Ord.
nung in die Sache bringen, er liegl eben so sehr im Interesse
der Bürger als in demjenigen der Richter, weiche berufen
sind, daS Gesetz zo vollziehen. Da diese Frage mit keinerlei
Schwierigkeit verbunden ist, so empfehle lch der Versammlung

das Ellllreten und die Genehmigung des Dekretes
in gloiio.
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DaS Eintreten sowie die Berathung des Dekretes in globo
und dessen Genehmigung werden ohne Einsprache durch das
Handmehr beschlossen.

Der Herr Präsident erklärt, daß nach feiner Ansicht
eine zweite Berathung deS vorliegenden Dekretes nicht nöthig
sei, indem dasselbe nur die Einführung eines BundeSgeseyeö
und nichts enthalte, waS im Kanton Bern nicht schon in
Kraft besteht.

Der Herr Berichterstatter erklärt sich mit dieser
Anficht einverstanden und der Große Rath genehmigt dieselbe
durch daS Handmehr.

Kantonne mentSverttag des Staates mit der Burger-
gemeinde Safneren, Amtsbezirk Nidau, abgeschlossen am
27. November >866. Demselben zufolge soll dem Staate
vom EinungSw ald e zu Safneren eine Fläche von ^9 Ju«
charte» als freies Eigenthum verbleiben.

Der Regierungsrath trägt in Uebereinstimmung mit
der Direktion der Domänen und Forsten auf
Genehmigung deS Vertrages a»; Herr Regierungsrath Brunner,
alS Berichiernatler, empfiehlt diesen Anirag, welcher vom
Großen Rathe ohne E »spräche durch daS Handmehr
genehmigt wird.

Strafnachlaß, und Strafumwandlungs-
gesucht.

Der Regierungsrath beantragt, die über Emil
Gasser von RüderSwyl wegen Betrugs verbängteeinjäbrige
KantonSoerweisung in Einsperrung von halber Dauer umzu-
wandeln.

Jmo berste g erklärt, zu diesem Antrage des Grund.
satzeS wegen nicht stimmen zu können, weil der Große Rath
durch Umwandlung der Verweisung in Einsparung eine
schwerere Strafe über den Petenten verhängen, sich also
gleichsam als Gericht konstiluiren würde. Der Redner macht
überdieß darauf aufmerksam, daß sich auch bei diesem Anlasse
die Unzweckmäßigkeit der BerweisungSstrafe herausstelle, indem
sie in vielen Fällen gar nicht vollzogen werden könne.

MatthyS ist mit der Bemerkung des Herrn Präopi-
«anten einverstanden und stimmt zum Ancrage des Regie-
rungSratdeS mit der Modifikation, daß die Verweisungsstrafe
in Hausarrest von der Dauer eines Dritttheil« umgewandelt
werde, weil der Pttent selbst darum nachsuche, also diese

Strafe nicht alS eine härtere betrachte.

Migy, Vizepräsident deS RegierongsratheS, als
Berichterstatter, bemerkt, die Verwetsungsstrafe sei in diesem
Falle nicht vollziehbar wegen der Kränklichkeil des Jndivi-
duumS, und stellt den Antrag, iu erster Linie, dieselbe jy
Hausarrest von gleicher Dauer, wie die nachgelassene Ver
Weisung, umzuwandeln.

Abstimmung.
Für den Antrag des Herrn Berichterstatters in erster

Lime > 39 Stimmen.
Für Umwandlung der Verweisung in Hausarrest ill „Für die volle Dauer der Strafe Handmehr.

Auf den übereinstimmenden Antrag deS Regierungt-
ratheS u»d der Direktion der Justiz und Polizei
wird ohne Einsprache durch daS Handmehr beschlossen waS
folgt:

i. Den von der Direktion der Strafanstalten empfoh.
lcnen nachgenanntea ZuchthauSsträflingcn, welche in den
Strafanstalten zu Bern und Pruntrut enthalten sind und
daS Zeugniß eines guten Betragens haben, wird der letzte
Drittel ihrer Strafe, oder der Rest, wo solcher weniger
alS einen Dritiel beträgt, begnadigungSweise erlassen:

1) Hofer, Johann, von Walkringen, wegen Diebstahl zui Jahren Zuchthaus verurtheilt.
2) Mutti, Chriiuan, von Arni bei Biglcn, wegen Dieb-

stahl zu Jabren Zuchthaus verurthcilt
Z) G r än ich er, Gottlieb von Röthenbach, wegen Diebstahl

zu 3 Jahren Zuchthaus verurtheilt,
i) Egger, Johann, von Meiringen, wegen Hiilfeleistung

bei Brand zu 3 Jahren Zuchthaus verurtheilt,
s) Lüthi, Samuel, von Tägcnschi, wegen Diebstahl zu

3 Jahren Zuchthaus verurthcilt.
6) Krähenbühl, Christian, von Wvl, wegen Diebstahl

und VerweisungSüberireiung z» s Jahren Zuchthaus ver-
urtheilt.

7) Berg er, Ulrich, von Langnau, wegen Diebstahl zu
2'/, Jahren Zu hthauS verurtheilt.

8) Jutzi, Johann, von Kurzenberg, wegen Mißhandlung
und Diebstahl zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

S) Bur gener, Johann, von Grmdelwald, wegen Diebstahl
zu 2i/z Jahren ZuchtvauS verurtheilt.

io) Zutter, Christian, von GuggiSberg, wegen Diebstahl
i« 2'/z Jabren Zuchthaus verurtocttt.

1>) Scheidegger, Peter, bernischer Landsaß, wegen Dieb-
stahl zu 2 Jahren Zuchthaus verurthcilt.

12) M art Haler, Christian, von Bümplitz, wegen Diebstahl
zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

>3) Wäfler, Jakob von Fruligen wegen Diebstahl zu 2
Javren Zuchthaus verurtbeilt.

14) Gy»eli, Johann, von Völligen, wegen Betrug zu t'z
Jahr Zuchthaus verurtheilt.

15) Däppen, Rudolf, von Riggisberg, wegen Diebstahl zu
Jahr Zuchthaus verurcveilt.

16) Luthi, Verena, von RüderSwyl, wegen Dieb kahl zu s
Jahren Zuchthaus verurtheilt.

t?) Rotbenbühler, Anna, von Trachselwald, wegen
Diebstahl zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

is) Wiedmer, Anna Barbara, von SumiSwald, wegen
Diebstahl zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt

19) Burri, Anna, von HemSwyl, wegen Hehlerei zu t'/z
Jahr Zuchthaus verurtheilt.

29) Zwahlen, Elisabeth, von Wahlern, wegen Diebstahl
zu i '/z Jahr ZuchtvauS verurtheilt.

2t) Gerisch, Anna, von Lauterbrunnen, wegen Betrug
und Unterschlagung zu Jahr Zuchthaus verurtheilt.

22) Hinh, Margarilha, von Zätzwyl, Kanton Aargau,
wegen Diebstaol zu t'/« Jahr Zuchthaus veruribeilt.

23) Schütz, Jakob, von Kirchlindach, wegen Diebstahl zu
i Jahr Zuchthaus verurtheilt.



2«) Baumberger NiklauS, von Koppigen, wegen Dieb.
stahl M < Jahr ZuchtvauS verurtheilt.

25) Schneider, Ludwig, von Bürea zum Hof, wegen
Diebstahl zu 4 Jahr ZuchihauS verurtheilt.

2K) Leuenberger, Ferdinand, von SumiSwald, wegen
Verweisungeübertretung zu '/z Jahr Zuchthaus verurtheilt.

27) Albrecht, TbomaS, von Bayern, wegen Diebstahl
und Betrug zu ^ Jahr ZuchihauS verurtheilt.

28) Wegmüller, Johann Ulrich von Walkringen, wegen
Diebstahl zu '/z Jahr Zuchthaus verurtheilt.

2S) Jost, Johann, von Fabrni, wegen viebstahl zu

Jahr Zuchthaus verurtheilt
so) S ch läppt, Jakob, von der Lenk, wegen verbotenem

Zusammenleben zu Jahr ZuchtvauS verurtheilt.
3>) Cd ta, Jakob, von Rixoeim im Elsaß, wegen Diebstahl

zu '/t Jahr Zuchthaus verurtheilt.
82) Fahrnt, Luise, von Unierlangenegg. wegen Diebstahl

zu 2 Jadren Zuchthaus verurtheilt.
83) T schanz, Elisabeth,von Rölhenbach, wegen Diebstahl

zu i Jahr Zuchthaus verurtheilt.
34) Walz, Katharina, von RüdcrSwyl, wegen Fälschung zu

> Jahr Zuchthaus verurtheilt.
35) Nacht, Marie Rostaa, von Vechtgen, wegen Hehlerei

und Unzucht zu Jahr Zuchthaus verurtheilt.
3K) Kohler, Magdaiena, von Burgistein, wegen Hehlerei

und Unzucht zu Jahr Zuchtha S verurtheilt
87) Kr aber, Marie, von StgnSwyl, wegen Diebstahl zu

Jahr Zuchthaus verurtheilt.
38) Küyni, Anna Barbara, von Langnau, wegen Diebstahl

zu Vi Iah- ZuchtvauS vermlheiit.
39) Jsenschmid, Johann, von Bumpliy, wegen Diebstahl

zu 3 Jahren Zuchthaus verurtheilt.
40) Künli, Samuel, von Meikirch, wegen Diebstahl zu

2'/z Jahren ZuchihauS verurtheilt.
41) Bouoerat, Elisabeth, von Roggenborg, wegen Dieb-

stahl zu 2/z Jahren ZuchihauS verurtheilt.

Der Herr Justizdirektor bemerkt, daß die vorbe.
rathende Behörde dem Großen Rathe zum letzten Male der.
artige Anträge vorlege, zu welchen sie genöthigt war, so

lange nicht die Aufstellung eines Stra'gesetzbucheS, die in
der Sliafrechlöpflege zu Tage getretenen Uebcluände
beseitige.

2) Dem Jakob Räber von Diemtigen, gewesener AmtS-
schaffner, wird die Hälfte der ihm wegen unbefugten
Holzschlags vom Poltzeirichier von Niedersimmenthal
am >«. nprtl 1856 auferlegten Buße von Fr. 234 er.
lassen.

3) Dem Christian Rolli von Mühlcihurnen, welcher am
s. Mat >8ât von den Assi>cn des Muiellandes wegen
Falschmünzerei zu zwei Jahren Zuchthaus und zu zwei
Jayien Kantonövrrweisung verurtheilt worden ist, wird
der Reu der KantonSverweisung erlassen.

4) Dem Bernarth Markstein von KammerSrohr, Kantons
Solorhurn, Marmorarbeiler in Bern, welcher am 6.
Dezember <865 wegen Betrugs korrektionell zu 14

Tagen verschärfter Gefangenschaft und zwei Jahren
KainonSverweisung verurtheilt worden ist, wird der Rest
der VerwcisungSstrafe erlassen.

s) Dem NiklauS Sieber, Schneider, von und zu

Aetigen, Kanton Solvthurn, am 28. Januar 1856 vom
Polizeirichter von Burgdorf wegen unbefugten Aufcnr.
baliS im Kanton Bern und KonkubinatS zu 2 Jahren
Kantonsverweisung verurtheilt, wird der noch etwas
über die Hälfte betragende Rest der Strafzeit erlassen.
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S) Friedrich Bichsel von HaSle bei Burgdorf, Schneider,
und Johannes Zurduchen von Habkern, Buchdrucker««,
hülfe, beide in Bern wohnhast, werden nachdem sie die
ihnen wegen Nachtlärms durch polizeirichterlichcS Urtheil
vom 19. Dezember <855 auferlegte Buße und Kostens,
anlheil bezahlt, sowie die darin ausgesprochene Leistung
von bestimmter Dauer ausgehalten haben, der weiter«
unbestimmten Leistung enthoben, jedoch unbeschadet ihrer
Haftbarkeit für die Kostensantheile und unter der Be.
dinqung eines guten Verhaltens, ohne welches die Po-
lizeidehördc ermächtigt sein soll, obige Leistung sofort
wieder eintreten zu lassen.

7) Dem Christian Jutzi von Niederkünigen, wohnhaft auf
der Ey, Gemeinde Völligen, wird die achtmonatliche
AmtSoerveisung, zu welcher er am <8. Juni <866 vom
Rtchtcramre Bern wegen Entwendung von alten Eisen,
stücken, resp. Fundverveimlichung, verurtheilt worden,
umgewandelt in eine Eingrenzung in die Gemeinde
Bolligea von gleicher Dauer.

8) Auf daS Ansuchen des GcmeindrathS von WalliSwyl
wird die am 3l. Juli 1856 vom Polizeirichter von
Wangen dem Jakob Wagner von WalliSwyl wegen
Entwendung aurerlegie sechsmonatliche Kaulonsverwei.
sung umgewandelt in eine GemeindSeingrenzung von
einem Jahr, verbunden mit Winhshausverboi.

9) Die dreimonatliche Leistung, zu welcher Peter Rubi
von und tn Grtndclwald am 4. Mai 1850 wegen eines
im Zustande der Betrunkenheit ausgeführten Angriffs
auf die Schamdafligkeir und ihätlicher B-leidigung einer
Weibsperson verurtheilt worden ist, wird umgewandelt
in eine E'ngrenzüng in die Gemeinde Grindelwald von
gleicher Dauer, verbunden mit WirthShauSverbot.

w) Die zweimonatliche Einsperrung und die sechsmonatliche
Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigteil, wozu
Rudolf RüegS egger von Rölhenbach, wohnhaft zu
Höfen bei Ursenbach, am <6. Juni 1856 vom AmtS-
gerichte Wangen verurtheilt worden ist, wird ersetzt
durch eine verschäfre Gefangenschaft von vier Tagen.

it) Dem Johann Trüssel von SumiSwald, wohnhaft zu
Oberburg, am ZI. April 1855 von den Assise» dcS

Emmenthals wegen fahrläsigen Eides und Uoterschla-
gunq zu ein Jahr ZuchihauS und vier Jahren Kan-
tonSverweisung verurtheilt. wird der noch ausstehende
Theil der VerwcisungSstrafe umgewandelt in Eingren-
zung in seine Heimathgemeinde von gleicher Dauer.

12) Dem Christian Zürcher von Laupcrswyl, wohnhaft im
Teufenbach daselbst, welcher am 3>. Juli 1856 vom
Amtsgerichte S'gnau wegen Betrugs zum Nachtheil
seiner GcldSta.Sgläubiger vermiüelst Errichtung einer
EhesteuerverauSgabe an seinen Tochrermann korrektionell
zu zwei Monaten Einsperrung und einjäsrigen Einstellung
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit veruriheilt worden
ist, wird die EinsperrungSstrafe umgewandelt in Ge.
meindSeingrenzung von doppelter Dauer.

is) Der Anna Trüssel, geb. Schütz, JakobS Ehefrau, von
SumiSwald, wohnhaft in Bern, welche durch Urlheil
der Polizelkammer vom 17. Mai 1856 wegen wider,
rechtlicher V»re»thalrung von Gegenständen in nicht
ermitteltem Werthe zu einer einjäheigen Verweisung auS
dem Amtsbezirk Bern verfällt wo den ist, wird diese
Strafe umgewandelt in Eingrenzung in die Gemeinde
Bern von gleicher Dauer, jedoch unter d m Vorbehalt
klagloser Aufführung, widrigenfalls die Polizeibehörde
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ermächtigt sein soll die AmtSvcrweisung wieder in Voll-
ziehlmg zu setzen.

k4) Dem Bendicht Zingg von RapperSwyl, Fabrikarbeiter,
sonst wohnhaft bei seinen Eltern in Bern. welcher am
tS, Juli «856 vom AnnSgerichte Bern wegen Bestialität
zu einem Jahr Zwangsarbeitsstrafe, zwei Javrcn
Verweisung aus dem Kanton Bern und fünf Jahren
Einstellung in der bürgerlichen Edrenfähigkeit veruriheilt
worden ist. wird die noch ausstehende KanionSverweisung
umgewandelt in Eingrenzung von doppelter Dauer in
die Gemeinde Bern, seinem frühern Wohnorte und dem
Wohnort seiner Ellern, jedoch unter dem ausdrücklichen
Vorbehalte klagloser Aufführung.

Zweite Sitzung.

Dienstag den in. Cdristinonar >S5«.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Obeist Kur».

Hierauf wird noch eine Mahnung deS Herrn Großrath

G feller von Signau verlesen, mit dem Schlüsse, eS

möchte dem von ihm seiner Zeit eingereichten Anzüge, be-
treffend die Erlassung eines GeseyeS über daS S teuer-
wesen der Gemeinden, Folge gegeben werde.

Schluß der Sitzung: s Uhr NachnmagS.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Berger, Cboppart,
Haslebachcr, Krebs, Jakob; Morgenihaler, Müller, Eduard;
Parrat, Scholer und v. Wcrdl; ohne Enrsevuldigung: die
Herren Bessire, Borieron, Butzberaer, Carrel, Friedli,
Froidevaux, Girardin, Gouvernon, v. Graffenrled Grimaiire,
Großmann, Gyger, Haldimann, Notar; Hermann, Hirsig,
Hubacher>, Kllcver, König, Kodler, D. ; Koller, Ledmann,
Christian; Ledmann, Joh. Ulrich; Marquis, Metheöe,
Moser, Johann; Moser, Jakob; Müller, Job.; Müller
Jakob; Prudon, Räy, RolhUSberger, Gustav; Rubin,
Scheidegger, Schmid. Schürch, Seiler, Seßler, Siegen»
thaler, v. Sreiger, v. Slürler, v. Tavel, Tièche, v Wallen-
wyl, Eduard; Wlßler und Wyß.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlasen und
ohne Einsprache durch las Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Entlassungsgesuch deS Herrn Bolz, Gerichtspräsident

von Konolfingen.

Der Regierungsrath beantragt, dem Herrn Bolz
die verlangte Entlassung in allen Ehren und unter Verdan-
kung der geleisteten Dienste zu ertheilen, und der Große
Raih genehmigt diesen Antrag ohne Einsprache durch daS

Handmehr.

Gesetzesentwurf

über

daS Armeoweseu.

(Erste Berathung.)

Schenk, Direktor deS ArmenwesenS, als Berichterstatter.

Herr Präsident, meine Herren! Die Regierung hat
die Ehre, Ihnen ein Armengesetz vorzulegen, und ich soll
Ihnen darüber Bericht erstatten. Sie werden eS ganz sicher
begreiflich finden, wenn ich Ihnen sage, daß ich mit einem



etwas gedruckten und ernsten Gefühl« und fast mit schwerem
Herzen diese Berichterstattung vor Ihnen übernehme, und
zwar nicht einzig sowovl deßhalb- weit ich noch ungewohnt
bin, auf diesem Kampfplatze zu kämpfen, ungewohnt, mich in
dieser schweren parlamentarischen Rüstung zu bewegen, un-
gewohnt der Führung dieser Waffe. Ich bin überz.ugt, daß
Sie auf diese Umstände Rücksicht nehmen, bedenken werden,
daß mein früheres Ami eS nicht mir sich brachte, Einwürfe
zu hören und zu beantworten, und daß Sie von Ihrem
Berichterstatter nicht das verlangen, was Sie wohl verlangen
können von einem Veteran auf dem parlamentarischen Boden.
Ich sage, cS ist nicht sowohl wegen dieser Umstände, denn
da verttaue ich auf Ivre Nachsicht, sondern mehr noch um
der Sache selbst willen, um d>e eS sich handelt. ES ist sicher
keine Kleinigkeit, einem Lande in einer wichtigen Angelegen,
heil zu rathen, nicht nur zu rathen, sondern auch bereit zu
sein, den angenommenen Rath unter eigener Verantwort-
lichkcit weiter zu fuhren. ES ist keine Kleinigkeit, eine
einzige Familie zur Auswanderung zu bewegen, geschweige
ein ganzes Land, ein ganzes Bolt, selbst wen» man der
Ueberzeugung ist, daß eS einem gute» LooS entgegengehe;
aber ein Land, ein Volk auswandern zu lassen aus arten
Verhältnissen in neue, ist geeignet, Einen zum Nachdenken zu
veranlassen und ivm daS Gefühl schwerer Verantwortlichkeit
aufzuwälzcn. Auf Ihrem Berichterstatter liegt eben diese

schwere Verantwortlichkeit und sie drückt ihn. Ich bin über-

zeugt, daß auch S»e, in deren Hand die Entscheidung liegt,
etwas davon fühlen. ES Handell sich um ein Armengcsey,
um ein Gesey, das überall, wo eS zur Behandlung kommt,
eine Frage ersten Ranges ist; um ein Gesey, daS in alle
Verhältnisse eingreift, daS — um mich medizinisch
auszudrücken -â einem nervus vagus gleich, überall seine Wirk,
samkett äußert, um ein Gesey, das in aue Verhältnisse hinein,
tagt, daS Sie von allen Seilen gleich ernst anschaut. Es
ist zunächst die Lage der Armen, welche von diesem Gesetze

abhängt, die Lage von >0,000 armen verlassenen Kindern,
von gegen >0 00» gebrechlichen, arb ilSunfäblgen Erwach,
senen und Greisen, von 10,000 Familien, deren Välcr sich

mit größler Noth durch'S Leben bringen, — die Lage dieser
Menschen, die nirgends einen Vertreter haben, obschon ihrer
beinahe 60 000 sind, die auch hier nicht ihre Sache selbst

vertheidigen können. ES sind die Armen, die von Ihrem
Entscheide ihr LooS erwarten. Es hat von dieser Seile
Wichtigkeit für jeden Bürger, cS ist das Armenwesen EiwaS,
daS von einer einfachen Beschwerde zur Last, von einer Last

zur Plage, zur unerträglichen Qual werden kann, und daS

trifft allerdings den Burger zunächst. Für ihn kommt cS

zunächst darauf an: ist Ordnung im Armenwesen oder nicht

Ist die Last gleichmäßig vertheilt nach Kraft und Maß? Ist
Beitel vorhanden oder nlchl? Das ist für Jedermann, ob in
der Stadt oder auf dem Lande, eine Frage nicht letzten

RangeS. Nicht minder wichtig ist daS Armengesey auch be-

züglich des Verhältnisses zwischen Arm und R ich. Es ist

Nlcht ohne Bedeutung, wie eS in dieser ganzen Klasse von

Armen aussteht, ob da Groll Mißstimmung, daS Gefühl eines

vollkommen schutzlosen Zustandes vorhanden »st, ob unter den

Reichen die Stimmung der Ungeduld, Härte, Abneigung
herrscht. Dieses Verhältniß in wichtig, denn die Mißstim-
musig kann zum Kochkessel werden, aus welchem gefährliche
Dünste emporsteigen, die muer Umständen sich sammeln und

mir Blitz und Donner sich entladen können. Eine solche

Stimmung ist zunächst zwar nicht die Folge des Gesetzes,

aber der Art und Weise des UnterstützungswefenS im All-
gemeinen, und daS ist der Grund, warum das Gesetz selbst

Einfluß hat, daher ist eS wichtig, das richtige Verhältniß zu

treffen. Bei diesem Anlasse möchie ich an die Nicht unwichtige
Thatsache erinnern, daß m Frankreich bei absolutester Frei.
Willigkeit auch der absoluteste Kommunismus seine ersten

Anhänger und Vertheidiger gefunden hat. Werfen Sie einen

Blick auf das materielle Gedeihen deS Landes, so ist daS

rogblatt de< Große» Aarhe« >ss«.
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Armenwesen wieder einer der ersten Faktoren, welcher seinen
Einfluß auf dieses Gedeihen auöubt, er kann demselben sehr
förderlich, aber auch sehr htuderlich sein. Es gibt Armen«
gksehgebungen, welche dieses Gedeihen entschieden haben,
Armeuge>ctzgebiingen, die, wie z. B. in England, wo es daS
Jam esse mit sich b< achte, das Land unangebaul zu lassen,
Grund unv Boden cnrwertbcn; Armengcsetzgebungcn, welche
die Leute aus dem Lande jagen, daS Ansiedeln verhindern,
abschreckend wirken. So tann ein Armengesctz eigentlich
veriumprend, erdrückend wirken. ES kann aber auch ganz
anoerö und besser wirken, einen wohlthätigen El' fluß auf
daS Gedeihen der materiellen Wohlfahrt ausüben. Nicht
Minder wichtig ist der Gegenstand, wenn wir unS auf den
Standpunkt der sittlichen Entwicklung des Volkes stellen,
auch hier ist das Armenwesen Nicht einer der letzten Faktoren.
S«e wiss n, daß es Armengesetzgebungen gibt, die eigentlich
paupcrlstlsev wirken, d h. die Armen entstehen mach n, aber
auch solche Armcngesetzgebungcn, die daS nicht bewirken. ES
gibt Aiinengeiergebungen, welche die Armen unthätig er-
schlaffen lassen, solche eigentlich hervorrufen, Armengesctz.
gedungen, welche die Armen jeder heilsamen Aufsicht
entrück,», Armengesetzgebungen, weiche zu den unsittlichsten
Verschacherungen Anlag geben, die ganze Gegenden in die
furchtbare Lage setzen, nach und nach hart, unempfindlich,
barbarisch zu werden, cS gibt aber auch Armenge etzgebungen,
welche diese Wirkungen, diese selbst fur die Vermöglichcn
furchtbaren Folgen nicht haben. Kurz, je nachdem die Ein-
richtung im Armenwesen beschaffen ist, wirkt auch die Armen-
gcsctzgebuog entscheidend in dieier oder jener Richtung.
Ebenso verhält es sich auch in politischer Beziehung. Darin
werden Sie mit mir übereinstimmen, daß das soziale
Element dem politischen immer näher rückt, daß eS immer tiefet
in die politischen Verhältniße hineinbringt, daß eine politische
Bewegung immer mehr einen sozialen Charakter annimmt,
und eS ist meine innigste Ueberzeugung, daß die nächste große
Bewegung, welche Europa zu erleben haben wird, sehr
sozialer Naiur wird- Und da wird sehr viel darauf
ankommen, ob große Klüfte zwischen den verschiedenen Klassen
der Bevölkerung, ob Zustände bestehen, die eigentlich auf die
Bewegung vorbereitet, ihr gerufen haben. Deßhalb ist eS

auch von großer Bedeutung, wie die Armeiigcsetzgebung ge,
wirkt habe. Aber auch für unser Land insbesondere ist es

wichtig, welche Lösung die Armcmrage findet, und ich bin
überzeugt, daß die Entwicklung dcrsilben IN unserm Kantone
um so ruhiger sich gestallen wird, je weniger die einzelnen
LandeStheile Separartnteresscn zu verfechten, Separalstèllungen
einzunehmen, Separalfragcn aufzuwerfen haben. Wir wissen,
wie solche Fragen in unserm Lande schon Schwierigkeiten
hervorgcrulen haben; cS wird daher um so besser gelingen,
die vorliegende Angelegenheit zu erledigen, je besser cS ge.
lingt, diese Separatfragcn zu beseitige». Zum Theil ist es

schon gelungen; von zwei Seilen wurde noch gewartet, vom
Jura und von den armen LandeSgegendcn. Dem Jura ist
Recht geworden und es wird ihm »uw ferner Recht werden,
auch die noch zu erledigende Frage wird ihre Lösung finden.
Ich möchte noch an Etwas erinnern: eS sind auch die Ehre
und der gute Name unsers Landes, welche uns die Sache
wichtig erscheinen lassen. Es ist uns gewiß an der Achtung
unserer Miteldgenossen etwas gelegen, an der Achtung Derer,
-die unser Land besuchen. Es kann unS gewiß nicht gleich-
gültig sein, welche Meinung anderwärts über unsere Zu-
stände herrsche, ob eS da heiße, im Kanton Bern seien die
Armen verwahrlost, da bestehe die größie Härte, am meisten

Bettel; es kann uns nicht gleichgültig sein, doß Fremde,
die unser Land besuchen, solche Anschauungen mir sich neh-
men, die sie veranlassen könnten, unsere republikanischen
Znstäiide in Mißkredit zu bringen. Auch in dieser Beziehung
ist die Sache wichtig. An diesen Andeutungen will ich es

genügen lassen, um zu zeigen, daß eü allerdings eine Frage
ersten Ranges ist, welche unS nun beschäftigt, daß uns von
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allen Seiten diele Frage gleich ernst erscheint Sie mögen
sich den Sl-»dpnntl wählen, welchen Sie wollen, den

Slantp iatr d»s arme»/ o r.offenen K «des, des ar»en, ge-
brccht'cve» Gre scs, dn Standpunkt des VolkslebrerS in
der Schule, des Grml a»n aus d»r Kanzel, den Standpunkt
des Un'>isuchl»nasnch.>rs oder d.s off n>lichen Anklägers,
des Nation-iokono»eu auf dem Lehrliuhie, d.s Po ilikers tM
Ralhsaat, den Slandpunkl dS einsa.v'N Bürgers dem an

d>r Ehre des Landes gelegen ist, deS SchuIdendauciS. weicher
sehen muß, wie er durchkomme — überall ist die Fraac eine

gleich «rüste. In einer so.chcn wievligen Frage dem Lande

zu rächen, lit, wie >ch Ihnen b.relS gezelal hade, keine

Kle ntgkci,, und St« werden mich deßhalb entschuldigen,
wenn ich, nachdem mir diese Fra«e zur Lösung vorgelegt
wor-en ist, das La d andeityalb Jabr^ warten ließ bevor
ich Julien meine Vo ia e.> machte. Ich haue zwar Gele,
genhcil, da? nriiienwcie.i «n eigener Anicdanung kennen zu

lerne», ab r eS war noch Maneves zu uniersuchen, zu prüfen,
Und je g ößer mir die ,,ra.,e e>s.vie», teils ernster ward >ch,

deno m vr zwang mich die eigene B>ra»iwo>tilchkeil, in die
Tiefen de,seiven ocrabjuuei.rii. Ich cria.ble mir, Ihnen
die Ergebnisse mein.r Unierfuevua.en darzulegen, denn eS

war mir daran gcl gen, all< Miigliede- des N>>beS >N die
Lage zu scheu. Nar la die Sa u. zu sehen. Mir war deS

Va> rla des Wohl viel zu loeuer, ais daß eü mir nicht
da> n .etegn ftt» muß e, »in Gesetz auszua'bcinn, das das
Wohl des Ganzen im Nage var, nl in vi U. cht nur den

Aufor0trun..cn des Einze,»»n einsprechen würde. Ich glaubte,
hei meinen Alben.» mit der großien Unparteilichkeit zu

Werke zu gehen, jegt bin ich mir mir im Reinen. — Ich
gehe nuu gur Frage iclbii über- und um die Bebaldiung
des Gegennaaves zu rrieichiern, erlaube ich mir den Gang
anzudeuten, den ley daoel nehmen w.rde Ich werde zuerst

einige Auseinandcis.yun en üb>r die Norhw ndigkeir der
Reform geben, duin einige Worte über die Dringlichkeit
der>cibe» lagen, dann naev der Erledigung dieser mehr kor-
mell.u Fragen uberg hen zur Unle.suchung der Sache selbst,

zur Darlegung des G sepeS und seiner Grundlagen. Ich
werde auch »««e karze Darstellung des Lagers geben, welweS

wir veriaff n, und desjenigen, das wir b.tret n werden. Ich
werde Ihnen dann die Schlagadern der Reform darlegen,
das Peryalt "st des Gesetz s zur Verfassung, zu den For.
derungîn ein r rat onene» Arme -pflege und zu unsern fimn.
ziellen und adminlaraiioen Kräsicn. Zunächst also «in Wo t
über die Noihlvendlgk.it der Nero m. Sie wissen se-bst, daß
außerhalb res Kantons selicn be> einem Anlaß vom Armen,
welen die Rede war, ohne daß man in bedenk iever We>se

vom Karuon Bern sprach. Wen» wir den politischen Aerzten,
welche über un ein Kanioa gesprochen vaben glauben wollten,
so mußten wi» annehmen, wir se>en sehr krank Es war in
den letzten Iahren keine Vcrs»mmin»q einer gemennüy'gen
Geseuichall, wo o « Arme s age behandelt wurde, wo n chl
vom Kanton Bern die Rede war. Man stellte unsern Kainon
gleichsam als Exempel dar und sagte zu ten Andern: nehmt
Euch wohl in Achl, die es Beispiel zu befolgen. Alles. waS
bei solche» Anlassen über unsere Zustände gereder wurde,
möchte ich da nicht annedmen; eS ist viel Irrthum mit
uniergeiausen, und man kann wohl sagen: kein Einziger, der
ßcv so ausgesprochen, halte eine klare Einstchr in die Ver.
häliniffe des « an onS Aber weil in unserm Kanione selbst

viel d.,von geredel wurde, so war jene? das Echo, weiches
«USwäris wiedkrhallle. Etwas Wahres mußie freilich an
der Sache sein und im Kamon Bern selbst war viel di«
Rede davon. Land auf Land ab war großes Bedenken vor.
Handen, auf den Gesichtern sah man große Sorgen, Layd
auf Land ad harre man das Gefühl, daß man sich diese
Armenlast ungeschickt angehängl, daß man sich unbequem
gebettet hat, daß man diese Last anders vertheilen muß, daß
dann der Körper ste gut tragen kann. ES war Land auf
îand ab ein offenes Geheimniß, daß das Schiff einen großen

Leck bat, daß das Wasser von allen Seiten einbringt, daß
alles vumpe» muß. Gemeinden und Staat damit das Schiff
N'chr verstnke, und man am Ende riet: snuvo qui pout!
Es war ein offenes Ge 'eimniß, daß onier solchen Umständen
KaiastrorvtN Nicht ausaeivtchen werde können, und daß,
wenn 10 »l>e eintreten, sie zuerst die Gemeinden. dann auch
d«e Familie treffen. Freilich tröstete man sich damit, in
airen Zeilen sei man nocv viel übler daran aewesen, eS habt
noch v <l mebr Bettler gegeben- man habe sich derselb.n ans
j.de Are entledigt, sie zu Dllsenden binqerichrei; jetzl seien
die Armen viel v sser genävrl und gepfl gl ais rrüver, auch
ruhe die Lall des Armenweien» nicht auf dem Kanton Bern
alle«» anc Land r seien davon beiroffen; endlich habe unser
Kanron die schwierigsten Zeilen rudtg und glücklich
durchgemacht. während andere Länder die gefährlichst»n Ausstände,
die schwersten Krisen erleben mußten. ES «» daS Alles wahr.
Wenn man i» unsern Z iien sur die Arme» nur daö lhun
wollte, was man in frühern Zeilen fur ste aelhan bar, so

bäuen wir Geld genug. Aber dann hälien wir auch unsere
wovltväiiqeil Anstalten nicht, wir däkien k tne Armeaan«
stal en. keine Blinden, und Tauvitummeninstirute, keine Irrenanstalt

Waldau, man wurde bann die Irren wie »rüder, an
eine» Block anfesseln, man würde es den Klöstern überlassen,
dem Wanderer ein Almosen zu geben. Aber wir könnien
nicht mehr so verfahren, wenn wir auch wollten, ter Sinn
d.s Volkes würde es nicht mehr leiden, er wurde stch da«

gegen empören, daS Volk wurde lauc ausschreien, wenn man
die Armen wieder so behandeln wollte Es gibt keinen
schönern BeweiS für die sittliche Bildung deS VolkeS alS
die,e Taarsiche, aver infolge derselben sind auch größere
finanzielle Op er zu tragen; und so darf man sich nicht
wundern, wenn die ArM'nl.st ,unimml je mehr daS
Mitgefühl eines Volkes, seine sirillche Bildung sich entwickelt;
im Ganzen genommen ist es daher nicht ein schlechtes
Zeugniß sur ein Land, wenn eS viel für das Armenwesen
ausgibt Aber ich verhehle Ihnen nichr, d ß dieser Trost
nichi ausreicht. So wahr daS Alles ist. so wahr ist eS auch,
daß die Armennoih des KanronS Bern einen andern Charakter
hat. daß sie nivi einzig daver kommt, weil w>r im Armen-
wcsen viel mehr tonn ittS ande^wäriS gelhan wird, daß die
Armenlast nicht einzig aus diesem Boden anwuchs, daß
vielmehr ganz abnorme Veroältnlffe bestehen, die das Uebel
begründen; und auf diese wirklichen Uevelstände erlaube ich

mir einzutreten. Ich kann Ihnen da wo>l am besten

A -Skuns: geben, ohne in meinen Angaben zu weilläufig zu
sein. Im Jahre >8i<» gab es noch >56 Gemeinden, die mit
ihren Armcnaülera, ohne Armentellen zu b ziehen, ihren
Pflichten genügen und die armen Angehörigen unrerstüyen
konnten; >m Jahre 1854 gab es noch 69 solve Gemeinden.
Die Zahl der Uiuerstüylen berruq im Jahre l^t>9 >0 6>ü
Personen, >m Jahre 1822 17 6 8, im Jahre 1"28 19,007,
im Javre I84o 82,047. Im Jibre >86i betrug die Zahl
der verpflegten K »der >0.491, diejenige der arbeitSuiisähigen
Erwachsenen 9595, diejenige der unierstüylen Familien 11.120,
im Ganzen also eine Zahl von ungefähr 60 000 Armen, Zur
Unterstützung von 62,00» Armen bestanden im Jahre 13«0
Armengüker im Betrag von 9 446 968 Fr., im Jahre 1864
waren zur Unterstützung von ungefähr 60,000 Armen Armen-
guier im Betrage von Fr. 9 628,682 vorbanden. Der Ar-
meneial batte al'o sehr zugenommen, während die HüliSmiitel
zur Unterstützung der Armen einen sehr kleinen Fortschritt
gemacht haben. Durch'rvnittlich kommt im allen Kanton
aus 7 Einwohner t Armer, und von 22 Amisbezirken stehen

lt schlimmer als dieser Durchschnitt; auf wo Grundbesitzer
kommen 89 Unterstützte, und l5 Amtsbezirke überschreite»
diesen Durchsevnitt. A-rwangen zählt auf lvo Grundbesitzer
l27> Bern l4l, Burgborf >93 Konolfingen 180, Signau 666,
Oberstmmeiiihal 126, Tracpselwald 184 Unreestützte. Aus
100 Familien kommen durchschnittlich 69 Arme, und von
22 Amtsbezirken überschreiten 14 diesen Durch-chnitt. Wir



müssen unt also vor Allem von der Anschauung frei mache»,
die lauge vie Oderyano Halle, alS ob die Armennoth sich auf
ein.» abgegrenzte» Bezirk veschrankte, wie eS f über der
Fall ivar. Ha» «st n»chl mehr der Hall Man mag die Per.
hallu'nc auirassei, wie man will, «o gibt es iz—>4 Bezirke,
die schlechter ilchen alS ver D >r<vscvnltl. Da» zeigt Jv«ea
auch die Zaol der Gemetndcu, d.reo Armengut zur Berpfll.
gung iore> Arme« nicht mehr h nre A»l, die Berth.nana der
Armen auf d«e Elawohuer, auf die Grundbesitzer. Ich konnte
Joneu hl.r eine Karle zeigen, wo Eie sich mil eigene» Augen
mil einem Blicke von der Lage dieser Gcmeinben übcrzengcn
to»»leu. So lit die Sachlage »n Allgemclncn. Die Vr-
hailu«ne zu andern Kanloacn dar, ich fast nicht berühren.
Ich taun Ionen nur «agen, daß es in der Schweiz nur ein-n
ttuzig.n Kanivn gibt, dessen Lelhäl>»isse sich m.l d n unsrigen
verglichen tasseu, das ist Litzen,; a e andern Kauione »eh.
men eine andere Slenung eiu Wäorenv >vir aur 7 Ein»
tvohner t Armen zavlen var Thurgau auf 60, Zurich auf ^0
Einen u. f w- Javcssea vanonl es sich nicht »ur daium,
zu koussaltren - wie groß die Armeuiast sei, son ern auch
darum, d»e Ursachen derselben zu U 'teisuchen. Wir w ffe»,
dass eS dtc Uuorouuiig tm Arincuwes.u ist, welche uns bir><S
Beehauniss uuerl ägilch mach,. Da >it zunächst die große
Uiiges.y «chltit »m Ärmenua, ill's Auge zu fassen. Das
Armeng >ey von >L47 Hai in seinem § 4 enlschiedca erklärt,
es loue» nur arbc t-uusäo>ge nemc uulerilüyr werben, und
jenes Gesetz ging im j ^7 >o well, daß .s erkiarie: Armen,
hehordc.i, die aus den ihnen zur Bc.lvailUlig anoerir u en
E,niU.>lltn Sleucrn an lo che Person.» verabreichen, welche
nach o.„ Bcitiminutl^eu des Gesetzes dergleichen Nichl eroaittn
düriru, sollen zur B.ra.,lworlu«g gezogen u..d zur Zurücker.
stalluug d.r gegebenen Sieur augehailen weide». Trotz
dicier Geieyesoestlinmung haoen w r g genwäriig ll0>>0
Famitien auf dem AiMeneral, die gar n cht darauf gehören.

In eiii.m einzigen Iao-e varen wir eine AuSgave von
400 000 Fr., die nach dem Armengei.y rciu uua'seylich ist.
DaS ist ein falal.s B.ryallniss, da h.ißl eS: bleue» oder
breche»« Entweder muß.en die Arme»v.hörd.n die von ihnen
auf unb.iUgle Weise g^evene» Unterilupunge» zurücke, stallen,
oder ras G es mag nachgebe», es muß anerkenne», baß die

V ihä liiine starter sind ats seine Boiichrlite». En zweiter
Punkl belrissl daS gioße Defizit in der Armenökonomie. All.»
in M m gerechnet «it daS Be, hallulß even .»a so.ch.s, daß

Wir letzt von Jahr zu Jahr kolossal zuruckyauscn, daß die
Aimengurer von Jahr ,u Jayr mehr schwinden, daß die
vorhandenen Hülfsmittel vo» Jahr zu Jahr nicht ausreichen.
Da iit Hülfe am orlugendste«. Der finanzielle Punkt iit es,
welcher die Gem laden veranlaßt zu e,klären: wir müssen

unS helfen, wir dürren eS nlchl mehr auf oje bisherige W.ise
gehen laffn, nicht zuiehen die,cm Bergahgchen, diesem

Slürze» Ui'd Rennen. Damit ver>Ulitea ist der große Rück,

gang der Armcnguter, wilder s,hr bedenklich erscheint, ein
Rückgang, der über t'/z Millionen beträgt und an welchem
alle Bezirke deâ Landes bethätigt sind. Mancher H/,usvalcr
in den G meinde», wo das Aimcngul in solchem Rückgang
begriffen »st, wird fragen: wohm soll .S kommen, w nn unsere
Armcngüler verbraucht sind, wenn dann noch döse Zelten,
Krieg und Noro dazu kommen; wohin «oll eS kommen, wenn
wir unser A-menaul in Zeiten v.rbrauchr haben, wo man
tS hätte machen können, ohne eS anzugreifen? Dieses Schul,
denmachen, die' » Zlnsezahlen, diese Perm hrung der AuS

gaben lü allerdings zum erschrecken, wenn man bedenkt, daß

dieß alles unter den Augen des Staates geschah, weichem
die Aufsicht oblag, denn die Verfassung sagt: die Armengüler
sind gewährleistet. Mit diesen Ucbelständcn ve bunden sind

die Unordnungen in den Aimcnbehörd.n. Das ist eine wahre
Musterkarte und es ist eine große Kunst für die A mmistra.
»ion, nur zu wissen, an wen sie sich in den Gemeinden zu

wenden hat, ob an eine Spendkommi'sion, ob an ten Ein.
wohnergemeinderach, ob an den Burgerrath, oder an eine
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spezielle Armenkommission. Da herrscht die merkwürdigste
Kowplikaiio» und unoi dnung unter den »rmenbchörden, »«cht
nue ciwa amtâbezirkswelie, londein i» den Gemeinden bu ch,
einander, und wenn man meint, a» einem One «ei die Sache
bettändtg organifirt, so beißt eS na v et».m halben Jahre
wieoer: Jemand anders hat die Verwaltung übernommen.
ES «st dieß eil, u.belstand, d.r die Anriichl unmöglich makit.
Dazu tommt die ko ossale Unordnung im R chnungSwei'en.
Ich darr fast nicht ravo» -eocn, weit ich mich fur die
Gemeinden, die es trifft, und für mein eigenes Amt schämen
m»ß«e. Ich daif nlchr sagen, wie es in gewissen Gemeinden
mil der Eingabe von R chnungen und Berichten liebl. Ich
darf nicht sagen, daß man den Sraarsbeitrag an Gemeinden
ausgelichtet hak, lrvtzdem daß man seil Jahren nicht mehr
weiß, wle sie rechnete». Kurz die Sache liegt im Ar..en.
Uno wenn von Seile der Gemeinten R chnung geiegl,
Bericht ernatlel lvlro, so lit das darin enthaltene Re'Uliai ein
tauschenoes. An vielen O>len zeigt man Jh»ea Vorschläge,
Posten von »»angewendetem Kapital, und wenn matt die
Same Ulnersuchl, wenn man nachnch,, so hat das Arm nauk
aogenomineil, so lit eS mil b beut ndcn Schulden veiastet.
Wäheeno das „uiia»gcwende>e Kapital" nicht selten in be.
brUlenoen Summen aus den Rechnungen siiurirr, ist Alles
längt in Rauch und Dampf verschwunden, uno das unan.
gewendcle »aptial ist reines Defizit. Auch darin liegt eine
Täuiechung, d,e Gcmeuibsbchörde» wiff n es, sie sind selbst
nicht wayl dab.i Es ist eine Unwahrheit, kie ma» stch

vorma t, währenddem man.netß: es ist nichts! Ein anderer
Ueeetitaud IN die Uliges.tzlichc Praxis in der Verpfl.gungs.
wei e- Das Gesey von >»47 dulv.t keine Armenhäuser, in
weichen Kinder, Frwacyiene, Greis., alle bei einander wohnen.
S«e wissen auch, daß es den Umgang, die Heuachraussteu.
rungea Nichl dachet. Nun lvl b die VerkostgeldUiig, der
Umgang wieder «n allen mogit r.e» Foim n praklizirl. zunächst
l» der Form der Perchcliung der Armen aus dit Guter,
wobei man aoer von s zu s Tagen wcchsett, so daß der all«
Um.ang wieder eintritt. Auch Gem.ludsarm.nhäus r oe.
stehen, in denen Alles neben einander lebl, in verschi deneu
LanoeSthcilen. El» f.rn.rer Ueve.stand liegt in der beschwer,
lichen auswärtigen Armcnvfi.ge der Gemeinden. Auch diese ist
»»gesetzt ch. Sie w'ss n, daß oas Arin.ngeiey sagt: aus Grund
der Ärmlich durte telNKantonSangehöriger von «ciNtM Wohnort
ltt die Helmalhg.m inoe zurückgewiesen werden. Man wollte
dadurch d«e yttmachgcmcinden ichuyen, die öttliche Armeil.
psicgc yeven, uns m n har bei vee Rcorganiiation beS Armen-
weicnS da.aus »ercch»«. Aoer wie vtrhät^ es sich »etzl? Die
Taoclleii ivelsen es genugend nach, wie >c»l einigen I ihren
dte Armcnsuyecn zugenommen haocn; Man hat die Arme«
wieder aufgeladen und sse den Gemeinden zugeschickt. Diese
yielten aus, >o lange eö ihnen mö.,l>ch w>t, sie kellten und
teuren, um der Sache nmsier zu werden, jetzt können sie nicht
mehr. Gleichwohl fahren sse lo>t und machen Schilden.
«5S gibt Gemeinden, welche erkiären: wenn wir auch aus dem
blSverigen Wege fortfahren wollen, es ist unS gär nicht
meyr möglich, mit dem besten Willen nicht. Daran knüpft
sich bann üocroaupr die ganze, von dee eiaeniticheu BasiS
der Verfassung abgele»tttc Entwicklung der Arw«npfiege'!. Ich
denke, eS isi so ziemlich unleugbar, baß die Verfassung vi«
eigentliche Entlassung der Gewe nden wollte, wenigstens so

weil die,« m>l dem SlaalSveirrag von 400 000 Fr. a. W.
aussüvrbar war. Es ist unleugbar, daß sie das Aufhören
der GemetndSarmentelle wollte, daß sie die Gesetzgebung
verpflichtete, diesen Grundsatz im Auge zu haben und
durchzuführen. Im Anfang hat man sich freilich auf dies.» Boden
gestellt. S«e kennen die Geschichte unser.S A menmesenS

und ich werde noch Gelegenheil haben, darauf zurückzukommen.
Die Noch tam daS Gebäude sing an zu wanken, man unicr-
baule mir dem, was gerade b i der Hand war. Ich mache

durchaus keinen Borwurf, ich sehe zu guc ein, wie die Ver.
hältniffe waren, daß da die Noth manches diktirl«, was
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nickt anders zu machen war. Aber so viel ist sicher, daß
wir auf drm best<» Wege sind, die alee Basis zu verlieren»
auf dem besten Wege, trotz der Slaatsbeirräge und aller
Opfer noch den Grundsatz zu verlieren, den Staat gleich
wotzl i» der Sawe fest zu halten und nicht einmal eine
Bcuerung, eine Reform errungen zu haben. Dazu kommen
dann noch vielfache «lagen aus dem Gebiete der Polizei,
wel»e sagt, sie lönne dcS BetrelS nicht Meister werden bet
der Ungewißheit der Armenhörigkeit der Armen. Die Polizei
hat recht, wenn sie verlangt, daß man zuerst da Ordnung
schaffe, damit sie weiß, wo Einer hingehört, wenn man ihn
findet. E> war ung recht, der Polizei alle Uebelstände zur
Last zu legen. Endlich kommen die Klagen der GemeindS.
bchörden, daß sie so ganz eigentlich den Unterstützung Ver.
langenden preis gegeben waren daß ihnen diesen gegenüber
keinerlei Befugniß zu Gebole stand, daß, wenn sie Einen
strafen lassen wollten, sie riskirten, einen förmlichen, langen
Prozeß eingehen, Kla eschriflen abfassen zu müssen und Er-
scheinungen vor dem Richter zu haben, wo der Arme Recht
fand, wenn er sich niât selten tückisch und verschmitzt zu
stellen wußte. Sie kennen dieß alles zur Genüge. DaS sind
in möglichst kurzen Zügen die Zustände unseres Armenwesens.
Die Armenlast, die Noch ist groß, aber eben so sehr liegt
der Fehler in den verschiedenartige» Ungesetzlichkeiten, Un.
vrdnungen und Verwirrungen, die, wie in andern Dingen,
die Sache noch schwieriger machen. Der Große Räch hat
deßhalb die Nothwendigkeit der Reform anerkannt und die
Verwaltung aufgefordert, ein neues Gesetz vorzulegen. Ich
wollte mich aber nicht nur auf diesen Beschluß berufen, son.
dein Ihnen den gegenwärtigen Zustand unseres ArmenwesenS
vor Augen legen, damit Sie gleichsam unter dem Eindruck
der Sache sich berathen. ES fragt sich nun: ist die Reform
nothwendig? Ich antworte darauf: man hat schon zu lange
gewartet. Nicht darin liegt der Fehler, daß die Regierung
nicht Hand an'S Werk gelegt hätte, sobald sie den Auftrag
dazu erhielt. Sie wissen, daß mein geehrter Vorgänger,
Herr RcgierungSrach Fischer, schon einen Entwurf ausge.
aibeilyl hatte, daß er aber in der Folge zurück trat, und
gerade dieser Wechsel im Amte war schuld an der Verzö-
grrung. Einfach übernehmen, was mir hinterlassen worden,
konnte ich nicht; das hatte eine Verzögerung zur Folge. So
viel ist t'cher, daß der bisherige Zustand nicht fortdauern soll.
Ein P>ovi'örium hat Uebelstände zur Folge knallen Dingen,
ganz besonders in der Armenpflege. Die Verwaltung muß
wiss.n, welche Aenderungen zu treffen sind, bis zu deren
Durchführung es ohnedieß noch lange geht, immerhin ein
halbes Jahr. Unterdessen rollt alles im bisherigen Geleise
fort, die Gemeinden denken: eS ändert doch bald — die Be-
zirksbcanittn sehen vielleicht in ähnlicher Stimmung der
Reform entgegen; alle Zügel werden schlaff, und dieses
Provisorium ist an und für sich ein Uebel. Aber nicht nur
daö: die Gemeinden sind selbst in der größten Verlegenheit,
sie wissen nicht mehr sich zu helfen, sie fragen einfach: «aS
sollen wir lhan? so und so steht es, wir haben soviel Schul-
den; alte Schulden sollen wir zurück zahlen, teilen dürfen
wir nicht, SlaalSbeilräge erhalten wir nicht mehr, wag
thun? Sie wissen, daß bereits in einer Anzahl Gemeinden,
welche-chie Last zu erdrücken drohte, ausnahmsweise Maßregeln

getroffen werden mußten, daß man ihnen außerordentliche
Hülse gewähren mußte. Derartige Geme'ndeu stehen noch
eine Menge vor der Thüre. Wie eö unter solchen Umständen
mit der Administration steht, daS können Sie denken. Ich
kann Ihnen nur sagen, daß von einem Regierungsstatthairer
geschrieben wurde: wenn nicht bald etwas geschehe, so müsse
er abdanken; das kommt nicht vom Emmenthal, sondern vom
Oberland; und so ist es noch in andern Bezirken. Bon
die,er Seile betrachtet, ist es allerdings wahr, daß ohne Noch
die Reform nicht einen Augenblick länger verzögert werden
soll. Ich gehe aber weiter und sage: es kann jetzt geschehen
und soll zetzt geschehen, die nöthigen Untersuchungen und

Vorarbeiten scheinen mir gemacht zu sein. Ich glaube nicht,
daß mau behaupten dürfe, die Akten seien nicht vollständig
spruchreif, die Sache sei Nlcht gehörig unter,uchl, die Ver.
hälintsse nicdt gevörlg ermittelt, man wolle wissen, was die
Reformvorschläge fur Folgen vaden. Ich weiß nicht, wie
Sie eö haben, aber mich dunkt, die Atien seien vollständig,
die Untersuchung sei gemaevl. daS erforderllche Material
liege da. Es k, m»>t dazu, daß die gegenwärtige Zeit zur
Lösung der Armenfrage relativ günstig ist wegen der eiwaS
bessern Nahrungö. und AroellSvcrhällnissc. Die Zeit ist
immer noch schwierig, aber Sie wissen, daß seit tsss die
Noth etwas nachgelassen hat, daß die Armenfraqe nicht
mehr so brennend ist, daß der Bettel eiwaS abgenommen
hat, daß die Gelegenheit zur Arbeit häufiger ist als nüher,
«nd ich denke, man werde die Einführung solcher Reformen
auf eine Zeit vorzunehmen suchen muffen, wo die Verhält.
Nisse im Allgemeinen etwas günstiger sind, damit nicht alle
Schwierigkeiten auf einmal darauf fallen. Aver auch unsere
römischen Verhältnisse sind der Reform günstiger als früher.
Ich glaube ich dürfe mich da offen auSiprechen und anneh.
men, es sei Allen daran gelegen, daß in dieier Beziehung
dem Lande geholfen werde. Sie werden zugeben, daß dazu
Zeiten nothwendig sind, wo wir, abgesehen von aydern Fra.
gen, uns ruhig mit der Sache beichämgen, ruhig fragen
können: diene daS zum Wohle des Landes? Sie wissen
selbst, wie sehr elwaS ruhigere Zeilen nochwendig sind, um
derartige Reformen durchzuführen. Ich frage: wouen wir
diesen Zeitpunkt nicht benutzen, um die unS vorliegende,
gewiß schwere Frage zu losen? Wolleu wir sie wieder
verschieben auf eine Zeit, wo die Verhältnisse ganz anders
sich gestaltet haben, wo ganz andere Interessen uns bcschäf.
tigen? Aber auch die politische Lage des Landes nach außen
soll unS veranlassen, diesen Gegenstand zu erledigen. Sie
wissen- wie eS gegenwärtig steht. Ich bin nicht Einer, der
näher in die Karten der Politiker blicken kann als andere
Burger. Wir wissen jedoch, daß es kritisch aussieht, es ist
daher zu wünschen, daß wir wichtige Fragen im Innern
des Landes bei Zeilen unter Dach dringen. Wenn die Lage
ernster, wenn plötzlich Geldkonttngenie vom Kanton Bern
verlangt würden, und dann die Armcnreform darauf zur
Sprache kommen sollte, so muß ich gestehen daß ich einiges
Bedenken hätte. Die gegcnwäitige Zeit ist also eigentlich
auffordernd, die Sache jetzt zu erledigen. Es ist noch ein Grund,
welcher dafür spricht. DaS vorliegende Gesetz kann nur auf einen
i. Januar in Kraft treten. ES ist das nothwendig, weil eS mit dem
Budget des Staates zusammenhängt und auf'diesen Zettpunkt
sich manche Verhältnisse erledigen lassen. Das Gesetz muß
zweimal berathen werden. Nehmen wir an, Sie wurden im
Mai nächsthin die zweite Berathung vornehmen, so hätten
wir dann noch ein halbes Jahr Zeit, die nöthigen Einrich.
tungen zu treffen; diese Z. it ist sehr nothwendig. Natürlich
müssen die Cadres zuerst da sein, bevor d«e Armee marschiren
kann; die nöthigen Verordnungen müssen erlassen, die erfor.
derlichen Weisungen ertheilt, in den Gemeind-n müssen man-
cherlci Einrichtungen getroffen, die Bezirksbeamten müssen
mit der neuen Organiialton vertraut gemacht werden; endlich
ist auch eine Bereinigung der rückständig, n VerpflegungS.
geidcr nothwendig. Das ist Werg genug an der Kunkel für
ein halbes Jahr, um die Behörden zu beschäftigen. Ver.
zögern Sie aber jetzt die Berathung, verschieben Sie dieselbe,
so daß die erste Berathung des Gesetzes erst im nächsten
Frühling stattfinden kann, so verlieren Sie ein ganzes Jahr.
Nun kommt noch eine Frage von großer Wichtigkeit und man
w-rd fragen: wie sieht es mit dem Niederlassung,!, und Armen,
polizeigesctze? Müsse» diese Gesetze nicht schon vorliegen,
bevor man das eigentliche Armengesetz berathen kann? ES
ist ganz sicher, daß dlese bcchcn Gesetze zur vollständigen Re.
form des ArmenwesenS gehören, daß sie, wie ändere Verfü.
gungen, einen Bestandtheil derselben bilden und daß ohne sie
ein Inkrafttreten der Reform nicht möglich ist. Aber Sie



werden auch zugeben, daß dieser Knäuel von Gesetzen an
einem Orte gepackt werden, daß man ihn an einem Orte
auflösen muß und nicht seinen ganzen Inhalt verwirrt durch,
einander werfen kann. Gesetzt, es würden Ihnen heute alle
drei Gesetzesentwürfe vorliegen, so könnten Sie nicht alles
mit einander nehmen, von einem Paragraphen des Armen,
gesetzes auf einen Paragraphen des NiederlassungsgefttzeS
hinüberspringen, sondern das Eine maßte nach dem Andern
behandelt werden. An einem Orte muß die Entscheidung
beginnen. Die Erfahrung zeigt, daß, wenn man recht viel
mit einander vornehmen will, man gar nichts zu Stande
bringt. Ich erinnere Sie an die Dreißiaerjahre, wo man
das Tellwesen, das Finanzwesen, daS Armenw^sen reorgant-
siren wollte, Alles mit einander; in keinem dieser Zweige
brachte man eine gründliche Reform zu Stande. Hier ist
das eine Gesetz vom andern abhängig. So bald der Große
Rath sich über die Grundlagen der Armenunterstützung aus.
gesprochen haben wird wird man auch die Entwürfe zum
RiederlassungS- und Armenpolizeigefttze formircn können, und
diese können dann zwischen der ersten und zweiten Berathung
des Armengesetzes vorgelegt werden. Das Verhältniß dieser
Gesetze zu einander ist kurz zusammengefaßt, dieses, daß der
Zeit nach das RiederlassungS- und das Armenpolizeigesey vor dem
eigentlichen Armengescve in Kraft treten müssen, daß aber
die Einrichtungen, welche für das Ntederlassungswesen und
die Armenpolizei getroffen werden sollen, von den Prinzipien
abhängen, welche Sie für die Arnienunrerstützung aufstellen,
daß daher die letzrern zuerst festgesetzt werden müssen. Endlich

ist kein Hinderniß vorhanden, daß nach der zweiten
Berathung des ArmengesetzeS jene zwei andern Gesetze pro.
visorisch in Kraft treten und das Armengesctz allmälig durch,
geführt werden könne. Wenn also die gegenwärtigen Zu.
stände deS ArmenwesenS eine Reform desselben als dringlich
erscheinen lassen, wenn die Verhältnisse der Gemeinden eine
solche verlangen und die Administration ebenfalls sie fordert,
wenn alle nöthigen Untersuchungen dazu gemacht sind und
zwar auf eine Weise, daß man nicht sagen kann, man sei
dabei leichtfertig zu Werke gegangen; wenn der Zeitpunkt
für eine Reform günstig ist und eigentlich dazu auffordert,
wenn andere Gesetze nicht vorgelegt werden können, bevor
die Grundlagen des neuen ArmengesetzeS festgestellt sind, so

glaube ich, eine Verschiebung sei nicht wohl mehr möglich.
Es konzentrirc sich alles auf die Frage: wollen wir jetzt
eintreten oder gar nicht eintreten? Die Nothwendigkeit der
Reform ist nachgewiesen, es wird sich also nur um das Em.
treten handeln. Nun fragt es sich: wie läßt sich die Reform
durchführen? Man könnre sagen, wenn auch die Verhältnisse
schwierig und Maßregeln zur Abhülfe nöthig seien, so wolle
man doch lieber im jetzigen Zustande bleiben, a!« eine Re.
form anbahnen, die weder im Stande sei, die allen Uebel-
stände zu heben, noch eine richtige Bahn für die Zukunft
einzuschlagen. Das führt mich zur Untersuchung der Sacke
selbst, zur Darstellung der vorgeschlagenen Reform und zur
Beweisführung für dieselbe. Ich erlaube mir zunächst, bevor
ich Ihnen die Gestalt der vorgelegten Reform auseinander,
setze, Ihnen eine LebenSgeschtchtc deS bürgerlichen Systems
zu geben, damit Sie sich oriemiren können. Sie wissen,
daS früher herrschende System ist dasjenige der sogen,
bürgerlichen Armenpflege, darin bestehend, daß der Einzelne
für sich, seine Kinder und Kindeskindcr in armenhöriger
Hinsicht nur zu seiner Heimathgemrinde. in Beziehung stand,
von der sein Vater und Großvater herstammte, daß dann die
Heimalhgemeinde für den Etat ihrer Armen, mochten sie

inwärts odcr auswärts wohnen, zu sorgen halte, sogar für
solche, die me in ihrer Nähe waren, die sie nie gesehen hatte.
Man führt mit Recht dieses System auf die Bettelordnung
zurück. Sie wissen, wie das ging. Um Ordnung zu schaffen
in einer furchtbaren Unordnung, um eine gewisse Sicherheit
darzubieten in einer Zeit politischer Unsicherheit, wie sie

ohne Vergleich damals war, wurde das Volk gleichsam regi.
r«gdlatt »e« Großen Aathcs t«i«.
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strirt. Mangab jedem Kantoninglokodas Seinigeund überließ
es ihm dann, sich selbst wieder einzutheilen. Die Tagsatzung
verfügte, daß jeder Ort, jeder Flecken und jede Kirchhöre
ihre Armen erbauen solle und die Bettelordnung setzte fest:
da wo Jemand geboren und erzogen worden, gehöre er bin.
Man richtete die Sache ein, so gur man konnte, indem man
in den verschiedenen Kirchhören die Angehörigen registrirte
und sagte: vorläufig bleibt ihr hier. Da diese Ausmfttlung
aber nicht so leicht war, so wurde ferner bestimmt, daß
diejenigen, welche Jahre lang an einem Orte gelebt, ge-
arbeitet halten, bis sie in übelmögendes Alter gekommen,
dort bleiben sollen. Die Bettelordnung hat also auch den
Hintersaßen einige Rechnung gelragen, sie war von Anfang
an nicht rein bürgerlich, sondern theilweise auch örtlich.
Die Bettelordnung mußte aber auch für die nöthigen Hülfsmittel

sorgen und verordnete daher, daß die Kirchbören
zusammengehören, und wenn in einer solchen eine Gemeinde
sich befinde, die nicht genug Mittel habe, ihre Armen zu
unterstützen, so helfen die Gemeinden einander aus; statt der
bisherigen Almosen, welche den Armen, die von Gemeinde
zu Gemeinde zogen, gegeben worden, war die Armenpflege
nun eine öffentliche, indem man die Armen an gewissen
Sonnlagen zusammenkommen ließ, und denen, welche in der
Predigt waren, durch den AlmoSner etwas gab, den andern
nicht- In dieser Weise wurde die Sache eingerichtet und
diese Ordnung bewegte sich ziemlich lange fort, «mmer jedoch
schwerfällig und immer näher der Auflösung entgegengehend.
Einen Beweis davon liefert die Armeliordnung von t807,
welche in ihren Motiven sagt, die allen Verordnungen seien
gänzlich in Vergessenheit gerathen, cS sei nöthig, wieder
Ordnung zu schaffen. Man halte die allen Verordnungen
nicht ganz vergessen, aber die Sache war schon auseinander,
gegangen, die Gemeinden haben ihre Pflicht nicht erfüllt,
ihre Disziplinaraufsicht nicht geübt; das ganze System ging
auseinander. Man versuchte jenes Armengesetz zu renovlren,
zu leimen, es stellte den Grundsatz auf, die Burgergcmcinden
seien schuldig, ihre Armen zu erhalten. D«e Segel wurden
aufgehißt und man probirte die weitere Fahrt, aber es hielt
nicht lange. Ich erlaube mir hier zur bessern Aufklärung
an den Umstand zu erinnern, daß ein wichtiger Punkt der
Armenpflege, die ArmendiSzipli», nicht konnte gchandbabt
werden. Wenn ein Einsäße an einem Orte war, so hatte
die Armenbecörde nicht das geringste Interesse, ihn zu be.
aufstchtigen, seiner Verschwendung Einhalt zu thun, ihn von
seinem Ruin zurückzuhauen, sondern man sagte: mache er
waS er wolle, wenn er verarmt, so schickt man ihn heim!
Wenn nun in einem Hause im ersten Stocke ein Einsäße, im
zweiten ein Burger wohnce, und die Gemeinde sich nicht
für verpflichtet hielt, den Einsaßen zu beaufsichtigen, so

wurde auch die Aufsicht über den Burger unterlassen,
und so löSte sich nach und nach alles auf, jede Aufsicht
verschwand und die Armen selbst wurden immer begehr-
licher. Dieß führte wieder zur Vermehrung der Ausgaben,
man bezog Telle» und so einwickelte sich daS ganze System
von der sinanziellen Seile. Bereits in den zwanziger Jahren
hieß es, die Teilen werden überall in den Gemeinden groß.
Die Regierung sah eine Zeit lang zu und ließ die Teilen
wachsen, endlich sah sie si.v genöthigt, eine Schranke zu
setzen, indem sie ein Tcllmaximum aufstellte. Aber Sie
werden begreifen, daß die Gemeinden, die einmal an das
alte System gewohnt waren, fort fuhren Teilen zu beziehen;
sie überschritten das festgesetzte Tcllmaximum, mit und ohne
Bewilligung der Regierung. Immer augenscheinlicher wurde
nun die Gefahr, die Last der Gemeinden nahm immer zu,
so daß am Ende die Regierung erklärte, der Wohlstand deS

Landes sei gefährdet und daß man d'rauf und d'ran war,
die Pflicht der Gemeinden zum Teilen aufzuheben. Diese
Absicht gab sich schon im Jahre is2g bei den Behörden
kund. Damit wäre das ganze System gestürzt gewesen;
indessen geschah dieß nicht. Ich muß gestehen, daß eS mir
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schien, die Regierung von I8is hätte damals einen Schritt
thun sollen; da härte daS System noch gehauen werden
können, wenn augenblickl ch erne neue Quell« fur die Armen«
gürer der Burge-gemetuden erhallen und starr der st engen
Abschließung der bürgerlichen Verhältnisse, der Eintritt in
dieselben mehr geöffnet worden wäre, wie in andern Kantonen

dann wäre daS bürgerliche System gererrer worden.
Aber jene Regie, ung Hot weoer das E»ne noch daS Andere
gethan, auf der eine« Serie du Armenguter nicht geäurnet.
auf der andern Seite zugescv«», wie daS Burgerwesen in
den Gemeinden fich rmmer schroffer und abschließender ent-
Wickelle; und so wurde in jener Zelt der eigenrliche Nagel
zum Sarge des bürgerlichen Arm.niystcmS geschlagen. Im
Jahre >»Z> wurde, unter dem lebharun Eind ocke, daß da
eiwaS geschehen muffe, der Gesetzgebung anbefohlen, vor
Allem in den vom Armenwese« belasteten Gegenden Hülse
zu schaffen. Man wußte damals noch »ichl recht, wie eS

geschehen solle, aber so viel wollte die damalige Versassung
versprechen, da müsse elwaS geschehen, da müsse geholfen
were en. Nun mochte icv daran erinnern, da» in jener «Zeit

die Kiirgergcmelnden den Elnwvhnergemeinden den Play
einräumten in allen öffentlichen Angelegenheiten deö Ge-
mctndeda, ShalteS, daß die Einwohncrgemetn« e die Verwaltung

der Polizei, de. Schule, kurz alleS dessen übernahm,
waS mir den öffentlichen Einrichrungen des SraareS >n

Verbindung stchi; die Vlirgergemeinde» traten von dem Stand-
punkre, den sie früher eingenommen, von ihrer frühern
Feudalherrschaft im Gemelndeleben zurück. Aus der andern
Seite schnitt dr Sraat, anstatt die Armengüter zu äusaen,
denselben eine Quelle ob; so fielen die Prozente weg, die
früher Jeder in das Armengur zahlen mußte, wenn er in
die Gemeinde ei. zog. Verschiedene Maßregeln wurden ge«

troffen, aber ist etwas geschehen, um den Armenetat zu
vermindern? Durchaus nicht. Die damalige Regierung
wollte die Reform, sie haire den besten Willen, eine solche

einzuleiten, sie scyie verschiedene Male an, aber es kam zu
NichlS. Unrerd ssen wurden die Teilen vermehrt, der Armen-
«tat vergrößerte sich, Alles warf sich aus daS Teilen, dadurch
wuchs die Last der Gemeinden, so daß ganze Gegenden dazu
kamen, mir größter Energie zu verlangen, daß etwas gethan
werden müsse, um Abhülfe zu gewahren. Allerdings hatten
sie dazu noch mehr Grund, weil in andern Dingen Hülfe
geleistet worden war; in andern Fragen, d.ren Lösung eiwaS
leichter war, hatte der Sraat bc>e ts begonnen, seine
Ausgabe zu erfüllen. So erhielten verschiedne LandeSgegenden
durch Verbesserungen im Siraßenwesen Erleichterung, eben
so im Zehntwesen. Man wollte auch im Armenwesen helfen,
aber die Sache war vier zu schwierig. Indessen im Jabre
1846 geschah ein Schritt dafnr, indem die gesetzliche Pflicht
der Gemeinden zur Unterstützung der Armen, v,ese Pflicht,
aus welver die steigende Armenrelle ihre Nahrung gesogen
hat, grundsätz.ich aufgehoben, die Gesetzgebung verpflichtet
wurde, d esen Grundsatz allmälig durchzuführen; dem Staate
wurde zu Beiträgen an die G meinden ein Maximum von
4oo»o0 Fr. a. W- zur Verfügung gestellt, um die Durch,
führung deS angeführten Grund,..tzes zu erleichtern. Nun
kam die Entwicklung unserer Verhältnisse unter der Verfassung

von 184s, welche das Einsaßenihum noch mehr evr.
wickelte. Unter der Verfassung von tSZt mußte man »och
Hlmersäßgklder bezahlen, diejenige von 1846 hat dieselben
abgeschafft; in vielen Gemeinden bildeten sie eine wesentliche
HulsSquellt. Die Einwohnergeme>nde tritt nun immer mehr
in den Vordergrund, sie übernimmt immer ausgedehntere
Funktionen, und die Burgerg, mclnde tritt immer mehr zu-
rück. Ein Schritt, welcher im Jahre i8sS bei Erlassung
des neuen GemeindeqesetzeS und dann durch das Gesetz über
die Ausscheidung der Gemeindegütcr geschah, entwickelte
dieses Verhältniß noch mehr: die Burgergcmcinde tritt
zurück in die Stellung, welche sie hauptsächlich alS Nuxungg.
korxoration einnimmt, ausruhend auf den Lorbeeren, dje sie

in frühern Zeiten erworben. Der StaatSbeitrag von
400,»00 Fr. war allerdings gesichert und abgesehen von der
Noch, weiche im Anfange, alS die Re'vrm eingeleitet wurde,
elntrat, hätre c.S vielleicht gehen können wenn d'tse Summe
im Aafan ie verabfolgt und noch Manches anders eingerichtet
worden wäre. Aber ich deutete bereits an, daß seit 18Z0
die Hülfsmittel der Gemeinden immer mehr bcsvnitien wnr«
den; man dachre nicht da>an, daß die Armengüter so sehr
darunter leid n warden, und daS Res ill it war, daß eine
Gemeinde nach der andern sich zahlungsunfähig erklärte.
Die allgemeine Sachlage war so beschaffen, daß die Ge«
meinden, wenn sie alle ihre Verpflichtungen e füll n sollten,
jährlich Fr. 8vo »0» zu wenig ballen, daß nur noch Z9
Gem inben im Stange waren, ivre Arm>n ohne Teilen zu
erhalten. Ich w>u die Sache in einem Bilde darzustellen
suchen. Denken Sie, der Kanton Bern vaoe eine Lösch«
ordnung gemachi — ich »erst he darunter die Armenordnung
— jede Gemeinde schafft eine Feuerspritze an, um sich im
Faue, wenn einer ihrer Angehörigen brennt, d rselben zu
bedienen; jede Gemeinde soll dafür einen Weih, r haben, der
Staat hat daS erste Qaanrum Wasser hineingeschüttet; um
den Weiher gehörig zu unterhalten, si„d verschiedene An«
ordnungen gcrroffen: Jeder, der in die Gemeinde zieht, muß
einige Eimer Wasser liefern, wird Einer we en eines Ver-
gevenS gestraft, so Hai er zur Sl>afe einen Eimer voll in
diesen We-ver zu lie ern u. s. f. Aus diesem Weiher nimmt
die Gemeindsspritze Wasser, wenn es irgendwo brennt, und
ist solches nicht mehr genug vorrärhig, dann haben die
Grunov.stoer in der Gemeinde direkt gew'sse Beiträge in
den Weiser zu liefern (re'p. zu kellen). So war die Sache
eingerichtet. Nun zog ein Burger in'S Emmenthal, ein
anderer ln's Oberland, ein dritter i« eine andere Landes«
gegcnd. ES fing an zu brennen, die Spritze gab Wasser.
Nun hieß es aber: furio im Emmenthal, bald fürio im
Oberland, fürio im Seeland, je nach em die Burger einer
Gemeinde da oder dort wohnten. Da setzte die Feuerspritze
den langen Schlauch an, um üoer das ganze Land bin ihren
zerstreuten Bürgern Wasser zu geben; dabei ging allerdings
Wasser daneben. Nun begegnete eS auch zuweilen, daß eS

bei einem Einwohner brannte, welcher viele E'mcr Wasser
in den Weiher geliefert hatte; da blieb die bürgerliche
Feuerspritze ganz ruhig und man sagte: lösche die Sp itze
der Burgergemeinde, wo er daheim ist, uns gehl daS nichlS
an, wir haben jedenfalls nicht zu löschen. Die Sache
ging allerdings so. Bald sch'ckte ein Burger, der 10—t«
Stunden weil en'fcrnt wohnte, seiner Heimalgemeinde den
Bescheid, er sei auf dem Punkt zu brennen; seine bürgerliche
Feuerspritze verhielt sich nill, gab kein Wasser. Dann schickte
der Betreffende einen Boten, mit dem Bericht, er brenne.
Auch jetzt gibt die Spritze kein Wasser. Nun kommt die
Nachricht, der betreffende Burger sei abgebrannt; alSdann
gab die Spritze seiner Heimargemeiade einiges Wasser, man
mußte ihn, wie einen rauchenden Trümmerhaufen, hin und
wieder überspritzen. So kam eS, daß der Ertrag der Armen-
gürcr zerstreut über das ganze Land hin verspritzt wurde-
Nun gab es allerdings im Jahre i847 eine Aenderung, es

wurde in den Gemeinden neben der bürgerlichen eine
örtliche Feuerspritze aufgestellt und neben dem bürgerlichen
Weiher ein örtlicher angelegt. Da hieß eS; so lange die
bürgerliche Feuerspritze löschen kann, soll sie eS thun,
dann kommt die örtliche Spritze und hilft- Aber die
bürgerliche Spritze hatte immer die Verpflichtung, den aus«
wärrS wohnenden Burgern Wasser zu geben, wenn ein
Feuerruf ertönte. Das gab eine etwas komplizine Feuer,
ordnung, und man wußie oft nicht, ob die bürgerliche oder
die örtlich« Spritze Wasser geben solle, so daß eS unmöglich
ist, bet dieser Unordnung fortzukommen. Die Burgergcmeinde
hat keine Pflicht mehr, an vielen Orte» kein Geld mehr, sie

darf keine Teilen mehr erheben, und gleichwohl sollte sie ihre
Angehörigen unterstützen; sie hat so wenig Geld mehr, daß



ihr jährlich »00,000 Fr. fcble». Es fragt sich, ob wir diese
Basis noch festhalten können, ob wir sie festhalte» wolle».
Ich rraae zuerst: was hallen wir zu lhun, wenn wir sie

festhalten wollten? W«r mußien der Burgergemeinoe wieder
ihre früoere Stellung geben, sie wieder m's öffentliche Leben
hinauSstellen, d<e'en Greis, der zu viel erlevr Hal, als daß
er durch seine Leistungen den Anforderungen der Gegenwart
genügen könnte. Man müßte ferner die Armengüier dotiren,
der Burgergemeindc wieder das Recht geben, Teilen zu
erheb n, auch von den Einwohnern, dann könnte man diesem
Systeme wieder Boden geben, es wieder lebensfähig machen-
Wir können aber das offenbar nicht, wir mußten der Gegen,
wart ganz in's Gesichr schlagen, wenn wir die Funktionen
der Einwoonerge n-tlide wieber einem andern Organe über-
tragen würden, wir wurden der bisherigen Entwicklung unserer
Eiartchiungcn «n'sGsichl schlagen; wir könnten die Armen,
gürer gar nicht in dem Maße dotiren, daß es möglich wäre
fortzufahren; wir können der Burqergemeinde das Recht
nicht gebe», von den Einsaßen Teilen zu beziehen. ES war
dieß von Anfang an ein sehr zweite.vaneS Recht, und man
fragte sich Nicht ohne Grund: woher nevmc» die Burger das
Recht, von den E.nsaren für die bürg rlichen Armen Tellen
zu beziehen? Aber wenn w r auch konnten- waS wäre damit
gewonnen; wenn w«r das alle System wieder lcbensrävig
machen konnien, wäs wäre die Folge davon? Nichts anderes,
alS daß eine Wirthschaft, die im Laufe der Zeil so weit
gekommen ist, wie ich in kurzen Zügen schildene, wieder
beginnen könnte; es wäre nichiS anderes gewonnen, als daß
der auswärtige Armenelat bleiben, daß man sich um die
Einsaßen nicht bekümmern würbe, — eine Armenpflege ohne
Aufsicht, ohue richtige Venheilung der Steuern, ohne
Ordnung. D>e Drohung der entfernten Armen: wir kommen
heim, wenn ihr uns nicht unterstützt! käme wieder zu uniern
Ohren; kurz man würde das alte Svstem mit seinen Uebel,
ständen von Neuem sanklionjren. Da muß ich gestehen, ich
kann mir nicht denken, daß der Staat das wolle, daß er mit
einem jährlichen Beitrage von à 000 Fr. für dieses System
wieder einstehen wolle, daß er nicht die Ansicht habe, für
seine Bürger, seien sie Einsaßen oder nicht Einsaßen, nach
den Grundsätzen einer rationellen Armenpflege zu sorgen.
ES ist nicht möglich, auf dem bisherige» Wege den Zweck
zu erreichen. Denhalb verlassen wir, gezwungen durch d«e

Entwicklung unserer Verhältnisse, durch die siaanztellen Folgen
des bürgerlichen Systems, durch die Stellung, welwe die
frühern Träger der Armenpflege jetzt einnehmen, verlassen
ivlr den Boden, der schon beseitigt ,st durch daS Armengesey
von t84? und durch das Gemeindegesetz von t852, und er-
klären wir: sämmtliche Arme, welche innerhalb einer Ein.
wohnergemeinde wohnhaft sind, bilden den Armenetal der
Gemeinde. Mit diesem Prinzipe wird eS Licht in unserm
Armenwesen, von nun an klein sich die Sache auf und wir
sehen uns in der Möglichkeil, einem Prinzipe Folge zu geben,
das die Armenpflege schon längst durchführen wollte, dem

Prinzipe der Trennung und Ausscheidung der Armen. Die
Armenpflege hat schon längst gefühlt, baß ihr Verhältniß zu
den arbeitsfähigen Armen ein ganz anderes ist, als das Ver.
hältniß zu den Arbeitsunfähigen, daß für die Einen ver.
derbltch sei, waS für die Andern alS Wohlthat erscheint;
daß d«e Armengüter wohlthätig wirken nach einer Richtung,
schädlich nach der andern Richtung. Die Armenpfl ge hat
längst gefühlt, daß gegenüber armen Kindern, gegenüber
alien, gebrechlichen und arbeitsunfähigen Leuten ganz andere
Mittel nöthig seien, als gegenüber denen, welchen eS nicht
an Arbeitskraft fehlt, die aber momentan in Noth gerathen
sind; daß die erste Klasse auf irgend eine Art sicher gestellt
werden müsse. Aber wie war eS der Armenpflege möglich,
einen Etat festzuhalten, da sie eS auch mit den auswärtigen
Armen zu thun bat e und sie Nie sicher war, wie sich dieser
Etat verändern würde? So lange man nicht die verschiedenen

Klassen der Armen auseinander halten kann, ist die Anwen.
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dung eines so wichtigen Prinzipes nicht möfttch, und ich
glaube, es sei kein kleiner Gewinn, wenn wir diese AuS.
scheidung vorn hmea Mit diesem Prinzipe haben n»r auch
d>e Konsequenz, baß wir der Freiwilligkeit eine andere Stellung

anweisen könne«. Die regelmäßige Verkostgeldung von
Kindern und Erwachsenen «st der Freiwilligkeit zu schwer,
die letztere kann ihre Wirksamkeit aur einem andern Gbiete
besser entfallen. So macht sich ein Verhältniß geltend, dass

sich im Leben selbst gebildet hat. In den letzten Jahren
haben sich die Armenveretne ein Revier gebildet- auf dem sie

sich gerne bewegten, lud m sie «ich da, wo momentane
Unterstützung nöthig war, geltend machten, sei eS durch Gewäh.
rung von Verdienst, durch Erlheilung von Rath, durch Ver.
abreichung von thätiger Hülfe Ich sage, das hat das Leben
selbst produzirt, die Unierstüyung hat sich sakrisch so aus,
getchiedeo, und wenn ich diese Ausscheidung hier mache und
ver Freiwilligkeit dteses Revier anweise, so thue ich inchrS
anderes, als ich proklamire öffentlich, waS die Erfahrung
bereits im Leben bewährt hat. Ist die Freiwilligkeit so ge.
borgen, so ergibt sich eine andere Konsequenz darin, daß wir
dann die Beiträge des Staates dahin konzenlriren können,
wo sie hingehören, zur Unterstützung der Norharmen- D>eß
sind die eigentlichen Armen, auf deren Erhaltung der Staat
jetzt seine Hülfsmittel konzenlriren kann, die Armen, denen
geholfen werden muß, wo ein Obligaroriom am allernächste»
liegt, das, wenn der Staat nichl h lfl, auf die Gemeinden
fällt. Durch dies S Verfahren gewinnt der Staat einen zweiten
Vortheil er macht die Oert lchkeit der Armenpflege möglich,
dadurch, daß der Etat der Noldarmen. welcher b Sher
hauptsächlich gefährdet erschien durch den Zudrang der momentan
UtuernützungSbedürfligen, mir HülfSm'ttcln versorgt wird,
so daß f.ir die Gemeinden keine zu große Last mehr entstehe»
kann. AuS dies n einfachen Säyen, deren sich einer auS
dem andern entwickelt, deren einer mehr Licht in die Sache
bringt als der andere, ist daS ganze Armengesetz zusammen,
gesrtzl. Sie sehen am Anfang des Gesetzes die Erklärung
deS Hguptgrundsayes der Oerttichkett der Armenpflege, dann
folgt die Ausscheidung der Ar-icn in Notbarme und in
Dürftige; Sie sehen wie die Notharmcn den Charakter eineK
ständigen Etats haben, wie sein Budget festgestellt werde»
kann, wie dafür eine bestimmte Behörde bezeichnet ist. Auf
der andern Seite sehen Sie, wie die Armenpflege für die
Dürftigen organisin ist, die mehr den Charakter der Be«
weglichkeit und Freiheit bar. wie diese Armenpflege sich

entwick.lt durch die Billing von Svendekassen, freiwillige
Beiträge u. s. w.; wie sie damit beginnt die Leute zu ver-
an assen, sich gewissermaßen selbst zu assekurlren, durch Bei.
träge an die Krankenkasse Jede Arm »pflege hat ihr eigenes
Gebiet, sie bilden zugleich ein zusammenhängendes Ganzes,
und die Organisation ist nach meiner innigen Ueberzeugung
so beschissen, daß die Interessen deS Landes, und zwar deS

gesammien Landes, dabei bestehen können. Es bleibt mir
noch übrig, das entworfene Gesetz nach den verschiedenen
Seilen bin kurz zu prüfen und seine Richtigkeit zu beweisen.
Zuerst bandelt es sich hier um das Verhältniß des Gesetzes

zur Verfassung. Die Verfassung erklärt die gesetzliche Pflicht
der Gemeinden zur Unterstützung der Armen alS aufgehoben;
das Gesey entspricht diesem Grundsätze, so weit die Ver.
fassung die Aufhebung der UnternützungSpflicht selbst will.
Die Verfassung verpflichtet die Gesetzgebung, diesen Grundsatz
allmählig durchzuführen; das Gesey thut dieß. Die Ver-
fassung gewährleistet die Armengüier; das Gesetz folgt dieser
Bestimmung in hohem Grade, so daß eS sogar die
Rückerstattung der fehlenden Summe befiehlt. Die Verfassung ver.
langt, daß die Burgergürer zur Mitbenutzung für die Armen
betgezogen werden; das Gesetz macht davon Gebrauch und
zieht in diesem Sinne die Burgergürer bei. Die Verfassung
verlangt, daß der Ertrag der Ärmengüter ihrem Zwecke und
ihrer Stiftung gemäß verwendet werde; das Gesetz will
dieses, wenn auch nicht in der Tragweite, wie eS geschehen
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könnte. Die Verfassung verlangt die Eröffnung anderer
Quellen fur die Armcnunterstützung; das Gesetz eröffnet
solche. Die Verfassung stellt als Maximum der Staatsbci-
träge, welche zur Durchführung der Reform verwendet werden
sollen, die Summe von 4vo,0vo Fr. a. W. seft; das Gesetz

geht nicht über diese Grenze hinaus. Die Verfassung gibt
dem Staate daS Recht, die Verwendung der Armentellen
und setner eigenen Beiträge vorzuschreiben und nöthigenfalls
zu leiten; das Gesetz sichert dem Staate dieses Recht.
Endlich verlangt die Verfassung, daß der Jura bei dieser
Reform des ÄrmenwesenS nicht beiheiligt werde. Ueber
diesen Punkt muß ich mich näher auSsprechcn Der § 85
der Verfassung sagt, der neue KanronStheil behalte dem

Grundsätze nach seine Gesetzgebung und seine besondere
Verwaltung im Armenwescn, so daß die vermehrten Ausgaben
den Jura nicht berühren. DaS Gesetz berührt den Jura
nicht. Bei diesem Anlasse fiel eS mir doppelt schwer, zu
sehen, daß der Jura hierin eine getrennte Verwaltung hat
und überall bei meinen Untersuchungen fand ich die Spur
von U-bclstä»den, die fich an diese Trennung knüpften; aber
so lange nun einmal die Verfassung in Kraft besteht, soll der
Jura besonders gehalten werden, die vermehrten Ausgaben
im Armenwcsen sollen ihn nicht berühren. Nun fragt es

sich: hat die Gesetzgebung sich bereits darüber ausgesprochen,
welche Ausgaben kraft der Verfassung Hieher gehören und
welche nicht; ist das eine bereits abgeschlossene Frage? DaS
ist ste nicht, ste hat hier im Großen Rathe noch nicht ihre
Erledigung gefunden. Sie wissen, daß die Verfassung nur
die grundsätzliche Reform vorschreibt; Sie wissen, daß der
Verfassnngsrath für daö Armenwcsen zuerst eine Summe von
500,o»o Fr. festsetzte, daß aber, nachdem man aufmerksam
gemacht halte, daß das ordentliche Budget im Atmenwesen
seinen gewöhnlichen Weg gehe, die Ausgäben für die Reform
auf 4oo,o»o Fr. rcduzirt wurden. Nun kam das Armcngesetz
von 184? und stellte im § tZ die Bestimmung auf, der Staat
bethetlige steh bei der Unterstützung der Armen nach Maßgabe
deö Bedürfnisses durch Errichtung und Unterhaltung von
Anstalten- durch Unterstützung talentvoller Jünglmge zu Er.
lernung von Gewerben u, s. w. ES ist nicht richtig, daß
man damals sich darüber ausgesprochen habe, was zu den
vermehrten Ausgaben gehöre, denn wenn daS Armengesetz
von t84? einzig für die Reform da wäre, so hätte noch ein
besonderes Gesetz für die ordentliche Verwaltung des Armen.
Wesens erlassen werden müssen; das ist aber nicht geschehen.
Es ist natürlich, daß ein Armcngesetz, welches das ganze
Armenwcsen zusammenfaßt, die Ausgaben, seien ste für die
Reform oder für die ordentliche Verwaltung des Armen.
Wesens bestimmt, dahin eintheilt, wohin sie ihrer Natur nach
gehören. So erscheinen in jenem § 13 Ausgaben, die nie
zur Reform gehört haben; so die Ausgaben für
Armenerziehungsanstalten, Krankenanstalten u. f. w. Nachher kam das
Gesetz von >818, welches die Einführung von Armcnanstalien
behandelte. Auch da sind alle möglichen Anstalten genannt,
auch da fand keine Entscheidung der Frage statt: welches
sind die Ausgaben für die Reform und weiches nicht? Die
Budgets könnten allfällig darüber Auskunft geben. In den
Budgets wurden anfänglich alle Ausgaben für das Armen,
wcsen durcheinander angeführt, die Eintheilung war folgende:
Besoldung des Berichterstatters im Armenwesen, eigentliche
Armenpflege, StaaiSbeiträge an die Armentellen, Staats,
armenanftalten; darin war alles enthalten. Nach und nach
kam man zu einer Ausscheidung, zum ersten Mal im Budget
für das Jah> 1852. Da heißt eS: ^ Ausgaben zum Behuf
der Armcnreform nach § 85 der Verfassung, und k, Mbrige
Ausgaben im Armenwesen. Aber bei l^iit. ^ ist in Klam-
mcrn die Bemerkung beigefügt: „unvorgreifiich der durch den
Großen Rath zu machenden Ausscheidung." So weit ist
also die Frage immer noch eine offene. Im Jahre t8S2
trat einö Kommission zusammen, welch' die Aufgabe hatt',
die Stcuerverhältnisse des Jura auszugleichen, weil dieser

LandeStheil seit Jahren darüber geklagt hatte, daß er im
Verhältniß zu den Einschüssen des alten Kantons an den
Staatshaushalt eine zu hohe Grundsteuer zahle. Der Jura
hatte Grund, sich zu beschweren, und eS wurde idm Rech,
nung getragen. In jener Kommission kam auch die Frage
zur Sprache: waS gehört zu den allgemeinen Ausgaben im
Armenwesen, und was soll der alte Kanton besonders tragen?
Damals war man in der Kommisston über einzelne Fragen
einstimmig, über andere getheilter Ansicht. Einstimmig war
man darüber, daß Ausgaben, die vor der Annahme der neuen
Verfassung im Armenwesen gemacht worden sind, nicht zu
den Reformausgabcn gezählt werden können. Die Kommission
anerkannte unbedenklich den Grundsatz, daß die gewöhnlichen
VerwaltungSkosten im Armenwesen jedenfalls eine gemein-
schaftltche Sache für beide KantonSlheile seien, daß die An.
sta ten von Thorberg und Landorf ebenfalls für beide gemein,
schafrlich sein sollen; indessen sagte die Kommission in ihren
Anträgen nichts davon, und sie konnte sich überhaupt nicht
wohl darauf einlassen Die Kommission hatte es mit einem
RechnungSverbältniß zu thun nach welchem daS Steuerver.
hältniß für den Jura in Zukunft regulirt werden sollte. Ein
darauf bezügliches Gesetz kam hier zur Sprache und es wurde
bei jenem Anlasse verlangt, daß die Armenanstaltcn, welche
für den alten Kanton besonders bestimmt seien, genannt
werden sollen, allein der damalige Berichterstatter erklärte,
diese Frage liege nicht in Behandlung, wohl aus dem Grunde,
weil die Initiative in dieser wichtigen Frage dem Armen,
geseye selbst überlassen werden mußte. Der Große Rath hat
also darüber noch nicht entschieden. Ueber diesen Punkt
können nun die Ansichten verschieden sein, und ich möchte
dem Jura die Gelegenheit nicht nehmen, in einer eigenen
Kommission sich darüber auszu'prechen; eS ist dieß sehr wohl
möglich. Die Stcuerverhältnisse d eseS LandeStheileS sind biS

zum Jahr 18S8 regulirt, dann soll eine neue Periode be.
gittnen, die erwähnte Kommission muß dann neuerningS zu-
sammentretcn, um daS Verhältniß für den Jura wieder zu
bestimmen. Nun ist eS mein Wunsch, daß diese Kommisston
zwischen der ersten und zweiten Berathung des Armengesetzes
zusammentrete und die Frage wie das Armenwesen für den
Jura regulirt werden soll, in Berathung ziehe. Damit ist
den Wünschen des Jura gewiß Rechnung getragen. — Sie
werden nun fragen, inwiefern daS neue Gesetz nicht nur der
Verfassung entspreche, sondern auch den Anforderungen einer
guten, rationellen Armenpflege, inwiefern eS die Armenlast
gleichmäßig vertheile und auch Elemente in sich trage, welche
di>. Quellen der Armuth verstopfen können. Sie wissen, daß
ein Armeugesetz sich hauptsächlich damit abgibt, den bestehenden
Verhältnissen möglichst Rechnung zu tragen, der Armuth vor-
zubengen; das ist die Hauptsache, sagt man. Sie haben
allerdings etwas Recht, wenn Sie verlangen, daß das Gesetz
Elemente in sich habe, die einen Fortschritt i» der Armenpflege
garantiren. ES ist eine wesentliche Forderung der Armen,
pflege, daß Faktoren im Gesetz enthalten sein müssen, welche
der Verarmung entgegenwirken. Ich habe Ihnen gezeigt,
daß im bürgerlichen Systeme sehr wenig solche Faktoren
enthalten sind, daß jenes System im Gegentheil solche Fak.
torett enthielt, welche die Armuth beförderten, leichtsinnige
Ehen begünstigten, kurz Faktoren, die sehr gefährdend und
verschlimmernd auf daS Armenwescn wirkten; eö würde uns
daher nichts nützen, dieses System zu behalten, mit Spezial-
gesehen gegen leichtsinnige Ehen u. dgl- daran zu flicken,
denn g genüber solchen Grundübeln wie sie zu Tage getreten
sind, bewirkt man durch derartige Spezialgcsetze nicht viel.
Wie viele Faktoren gegen die Verarmung liegen hingegen
schon im Prinzipe der Oerllichkeit der Armenpflege, Faktoren
gegen leichtsinnige Ehen, leichtsinnige Schwangerschaften,
gegen leichtsinniges Verlumpen, denn die O-tögcmeinde ist
eS, welche alSdann ein Interesse hat, gehörige Aufsicht zu
üben, zu sehen, wie es komme. Nicht nur das, ein Armengcsetz '

muß so beschaffen sein, daß eS den Einen, den eigentlichen



22S

Armen, «in, humane Pflege zusichert, die Andern, welche
arbeitsfähig sind, nicht zur Trägheit verleitet Durchgehen
Sie das entworfene A'mengcsctz, und Sie werden finden,
wie eS auf der einen Seite human «st geg.n die Nolda,men,
indem es ihnen bestimmte Hülfsmittel anweist, aus denen
sie unterstützt werden soll«, wie es auf der ander» Sette
strenger ni qegep die Dürftigen, welche zuerst in d-e Ar-neu»
Pflege der Freiwilligkeit treten. Die letztere hat nickt so

viel Geld, da« sie zu r>ichlich unterstützen kön. re, daß sie

dadurch Trägheit und Müß-ggan» begunnigen wurde Sie
werden sh-n, daß das neue Gesetz eine Richtung verfolgt,
die von g> o«er W-etMgte t und Bedeutung fur die E-twick.
lung des Armeuwiî>ìS ist. Endlich soll ich mich noch uier
daS Verhältniß dcS GeietzeS zu den vorhandenen Kräften
auSspreeven, denn man taun von einem neuen Gesetze wenigstens

verlangen daß es zu den vorhandenen Kraft. » in einem
richiigen Verhältniß steh. man kann fragen: ist eS auö.
führbar? Dazu achörr zweierlei: die administrativen und die
financkellcn Kräfte deS Landes. Sind di.se Kräfte in c ncm
Verbällniss vorhanden, das man die Hoffnung haben kann,
daß sie die Reform durchf ihren können? ES ist d,cß keine
kleine Frage, denn unsere Adininisirausii leider seit einem
Jahrhundert an dem Uebel, daß fast aue angebahnten
Reformen nicht ausgeführt ivuiden. Ich glaube, daS Gesetz sei

ausführbar V5e»n Sie die Geschäfte der Dneklon deS

ArmenweftnS be rächten, so werden Sie finden, daß ue mit
Geschäfte» sehr beladen wird. Sie hat die zur Ausführung
des Gesetzes otewendigen Weisungen und Instruktionen fur
die Nolharme»pficge zu eriheilen den jäh,lieben Si-iais.
betrag an die Gemeinden »aai Maßgabe deS ArmenetatS und
deS Durch>chniltStostg.ldes zu begimmen. den Gcsammrerat
der Notharmcn und dàâ Kueger der Nocharme-pflege dem
RegicrunuSralde vorzulegen, den Gang der Staat»anstalten
zu üb-rwachen und zu leiten, die nöthigen Aimeninspekioren
zu bestellen, Handwerksstipend.len zu ertheilen, die auswäriige
Armenpflege, iv w.lt sie dem Staate obliegt, zu besorgen.
An Geschäften wird es der Direktion nicht fehlen ab.r sie

kann sich io einr.chien, daß eS geht Dann kommen die
Armenlnspekloren, w lche im Ganzen nicht viel Ge chafte
haben. D>e Insvektoren Hasen bei der jährlichen F »setzang
dcS EtaiS der No ha.men in den G.nicuiden anwesend zu
sein von der Versorgung der Armen Kenntniß zu nehmen,
die Verzeichnisse und Kontrollen zu prüfen die Budgets f-st-
zustellen und nebst ihrem Be-ickl an die Regie, ungsstauballer
einzusenden. Ohne die Inspektoren wurde es in den Ge.
meinden n-cht recht vorwärts Lehen wenn nicht dieser Zahn
in daS Räderwerk tomm. Die Regierun Sstatthalicr haben
eine A-fgabe, wie ne zu ihrem Sitze auf de.m Anitöhauft
paßt. Sie haven das M tcriai zu sammeln, Vorschläge fur
die Wahl der ArmenlNipetioren zu machen, diesen die Ge-
meinden zu bezeichnen, welche sie zu insp-ziren haben, sie

haben die Büdgeiö und UNlersuchungSbcrichle zu sammeln
und lammt ihrem Bericht an die Direktion ein-zusei-den, von
den Gemeinden die Rechnungen einzufordern, dieselben zu
prüfen, zu passircn und eine» Auszug d von der Direktion
einzusenden, Streitigkeiten wegen Aufnahme von Pcnonen
auf den Noiharmeneiat zu cntlcheiden u,.d darüber zu wachen,
daß die Gemeinderäthe und Jnspettore» ihre Obliegenheiten
getreu erfüllen. In den Gemeinden selbst theilt sich die eeache
zwischen dem Einwohncrgeminderarh m r dem Nolharmen-tal
und der organism»» freiwilligen Wohlihätigkeii mir dem bc.

w glichen Etat der Durstigen. Diese beiden Zweige der
Armenpfl ge sollen auf zwei verschi.denen Schultern lasten.
Kurz, wenn ich das Ganze überschaue, so sehe Ich au keinem
Orte eine besondere Gfahr für die Ausführung der Ref. rm.
ES ftagi sich nun, ob die fi.-anzieuen Kräfte genügen- DaS
neue Armengeietz enthält eine bedeutende Vermehrung der
Hülfsquellcn. Einmal schreibt daö Ges tz vor, daß die Ar.
menguter da. wo sie verschuldet oder geschwächt woiden sind,
auf ihre» gesetzlichen Standpunkt zurückgeführt werden; so-

Vagblatt des Großen Rathes iss«.

dann soll daS Fehlende verzinst werden. Ferner enthält das
Gesetz eine Ausdehnung der Pflicht der Blutsverwandten z«
Beiträgen an die Unterstützung der Nocharmen, es zieht die
Burgergiirer zum u mlichen Zwecke bet so fur Herbelftckaf.
fu»g g Ivisser Hilfsquellen, die früher nicht oder nicht voll,
stä dig dahin flößen. E-dlich folgen dle LcistUi gen des
Saales an die Norvarmenpfl-gc da wo die übrigen Hulfs.
quencn zur Versorgung d r Netharmen nicht hinreiche«.
Damit ba te ich die Norva mc-,pflege far gcsicheri; »äner
w-U ich i.tzt nicht auf die Sache cinircien. Man wendet
Rn der Nolharmenclat iönne größer werden, a s man jetzt
vorsehe, er könn- sich in'S Unendliche v-rmci?ren. Ich hallt
dafür, die im Gesetze enthaltenen Vo schriften sollte» die
nöryiaen Garantien in dieser Hinsirl gewähren; nbrigenS
wenn das acschicht, daß sich d r Etat ln'S U>endlche ver.
mehien sollte, so könnte man raaea-n saaen. w>r verm-hren
uns auch in'S U'endliche und sind dann aach da. Fur die
Dürftigen wird durch andere H-nfsquellen aeiorM von w lche»
mehrere neu star. Dahin g hör.n die Errichtung von Spend-
und Krankenkassen, Kirch »steuern, fteiwillig» Beitra..e von
Korps.,aiionen. ein bestimmter Aniheil a» d-n HeiraihSelnzug.
geld rn, die B iträae von arbei ern und Dienstboten begatt
und frtie Gaben, Sammlungen von HauS ,u HnuS d>c früher
auch sta tfanden. von den-n aber nicht g höria Gebrauch ge-
macht wurde; endlich die Beiheick uu» des Staates an der
Ära kenpflege. Ich balle also dafür es sollte uns an Kräften,
svwobl an adminlstral-v n alS au stnanz ellen, nicht f hlen.
ES ist möglich nut Anstr nguna der vorhandenen Kräfte das
Schiff mit seinem schweren Ballast zu halt-n daß »6 mit
Ruhe und Sicherbelt, wenn auch Mit gro-er Gravität, sich

durch di- Wogen bcw ge. — Ich bt» zu E--de. Ich alauble,
tie v rschtedeneii Verbällniss berühren und auö inandersetzen
zu. sollen. ES hat sich so viel h rauSa-ftelll. daß -ine R-form
dringlich, daß daS Bleib-» bei dem rishetgcn Svst-me nicht
»nehr möalich ist, daß daS vorliegende Gesetz den Förde-ungen
der Veifassung sowohl, als auch einer rat vncllen Armenpflege
und unser» administrativen und finanziellen Kräften enlsviicht.
ES ist.daher m in ehrerbietig-r Wunsch. Sie mochten auf die
Berachung des Entwurfes sofort eintreten und denselben
arttkelwcise behandeln.

D'S Präsidium theilt ein Schreiben des Herr»
v. Werbt in Toffcn Mit. dessen Schluß d hin geht: es

möge der Große Rath beschließen, d e B-r.-thuna des Armen,
ges tzes in dieser Sitzung nicht vorzunehmen, sondern zu
verschieben, bis die Gesetz. Sentwurfe ober das N>cderlussungS-
w.sen und die Aim tipolizci vorliegen.

Revel Ich habe keineswegs die Absicht, gegen das
Einir-ten daS Wort zu er.-rcifen, weil das vo liegende Gesetz
den Jura nur fhr indirekt b-rührt. Wenn -ch mich d-nnoch
im Falle b finde, bei d-esem Aulasse einiae Worte anzubrina n,
so g-schieh: eS einfach deßhalb, um dem Herrn Direttor dcö

Innern fur die Erklärung zu danken- welche er hier abge-
gebe» hat. nämlich daß die Spezi'lkommission, welche mit
der R-'iUlirung der finanziellen Verhältnisse zwischen beiden
KanionSih tlen beauftragt ist sick vor dem Inkrafttreten dcS

vorliegenden Gcs tzeS v rsammcln werde, «m diese V-rhälin'sse
zu re-,uliren. Ich nehme von dt ser Erilärung Notiz und
verlange, daß dies-lbe in daS Groß-aihSprolokoll aufa-nom-
Uten werde, wenn das Ncgl mein es gestattet. Aus d S Gesetz
selbst trete ich nickt ein, obicho» eS m-hrere Bestimmunaen
enthält, die mir nicht g-fallen; ich behalte mir vor, aufäljig
m-ine Bemerkungen bei der Behandlung der verschiedenen
Aitikel anzubriiiacn, denn eS sind mehrere, u-ck-r Andern die
Art. 3. ZZ, 47 und 68, denen ich meine Zustimmung nicht,
geben könnte.

Der Herr Präsident bemerkt, daß eS nicht wohl mög^

lich sei- eine solche Erilärung zu Protokoll zu nehme«/ weil
31
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He nur vom Herrn Berichterstatter auSaehê, nicht vom Re«

gieriingsiache ; jedenfalls erscheine dies, lbe im Verhandlung^
blatte.

DaS Eintreten und die arnkelweise Berathung werden

ohne Einspraue durch d >s H,»dm.hr be'chlossen; hierauf
wird die Berathung des ArmengesetzeS für heute avge-
brochen.

Vortrag deS RegierungSrathes undder Finanz-
direkt! on, mit oem Antrage:

eS möchte für die verf>ssun>Smäßiq anaeordnete
Volkszählung nacht,änlich ein Kredit von Fr. 6W0 auf daS

Budget von 1836 geietzt werden.

Fueter. Finanzdirektor alS Berichterstatter, emvfiehlt
diesen Antrag unter Hl Weisung auf den sachbezügltchc»
Beschluß d S Kroßen RatheS vom 4. März l. I., gl.ichzeitig
sein Bedauern darüber auösprcchend daß die kantonale VolkS-
zählung nicht mit der eidgenössischen zusammenfallen tonne.

Der Antrag deS RegierungSrathes wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Folgt nun der Bericht deS Regierungsrathes über
die Liquidation der LevenSMlttelobllgattonen, mit
dem Schlüsse:

die Hypolhekarkassaverwaltung soll angewiesen werden, die
Schlußrechnung dieser LebenSmittemqu dation. umfassend
den Zeilraum vom >. Januar 1862 b>s Lt. Dezember IV66,
mit möglichster Beförderung abzulegen und so dieses Ge-
schüft vollständig zu erledigen.

Fuerer, Finanzdirekior, alS Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag mit der Bemerkung, daß es sehr wünschbar
sei, die Liquidation ver Lebensmiltelobligalionen einmal zu
bereinigen, u n so mehr, da nur noch vrei Gemeinden in der
Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rückstände seien. Durch
diese Verfügung ist dem bei Anlaß der Passation der Staat»,
rechnung von der SlaalSwinhschaftSkommissioa gestellten
Antrage enliprochen.

Der Antrag des RegierungSrathes wird ohne Ein-
spräche genehmigt

Bericht des RegierungSrathes über die in Betreff
d«S Stempelpapieres erhobenen Klagen, mit dem
Antrage:

eS sei denselben keine Folge zu geben, sowie auch von der
Einführung von Frankomarken für das Stempelpapier zu
abstrahiren.

Auch dieser Antrag wird vom Herrn Finanzdirektor,
alS Berichterstatter empfohlen, indem er bemerkt, eö seien
die nochtgen Vorkehren getroffen, damit nur ganz guteS
Papier zum Stempeln verwendet werde; die Behörde werde

auch ferner der Sache ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Die
Einführung einer Art Marken, welche flau des bisherigen
Stempels auf das Papier zu befestigen wären, finder der
Redner Nicht zweckmäßig, da k'Nt solche Einrichtung häufige
Umgehungen deS Gesetze» durch M ßbrauch des SlemveiS zur
Folae haben und den Sraal dadurch in bedeutenden Nach-
lhe l bringen würde Kanz ander» verbaue «S sich mit den
Freimarken der Post, welche sofort bei der Argabe auf dem

Büreau durch einen eig n n Elemp l wertbl.s uemachl wer-
0en, während nichts die Verwendung der Slemvelmarke auf
»erschievcnen Papierbogea zu verhindern vermöchte.

Der Antrag des RegierungSrathes wird durch da<

Handmehr genehmigt.

ProM-Dekret.

Der Große Rath des KantonS Bern,
in Erläuteruna des § 39, Ziffer 4, zweites Alinea deS

Gesetz'S über die Ve mö enSsteuer vom 15. M't-z I8S6, be-
treffend die nicht abzugsberechrl t n Staatskav'taltea und in
Berücksichtigung der von vielen Seiten eingelangten
Vorstellungen,

auf den Antrag deS RegierungSrathes,

beschließt;

5

Die Schulden, die zu Gunsten der allgemeinen Hup»,
thekarkassa « Innerer ZinSrod l), sowie auch der Oberländer-
Kassa gemacht w rdea, und aus Gründen der Billigkeit
fernerhin abzugSbercchtigt und fallen nicht in die Kategorie
der unlervfàndlich versichert.« StaatSkapitalien, welche im
§ 39 des Gesetzes über die Vermögenssteuer vom IS. März
18SV erwähnt sind.

j 2.

Hiemit wird aber ausdrücklich bestimmt, daß der Abzug
nicht von demjenigen Kapital stattfinden darf, welcher beim
Geldaufbruch die Schuld bildete, sondern nur von dem Ka-
pi al, welch s der Pflichtige in der Steuerzeir noch schuldig
ist da durch die abbezahlten Annuitäten sich der Stand der
Schuld verkleinert hat 39 Gesetz)

Gegeben tt.
(Folgen die Unterschriften.)

Fueter, Finanzdirektor, alS Berichterstatter. Ich muß
Sie mit einem Borgange bekanntmachen, welchen der größte.
Theil der Versammlung bereits kennen wird. Bet der zweiten
Berathung deS GeseycS über die Vermögenssteuer wurde ge-
sagt, waâ für Schuldenabzüge bet der Steuer nicht gemacht
werden können; namentlich galt dieß auch für auswärtige
Kapitalisten, eine Bestimmung, welche schon früher bestand.
Eine fernere »Ausnahme bilden die der Eidgenossenschaft ge-
hörenden Kapitalien, eine Ausnahme, d e «ch «ehr unbillig
finde; der Kanton Bern verfahrt gegen seine Gemeinden viel
billiger, als der Bund gegen die Kantone. Wie verhält eS

sich nun im vorliegenden Falle, der so viel Aufs hen erregt
hat? Wir haben das Gesetz über die Vermögenssteuer nach
Vorschrift der Verfassung zweimal berathen, und bei der
B'handlung des Z 39 auch die Kapitalien deS SiaateS vom
Schmdenabzuge auögefchlossen, ans dem einfachen Grunds,



weil man dafür hielt, eS sei nicht billig, wenn der Staat
Jemanden Hülfe leiste, daß er dann noch d>e Steuer für
sein Kapital verlt rea solle. Bor der »weil«« Beralbuug
wurden die zum Eulwurte des Reglerungsralh.S oorgcschla-
genen Modlsikarionen den Mitgliedern deS Großen Rathes
ausgetheilt. I v habe eS nicht »er,chwiegen und berme ml«
auf die Vervandlungen des Glvßcn RalhtS. Niemand hat
etwas dagege., eingewendet; ich weiß nicht, ob die Herren
sich vielleicht im Bs,»immer dcfunde» yabeli. Es ging gar
etgenlhumilcd. Als das Gticy zur Auötuhiung kommen sollte,
g»ag ein große, Larm ioS, so daß die Behörde Ach veranlaßt
sah, ein Rreisfchreibe» zu erlassen. In eriler Lliiie t»t es
das Overland, w tt.ves geivisse,maßen et» Recht ha,, sich
darüber zu beichwer.n, indem die Obertäacer Hyrolheiarkaffe
alS Aequivttcnr geaenüver ander» Lttstungrn des Staates
gegründet wurde, to daß man sagen kann, es sei etwas
Stoßendes, wenn man hinrendretn noch die Abgabe von Ka-
ptialien die erraffe b.zl,ve. Ich gesteht avfrichlig, baß ich
dies s Veroallttiß nia>l genug uvertr.gt hatte, al» ich d,e
fragliche v,otlfita,ion vonchlug Genug, alS man die Sache
etwas näoer in'« Ange g sagt harte, fand mau, es s.i aus
BlUtgletlSrüeksichrcn ,en eingegangenen Petitionen zu ent-
sprechen und dle flühcre Besttinmuttg herzustellc« Allerdings
macht oi.ß einen Uulerichled im Enrage der Steuer, aver
es laßt sich etwas zu Gangen der geäußerten Ansicht sagen.

Ich hätte nur gewünscht, daß itincr Zeit, alS Ihnen »er
Vorschlag des Regle, ungsiarheS gedruckt mitgetheilt worden
war, Jemand hier eine Brin,rkmig und einen andern
Vorschlag »«macht hatte aber es sagte hier Niemand eln Wort,
erit hlnreudrein, alS die Aderlässe begann, tam der Schrei.
Nun liegt Ihnen ein Dekret vor, welches die Sache Unzweideutig

rrgulli l, es ist sehr kurz und entoäll nur zwei Artikel.
Der K t en spricht den eingelangten Petitionen, der s 2 hat
seine guren Grunde in einem andern Verhàltuisse. Ich ver-
navm leider, daß be« der Vesteurung der Kapitalien Miß.
brauch getiieben werde, indem hin und wieder da» ganze
Ursprüngliche Kapital, wenn schon ein Theil daran abbezah t
ist,, der Verneurung entzogen und der Abzug »str die ganze
Summe gemacht wird. Sie werden zugeve», daß dieß eine
große Unvilllgkcit >st. Wenn Einer z. B- Fr. !«>,vl)v schuldig
wa> und Fr..4uW an die Schuld addezahtt Hai, so liegt es

auf der Hand, daß er bei Entrichtung seiner Steuer nicht
den Avzug für die ganze ursprüngliche Schuldsumme machen
darf, tonst müßte der Siaal sich am Ende noch den Abzug
für ein Kapital gefallen lassen, das gar >.»chl mehr alS
SchUrd cxllttrt Um jeden Zweifel darüber zu heben, glaubte
ich, dieies Punktes im vor.irgend«» Dekrete be,onders
erwähnen zu spaen. Ich stelle den Antrag, Sie möchten in
die Berathung de» Dekretes elnlrcten, dasselbe in ßlccho
behandeln und genehmigen-

Imo versieg. Ich will dem Herrn Finanzdireklor
sagen, wie der Lärm veranlaßt wurde; er wird mir das
Zeugniß geben, daß ich alles Mögliche gervan habe, die
Sache zu beschwichtigen, indem ich dahin wi-kre,- daß der
Regierungsrath die Vollziehung des GcscpeS in Betreff deS

fraglichen Punktes suöpcndtre. In der Sache selbst kann
ich mich um so freier aussprechen, alS ich nicht elneS der
Mitglieder des Großen Naives vin, welche damals der zweiten
Berathung beigewohnt haben. Der Regie, ungSialh hat daS

Gesetz Unrichtig ausgelegt, veranlaßt durch die Ansicht der
Ftnanzdirekiion. Die VollzichungSverordnu»» zum Gestze
über die Vermögenssteuer von, 16. März 1SS6 schließt alle
unterpfändlich versicherten SlantSkapttalteu vom Schulden-
abzuge auS, „weil dieselben der Versteurung nichl unterliegen "
Wer uivl dem RegieiungSrathe das Recht, »ine solche Be.
stimmung aufzuliegen? Sie mögen daS Gesetz durchgehen,
Sie finden keine Stelle in demselben, welche darauf Bezug
hätte. Der Passus, welcher nun in Frage liegt, war bei
der ersten Berathung gar nicht im Entwürfe deS Gesetzes
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enthalten, bei der zweiten Berathung wurde derselbe «ichs
als blonderes Altoea «a das Gesetz aufgenommen' sonder«
in eine Zelle des § hineingebracht. Die betreffende Be.
stimmung des Gesetzes lauiet alio: „Ferner sind alle nicht
der Bersteurung uott,liegenden untt'prandlich versicherten
Staats tap,kalten vom Schuldenabzug auSgcsch offen." Daß
die SiaalSkapttallen der Vcrilenrung nicht «nie liegen, ist im
Ges tze "lchl gesagt, «m Gegentheil sagt der h alle auf
sien.rearcS Grundeigemhum ver,tche>ten verzinslichen Kaps,
lale seien versteuerdar, und nach § 37 hat jeder Krund-
steuerpfllchlige das Recht, die aus se«a versteuerbares Grund-
etgeulhum versicherten Kapitale, weiche er selbst zu verzinse«
oder zu bezavlen hat, «nnert der von der Behörde bestimmte«
Frist von seinem versteuervaren Grund igentvumvkapital
abzuziehen Nun soll man den Mitgliedern des Großen
R<à? nicht d.n Vorwurf machen: hättet Ihr Acht gegeben!
Ich erkläre, wenn ich bei der zweiten Berathung deS "kseveS
h er ge nesen wäre, so hatte «ch die angeführte Geseyesbe-
Itlmmung sur ganz unschuldig gehalten, obgleich «ch mtt bey
Sache ,elo,l nicht eiaveritanoen gewesen wäre in dem Slnne,
wie die Finauzdirektioa sie später auslegte. Wie entstand
nun der Lä.m? Durch die VollziehungSverordnung, in
welcher der RegierungSrath erklär,«, die Siaairkapitatien
seien der Bcneurung nicht unterworfen. Wie ging eS bei
der Behandlung des Gesetze» sclvn? Im ersten Entwürfe
war der scyr wichtige Gruodiay, daß die SraatSkapiialien
vom Schuldenab.uge ansgeschtossen seien, nicht enthalten, er
wurde dem Volke nicht milgethcltt, vl.r wurde bei der ersten
Berathung kttn Antrag gestellt, und so hätte der RegterungS.
raih auch nicht vas Recht geyavl, eine solche Bcttmmong
in das Gesetz auszuiichmea. Ja den gedruckien Vcrhand-
luilgcn des Großen RaiheS, aus d»e ich mich eveusaUS be-
ruse, heißt es nur: der j sei mit der Ergänzung deS
Wortes „Kapitalien" durch „SlaalSkapitalitn- angenommen
worden, oone daß man von einer eigentlichen Berichterstattung

ttwas licSt; man hätte doch die Mitalicder darauf
aufmerksam machen solle». Ich glande daher, fron in
formeller 5e,iehung waren h.nrelch.nde Gründe dagewesen,
bet der Vollziehung die Sache anders zu erledigen. Wenn
aber das Gesetz wirklich die Bedeutung haben sollte, daß die
SlaalSkapttallcn vom Schuldenarzuge ausgesch offen seien,
so frage >ch: ist eS verfassuagsgemax? uno ch sage unbedingt:
nein diese Deutung wäre gerade,» vcrfaffuagswideig. Dit
Vcnanung sagt, die Ausia.,en «ollen möglichst gleichmäßig
auf alles Vermögen und Einkommen vcrlhelll werden. Nun
frage ich Sie: wäre das eine gleichmäßige Versteurung,
wenn Kapitale, die Einer den Privaten schuldtt. bet der
Bersteurung sollen abgezogen werden können, aber diejenigen
nichl, welche er dem Staate schuldtt? Noch mehr: spricht
dir G.r,chllgkett und Billigkeit sur ein solches Verfahren?
Ist ein eliijlgcr stichbalttgcr Grund vorhanden, die SraatS-
kap.lallen vom SchUidcuadzug auszuschließen? Der Herr
Flnanzdirettor sagt: wenn der Staat einem Bürger Geld
leihe, so se« es unbiuig, daß er dann aus die Steuer
verzichte. Der Staat har jedoch kein Recht zu sagen, er leihe
unrer andern Verhältnissen Geld aus als ein Bürger; er
erhält dafür die crsorderttchc Sicherheit und Zins, und so

liegt darin kein Grund, die SlaatSkapitalien andcrS zu
behandeln alS Privatkapiialien, im Gegentheil, wenn Sie diese»
System adoptiren wollten, so würden Sie die Anstalten,
weiche zum Wohle des Landes gegründet wurden und welche
die Früchte der Sparsamkeit des Volke» aufnehmen, wieder
zerstö'kn, indem man dem Burger gleichsam verbeulen würde,
er bekomme Geld bei den Kapitalisten, der Staat habe für
ihn kelnes mevr. ES kommt hier aber noch ein anderer
Punkt in Betracht, welcher in den eingelangten Vorstellungen
wahrscheinlich nicht berührt ist, er demist die Kapitalien,
welche von Bürgern in dle Domänenkasse geschuldet werden;
daS sind auch Staatskapitalien, welche grundpfändltch vcr-
sichert sind. Nun sind mir mehrere Fälle bekannt, wo
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Privaten Häuser vom Staate gekauft haben, auf denen sie

tbm noch schuldig sind. Warum sollen die betreffenden
Bürger diese Kap lullen bei der Versteurunq nicht abziehen
tonnen währ ndtem ich daS Kapital, ivelctitS auf dem von
einem Prip ten aekuUlten Hause vafret. abziehen kann? Die
Unterzeichner des Ihnen milqelheilreu Anzuges aiaubc» daher,
«m einerseits den Zwifcl zu losen, ob der Regierungsrarh

'daS Gesetz richlig ilit.rpreliit habe oder nicht, andererseits
«m zu «'klären, ob dasjenige, waS in die Oberländerhvvo-
«hekarkasse aeflosscn, aus Rücksichten d r Billigkeit bahrn
vcrivendel worden sei, es wäre da« Einsachffe, die bei der
zweiten Beraihung in den j «9 au«qenommene Einschal'uug
au streichen; ich möchte daher im Gegensatze zum Aniragc
»cS Rea'erun.iSraibcs dieses vorschlagen. Nach dem Antrage
des ReuicrungSralhes sollen die Schulden, welche zu Gunsten

cher allgemeinen Hypoihekarkasse und der Oberländcrk sse

gemacht werden, .aus Grünten der Bill gketi" obzugSbe,
recht gt s'iNâ Was die allgemein« Hnpoihetarkasse betrifft,
so »st sie eine wodlihäiige Anstalt für tat ganze Land; «aß
aber die Obeiländerkasse betriffi, so ist deren Gründung durch
die Versassung r>chilich bearunder, daher mochte ich die
Worie: »aus Gründen der Billigkeit» — im s t weglassen.

Ferner halte ich dafür, daß auch hie Domänenkasse unter
.h ese Kaieaorte gehört. Gegen den s Z des vorliegenden
Dekretes hätte ich grundsätzlich nichlS einzuwenden, nur
möchie ich darauf aufm rkiam machen, wie sehr die Komp.
tabiliiäl dadurch verwickelt wird, wenn man alljährlich neue
Berechnungen machen, alljährlich die Steuerregister ändern
will; ich glaube daher, es läge im Interesse der Adm>»».
stranon selbst (und früher war eö so eingerichtet), daß die
Sien rrealstcr nur von einer Periode zur andein, eiwa von
< zu 4 Iah en rcvidirt würden. Ich schließe also dahin,
der Große Rath möchte e> klären, daß die in de» j Z9 auf.
genommene Einschaltung gestrichen sei; aber wenn man bei
dem Dekreie bleiben will, daß die Worte: „aus Gründen
der Billigkeit" gestrichen werden.

M inching erklärt, daß er ebenfalls entschieden der
Anficht g Wesen sei, das Gesetz könne nicht den Sinn haben,
w lchen der Regiernngsratb demselben in der VollziebungS.
Verordnung gab, er habe gar nicht daran gedacht, daß der

j Z9 eine solche Auslegung erhalten werde und fich daher
auch gegenüber Andern, welche die Mngltder des Großen
Rathes über ihre Slimmgebung befragten, in gleicher Weise
ausgesprochen.

Schären in Spiez spricht sich Im nämlichen Sinne
aus, er habe nicht im Enlfe,niesten den Gedanken gehabt,
daß daS Gcsey eine solche Anwendung finden werde; um so

mehr habe ihn der Vorwurs bemüht, als hätten die bet der
zweiten Berathung anwesenden Mitglieder deß Großen RalheS
ihre Pfl chl nicht cnüllr. Er stimmt ebenfalls zur Streichung
der fraglichen Einschaltung.

Furer stellt an den Herrn Berichterstatter die Anfrage,
ob die Domänenkasse des Staates tm vorliegenden Dekrete
auch begriffen sei, oder ob dieses sich nur auf die allgemeine
Hypotnckg'kasse und auf die Obcrländerkasse beziehe; er
unter,wyl d n Antrag des Herrn Jmobe-steg, daß auch die
Domänenkasse aufgenommen werde.

Anderegg erklärt, daß er der gleichen Anficht sei und
eine A»s ahme gegenüber der Domänenkasse nicht für ge-
rechtf rligt halre.

MaltbyS. Daß der NegierungSrath mit dem Antrage
kommt, man soll die StaatSkapitalien der Oberländerkasse
von der .5 teucrpflrchl ausnehmen, begreife tch; eS wurde
diese Kasse mit Rücksicht auf Erleichterungen, welche andern
LaudcSlheilen gewährt wurden, hinsichtlich der Zehnten und

Bodenzinse und der Armcnlast, dem Oberlande zugesichert.
WaS oingcaen die allgemeine Hypothek»,kasse, den innern
ZinSrodel und die Domänenkasse betrifft, so scheint es mir,
mau gehe hierin zu weit oder man sei nicht konsequent.
Wenn Herr Jmoberst q fragt, was man für einen Grund
davc, nicht beide Kassen qle>ch zu halten, am einen Orte
den Abzug zu gestatten, am andern Nicht, so finde ich, der
innere Grund zu einer Unterscheidung in dieser Beziehung
liege darin: nacv dem Gesetze über die Hypolbckarkassc, so.
wohl über die allgemeine al» über die Obcrländerkasse, kann
der Schuldner Iavr fur Iavr beliebige Prozente nebst dem
Zinse bezahlen, und was er mehr zahlt, wird am Kapital
abgeschrieben. DaS ist eine große Wovltvai für den betreffenden

Burger, weil «hm dàcurch die Möglichkeit gegeben
wird, d u Ueberschuß- welchen er alljäh l'ch machen kann,
an die Tilgung seiner Schulden zu verwendn. Der Grund-
besitze« kann sich gewissermaßen unbemerkt feiner Last cnt-
ledigen Ist da« bei Privatkapitalisten euch der Fall? Nein,
der Kapitalist, welcher aus s.in Privaiyermögen beschränkt
ist, Hai alchl die Möglichkeit, so kleine Ratazablungen an.
zunihmen und sie wieder zinstragend zu verwenden wieder
Siaar »l'ß kann. Ich sage nun: ja freilich kann man hiebei
einen Unterschied machen und sage»: die Obcrländerkasse soll
in der Wetie begünstigt werden, wie der Regierungsrath cS

beantragt, dagegen ist es billig, daß Diejenigen, welche der
allgemeinen Hypoihckarkaffe oder der Domänenkasse Kapitalien
schlichen, eine Steuer zahlin, daß der Abzug da nicht
stattfinden könne, weil diese Belästigung durch den Vortheil,
welcher den Betreffenden in der erleichterten Rückzahlung
des Kapitals gewährt ist, mehr alS ausgewogen wird, wäh.
rend der Schuldner cincS Privatkapiial sten riskire» muß,
von heute aus morgen sein Kapital auftünden zu scheu. Ich
glaube daher, e» sei nicht unbillig, wenn der Große Rath
heuie den Ausschluß vom Schulocuabzuge aufhebt mir Ruck,
ficht aus die Overländerkasse, dagegen nicht mit Rücksicht
auf die allgemeine Hypothekarkasse und die Domänenkasse,
denn auch die letztere stipu irr in der Regel die ZahlungS-
bedtiigungen nach den Vorschriften der allaemeincn Hypo,
tvckarlasse. Sollte man aber finden, der Schuldenabzug'solle
auch für die Schuldner der allgemein«« Hypochekarkasse ge.
staltet sein, so ist dann gar kein Grund vorhanden, die
Schuldner der Domänenkasse von diesem Aozug auszuschließen,
sondern eS soll ihnen dann die nämliche Begünstigung zu
Theil werden.

Karlen erklärt, daß ihm die von Herrn Matthyz an.
geführten Motive unbegreiflich vorkommen u d nicht stich,
baltig scheinen, er hoffe daher, der Große Rath werde darauf
nicht eintreten, sondern den Antrag des RegieiungsratheS
genehmlgea.

Jmoberstcg bemerkt, er trete hier nicht alS Ober,
länder auf, sondern im Interesse deS ganzen Landes, für
welches die allgemeine Hypothekarkassc gegründet wurde.
Dadurch, daß die aus dieser Kasse verabfolgten Summen
versteuert werden müssen, we^de die wohllbäiige Wirkung
dieses Institutes wieder aufgehoben. Der Dienst, welchen
der Staat dem Bürger leiste', bestehe darin, daß er ihn vor
der Gefahr schütze, plötzlich durch Aufkündungen erdrückt zu
werden, wobei immerhin die Interessen des Staates ihre
gehörige Berücksichtigung finde».

Le m pen schließt sich dem Antrage des Herrn Jmoberstcg
an, mit der Bemerkung, er sei mit andern Mitgliedern der
Versammlung bei der zweiten Berathung des Gesetzes der
Ansicht gewesen, daß, wenn nur die nicht der Versteurung
unterliegenden StaatSkapitalien vom Schuldenabzug aus.
geschlossen seien, von der Obcrländerkasse keine Rede sein
könne.



MatthyS findet sich gegenüber den Herren Jmobersteg
und Karlen zu der Erklärung veranlaßt er habe keinen
Antrag gestellt, sondern nur verlrngt, daß man konscqutnt sei
und für d,n Fall, daß zu Gunsten der Schuldner der
allgemeinen Hyporhekarkaffe der Schuld-nabzug gestattet werde,
dieselbe Vergünstigung auch den Schuldnern der Domänen-
lasse zu gewähren sei Der heutige Emscheid sei ein wichtiger,
da von demselben vielleicht eine Mindereinnahme von 70—
80,000 Fr. auf der Kapitalstem«? abHange.

Herr Berichterstatter. WaS den Wunsch deS Herrn
Jmobersteg betrifft, daß die in den j 39 deS Gesetzes über
die Vermögenssteuer aufgenommene Eimchattung gestrichen
werden möchte, so gebe ich dieß nicht gerne zu, sondern
möchte ^>ie Sache so bleiben lassen, damit sie nicht mehr in
Frage kommen kann. Ich will Ihnen mittheilen, wie es

sich mit der Berstmrung der bet den verschiedenen Kasse»

angelegten Kapitalien verhält. Der Staat verwaltet mehrere
Kassen, die nicht zum StaatSvermögen gehören, sondern
Privaieiaentbum von Korporationen sind. Dazu gehört die
DienstenzinSkass-, die Vichentschädigungskasse, der Schul-
seckel, der MuShat'en und die vandjägerinvalidenkasse. Der
Hypothek«»kassaverwalier, welcher diese Kassen verwaltet, zahlt,
wie ein Partikular, die Steuern für sie an den Staat.
Anders verhält kS sich mit der allgemeinen Hvpothetarkasse,
mit der Oberländerkasse, mit der Domänenkasse, mit den

Zinsschrif'en und Ausständen der LebenSmitteiliquidatton und
endlich mit dem obrigkeitlichen ZtnSrodcl, der jedoch in die
allgemeine Hypothekarkasse einverleibt ist; die letzter« Kassen
werden nicht versteuert. Die von Herrn MatthyS gemachte
Bemerkung hat vieles für sich und ich muß sie persönlich
unterstützen. Was die Oberländerkasse betrifft, so dient sie

allerdings dem Oberlande gewissermaßen als Aequtvalent
und ich gestehe aufrichtig, daß dieses Verhältniß nicht gehörig
in'S Auge gefaßt worden ist. Ich möchte daher bei dem

Vorschlage deS RegierungsralhcS bleiben, mit einiger Modi-
fikation in der Redaktion des § 1, welcher nun also lauten
würde: „Die Schulden, die zu Gunsten der allgemeinen
Hypothekarkasse (innerer ZinSrodel), so wie auch der Ober-
länderkasse gemacht werden, sind bei der Grundsteuer ferner,
hin in Abzug zu bringen und fallen nicht u. s. w." Wir
hätten also nichts anderes als eine Wiederholung dessen,

was bisher bestanden hat. Waö den § 2 betrifft, so glaube
ich, man dülfe es füglich dem Regierungsrathe überlassen,
die nöthigen Einrichtungen zu treffen Strenge genommen,
sollte alle Jahre eine Bereinigung der Steuerregister statt-
finden, aber es wäre dieß wirklich zu belästigend. Die
Behörde wird es so reguliren, daß sich Niemand darüber
beklagen kann.

2SS

Herr Präsident. Gegen den § 2 liegt kein Antrag
vor, er muß aber eine andere Redaktion erhalten; <S bleibt
dem RegierungSrath anheimgestellt, diesen Artikel zu redigi.
ren, wie eS ihm angemessen scheint und Ihnen einen bezüglichen

Borschlag zu machen. Damit betrachte ich den gestern
verleseneu Anzug, betreffend den § 39 des Gesetzes über die
Vermögenssteuer als erledigt und lege denselben zu den
Akten.

Schluß der Sitzung: t'/- Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

Abstimmung.

Für das Eintreten und die Behandlung des Dekretes
globo Handmehr.

Für den § t mit oder ohne Abänderung so Stimmen.
Für Streichung deS sechsten Alinea deS § ZS

des SteuergesetzeS S5
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den t7. Christmonat t»S«.

Morgen« um » Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe stud folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Berger, Cboppart,
HaSlcbachcr, Krebs, Jakob; Morgenihaler, Müller, Eduard;
Parrat, Scholer und v. Werdt; ohne Entschuldigung: die

Herren Ambühl, Bessire, Carrel, v. Erlach, Feller,
Ganguillec, Gerber, Gtrardin, v. Graffenried, Grimaitre,
Haldtmann, Hermann, Herrn, Hirsig, Hubacher, Kilcher,
Kohler, D.; Koller, Küng, Lebmann, Christian; Lehmann,

Job. Ulrich; Lempen, Marquis, Methee, Moser, Johann;
Moser, Jakob; Prudon. Räy, RöthliSberger, Jsaak;
RöthliSbcrger, Gustav; Rubin. Schären, Johann; Scheid,
eggcr, Schneider, Schrämli, Schiirch, Seiler, Seßler,
Siegenlhaler, v. Steiger, Streit, Bendicht; v. Stürler,
». Tavel-v. Werdt, Tièche, Theurillat, Wißler und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
«hne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes
über das Armenwcsen.

(Siehe GroßrathSverhandlungen der Sitzung vom tS. Dez.
,856, Seile 2,7 ff.)

I.

A r m e n e t a t.

Schenk, RegierungSrach, alS Berichterstatter. Was
vorerst den Sinn dieses Paragraphen betriffr, so ist er klar.
ES ist der deutliche Ausdruck der OrrSarmenpflege, die Fest,
setzung dcS ArmenetatS auf dieser Basis. Bei der Begrün-
dung dieses Paragraphen kann ich mich wohl kurz fassen,

nachdem der gestrige EingangSrapport die Hauplbegründung
namentlich des § war. Ich erlaube mir indessen, Ihnen
einiges kurz in Erinnerung zu bringen und einiges zur Per-
vollständigung des gestern Gesagten anzuführen. Von nega.
tiver Seile ist die Begründung dcS Artikels diese, daß der
bisherige Armenetat unfähig ist, die wichtigsten Funktionen

der Armenpflege »u ertragen. Ich habe gestern noch nicht«
von andern Kantonen gesagt, und es wird wohl bei Ihnen
der Gedanke aufgetaucht sein, wie cS do>t möaltch sei, daS

bürgerliche System zu halten. Da« ist ganz wohl möglich,
daß dieses Syuem dort noch lebensfähig sei. Wir haben
selbst den Jura, der vollständig auf dem Boden deS burger-
lichen Systems steht und sich gut dabei befindet, vergessen
wir aber nicht, daß ganz eigenthümliche Verhältnisse dort
vorbanden find. Einmal ist es der Umstand, daß die weitau«
größte Zahl der Burger in ihrer Heimalhgemeinde wohnt;
ferner baben fast sämmtliche Gemeinden jenes KantonStheil«
sehr bedeutende Armengüter, welche z. B. im Amt Courtelary
einzig über 600,000 Fr. betragen; dazu kommen sehr bedeutende

Burgergüter, welche den Angehörigen ansehnliche
Nutzungen ln Holz, Feld u. s. w. darbieten, so daß fast
Keiner ohne Obdach und ohne das nöthige Land und Holz
ist. DaS bürgerliche System ist dort eben sehr gut ausge-
stattet, e« hat noch alle Mittel, welche im Umfang der
kleinen Gemeinden genügen, und so ist eS kein Wunder,
wenn da da» System noch besteben kann. Ich erinnere Sie
an den Kanton Waadl, wo auch noch der bürgerliche Etat
bestebt, aber dort haben sie schon im Jahre t«Z4 viel mehr
Armengüter gehabt al« der ganze Kanton Bern im Jahre
t8S4; auch hat der Kanton Waadt sehr große Burgergüter,
wa« <« möglich macht, selbst ein kostspieliges System durch,
zuführen. Nehmen Sie d n Kanron Zürich, so hab,n Sie
dort ein eigenes Verhältniß. Zürich hat eben diese
Aufstockung der Bürgerschaften nicht in der Weise vor sich gehen
lassen, wie Bern; Zürich hat dafür gesorgt, daß Jeder da
und dort Burger werden kann, wenn er gewisse gesetzliche
Vorschriften erfüllt, und daS ist ein wesentlicher Grund,
warum daS System Ach dort halten kann. Denn w>nn die
Bürgerschaften in unserm Kanton sich ausgleichen könnten,
so werden Sie zugeben, daß die Sache eine wesentlich andere
Gestalt erhalten würde. Da« ist aber nur eine Seite.
Zürich hat ebenfalls verhältntßmäßig bedeutendere Armengüter

al« der Kanton Bern. Ferner hat man dort die un-
beschränkte Armenrelle. Während die eine Gemeinde Fonds
genug hat, um ohne Teilen ihre Angehörigen zu unterstützen,
befindet sich eine Gemeinde neben ihr, welche so viel Teilen
bezieht, al« die Ausgaben erfordern, t, 2, 4, 6, 8 per mille.
Der Kanton St. Gallen bewegt sich auf der nämlichen Basis,
er hat aber nach einer andern Seite dieses System dadurch
zu remediren gesucht, daß er sich den auswätttgen Armenetat
vom Halse schaffe», daß er mit seinen großen Aemengürern
(der Kanton Sr. Gallen hat so viel Armengüter alö der
Kanton Bern ia Stadt und Land) bewirkt, daß Leute, die
auSwärtS verarmen, in ihre Heimathgcmeinde zurück müssen,
um dort in'« Armenhaus zu treten. Wo also das bürgerliche
System noch im Stande ist, die Funktionen der Armenpflege
zu tragen, sind entweder hinlängliche M'ticl vorhanden, oder
besteht eine Ausgleichung der Bürgerschaften, oder es ist kein
auswärtiger Armenerat da oder e« herrscht eine unbeschränkte
Armentelle. Wenn also der Kanton Bern dieses System
noch fest halten wollte, so müßte er seine Armengüter, die
in keinem Verhältniß zu dem vorhandenen Bedürfnisse stehen,
neu dottren und ihnen eine Ausstattung von ungeheurer Größe
geben, er müßte gleichzeitig ein Gesetz erlassen, um die
Aufstockung der Bürgerschaften zu verhindern; er müßte den
auswärtigen Armcnetat abbrechen, aber gleichzeitig dafür
sorgen, daß die Gemeinden für ihre armen Angehörigen hin-
länglich sorgen, oder daS Fehlende, da« eine sehr große
Summe ist, müßte alljährlich beiqeschossen werden, oder der
Staat müßte prinzipiell die unbeschränkte Armentclle aner-
kennen, wodurch den einzelnen Bürgerschaften möglich gemacht
würde, ihre Ausgaben zu bestreilen. Durchgehen Sie aber
diese Mittel, so werden Sie sehen, daß eö unmöglich ist, sie

in unserm Kantone durchzuführen, unmöglich, die Armengüter
in solchem Maße zu dotiren, die Bürgerschaften so auSzu-
gleichen, wie es in andern Kantonen geschah, den anSwär-



tigen Armenetat »u beseitigen, die unbeschränkte Herrschaft
der Armentelle wieder herzustellen. Wenn also alle diese

Bedingungen, unter welchen das bürgerliche System IN andern
Kantonen noch bestcbr, bei unS nicht hergestellt werben
können, so ist der Schluß maihemalisch dieser, daß keine
Möglichkeit vorhanden ist, das System zu halten. Auch ander-
wärlS füvlie man die Konsequenzen deS bürgerlichen Systems.
So hatrcn Sie Gelegenheit sich zu überzeugen, wie im
Narionalratbe die Kanione Tburqau und St- Gallen darüber
Sireil hatten, ob der Burger von Thuraau, welcher im
Kanron St. Gallen wobnt, sein Burgrrgeld nach Thurgau
zahlen müsse. Das ist eine nothwendige Konsequenz des

bürgerlich-n Systems. Nun sagt St. Gallen: der Beireffende
ist Einwohner unsers KantonS, er hat nichts mehr nach
Tborgau zu steuern; und Tvurgau mußte nachgeben. Ein
ähnlicher Fall bestand zwischen Bern und Zürich, beireffend
«inen Bürger des KantonS Zürich, welcher von Bern aus
sein Burgrrgeld nach Zürich häne zahlen sollen; die hiesigen
Behörden erklärten aus die Beschwerde des Betreffenden: er
ist Einwohner bei unS! In ähnlichem Verhältnisse stehen

auch Schaffhausen und Zürich. So wird dieses System
nach und nach von außen angegriffen, ein Kanton reklamirt
von einem auSwärrS wohnenden Burger Steuern, duser
wendet sich an die Behörden des KantonS, wo er wohnt, und
dann beißt eS: er ist Einwohner bei uns! Ueberhaupl wird
die neuere Zeit immer arößere Schwierigkeiten auf diese«

System Haufen, die erleichterten Verkehrsmittel, die
Eisenbahnen machen die Bewegung der Bevölkerung viel lebhafter
alS früher, und da möchte ich sehen, wie da« bürgerliche
System sich noch halten könne. Es liegt in der Entwicklung
unserer Zeit, daß engere Kreise sich erweitern. Ich erinnere
Sie an andere Verhältnisse. AlS die Zünfte im Handwcr-
kertbum aufgehoben wurden, hö te man auch Klagen; man
sagte: wir zerfahren im großen Ganzen, unsere Settststän-
digkeil ist hin! Die Zünfte sind aufgehoben, und man be.
findet sich besser dabei als vorher. Die neuern Einrichtungen
in andern BcrwaltUNgSzweigen, im Polizeiwcsen, im Swul-
Wesen, die bereits Sache der Einwohncrgemeindc sind- geben
Anlaß zu ähnlichen Klagen. Aber wir zerfaoren nicht, wir
haben unsere Selbstständigkeit noch. So ehrenhaft der Bcr-
nergeist an sich ist, so wird er doch dem Zeitgeiste weichen,
er wird dem mächtigen Schwünge, welchen das Rad des
Zeitgeistes nimmt, folgen müssen, wie er schon in andern
Dingen nachgeben mußte, wie z. B. in Betreff des Bären-
grabcns, über welchen die Eisenbahn gebaut w>rd. Dieß nur
von negativer Seite. Positiv ist de- § i d.tturch begründet weil
dieser Grundsatz bereits ausgesprochen und anerkannt ist. Da«
Gemeindegescy sagt: die Ortsarmenpfieze erstrecke sich auf
alle im betreffenden GemeindSbezirke angesessenen Staatsbürger.

Der Grundsatz der örtlichen Armenpflege ist also
bereits im Gemeindegesetze nicdeigelegt, und der § i deS

vorliegenden Gesetzes enthält nichts anderes alS eine Auf.
nähme dieses Grundsatzes. Ich möchte Sie hier daran
erinnern, daß eben dieser Grundsatz einer der Punkte war,
über welche in den Gemeinden bereits Besprechungen
stattgefunden haben, die von den Gemeinden bereits aroptirt
sind und daher in das GemeindSgesey aufgenonimm wurden.
Dieser Grundsatz ist die einzige Basis für eine rationelle
und deßhalb auch die beste Basis für eine wohlfeile Armen,
Pflege. ES ist derselbe Grundsatz, dessen Einführung in
England, wo die Entwicklung des ArmenwesenS mit unsern
Verhältnissen viel AchnlicheS hat, bevorsteht. Ich trage
darauf an, Sie möchten den H t genehmigen.

vr. v. Gonzenbach. Der Herr Berichterstatter sagte
uns gestern, er sei nicht gewohnt, auf dem parlamentarischen
Boden zu kämpfen, sich in der schweren parlamentarischen
Rüstung zu bewegen; man hat es ihm nicht angemerkt. Er
sagte ferner, sein früherer Stand habe ihm nicht die Uebung
beigebracht, Widersprüche zu hören und auf solche zn ant-
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Worten. Ich weiß nicht, ob eS dem Herrn Berichterstatter
bei dieser Bemerkung ernst war oder nicht. Wenn es ihm
aber ernst war, so muß es ihm ganz heimelig zu Muthe ge,
worden sein, alS er sah, daß dieses Auditorium, gleich seinem
frühern, feinem Vortrage mit gespannter Aufmerisamkeit
folgte und zuletzt Ja und Amen dazu sagie. Man erwartete
eine lange Diskussion über die EintrelenSirage, wir hörten
einen ausgezeichneten Bortrag, der auf gründlichem Studium
der Sache, auf umfassender Benutzung des Materials, auf
einer Beherrschung deS Stoffes mit großem Talente beruhte,
und wenn er uns nicht Alle mauStodt machte, so machte er
unS mundlodt. ES gibt eine Zeit zum Schweigen und eine
Zeit zum Reden. Ich will es versuchen nicht mit dem
gleichen Talente, nicht mir dem gleichen Material, aber indem
ich Ueberzeugung gegen Ueberzeugung auSsprechc. Ich will
zum Eingänge vemcrken, warum gestern Mancher hier nicht
das Wort ergriffen hat. Vorgestern Abend fand eine Ver-
sammlung statt — villleicht mehr als eine, — ich wohnte
einer Venammlung bei, nicht einer politischen, denn da«
erste Wort' das dort ausgesprochen wurde, war: wir wollen
die Armenfrage nicht auf politischem Boden behandeln. ES
ist dieß eine Frage, weiche nicht vom politischen Standpunkt
au» ihre Lvfung finden soll. Sie werden Mir überhaupt
das Zeugniß geven. daß ich diesen Standpunkt da, wo da»
Wohl des Landes es fordert, zu verlassen weiß. Warum
ging man von diesem Gesichtspunkte aus? Weil man darüber
einig war, daß die vorliegende Arbeit eine der durchdach,
testen und gründlichsten auf diesem Gebiete sei, daß ein
Mann, der sich die Muhe genommen, da» reichhaltige Ma-
tcnal so zu vcarbeiien und das Resultat seiner Unters»,
chungen mit solchem Talente darzulegen weiß, wie der Herr
Berichterstatter, nicht durch Nichteintrelen abzuweisen sei,
daß ma« ihm Gelegenheit geben wolle, auch andere Ueber,
zeuguiigen zu würdigen. Allerdings wäre es vielleicht besser
gewesen, das Armcngesetz, welches so tief in alle Verhältnisse
de» Lande» eingreift, vorerst, wie eS bei der Behandlung
deS Gemeindegesetzes geschah, in Beztrksvcrsammlungen zu
beipreche»; ober e» wäre vielleicht besser gewesen, mit der
Behandlung dieses GescyeS zu warten, bis das Gesetz über
daö Niederlassungswesen vorg.legt worden wäre, oder dann
daß eine Großrathskommission den Entwurf begutachtet hätte.
Ich glaubte, gestern werde Jemand einen solchen Antrag
stellen, Andere erwarteten, ich werde eS ihn», aber ich war
ermüdet vom Zuhören nach dem EingangSrapporte des Herrn
Berichterstatters; Andere wollten nicht da» Wort ergreifen.
Mir ist e» nun lheilweise recht, denn die Kommission, deren
Niedersetzung man hätte beantragen können, bildet nun der
ganze Große Rath, und Sie können, wie das englische Par,
lament, wenn es sich in ein Komtte auflöst, jchen Artikel
des Gesetzes prüfen, ob er annehmbar sei oder nicht. Dieß
alS Eingang. Nun ein Wort über daS Gesetz selbst, und
zwar wird der Herr Berichterstatter mir erlaube», über daS
ganze Gesetz zu sprechen, denn im § i ist daS ganze Gesetz
enthalten. Ich will dasselbe nicht stückweise, ein Glied nach
dem andern, angreifen, sondern daS Ganze auf einmal. Man
kann zwar sagen, bei jedem Artikel können die bezüglichen
Bemerkungen angebracht werden, aber der Herr Berichterstatter

wird billig genug sein, und ich glaube, der Große
Rath auch, den Angriff, wie die Vertheidigung, auf eiumal
zu hören. — Die erste Einwendung, die ich gegen daS ganze
System mache, auf welchem daS neue Armengcsetz beruht,
kommt nicht vom Standpunkte der Verfassung, sondern von
einem höhern Standpunkte aus. Sie werden fraaeii: was
steht höycr als die Verfassung? ES ist das ganze Schweizer-
thum. Ich sage: das Gesey greift durch daS System der
Orlöarmenpflege unsere ganze schweizerische Tradition an,
die bürgerliche Gcmeindcordnung, um die uns das Ausland
beneidet; Sie brechen dadurch mit der allen Zeit. Thu«
Sie eS, wenn Sie eS thun wollen — mir innerer Ueber,
zcugung. Der Herr Berichterstatter sagte zwar, es sei nicht»
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Neues, wa» er Ihnen vorlege, schon im GemeindSgesetze sei

der Grundsatz der örtlichen Armenpflege ausgesprochen. Ader
der Herr Berichterstatter gidt diesem Grundsätze durch das
vorliegende Gesctz die Entwicklung; und da möchte ich noch
in der eilflen Gründe Sie fragen: wollen Sie wirklich mit
den bisherigen Verhältnissen, mil einem Systeme brechen,
da» I ihrhunderle lang bestand und schöne Früchte trug?
Das Bild, welches der Herr Berichterstatter gestern von der
bürgerlichen Armenpflege entwarf, mahnte mich an das in
Götde'S Faust enthaltene Bild der Reichsversammlung. ES
siel mir zwar dabei ein, daß ein anderer Schriftsteller, dem
Sie nicht Vorliebe zu der alten Zeit vorwerfen werden,
nämlich Gutzkow, sagt: mit den Zöpfen sei eS eine eigene
Sache, die Einen tragen sie hinren, die Andern vornen, die
Einen am Kopfe, die Andern unier der Rase. Wenn der
Herr Berichterstatter sich die Aufgabe stellen wollte, die guren
Früchre zu schildern, welche das bürgerliche System trug, so

sehne eS ihm nicht an Phantasie dazu, und ich wollte lieber,
er thäte <S als ich. Man sagt von einem großen Maler
lBuonaroui), er habe die Kunst besessen- mir einem einzigen
Zuge ein Gesicht vom Lächerlichen ln'S Weinerliche zu ».er-
wandeln. Aehnlich könnte et auch dem Herrn Berichterstatter
gehen, welch.r gestern die bürgerlichen Verhältnisse in einem
eigenthümlichen Bilde darstellte; ich glaube, er könnte, wenn
er einem andern Tbe le seines Gemüthes folgen würde, u»S
die bürgerlichen Verhältnisse wieder annevmbarer darstellen.
Er sprach gestern oft in Bildern, und bediente sich namenl.
lich ein-S sehr glücklichen Bildes, al» er die Armenpflege
mit einer Feuerspritze verglich. Erlauben Sie mir nun auch,
Ihnen die Sache mit einem Bilde klar zu machen und zwar
mit einem Bilde, dat «ach meiner Ueberzeugung so wahr ist,
wie dasjenige des Herrn Berichterstatters. Die Burger-
gemeinden sind ein Baum- der von selbst wächst, an dem i«
Kanron Bern wie in der übrigen Schweiz seit etwa tso
Jahren unendlich viele gttle Früchte gewachsen sind. Da
sind die Armenanstalren gewachsen, die Waisenhäuser, die
Schulen; Bildung und Mildthätigkeit haben sich im Schatten
dieses Baumes eniwickelc. Wie entstanden die Burgerge.
meinden? Die erste Veranlassung dazu war der Tagsapungt.
beschluß von ts-i, also bald nach der Reformation. Vorher
besorgte die Kirche die Armenpflege, die Reformation brachte,
wie in andern Dingen, auch im Armenwesen eine Umwand,
lung hervor. Die Armen, welche von den Klöstern nichtt
mehr erhielten, vagirten herum. Früder hatte die
Kirche ihre quarta pauperum, d. h. sie hätte den vierten
Theil ihrer Einkünfte zur Unterstützung der Armen per.
wenden sollen. Durch jenen TagsayungSbeschluß entstanden
die Burgergemeinden, und wie die Kirche dem Menschen
durch d?n Taufschein den Schlüssel zum Himmel geben wollte,
so gab die Burgergemeinde ihrem Burger einen Mantel, der
ihn durch das Leben schützen sollte. Von nun an wußte
jeder Schweizer, wo er zu Hause war, und jeder konnre in
der ganzen Schweiz ziehen, wohin er wollte, er brauchte nur
seinen Heimalbschtin zu zeigen. Ich sagte, die Burgerge.
meinden seien ein Baum, an welchem seit ISO Jahren schöne

Früchte gewachsen sind. Jetzt ist freilich MooS daran ge«
wachsen und abgestorbene Acste sind daran; jetzt will man
ihn umbauen. Reinigen Sie aber den Baum von diesem
Zuwachs und er wird wieder gedeihen. Der Herr Direktor
des ArmenweienS bringt uns auch einen Baum mit seinem
Armengesctze, einen WeihnachtSbaum, Mit einem großen
schönen Mutzen obendran, ringsum mit Gold- und Silberpapier

behängen, viele Lichtlein an den Aesten. Diese Lichr-
lein werden aber bald verlöschen, der Kuchen mit dem großen
Mutz wird bald gegessen sein, dann ist nichts mehr daran,
und dann muß alle Jahre die pin mater, der Staat, den
Baum wieder ausschmücken. Wenn ich diesen Baum ver.
gleiche mit dem alten Baume, der selber wächst und Früchte
trägt, wenn ich diesen alten Baum mit dem Weihnacht»,
baume vergleiche, auf dessen Ausschmückung der Staat jährlich

große Summen verwenden muß — man sagt jetzt ioo ooo Fr.,
dann noch etwa» mehr — so ziehe ich den alten Baum vor.
Das ist mein erster Standpunkt- Der Herr Berichterstatter
hat un» selbst das erste Argument dafür geliefert, indem er
un» das Beiipiel des Jura anführte, wo das bürgerliche
Svstem noch möglich sei. Im Jura waren ehemals, so lange
er noch unter dem Bischöfe von Basel stand, die Verhältnisse
ungefähr gleich beschaffen, wie in der übrigen Schweiz;
dann kam die Zeil der französischen Herrschaft, wo die
Burger.-eme»ndea aufgehoben wurden; alS der Jura später
dem alten Kanton Bern einverleibt wurde, stellte man auch
die Burger,chasten wieder her. Dort also, wo die Burger,
schaften nur feit 4o Jahren bestehe», g,ht es mit dem bur.
gerlichcn Syst«m, und der Herr Berichterstatter sagte unS,
daß die jurassischen Burgericdaften gedeihen, aber im alten
Kantone, mir den allen Bürgerschaften, welche stir Jahr.
Hunderlen bestanden, soll e» nicht m.hr gehen können Ich
ve. lange, daß man da» bürgerliche System nicht aufhebe,
so der» eS neu belebe und bin selbst dafür, daß einzelne
G-genden dontt werden, wenn eg nöthig ist. Dieß wurde
schon durch.frühere Verordnungen angestrebt, und in einer
derselben heißt >S, da, wo die Gemeinden ganz besonders mit
Armen gischlagcn seien, wolle man ihnen unter die Arme
greisen Da» wollen wir thun. So anerkenne ich, daß seiner
Zeit gegenüber dem Emmemhnl ein großer Fehler begangen
wurde, der nicht hatte begangen werden sollen und dessen
Folgen ich erst einsah, als ich die emmenthalischen Ver«
hällnisse studirte. Ich überzeugte mich, daß die Zahl der
auswärtigen Burger (die mir übrigens nicht so wichtig
erschein-, wie sie von anderer Seite dargestellt wird),
namentlich von den Wiedertäufern und Neutäuscrn herrührt,
die im sechszehnten und siebenzehnlen Jahrhundert infolge
religiöser Schwierigkeiten das Landrecht verloren und in da»
BlStoum und nach dem Elsaß auswanderten. In der zweiten
Generation schrieben die Leute nach Hause, sie seien zur
Slaalskirche zurückgekehrt, und sie wurden darauf wieder in
die Kirchenbücher eingetragen. Da» ist eine Erklärung. Ich
will nun daS Emmenthal, dessen Armenlast man besonders
hervorhebt, doliren helfen, nicht ohne daß eS selbst beiträgt,
aber ich will s.ine Last mittragen helfen. Das ist der erste'-
Srandpukt, vo» welchem ans ich daS Gesetz angreife. Da» ü
Remedium, wodurch Sie die Burgergemeinden wieder be.-
leben können liegt im Oeffnen derselben, w>e der Herr Be.
richtcrftalter selbst sagte, nicht in dem Sinne, daß man
gerade von einem Tage aus den andern an jedem Orte
Burger werden könne, aber man erleichtere den Eintritt in
die Bürgerschaften durch e,n Gesctz, wie eS z. B. im Kanton
Zürich geschah. Rom ist nicht an einem Tage gebaut worden
und so gut eS dem Kanion Zürich gelungen ist, wird eS dem
Kanion Bern auch gelingen. Ein ferneres Mittel liegt darin,
daß Sie den ganzen auswärtigen Armcnctat mit einem
Schnitte wegschneiden; damit fällt daS ganze Bild der Spritze,
welche über den ganzen Kanton hin ihr Wasser verspritzen
muß, dahin — durch den Grundsatz: Armenunterstiiyungen
werden nur in der Heimathgemelnde geleistet. Man führt
freilich da» Beispiel eine» Menschen an, der viele Jahr,
zehende lang in einem andern Kantone gewohnt, vielleicht
sich eine andere Sprache angewöhnt hat, z. B. wenn ein
Emmenthaler so Jahre lang in Genf gewesen wäre und nun
in seine Heimath in'S Emmenthal gebracht würde. DaS ist
allerdings dar,; arm sein ist an sich schon hart. Ein Gesetz
kann aber nicht alle Fälle ausweichen. Wie hat es der Herr
Berichterstatter mit den Armen nach seinem Systeme? Die
bleiben da, wo sie wohnhaft sind. Einmal aufgeschrieben im
Noiharmenetat, bleiben sie da, die Niederlassung ist durch
die Bundesverfassung garantirt. Ich stelle nun jenem
Beispiele eines Staatsbürgers, der im Falle der Verarmung in
seine Hcimath zurückgebracht wird, ein anderes Beispiel
gegenüber. Wenn ein Mann, dessen Familie sich an einem
andern Orte befindet, als Eisenbahnardeiter hier angestellt



U, von einem Gerüst« fällt und durch eine Verlegung ar-
beitsunfähiq wird so kommt er auf den hitstg n Nolhar.
menerar. Nehmen S>e einen Fabrikarbeiter, weich r durch
ein Unglück in der Fabr ke arbeitsunfähig wird; er Hai einen
Vater zu Hau'e, d r ihm ein Störchen aeben könnte, oder
eine Mutter, die ihm zwar nichts «eben könnte ais ein paar
Thränen; aber er wird auf den Notvarmenetat des OrieS,
wo ihn daS Unglück getroffen hat, gebracht, er kann nicht
heimacben, nm b i dem Vater zu wohnen oder den Trost
der Mutier zu empfangen. Welches ist nun härier, das
ältere oder das neue Gesetz? Ich sage daher: ich möchte
noch einmal d.» Versuch machen, das bürgerliche System,
welches sich einst durch die KirchthurmsUebe entwickelt bat,
neu zu beleben und lebenskräftig zu machen, und zwar vom
Standpunkte des SchweizcnhumS aus. Mein zweiter Standpunkt

ist die Venassung und da muß ich sagen, der Herr
Berichterstatter hätte besser gethan, wenn er im Eingange
seines GeietzesentwurfS statt der Worte: „in Ausführung der
Bestimmungen der Verfassung" — gesagt hätte: „in V>r.
vollständigring der Verfassung". Es ist mit der Verfassung
eine eigene Sache und ich kann den Herrn Berichterstatter
gut begreifen, wenn er sagt, er wolle lieber ein weniger
gutes Armengeketz «lS die Verfassung revidiren Ich erinnere
Sie an eine Zeit, wo die Mehrheit in diesem Saale auf
einer aiideru Sme war; da sagie man unS immer: jetzt
werde, Ihr die Verfassung revidiren! Ich sprach mich immer
gegen eine Verfassungsreoision aus, fugre aber bei: wenn
cS zu einer Revision kommen sollte, dann wüide ich den ^ 85

nicht als unantastbares Heiligihum bestehen lassen; auf die
Zehnten könnte ich nicht mehr zurückkommen, wohl aber auf
die R-form im Armenwescn. Ich läge nun: der Herr
Berichterstatter tritt aus der Verfassung heraus — erstens hin-
sichtlich der Summe des StaatSbeurageS an die Armenpflege.
Sehr geistreich faat der Herr Berichterstatter: man hat sich

geirrt, die 400,000 Fr., von welchen die Verfassung redet,
waren nur für dir Reform bestimmt durchaus nicht für Be.
ftreilung der ordentlichen Verwaltungsausgaben; das war
die Ansicht deö VerfassungSraiheS. Das bestreike ich, und
will Ihnen beweisen, daß diese Auffassung nicht richiig ist.

Im VcrfassungSrarhe wu de daS Maximum der Siaaisbei.
t'äge auf Fr. 400 ooo festgesetzt und zwar nach dem Antrage
deö Herrn St'ockmar, in dessen Votum die ganze Auffassung
dieses Beschlusses niedergelegt ist; von anderer Seiie war
eine Siaa>S»ntcrstützuiig von Fr. soo.ooo vorgeschlagen wor
den, der damalige Berichterstatter, Herr Siämpfli, entwickelte
noch in der eiltten Stunde die sinanzicllcu Folgen eines
solchen Beschlusses, wenn die Summe auf Fr. 500,»00 be-

stimmt werden iollte, deßhalb wurde die Summe auf Fran-
ken 400 000 festgesetzt. Bei der ersten Abstimmung IM Ver-
fassungsratde heißt eS: »Für eine außerordentliche Hülfe,
leistung von Seite des Staates: Mehrheit. Dagegen: 22 Stimme».

Die Gesammtsumme im Maximum scstzu'ctzen: 92 St-
Keine Summe festzusetzen: 18 Si. Sie auf Fr. 500 ooo
festzusetzen: 79 Sr. Für 4oo 000 Fr. 35 S>." Dann folgte
eine zweite Abstimmung und da heißt >s nun nicht mehr:
„Für eine außerordentliche Hülfeleistung von Seiie des

StaaieS", — sondern: »Für Festsetzung dcS Maximums der
SlaatSzuschüsse mit Fr. 4o0,<00: Gr. Mehrheit." Viel
schlagender noch als dieses Resultat ist das Armcnges'tz von
1847 selbst. Wenn der VeifassungSanikel vom B rge Sinai
uns zugekommen wäre, und wir den MoseS nicht fragen
könnten, welches der Sinn desselben sei, so kötitne ich

begreifen, daß man der Verfassung eine andere Auslegung geben
könnie. Aber icb frage Sie: wer kam in die Regiciung,
nachdem die Verfassung in Kraft getreten war? Wer hat
die Verfassung unmittelbar nach deren Annahme ausgelegt?
Die leitenden Köpfe des VerfassungSraiheS von 1816. Der
Verfassung folgte daS Armengesetz von >817, dessen § '3 die

Bestimmung enthält: die Beiheiligung des Staates bei der

Unterstützung der Armen geschehe nach Maßgabe dcS Be-

Tazblatt des Großen Rathes iss«.
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dürfnissct und den Bestimmungen der Verfassung: i) durch
Errichtung und Unterhaltung von Armenerziehungsanstalten,
Äraukcnanstalten, ZwangSarbcitöanstalten, VerpflcgungSan.
stalten für gebrechliche Personen; 2) durch Un crstützung
geistig begabter Jünglinge zu Erlernung von Gewerben; 3)
durch Erlv.ilung von Spenden an Unheilbare; 4) durch
Unterstützung der Gemeinden, Armenvcreine und Privaten
bei Errichtung von Armen- und gemeinnützigen Anstalten-
Sie sehen also, daß man damals von der Anficht ausging,
in der Summe von Fr. 400,000 sei das M ximum dessen
entHallen, was der Staat im Armenwesen leisten soll. Zur
Unterstützung dieser Auffassung verweile ich auch auf daS
Gcsey von 1848 über die Armenanstalten. Jedenfalls wird
der Herr Berichterstatter m>r zugeben, daß nach der
Verfassung selbst die Summe von Fr. 400 ooo erstens ein Ma.
xiinum ist, über welches man nicht hinausgehen darf zweitens

daß diese Summe ein temporärer Zuschuß deS Staates
ist, und nicht ein bleibender Slaatsbeorag. Freilich stellte
Herr vr. Schneider sich vor, dir Durchführung der Reform
werde viel leichter sein aiS sie sich dann in Wirkll>vt>it
gestaltete. Es bestand ein großer Unterschied in der Auffassung
der Sache zwischen den Herren Schneider und Siockmar im
V.rfassuugsrathe, das geh, aus den damaligen Verhandlungen
hervor. Herr Stockmar sag-e: »Herr vr. Schneider will
den Zweck Mit vielem Geld und weniger Zeit erreichen; ich
aber glaube, daß es mehr Zeit bedüife und weniger Geld,
und trage aus Uedergangömaßrcgtln an. Dieß ist's, worin
die beiden Systeme ve>schieben sind." Ich sage also: die
Verfassung will eine temporäre Unieistützung von Seire deß
Slaai.ö von höchstens 4»c> ool) Fr., der Herr Berichterstatter
will eine fortlaufende Unterstützung, weiche diese Summe
überilcigl. Aber das ist nickt der einttge Punkt, wo nach
meiner Ansicht der Herr Berichterstatter von der Verfassung
abgehl, sondern es ist d eß in Betreff eines andern GayeS
im gleichen H 85 der Fall, und ich muß ihn daraus ausmerk,
sam machen, daß er da, wo er von den Arniengülern und
deren Verwendung spricht, einen Zwischensatz im ganzen
Gesetze nirgend ausgesprochen hat. Die Versassung sagt:
»Die Armenginer sind gewährleistet und werken durch die
Gemeinden verwaltet." Dann sügt sie bei: „Der Ertrag
d.rieiben wird ihrem Zwecke und ihrer Stiftung gemäß,
unter der besondern Aufsieht deö Staates, verwendet." Diesen
Zwischensatz führt der Herr Berichierstait r nicht an. Dann
folgt der Scktuplatz: „Der Staat wird auch darüber wachen,
daß die Armen von der Mitbenutzung der Burgergürcr nicht
verdrängt werden." Was sagt nun das vorliegende Gesetz?
ES sagt: die Armenginer garantirc auch ich, ich will sogar,
daß sie da, wo sie geschwächl sind, ergänzt werden; noch
mehr, Ich will, daß ihr 4°/„ jährlich davon bezieht. Wie
steht es nun mit der Verwendung? Die meisten Armengüler
find bürgerliche, wie die andern Burgerginer, und was sagt
man? Bürgerliche Armenqüter und Burgergüter ziehen wir
in eine Armenverwaliuna, die in Zukunft örtlich sein wird,
zur Unterstützung von Niedergelassenen. Die Verfassung hat
nun aber nicht nur den Bestand der bürgerlichen Güter
gewährleistet, sondern auch ibre Verwendung, ihrem Zwecke
und ihrer Stiftung gemäß, erhalten wollen; die Verfassung
sichert den Gemeinden ferner die Verwaltung der Anncngüter
zu, daö Gesetz aber enthält einen Eingriff in dieses Recht,
der so wenig einer Republik gleich siebt, daß er nach Rußland
passen wurde. Wenn Sie den Gemeiudttl sagen: au» dein
Enrage dcS ArmengUttS mncrstüyel ihr nur Roiharme, die-
sen gebt ihr nur io viel, und wenn dann etwas übrig bleibt,
so müßt ihr es kapitalisiicu; die Dürftigen sind an die
freiwillige Woblihäiigkeic der Einwohner angewiesen! — ist
das nicht ei» Eingriff in die Verwaltung der G-meinden?
Ist es nickt gegen die Verfassung, wenn man einer Gemeinde
sagt: deine KorporanonSgürer sind gewährleistet, aber d»
darfst sie nicht anders pennenden als so und so? Ich glaube
nicht daß man in irgend einem andern Kantone einen
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solchen Eingriff in da» Verwalt«ngSrtcht der Gemeinden

sich krlanben dürfte. Man berufe sich ane das Aufsichlsrecht
dt» Seaales. Mlt dem nämtlchen Hoveitsrecdlc könnee man
einem Privaten sagen: du hast eine» reichen Vater, du danst
das V>rmögcn, das er dir himeriäße, beoailea. aber nur so

viel für d«cv verwenden. Schon im Verfasiun. Seuche wurde
dieses Verfahren als ein Schrill zum Kommunismus be.

zeichnet. Ich will dem Herrn Berichterstatter nicht eine

solche Tendenz zum Vorwurfe machen/ aber meine Ansicht
ist e» auch. Da Hort die Freiheit der Gemeinden auf. Wie
wollen diese immer genau nachweisen/ zu welchem Zwecke

die Armengüter geitluer wurden? Bei den Armengütero ist

manchmal nicht Alles titelfest, in neuerer Zeil wohì, aber

früher war es nicht so genau. Wenn Sie nun den Gemein-
den dos Recht nehmen wollen/ den Leuten, welchen sie bisher
aus bürgerlichen Gütern Unterstützung gewahrten/ ferner von
dem erwas zu geben- waS vie im neuen Gesetze ausgestellte
DurchschnitlSsumme übersteigt, so greuea sie in ein Wesp.n-
«est; es ist aber auch mu ver Be sassung Ntchl im Einklänge.
Ein anderer Punkt, wo nicht der Wortlaut aver der S»nn
der Verfassung alrerirt wird/ betrifft die Frctwillinkeil. Die
Verfaiinng spricht das Wort nicht auS/ aber ne sagt: die

Gemeinden sinv der ges.tzlichen UillerstutzungSpflicht gegen
die Armen enldobcn/ uns dadurch kam man in den Glauben/
der Grnndsay der Frelw,u,gteit ,ei in der Verfassung sank,

tionirr. Im VerfassnugSratve wurde dieses Won vielfach
ausgesprochen/ aber wa» bleibt bei diesem Geseyc von der

Freiwilligkeit noch übrig? Gar ntchl»/ baö Prinzip der

Freiwilligkeil ill >n F tzen gehauen. Zur Unterstützung der
Nolharmen sind obligatorisch «ugewirftn 4°/» Ertrag deS

Amengutes und wo dieser Erl.ag nicht hinreicht/ der
SaaiSbeitrag- Fur die Dürftigen siud zwei Anstauen in
Aussicht gestclll. die Spendtastcu und bie Krankenkassen / zu

der>n Gründung Beiträge nothwendig sind. Du kannst da

Nicht saget»/ du wollest weniger zahlen, wenn du nicht willst,
so wird man dich durch ein Gesetz erreichen. Dann e. Innere
ich an die Verlvciiung der Kind>r aus die Giiicr; mir einem
Du'chschn tlskosigeide von llu—st) Fr- werten Sie doch

nicht genügen können; vie Gemeinden we>den gezwungen
sein, mehr zu geben. Ist vaS Freiwtlligkrtl? Nein, d«s >st

ein Obligatorium, und wenn ich am Ende ein solches unneh.
men, wenn ich gestehen muß. mil ter freiwtlligen Mildtha-
tigkeit können die Armen nicht erhalten werben, so würde
ich offen sagen: ich habe mich gerauscht, ich kehre zu einer
bessern Armenpflege zurück; ich will die «imeluelle wieder
einführen, aber nicht wie fruver, sondern ste vom beweglichen
und unbtwe.,l'cheN Vermögen gleichmaßig beziehen. DaS
wäre eine Basis. Sie haben nach dem neuen Geseee auch
eine Armenteue, der Unterschied zwischen früher und jetzt
best, hl nur darin, daß man früher in Geld bezogene Abgaben
in den Funszigerjahren wieder >n Natuialletunng n beziehen
will. Die Versorgung armer Kinder bei einer städlischen

Bevölkerung wi,d aber nicht leicht sein, das wied der Herr
Berichterstatter zugeben. Weil enifeint, die Quellen der
Armuth duich eine solche Maßregel zu verstopfen, würden
Ste dieselbe eher noch vermehren. Wo woll.« Sie arme
Kinder i» der Siadl versorgen? In d n großen Hausern
kann es nicht g.ichehcn, aiso werden die Kinder zu Leuten
in den ärmsten Quartiren, an die Malte, gebracht; man
bringt das Elend zum Elend und po enzirt es dadurch. Was
sich auf dem Lande ganz gut durchführen laßt, ist oft un-
zweckmäß g für städtische Veihälinisse. Das ist mein zweiler
Standpunkt. Ich kann mich aber auf einen dritten Stand,
punkt stellen und sagen: daS Gesetz verstoßt sich ^egen den

Schweizergetst, gegen verschiedene Bestimmungen d,r.Ver-
fassunz, die cS auSbevnt und auSiegr, aber man sagt, man
müsse auS der Noth eine Tugend machen, ei» Auge zuthun,
eS sei nicht das erste Mal — nun frage ich: ist daS Gesetz

wirklich gerecht? Und da muß ich antworte«: ne», das

Gesetz ist nicht gerecht, weil eS Eigenthum angreift. ES

verstoßt sich gegen den Grundsatz der Gleichheit, der Au»,
gleichung der Lasten. Ich bedaure sehr, daß ein Mann, der
mit seinem großen Talente, mir seiner überzeugenden Redner«
gäbe und seinem milden Charakter schon oft vor Ionen
gestanden ist, ein Mann, an dessen Krankeniager Sie gewiß
Alle im Geiste verweilen, ein Man», der nicht einer Partei,
sondern dem ganzen Lande angehört — ich rede von Herrn
Regierungspräsident Biösch — daß dieser Mann nicht an.
wesend ist. WaS sagte er im Versassuaqsrathc? Er sprach
damals: „Der Vorschlag, wie ich ihn von Anfang an
verstanden habe, geht, in Uebereinstimmung mit dem EuigangS-
rapporte, badin, daß nicht nur die Armenverwallung sondern
daß auch die Armenronds tbentallS zenlealtsirt und daß die
Erträgnisse davon vorweg zur Bestreitung deS Gcsammtbe.
dürsnlsscS verwendet werden sollen. Hier muß ich vorerst
bewerten, paß nach meiner Ueberzeugung diese ArmensondS
Prtvileigentblim der Korporationen, nicht überall zwar der
Burgergcmeindc, sondern an vielen Orten auch der Einwoh-
nergemetnde sind, wie ich eine Gemeinde kenne, die ein
bedeutendes Armenglu, aber keine Burgergemeinde besitzt.
Man sagt zwav — Nein, wenn die Armenfonds Privat,
eigentdum wären, so könnten ja d e Gemeinden damit machen,
waö sie wouren. Gehorsamer wiener; eS sind KorporarionS«
guter zu gewissen Zwecken, und diesen Zw.cken dürren sie

nicht entfremdet werden; aber ist der Zweck dieser, uverhaupt
zur Unterstützung der Armen ohne Rucksicht, welcher Gemeinde
sie angehören, verwendet zu werden? Keineswegs, sondern
ihr Zweck ist, verwendet zu werden für die Armen je der
betreffenden Gemeinde Die Armcngürer sind Privaieigenthum
den Titeln nach, — arößlentbeiis entstanden durch Legate,
durch Geschenke, häufig auch lurch Erivarnisse der Gemeinden,

soger mitunter durch freiwillige Bei'chusse. Sie sind
aber Peivaieigenthum nicht bloß den Titeln, sondern auch
dem Besitze nach; ri» jeyr waren sie immer alS soleve ange,
seven, aiS wiche immer in den Händen der Gemeinden ge-
blieben, und selbst die Ver'assung von tk3l bar sie als solche

garanlirl- Die Fonds haben e«ne Best mmung, dieser Be-
stimmung dürfen sie nicht entzogen werden aber ist >ö nicht
ein Einziehen der Bestimmung, wenn man nun von oben
herab diese Einer außerhalb derjenigen Krei e v rwcnden
will, für welche sie da sind? Man sagt, diese Fonds gehe»
ja unter der Aufsicht der Regierung. Aber ist das ein
gehöriger Gebrauch vom AinsichlSrccht, wenn die Regierung
die Gemeinde zwinge, die Eriräginsse dieser Guter zu and rn
Zwecken, als wofür sie bestimmt sind, herauSzugeven? Die
Regierung hac nicht nur tein Recht heezu snd.rn indem
sie cS thäte, verntzle sie eine positiv« Verpflichtung, die Ber-
pflichlung nämlich, die Gcmeinve, auch wenn diese eS gerne
thun woule, zu verhindern, daß diese Fonds ihrer eigentlichen
Bestimmung entzogen werden, und »un wollte der Sraar
oder die Regierung selbst die Gemeinde wider ibrcn Welle«
dazu zwinge«? Wohin, Herr Prägdenu meine Herren, führt
unS das? Ich komme da aus einen delikaten Punkt, aber ich
muß ivn berühren. Glauben Sie, wenn man das Prinzip
aufstellt, man solle den Gemeinden die Armcngüter wenigstens
in dem Sinne nehmen, daß ihre Erträgnisse m eine Cenrral-
kasse fließen und dann von dort aus bald hievin, bald dahin
verwendet werden, — glauben Sie, meine Herren, die
Gemeinden werden da>U schweigen? Ich glaube — Nein, und
warum? Die Gemeinden werden denke ich, so räsonuiren:
Der VerfastungSralh hat e«n bestimmtes Mandat, er hat die
Grundlage der gesellschaftlichen Organ'sation festzusetzen,
der Berfassungsrath hat als, daS Recht, unS z. B-
Prcßsreihelt zu geben, unS Gcwerbefteiheet zu geben, onS
Geschwornengerichre oder stehende Gerechte zn geben it.;
aber der Versassungsra h Hai weder Auftrag noch
das Recht, Eigenthum zu geben oder zu nehmen." —
Und wie steht cS mit dem Großen Raihe? Ist er l» dieser
Steeiung? Ich glaube nicht, wenigstens ich bestreue eS. Herr
Plösch sagte ferner/ er habe früher einmal der damals ab-



tretenden Regierung zugerufen: »Wir haben im Fahr tSZt
mit einer politischen Reform begonnen und w nn Jbr nicht
einlenkt, so werden wir aurbören mit einer privatrechtlichen
Revolution, in der wir nun mitten innen stehen. Was ist

das Zusammenwerfen der Aimengüter ander» als Kommuni
MUS' Kommunismus zwiichen Korporaiionen, und wo

bleibt zuletzt die Grenze, die uns abhält, auch Privalgürer
zusammenzuwerfen? " DaS ist die Ansicht welche Herr Blösch
im Vcrfassungsrutde aussprach, und ich frage Sie: ist eS

nicht, als stänce er vor Ihnen? Wurde er nicht ganz gleich
reden bei diesem Gesetze, wenn er sähe, daß bürgerliche
Armenaurer für die Ortsa>me»pfiege verwendet werden sollen?

Ich will diesen Punkt nicht weiter auSruhren, sondern «weder-
hole: das Kesy «st nicht g.rechl, es ist gegen eine gerechte
AuSg eichung der Lasten. ES legt denen Lasten auf, die

haushälie-i ch sieh ein Kapital erworben haben, oder um das
Bild des Weihnachtsbaume» festzuha t»n: der Herr Direktor
deS ArMtuwesenS dar an seinen WeihnachlSvaum eine Ruthe
gebunden, aoer nicht nur fur die bösen Kilider, sondern auch

für die guten Ich gehe zum letzten S«andponkt über und
frage: ist das Gesetz zweckmäßig? Ich will auch dazugeben:
die Noch ist da geoolfen muß werden und nun ist d e Frage
diese: ist daS vorgeichlag ne Mittel ein zweckmäßiges? WaS
ist der Zweck des neuen Gcietzes? Ordnung im Armenwesen

zu schaffen osne zu große La,ten. Erlauben Sie mir daS

System des Entwurfs IN vcrichiedenen Richtungen zu durchgeh

n. WaS ist die Folge der neuen Einrichtungen zunä bit
für die Armen selbst? Ich gebe zu, duß die sogenannten
Notlarmen künftig etwas besser g.stellt seien als jetzt; sie

haben den Gemeinderalh, d,r fur sie sorg>n muß. die Armen-
giiter sind für sie da und wo diese Nicht ausreichen, steht

der Staat hinter dem Gemeind,rath. Die Notbarrnen werden
noch besser gestellt sein, wenn der Herr B richlerstatter eine

Modifikaiion zugibt in Betreff ter Gle chveil deS Durch-
schniitSkostgeldeg- Sie werden zugeben, daß das gleiche

Kostgeld n chl übcrau ausreicht, daß die Verhälinissc in den

Städten ganz anders beschaffen sind ais auf dem Lande, daß
ein Kostgeld von so Fr- in der Stadt so zu sagen nicht»,
in Abländschen eine ordentliche Summe ist; daher fordere
ich im Namen der Gleichheit in diesem Punkte Ungleichveit.
Wie werden aber die Durstigen b t dem neuen Gesetze
stehen Bleibt noch Mildthätigkeit genug, um diese ben gehörig
zu unterstütze»? Ich zweifle daran, u»d ge ade vier liegt
der Fehler. Man läßl sieh immer rühren beim Anblick eines

KruprelS, eines Lahmen, eine» Blinden, man läßl sich immer
herbei, einem real Unglücklichen etwas zu geb.n, nicht so

bereitwillig ist die Mildiyaeigkeit gegen die sogenannten
Dürftigen, die noch arveiisfählg sind; da heißt eS: du bist

ein AlMer ruinoi ui» jzc.'luiu»r, wenn du wirklich arm wärest,
so kämest du auf d.n Nolhaimeartar, du kaiu.st arbeiten.
Solche Leute finocn viele Thüren verschlossen, und so ist

ihre Lage virl schlimmer aiS vorher; statt eiwaS guies im
Gesetze zu machen, machen Sie daher in die,er Beziehung
etwas schlimme», denn die Zuschüsse, welche der Herr
Berichterstatter ,ür die Dürftigen in AuSstchi stellt, sind viel
zu klein. Es kommt aber da noch ein Theil von Armen in
Betracht, die Dürftigen, welche sich außerhalb deS KantonS
und im neuen KantonSthe-le befinden — wer sorgt fur diese?

Die sind ganz verlassen. Im Willen deS Herrn Berichterstatter»

liegt dieß nicht, aber e» ist außer seiner Macht,
diesen Leuten zu helfen. Glauben Sie, deren Zahl sei

gering? Der Kan on Bern hat 66000 Seelen außerhalb
seines Gebicre». Wie viele Arme befinden sich unier ihnen?
Nach der Berechnung, welche uns gestern der Herr Bericht-
erstattet vorlegte könnte man eine bed,ulende Zaol annehmen;
ich will nicht eine höhe Zahl annehmen, sondern nur den

zcdniea Theil der Gesammtzahl, dann haben Sie »600 Arme,
und wenn Sie die Hälfte davon alS Notbarme annehmen,
so haben Sie noch t»00 Dürftige, für die kein Mensch sorgt.
Da kommt nicht die bürgerliche Spritze, um noch ein wenig
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Wasser zu geben, wenn eS bei einem Angehörigen des Kantont
in der Ferne brennt, nein, dieser Theil ist schlimmer daran
aiS vorher Meiner innigsten Ueberzeugung nach gewinnen
al,o die Armen bet dem neuen Griene im Allgemeinen nicht.
Wie steht eS mit den Gemeinden, gewinnen diese vielleicht?
Die einen können gewinnen, die andern nach Umständen auch
verlieren Diejenigen Gemeinden, welche gar kein oder nur
ein kleines Armengut haben, gewinnen; sie haben ein Mittel,
sich der Nordarme» zu entledigen, indem sie dieselben über
die Kantonsgrenze sp.diren, sie gehören dann dem Staat.
Die Gemeinde Neueneck kann ihre Nolharmen über die Sense
auf freiburger Gebiet hinüber schicken. Meinen Sie, der
Kanton Frciborq nehme sie nicht auf? Der S>aar sorgt ja
für sie Das ist eine Versuchung sür manche Gemeinden,
sich ihrer Armen zu entledigen. Die Gemeinden aber, welche
beträchtliche Armengüter haben, verlieren durch da» neue
Gesetz, sie haben keinen Nutzen mehr davon, sondern man
legt ihüen noch eine neue Last auf, der Ertrag de» Armen-
güles wird für die Or'sarme»pfl.qe beigezogen Wenn Sie
die Oitsarmenpflege wollen, so dotiren Sie den Ort und
gründen Sie Orlsarmenkassen. Namentlich kommen diejeni.
gen Gemeinden durch das neue Gesetz in eine schlimme
Stellung, welche ein großes Armengur haben, weil sie eS

künrtia nicht mevr zur Unterstützung von Dürfiigen verwenden

dürfen und den letzte«n diese Quelle abgeschnitten ist,
da sie auf die freiwillige Mildthätigkeit angewiesen sind.
Aber ist vielleicht der Start besser daran, stellt sich derselbe
finanziell besser? Schon der Herr Berichterstatter hat Ihnen ^

gezeigt, wie große Opfer das neue Gesetz vom Sraaie fordert.
Zch behauvle ab r, daß der Herr Berichterstatter sich —
nicht absichtlich, aber unabsichtlich irrr, wie ein anderer
Berichterstatter sich seiner Zeit im VerfassungSralhe verrech.
n>te al» er tagte die direkte Vermögenssteuer werde muih-
maßlich i.700,000 Fr abwerfen, während sie jetzt kaum die
Hälfte davon einträgt. Wenn die Zahlen über die Bcvöl-
kcrungSveihällniffe richtig sind, wie sie nach FranSzini vor.
liegen, so zeigt «chon daS Verhältniß der Nolharmen außerhalb

deS Kanton», daß die Ausgaben deS Staates weit höht»
kommen, als der Hrr Berichterstailer annimmt. Man nimmt
gewöhnlich an, eS befinden sich âchovo Berner außerhalb
dc» KantonS; nehmen Sie an, der zehnte Mann sei arm, so

haben S«e 3600 Arme auswärts; rechnen Sie die Hälfte
davon zu den Nolharmen und geben Sie jedem der Letzter»
das in Aussicht gestellte DurchschnittSkostgcld von 60 Fr., so

brauchen Sie für diese Notharmen allein Fr. 90 000. Die
Rechnung deS Herrn Berichterstatters ist rein illusorisch.
Denken Sie aber auch an die Lage der Gemeinden, welche
m rkea. daß ihnen wieder eine große Last von den Dürftigen
aufgelegt wird, — was ist ihr Interesse? So Viele alS
möglich auf den Noth rmenetar zu bringen, weil der Staat
für diese sorgt, wenn daö ArmengUl Nicht ausreicht. Man
wird freilich einwenden, man werde schon untersuchen lassen,
ob der Eial richiig sei oder nicht, aber ich frage Sie —die
Hand anf'S Herz — wenn Einer von Ihnen die Aufgabe
bekäme, dieie Untersuchung vorzunehmen, weiß er, ob der
Notoarmcneiat wirklich richiig sei? Und die AuSgeschossenea
in den Gemeinden, die Gcmeinderäihe, werden sie nicht ein
Auge zudrücken, werden sie bei der Untersuchung dc» Armen-
etalS so streng zu Werke gehen? Da» thut man nicht, man
will sich nicht mit seiner Umgebung entzweien. Die Herren
vom Lande mög n mir antworten, ob es nicht so sei. Nicht
besser wird e» den AmrSinspektoren mit den Gcmeindsbehö»
den gehen- Der Staat wird dann eine außerordentliche
Last zu tragen haben, man wird ihm so viele Arme zuschie-
ben, als man kann. Man wird vielleicht sagen, »er Staat
werde sich mir dem A-menpolizeigeseee zu helfen suchen, aber
bevor dieses Gesetz in Kraft triil, wird e» gehen, wie bet

Einführung eines neuen Zollgesetzes, wo man noch recht viele
Waaren über die Grenze zu bringen sucht; hier wird man
möglichst viele Dürftige auf den Etat der Notharmen zu
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bringen suchen. Der Staat wird also ebenfalls schlimmer
daran sein. — Ich babe Sie vielleicht schon m lange auf.
gehalten; ich könnte zwar über dielrS Kapitel noch m.hr
Berechnungen aufstellen, die ich gemacht habe. Ich möetne

nun den Herrn Berichierstatrer, dem ich sehr gerne die
Anerkennung zolle, ich dalrc seine A'bett für eine sebr per-
dienstliche, ick möchte ihn nun beschwören, noch enmal zu
prüfen, ob nichi ein Tbcil meiner Bemerkungen begründet
sei, und wenn er sie begründet findet, nachzudenken, ob er
nicht darauf eingehen könne. Weil eS nach dem Realemente
vorgeschrieben ist, daß man ein.« bestimmten Schluß ziehe,
so muß ich dem tz t einen andern Paragraphen gegenüber
stellen. An der Redaktion liegt mir nicht viel, aber an dem

Grundsätze, und wen» S>e über den Grundsatz abgestimmt
haben, so werde ich an der kernen, Beratung vom Stand-
punkte beö Herrn Berichterstatters auS Theil nebmen. Ich
stelle den Antrag, dem § > folgende Fassung zu geben:
„Die Armenpflege ist Sache der Burgergemeinde und soll
nach den Bestimmungen dieses Gesetz.» ausgeübt werden.
Keine Burgcrgemeinde ist pflichtig, Armenunter>iützuoge» an
auswärts wohnende Burger zu verabfolgen/'

Herr Berichterstatter. Auf das soeben angefiihrie
Volum habe ich zu bemerken, daß ich dafür sehr dankbar
bin, daß «cd heure Gelegenheit hatte, zu hören, was ich
gestern nicht hören koniue. Ich muß indessen erklären, daß
ich auf viele im Voriragc des Herrn Präopinanlen ange-
führten Punkte, in denen eine Menge Unrichtigkeiten
enthalten find, nicht antworten kann, sondern daß ich mich in
meinem Schlußrapporte lediglich an daS halten werde, was
den § t beirifft, denn von diesem Paragraphen hängi gar
Manches nicht ab, was Herr v. Gonzcnbach berührte, wie
z. B. das Durchschniltskostgcid u. A. Ich werte mich daher
auf die Einwendungen beschränken, welche gegen den § t
selbst gerichtet sind.

G feller zu Signau. Ich bedaure sehr, daß Herr
v. Gonzenbach seine eben gehaltene Rede nicht gestern ge-
halten hat, gestern wäre sie am One gewesen. Er sah sich

veranlaßt, seinen Kröpf, den er gestern nicht leeren konnte,
heute noch zu lernn. Ich wünsche sehr, daß die Kröpfe,
die sich gestern nicht leeren konnten, sich heute leeren möch-
ten. Man ist vom è t sehr abgewichen und hat sich in
Auslegungen der Verfassung von là ergangen, und das
ist der Hauptgiund, warum ich daS Wort ergreife. Herr
v. Gonzenbach behauptete, die Regierung dürfe nach der
Verfassung für das Armenwesen nie mehr leisten als Fran-
ken à,000 a. W., er sprach diese Behauptung mit einer
solchen Ueberzeugung aus, daß viele Mi'glicdcr der Behörde
davon überrascht sein möchten, deßhalb erlaube ich mir, eine
entgegengesetzte Anschauung zu begründen. Wenn ich hier
begreiflich machen will, wie der § 85 der Verfassung ver.
standen werden soll und ob die jeweilige Regierung das Recht
habe, neben den 4oo 000 Fr. noch andere Ausgaben für das
Armenwesen zu machen so muß ich zurückgehen auf den
Verfassungsrath und auf die Kommission desselben. Ich muß
Ihnen in Erinnerung bringen, wie der erste Vorschlag ge-
lautet bat. Im ersten Entwürfe war unter § 9Z wörtlich
folgendes gesagt: „ES soll ohne Verzug eine auf dem Giund-
satze der gleichmäßigen Belastung beruhende Ausgleichung der
bestehenden Staats-, Feudal und Armenlasten ausgeführt
werden " Dieser Artikel hat nicht beliebt. Im zweiten
Entwürfe wurde eine andere Bestimmung als § 8î mit
folgender Redaktion vorgeschlagen: »Zur Ausgleichung der'be-
stehende» SlaatS-, Feudal und Armenlasten wird eine
Reform der Finanz- und Armengesetze nach folgenden Grund-
sätzcn ausgeführt: k) Die gesetzliche Pflicht der Unterstützung
der Armen ist aufgehoben, der Staat übernimmt die Sorge
für die arbeitsunfähigen Armen. Für den Unterhalt dieser
Armen wird der Ertrag der bestehenden öffentlichen Armen-

güter voraus verwendet. Der ungeschmälerte Fortbestand
der Armengüter unter der Verwaltuxg der Gemeinden ist
gewährleistet " Auch dieser zweite Vorschigg wurde nicht
angenommen, nachher kam ein dritter, nämlich der Antrag
des Herrn Slockmar, auf den sich Herr v Gonzenbach auch
berufen hat. Dieser Antrag lautet folacnd.rmaßn: „Der
Antheil dcS StaaieS soll je nach den Mittet» der Gemein-
den, mindestens aus die Hälfte oder höchstens auf 2/4 der
Bedürfnisse sich belaufen, den Gemeinden jedoch, wo nach
Empfang der f> «glichen ^4 die Teilen noch k pro mille
ürcr'chreiten würden, kann durch außerortentliche
Unterstützung beigcbolsen weiden. Jedenfalls können die zu diesem
Zwecke dem Staate auferlegten Ausgaben nie die Summe
von Fr 4«>o 090 jährlich übersteigen." Dieser Artikel wurde
im Verfassun,.sralhe selbst vorgeschlagen. Wie lautet nun
der DerfassungSanikcl w>e er vom Volke angenommen wurde?
Unter § 85 l. c. heipt es: »Wenn der Ertrag der Armen-
gürer, sowie anderer zu diesem Zwecke vorhandener Mittel,
für den Unterhait der Aemen nicrt hinreicht, wird bis zur
gänzlichen Durchführung obigen Grundsatzes das Fehlende
durch GeM'indctellen und Staatszuschüsse ergänzt. Diese
letztern betragen je nach den Mitteln der Gemeinden, minde-
stenS die Häl'tc und höchstens 2/4 fehlenden Summe
Den Gemeinden, in welchen der Staatseuschüsse ungeachtet
die zu erbebenden Armenlellen k von Tausend übersteigen,
kann der Staat mit außerordentlichen Zuschüssen zu Hülfe
kommen. Die Beiträge, welche der Staar kraft dieses
Artikels macht, dürren jedoch die Summe von 400 000 Schwei-
zerfrarken jährlich nicht übersteh en." Sie sedcn, auch der
von H.xrn Stockmar vorgeschlagene Artikel wurde nichr voll-
ständig angenommen, sonder» cS fand eine wichtige Ergänzung

und Aenderung statt, indem die Worte „kraft dieses
Ar-ikelS" eingeschaltet wurden. Dieser Artikel redet von gar
nichts anderm als von früher bezogenen T.llen, der Betrag,
weicher für die bisher bezogenen Tellen verwendet werden
sollte, dürfte die Summe von Fr. 400,000 Nicht überschreiten.
Vor t84v halte der Siaat auch Ausgaben im Armenwesen,
daS wird Herr v. Gonzenbach zugeben, sonst steht ibm hier
das Büdget von 1844 zu Gebote, auf welchem eine Ausgabe
von 140,000 Fr. für das Armenwesen im Allgemeinen und
ein Bciirag von 112,000 Fr. an Spenden erscheint. Glaubt
Herr v. Gonzenbach, diese 32 000 Fr. düifcn nicht auch
neben den 4oo ooo Fr. ausgegeben werden? Ich glaube wohl.
Der Staat hat sich früher an den Nothfallstuben, an den
Armenanstalten an den Impfungen tt, betheiligt. Ich glaube,
damit sei hinlänglich bewiesen, daß der Staat neben den
40>i,»00 Fr. noch andere Summen für das Armenwcftn per-
wenden dürfe und wenn der Herr Berichterstatter vorschlägt,
die 400 000 Fr. seien für die Reform zu verwenden, so

befindet er sich ganz auf verfassungsmäßigem Boden; ich we-
nigstcns könnte darüber nicht im Zweifel sein, und glaube,
ich kenne als Mitglied des VerfassungSratheS eben so gut
den Sinn der Verfassung als Herr v Gonzenbach, der da-
malS nicht einmal im Kanton Bern war. Ich kann mich
nicht enthalten, auf die angedeutete Dotation noch ein Wort
zu erwiedern. Herr v Gonzcnbach wünscht die armen Ge-
mcinden zu dotiren und erwähnte dabei besonders auch des
Emmenthals. Ich würde dieses Wort weglassen, wenn man
nicht imm r mit dem Emmenthal käme, als wollte man eS

dem Emmenthale unmöglich machen, mit etwaS anderm auf-
zukommen, alS bisher bestand. Was würde man durch die
von He-rn v. Gonzcnbach vorgeschlagene Delation der Ge-
memden erhalten? Momentan würden die Gemeinden etwas
bekommen, aber für die Zukunft winde eS nicht hinreichen
und wag wäre die Folge? Die Pflicht zur Unterstützung der
Armen und die Tellen — das schlimmste Uebel, würde wieder
eintreten; und dafür möchte ich mich bedanken. Ich möchte
das Geschenk, welches uns Herr v. Gonzenbach darbietet,
nicht annehmen. Wir wollen kein Geschenk, sondern was
wir kraft der Verfassung, kraft des großen Marktes mit



Recht zu fordern haben, wir wollen nicht mehr. Die Ver.
fassung hat die Mittel bestimmt, welche dafür zu verwenden
sind, sie betragen <00,000 Fr. a. W. ; darüber sollen wir
nicht mehr markten. Nun hat der vorliegende Entwurf den
Zweck zu bestimme«, wie diese Mittel verwendet werden sollen,
und zwar daß sie auf eine den Zeilverhältnissen einsprechende
Weise verwendet werden. Ich glaube, der Gesetzesentwurf
sei vollständig in diesem Sinne abgefaßt und verdankt dem

Herrn Berichterstatter die mühevolle Arbeit, welche er über,
nahm, um dieses Geschäft einer gründlichen Prüfung zu
unterwerfen. Ich verdanke ihm die gelungene Arbeit. Keiner
vor ihm hat sich diese Mühe genommen, die Sache recht
zu untersuchen. Der Kanton Bern hat nie gewußt, wo ihn
der Schuh drückt; daß er ihn drückt, wußte er, aber nicht
wo. Ich bin überzeugt, daß Mancher, der die gründlichen
Berichte des Herrn Direktors gelesen hat, überrascht war,
indem er glaubte, der Zustand möchte noch ärger sein. Ich
pflichte dem j 1 bet und möchte sehr wünschen, daß man sich

nicht mehr in so großen Abschweifungen ergehe, sondern an
den Artikel halte.

MatthyS. Ich sehe mich veranlaßt, den Antrag deS

Herrn v. Gonzenbach zu bekämpfen. Ich könnte zwar seinem
Votum Punkt für Punkt folgen, ich will es aber nicht thun,
weil ich dafür halte, alles, was er bezüglich der V>rfassungö.
Mäßigkeit, Gerechtigkeit und Zweckmäßigkeit einzelner
Bestimmungen des Entwurfs anbrachte, könne bei den betreffen,
den Paragraphen angeführt werden. Ich übergehe also
diesen Theil und berühre nur den von ihm gestellten
Antrag, welcher dahin gehl, im § t den Grundsatz der bur.
gerlichcn Armenpflege aufzustellen. Kann dieser Antrag zum
Gesetz erhoben und durchgeführt werden? Ich glaube nein,
deßhalb erlaube ich mir einige ganz kurze Bemerkungen. ES

heißt zwar, ein guter Baum könne nicht faule Früchte und
ein böser Baum nicht gute Früchte tragen, und Herr
v. Gonzenbach hat die Burgergemeinden einem Baume
verglichen der sehr viele gute Früchte gelragen habe. Ich
anerkenne dieses vollständig, aber Herr v. Gonzenbach vergaß
beizufügen, daß die Burgergemeinden auch böse Früchte gc.
tragen haben. Die Burgergemeinden mit ihrem Nutzungsgut,
das ursprünglich zu öffentlichen OrtSzwecken bestimmt war,
und vermöge des Egoiömuö der gesessenen Burger allmälig
zum Nutzungsgut derselben wurde, bewirkten, daß Leute, die
noch nicht hinter den Ohren trocken waren, sich verhciraihc.
ten, daß junge Leute, statt fremdes Brod zu verdienen und
fremdes Brod zu essen, daheim blieben, Faullcnzer wurden
und nicht selten verlumpten, weil sie wußten, daß sie immer,
hin so und so viel Nutzung in Holz ic. erhalten und in
letzter Linie das Spital für sie da sei. Dieß mir Rücksicht
auf das Bild deS Herrn v- Gonzenbach. Ich anerkenne, die
Burgergemeinden halten viel GuieS, und wenn man sie neu
beleben könnte, so wäre die Frage der Untersuchung werth,
ob die Armenpflege nicht auf die Burgergemeiude zuriickge.
führt werden könne. Aber wir können daß nicht; warum?
Weil durch die Verfassung von I8al und durch daS Gemein-
degcsetz von 1833 den Blugergcmeinden daö Lebenslicht
auSgeblasen wurde. Die ganze neuere StaatS. und Gemein,
deorganisation gründet sich auf den Grundsatz d-s freien
BürgerlhumS. DaS ist der Grundsatz der Verfassung von

i8Zt, der wieder in diejenige von 1846 überging, der

Grundsatz, welcher im Gemeindögesetzc von 183Z auSgespro.
chen und auch in dasjenige von 1862 aufgenommen wurde-
Noch mehr. Im Jahre 18U betrug die VolkSwanderung
im Koniou Bern 4s«/,, wie viel sie jetzt beträgt, weiß ich

nicht genau, aber die Verkehrsverhältnisse sind gegenwärtig
so beschaffen, daß die Bewegung der Bevölkerung eher zuge-
nommen hat- Durchschnittlich ungefähr die Hälfte der

Burger wohnt gegenwärtig nicht in der Bnrgergemeinde,
sondern außerhalb derselben. Können Sie AngesichiS dieser

Thatsachen den Grundsatz aufstellen, welchen Herr v. Gon.
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zenbach vorschlug? Können Sie beschließen, die Armenpflege
sei Sache der Burgergemcinde? DaS ließe sich allfällig noch
thun, aber wie verhält es sich mit dem zweiten Satze des
von Herrn v. Gonzenbach gemachten Vorschlages: es dürfen
keine Unterstützungen an auswärts wohnende Burger verab,
folgt werden. Was wollen Sie dann mit der zweiten Hälfte
der Burger, mit denjenigen anfangen, welche auswärts
wohnen, wenn sie dürftig oder nocbarm geworden? Es geht
nicht. Es gab eine Zeit, wo eß möglich gewesen wäre, den
Grundsatz der bürgerlichen Armenpflege durchzuführen, aber
gegenwärtig ist e< nicht mehr möglich. Man soll auch die
geschichtlichen Vorgänge einwenig in's Auge fassen. Herr
Regierungspräsident Blösch, der zu meinem großen Leidwesen
heute nicht anwesend ist, gab im Januar >848 einen „Ent-
wurf Grundzüge für die neue Gemeindeordnung des Kantons
Bern' heraus ; infolge der Vorschläge des Hrn. Blösch erschienen
im April gleichen JahrS in diesem Saale ,94 Ausgeschossene der
Burgergemeinden deS Kantons; ich hatte die Ehre Theil zu
nehmen, und in jener Versammlung von Ausgeschossenen
kamen Fragen zur Sprache, wie Herr v. Gonzenbach heule
solche andeutete und wie sie angedeutet wurden im „Ober-
länder.Anzeiger" im »JnieUigenzblatl« und in andern Blät-
tern, welche Kritiken über daS neue Armengesetz vcröffcnt-
lichten. Man sagte: die Burgergemeinden können so nicht
mehr existiren, öffne man das Bürgerrecht, wie eS in andern
Kantonen auch geschehen ist. Herr Blösch machte in seinem
erwähnten Entwürfe einen solchen Vorschlag, indem er dem
H 16 folgende Fassung gab: „Von der Einführung der neuen
Gemeindeordnung hinweg, ist jeder Bewohner eines Ortes
nach zehnjährigem Besitze deS StimmrcchtS (nach j s, 1,
2, Z und 4) Burger des OrtS, wenn er die Summe ent-
richtet, welche dem Wer-H der Hälfte der nach § 10 aner-
kannten Burgernutzungen, zu 4 kapitalisirt, gleichkömmt.«
Im § 17 des nämlichen Entwurfes heißt eS: „In denjenigen
Gemeinden, in welchen keine Burgernutzungen bestehen, wird
für die Aufnahme in das OrtSburgerrecht eine Gebühr er-
legt, welche das Gesetz, mit Rücksicht auf die allfälligen
sonstigen Vortheile desselben (Armen-, Spital-, Waisen-,
Schulgüreric.) bestimmen wird.« Das war der Vorschlag des
Herrn Blösch im Jahre 1848. Die !94 Burgergemeinden,
vertreten durch ihre AuSgeschossencn, räumten Herrn Blösch
die Befugniß ein, von sich aus eine Kommission niederz«.
setze«. Dieß geschah und die Kommission kam später zu-
sammen. Der Sprechende war damals als Mitglied der
betreffend » Kommission far die Ocffnung des Bürgerrechts,
aber die Vertreter von Bern, Thun, Burgdoif und andern
Ortschaften, wo große Burgergütcr bestehen, waren dagegen.
Noch mehr. Während der SechSundvierzigerpeiiode war Herr
vr. Schneider Direktor des Innern und hatte daS Gemeindewesen

unter sich. Im Jahre 18-w arbeitete er den Entwurf
zu einem Gesetz über die Rechte der KantonS- und Gemeinde-
bürger und die Erwerbung des Kantons- und
Gemeindebürgerrechts aus. Der § 49 jenes Entwurfs enthält folgende
Bestimmung: „Die Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht
kann einem Kantonsbürgcr nicht verweigert werden, wenn
er sich zu derjenigen Konfession bekennt, welcher die Mehrheit
der Gcmcindsbürger angehört, und wenn er entweder: i)
von der Einführung der bestehenden Verfassung an während
10 Jahren im Besitze des StimmrcchtS der Gemeinde ge-
wesen ist und während dieser Zeit direkte KcmcindS- oder
Staarsstcuern bezahlt Hai; 2) oder wenn er weniger als 10

Jahre in der Gemeinde niedergelassen, sich aber nach den
Bestimmungen deS § 9 Nr. 2 über seine guten Leumden auS-
gewiesen bat und entweder im Besitz eines HcimweseuS in
der betreffenden Gemeinde, oder in dem Besitze der in § 9

Nr. 3 vorgeschriebenen Requisite steht.« Im § 60 sind die
EinkaufSsummen fixirt und zwar wie folgt: „Die Einkaufs-
summe in das Aktiv- und Gemeindsbürgerrecht im engern
Sinne (fH 4o, n t, und 4i) ist für KantonSbürger fcstaesetzk:
1) in der Stadt Bern Fr. 400; 2) in allen übrigen Städten
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und Gemeinden, über 2000 Seelen auf 20 °/° von der Summe,
welche sich ergibt, wenn das Gesammtsteuerkapikal des Ortes
durch die Seelenzahl der im Orte wohnenden Gemeindsburger
getheilt wird; u) in allen Gemeinden zwischen t und 2000
Seelen auf IS °/<>; 4) in allen Gemeinden unier 1000 Seelen
auf to »/o von der Summe, welche durch die vorgedachte
Theilung des Gesammisteuerkapitals auf den Kopf fälle. Never-
steigt jedoch in den drei letzten Fällen der Kopflheil von dem
Gesamnitsteuerkapetaic den Beirag von Fr. woo, so können
von dem höherer Betrage keine Prozente gerechnet werden."
AlS dieser Eattvurf im Druck erschienen war, brachte man
landauf und landab an den Orten, wo die Burger auf ihre
Klafter Holz und ein wenig Land versessen sind, die Leute
in Harnisch und dee Zeit war nicht mehr fern, wo dieser
Gegenstand zur Agitation benutzt wurde. Von wso an, alö
Herr Blösch in die Regierung gewählt worden, war er ge-
nöthigt, von seiner frühern Grundansiche abzugehen, und ich

frage Sie, ob nicht damals landauf und landab die Ansicht
die Oberhand gewonnen, die Burgergemeinden bestehen zu
lassen, wie sie sind, ob man nicht sagte, wenn man nach den
Vorschlägen der Hcrren Blösch und Schneider die Burger.
rechte öffne, so stelle man die Staatsordnung auf den Kopf,
und zwar kam diese Ansicht auch von solchen Gegenden, wo
man eS nicht erwartet hätte; dre radikalen Secländer waren
in diesem Theile d r öffentlichen Verwaltung die Engher-
zigstcn. Wenn Sie den Vorschlag deS Herrn v. Gonzenbach
annehmen wollen, so müssen Sie entweder die 4s oder so "/«
der Bevölkerung, weiche außerhalb ihrer Burgergemeinde
wohnen, auf dem Wege der Gewalt in ihre Heimachgeincinde
zurücktreiben, — und daS können Sie nlchc. eS wäre auch
gegen das Interesse deS Staates, — »der Sie müssen die
Bürgerrechte öffnen auf d-m Wege deS Gesetzes, — und daS
wollen die Lutg.rgcmeinden nicht, sondern alle Gemeinden,
die bürgerliche Güter haben, wo der Burger seine zwei
Ziegen auf die Weide treiben kann wollen bet ihren Nnyun-
gen beschützt sein. Damit soll bewiesen sein, daß der Vor-
schlag deS Herrn v Gonzenbach bei den dermaligen Ver-
hälimssen mit dem besten Willen nicht durchgeführt werden
kann. ES bleibt deßhalb bloß möglich, daß der Grundsatz
der örtlichen Slrmcnpstege durchgeführt werde, der nicht jetzt,
sondern bereits im Jahre 1862 zum Gesetz erhoben worden
ist, denn im GcnietndSgesctze von i"S2 ist bereits auSge-
sprachen- waS der Regierungörath Ihnen im § 1 vorschlägt.

Tscharner zu Kehrsatz. Ich verdanke dem Herrn Be.
richlersiatler seine verdienstliche Arbeit Und will demselben
nicht daS geringste Hinderniß in den Weg legen. Ich möchte
nur darauf aufmerksam machen, wo ich die schwache Seite
des Gesetzes erblicke. ES ist in d escm Ges.tze, wie beinahe
in allen frühern, die nöthig- U bergangSperiove von einem
Systeme zum andern nicht genug berücksichtigt- Solche
durchgreifende Maßregeln soll man nicht auf einmal, sondern
allmälig, nach Möglichkeit, durchfuhren. Ich hätte daher
vorgezogen, daß die einleitenden Vorkehren vor dem Armengesetze

selbst zur Berathung kommen möchten. Jeder von
Ihnen, der auf dem Lande wohin, wird wissen, welche Ein.
richtungen dafür nöthig sind. Zuerst soll ein neues Straf,
gesetzbuch eingeführt werden, denn man darf nicht dulden,
daß die Strafanstalten stall Besserungsanstalten zu sein, Ver-
fchltmmerungSanstalten seien, wo die Eingesperrten stch gegen,
fettig in dem Begehen von Verbrechen unterrichien. Ein
anderer wesentlicher Umstand betrifft das N-ederlassungswesen,
und man fühlt es täglich, daß der Mangel an gehörigen
Vorschriften ein großes Hinderniß b.i der Durchführung des
neuen Systems ist. Man weiß, daß allenthalben Lutte der
gefährlichsten Sorte ungeh ndert sich niederlassen können, um
den Gemeinden zur Last zu fallen. Daher dürfte es passend
sein, zu bestimmen, daß Keiner unterstützt werden dürfe, er
sei denn wenigstens zwei Jahre am betreffenden Oric wohnhaft

gdwesen und könnt sich durch ein Zeugniß vom Pfarrer

oder von anderer Seite über seine Verhältnisse ausweisen.
So wären noch andere Punkte zu erledigen, die zwischen der
ersten und zweiten Berathung zur Sprache kommen sollen,
wenn ich den Herrn Berichterstatter recht verstanden habe;
ich möchte ihm die Sache sehr an'S Herz legen, denn ich
betrachte das Gesetz über die Niederlassungsverhältnisse alS
den Schlüssel zum neuen Systeme. Schließlich erinnere ich
nur noch daran, welchen Einfluß die allzu häufige Anwen.
dung deS BegnadigungSrechieS auf das Armcnwcsen haben
kann, ich erinnere Sie z. B. an die gestrigen Begnadigungen.
Ich bin diesem Systeme abhold. Gestern haben Sie eine
Anzahl Leure in die Gemeinden eingegrenzt, meistens schlechte
Leute, die sich nicht erhalte» können. Sollen die betreffenden
Gemeinden für den Unterhalt solcher Leute sorgen? Ich sehe

zUtraucnSooll den Maßregeln entgegen, welche der Herr
Berichterstatter biS zur zweiten Berathung zur Durchführung
des neuen Systems vorschlagen wird.

Geißbühlcr. Ich muß den Grundsatz, welcher im
§ i enthalte-! ist. vollständig unterstützen; er ist bereits seil
einigen Jahren neben dem ältern Systeme aufrecht erhalten
worden. Man harre seit einiger Zeit zwei Systeme neben
einander in der Verwaltung, da» örtliche und das bürgerliche
System, und da der Herr Berichterstatter unsere Zustände
in seinem ausgezeichneten Berichte bereits hinlänglich be-
leuchtet vat, so will ich nicht mehr darauf zurückkommen;
ich beschränke mich also darauf, gegen daS Votum des Hrn.
v Gonzenbach einige Bemerkungen zu machen. Er stellt
den Aalrag, die ganze Verwaltung des Armenwescns wieder
auf das bürgerliche System zurückzuführen, mit dem
merkwürdigen Beisatze: die Bürgerschaften sollen mit den auS.
wärttgen Burgern nichts mehr zu thun haben, sondern es

sei diese Unterstützung geradezu zu verbieten. Ich hätte
wirklich von-Herrn v. Gonzenbach in dieser Beziehung eine
tiefere Einsicht in die bestehenden Verhältnisse und praktischere

Kenntniß derselben erwartet Er schlägt einerseits
vor, die bürgerlichen Institutionen neuerdings zu beleben,
und sagt, eS sei zur eilfien Stunde noch ?ruh genug, er
bringt aber in der eilfren Stunde eine Ansicht, die gewiß
nicht geeigner ist, dieses System neu zu beleben. Wenn
Herr v. Gonzenbach so aufgetreten wäre, wie es von anderer
Sciie laut der von Herrn MatthyS aus frühern Verband-
lungeu gelieferten Nachweise der Fall war, wenn er ge-agl
hälie: eö sind zwei Dinge möglich, ich kann mich nicht dem
gegenwärtigen System anschließen, ich will die Eröffnung
der Bürgerschaften — so harre ich daS begriffen indem daS
ein bestimmtes System wäre. Er will das nicht, sondern
einfach den Bürgerschaften die Unterstützung ihrer Armen
überbindcn, indem er den auswärtigen Armenelat abschneidet;
und um seinen Borschlag dnrchzufüsrcii, will Herr v.
Gonzenbach da» Bäumlem ein wenig mit Erde umschütten und
zwar mit schlechterer Erde alS es jetzt hat. Von diesem
Gesichtspunkt können wir nicht ausgehen. Die Zeit hat
über daS frühere System gerichtet. Wer darüber nachdenkt
und auch den Bericht des Herrn Direktors gelesen hat, der
muß gestehen, daß man solchen Einrichtungen tiefen Augenblick

mir künstlichen Mitteln nicht mehr aufhelfen kann.
Man kann wobl sage», es sei dem früher» Systeme mit
Teilen nachzuhelfen aber diese sind durch die Verfassung
verboten und das ist ein Hauptgrund, warum der Herr
Berichterstatter auf das vorliegende System kam. Wean die
bürgerlichen Verhältnisse sich in Zukunft so fortentwickeln,
wie eS in letzter Zeit geschah, und taun die Gemeinden noch
obendrein mir Teilen belastet werden, so kommt man dazu,
daß künftig Gemeinden, die jetzt noch schöne Armengiuer
haben, nicht mehr fahren können Man soll die Last ein
wenig theilen. Mit Geld läßt sich nicht allein nachhelfen,
sondern das Gesetz muß geeignete Einrichtungen aufstellen.
Geber dem Emmeitthal eine Million, das wird nicht helfen;
man wird das Grid vielleicht verbrauchet?, aber die ungeheure



Armenlast ist dennoch da- Ich möchte nur darauf aufmerksam

machen/ welche Folgen eintreten müßten in emmcntha.
tischen Gemeinde»/ die bei einer Einwohnerzahl von 3—4000
Einwohnern 6—8—9000 Burger auSwärtS haben/ von denen

zwar nicht Alle/ aber ein bedeutender Theil/ arm sind. Wenn
nun das neue Gesetz den Grundsatz aufstellte: die Burger.
gemeinden sollen nur die unterstützen/ welche in der Hcimath-
gemeinde wohnen/ — was für Folgen würden da eintreten?
Alle auSwänS wohnenden Burger würden im Falle der
Verarmung auf die Gasse gestellt/ dann hätten sie ihren
Heimathschein in der Hand und kämen nach Hause. Ich
frage aber: was würden die Gemeinden mit diesen Taufen-
den vornehmen? Sollen sie dieselben der Armendirektion
zuschicken oder auf der Srraße stehen lassen? Stelle man
sich um GotteS willen auf den Standpunkt solcher Verhält,
niffe / wie sie sind. Wenn wir Verbesserungen/ materielle
Verbesserungen im Armenwesen wolle»/ so ist eS nicht anders
möglich als durch den im H i des vorliegenden Gesetzes
ausgesprochenen Grundsatz/ sonst könnte daS gleiche Resultat/
wie Anno 1848, eintreten, Die Burger sind auf ihre Bur-
gcrschaflen versessen/ sie lassen fast Niemanden hinein/ sie

veipalisadiren sich gleichsam; so kann eS unmöglich weiter
gehen. DaS bürgerliche System kann in der gegenwärtigen
Zeit und in der Zukunft / wo die Eisenbahnen AlleS jusam.
nienwürfeln/ nicht mehr bestehen. Ich würde gerne eiwaS
besseres vorschlagen hören / aber da ist guter Rath theuer;
ich wüßte nichtS Besseres als den j t. WaS unS Herr
v. Gonzenbach geben will, muß ich alS sehr mißlungen und
alS ungeheuer nachlheilig mit vollen Händen wegwerfen. Ich
stimme daher mit voller Ueberzeugung zum H i.

Dr. v. G0 nzen b ach. Nur eine faktische Berichtigung.
Herr Geißbühler memt, ich habe nichts von der Eiöffnung
der Bürgerrechte gesagt. Ich sagte ausdrücklich, es seien
zwei Wege offen, der Herr Berichterstatter weise darauf
hin; der eine Weg bestehe in der Eröffnung der Bürgerschaften

wie in Zürich und anderwärlö / der andere im
Abschneiden des auswärtigen ArmenetalS.

Wild bolz. Die abweichenden Ansichten, welche von
verschiedenen Seilen verfochten werden, erklären sich durch
die tief in die Verhältnisse der Gemeinden eingreifenden Be-
stlmmungen deS vorliegenden GesctzesentwurfS. ES ist
begreiflich, daß die Gemeinden, welche unter dem Druck der
Verhältnisse fast erlegen sind, sich nach Erlösung sehnen. Ich
verdanke dem Herrn Berichterstatter seine gründliche und
ausgezeichnete Arbeit, durch welche er die Last der Gemein-
den zu erleichtern sucht. Auf der andern Seite muß man
sich eben so wenig wundern, wenn in den Gemeinden, wo
die Verhältnisse nicht so ungünstig waren, wo diese aber nun
umgekehrt werden sollen, wenn von daher große Bedenken
sich kundgebe» und warnende Summen laut werden. Ich
glaube, diese Warnungen seien woblgemetnt und jede Ansicht
soll geehrt werden. Ich will mich nicht lange bei Punkren
aufhalten, die bet der allgemeinen ElnlrercnSfrage entschleden
wurden, dagegen möchte ich imr erlauben, bet H i fur den
Fall, daß er angenommen werden sollte, einen Zusatz zu
veantragen. Ich gehöre auch zu denen, welche aus einer
Gemtinde kommen, wo m.n mit Besorgniß den Entwurf
aufnahm, weil die Tragweite einzelner Bestimmungen
desselben zu unbestimmt schien. Ich gehöre persönlich zu denen,
welche vor Allem, bevor sie mit gurem Gewissen zu
Einführung der OrlSarmcnpflegc stimmen können, die Vorlage
veü Niederlassungsgesetzes gerne gesehen hätten, weil man
alSdann die Verpflichtungen der Gemeinden genauer hätte
einsehen können. Allein da ein so.cher Gesetzesentwurf noch

nicht vorliegt, so wissen wir tu dieser Beziehung noch gar
nicht, welches die Ansichien der Direktion des ArmenwesenS
sein werden. Jedenfalls wirv das Gesetz über das Nieder-
lassuligSwksen erst in der Zukunft seine Wirksamkeit äußern,
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also die Gemeinden, welche mehr oder weniger Hoffnung
haben, erst in der Zukunft schützen. Hingegen wird eS wohl
Niemanden entgehen, daß von dem Augenblick an, wo das
vorliegende Gesetz in erster Berathung angenommen sein
wird, in vielen Gemeinden sich ein Streben regen wird, ihre
Armen, die sie noch daheim haben, abzuschieben, sie auf die
Gemeinden zu werfen, welche mehr Verdienst und größere
Unterstützungsmittel haben. Dieß ist die Besorgniß, welche
ich habe und die ich mir auszusprechcn erlaube. Ich schlage
daher vor, daß für den Fall der Annahme des § 1 für die
Zwischenzeit, ' bis man durch ein Gcsey über daS
Niederlassungswesen geschützt ist, durch irgend eine präventive Maßregel

an der Spitze des Gesetzes gegen den erwähnten Uebel-
stand Vorsorge getroffen werden möchte; eS würde mir und
Vielen zur großen Beruh>gung dienen. Ich stelle daher den
Antrag, bei § l folgenden Zusatz aufzunehmen: „Um >n den
ersten zwei Jahren auf den Armenetat zu gelangen, ist ent-
weder die Eigenschaft eines Burgers oder zweijähriger
Aufenthall in der Gemeinde erforderlich."

Gfeller zu Wichlrach erklärt ebenfalls, daß er vorder
Behandlung des Gesetzes über das Armen l esen die Vorlage
der Gesctzesenlwüife über daS NiederlassungSwcsen und die
Armenpoltzei gewünscht hält«; da diese Entwürfe nicht vor-
tiegcn, so stellt er den Antrag, der RegierungSrarh möchte
beauftragt werben, dafür zu sorgen, das die genannten zwei
GeiltzeSentwürfc vor der zweiten Berathung deS Armen-
gefetzeö den Mitgliedern des Großen Rathes mitgetheilt
werden.

v- Büren. Der § t ist die Grundlage deS ganzen
Gesetzes. Ich will auf die allgemeine Begründung desselben
nicht eintreten, halte aber dafür, daß eS durchaus nothwendig
sei, ganz klar zu sagen, welches seine Bedeutung sein werde.
Bereits von anderer Seiie wurde darauf hingewiesen, wie
nothwendig eö sei, daß zwischen dem Geletze über daS Nieder-
lassungSwese» und demjenigen über das Armcnwesen
Uebereinstimmung herrsche. Das erstere haben wir noch nicht-
Der Herr Berichterstatter kann uns aber sagen, welche
Bestimmungen dasselbe uns in der Hauptsache bringen werde.
Der § i enthält ein Wort, über das ich nicht ganz im
Klaren bin; es ist daö Wort „wohnhaft". Man weiß
ungefähr, was es sagen will, aber es ist wichtig, daß eS in
seiner ganzen Bedeutung erklärt werde. Ich ersuche daher
den Herrn Berichterstatter, in seinem Schlußrapporte genau
zu sagen, wie er den Begriff des Wohnsitzes präzisiren wolle.

Büyberger. Ich erlaube mir nur ein paar
Bemerkungen, die sich vorzüglich auf den § t in Verbindung mit
dem § 6 beziehen. Ueber die Grundlage des Gesetzes kann
man sich nach meinem Dafürhalten nicht mehr streiten. Sie
haben gestern die EintretenSfrage erledig! und zwar, wie ich
mil Verwunderung hörte, osne Diskussion. Sie haben da-
durch die Prinz pien des Entwurfs guiehmigt, denn diese
Bedeuiung hat die EinirelenSfrage. Vor ihrer Entscheidung
hat man zu prüfen, ob die Grundprinzipien des Gesetzes,
um daS eS sich handelt, richtig seien; sind sie richtig, so kann
man auf den Entwurf eintreten und d.»selben im Laufe der
Berathung thcliwetse abändern; sind sie aber nicht richtig,
so kann man nicht weiter berathen, denn ein Kollegium wie
der Große Räch kann nicht ganz neue Prinzipien aufstellen
und einen neuen Entwurf ausarbeiten. Hätte Herr v. Gon-
zenbach den Antrag gestellt, den Gegenstand an eine Groß-
ralhSkommission zu weisen, so erkläre ich, ich könnte dazu
stimmen, denn er hat manches bemerkt, daS sehr zu bedenken
ist- Er bestritt namentlich die Verfassungsmäßigkeit deS

Entwurfs und bezeichnete die Lage der Dürftigen als zu
wenig gesichert. Was die Verfassungömäßigkeir des
vorliegenden Gesetzes betrifft, so glaube ich wirklich, dasselbe ent-
halte mehrere Bestimmungen, die sich nicht mit der Verfas-
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sung vertragen. Die Verfassung hebt die Pflicht der
Gemeinden zu Unterstützung der Armen auf, daS Gesetz regulirt
die Pflicht der Gemeinden, die Armen zu unterhalten; sie

müssen die Notharmen so oder anders verpflegen. Wir haben
ein Gesetz von tS47, nach welchem von einem gewissen
Zeitpunkte an die Armenteilen eingestellt werden sollen. In
einigen Gemeinden bezieht man keine mehr, in andern wer.
den noch Teilen bezogen. Da wo man nicht mehr fahren
konnte, war man gezwungen, das Armcngut anzugreifen.
Nach dem vorliegenden Gesetze sind die Gemeinden, welche

ihr Armengut angegriffen haben, verpflichtet, dasselbe durch
Tellen zu ersetzen. Auch das ist gegen die Verfassung, welche
den Grundsatz der Freiwilligkeit aufstellt. Trotzdem bin ich

damit einverstanden, daß die angegriffenen Armengüter ersetzt

werden sollen; ich war seiner Zeit schon gegen den Versas-
sungsartikcl, weil ick nicht begreifen konnte, wie cS dann
gehen soll, wenn die Gemeinden gar keine Pflicht mehr haben.
Darum sage ich, ich bin mit der Sache einverstanden, aber

ich sehe niat, wie das Gesetz sich ganz mit der Verfassung
vertrage. DaS ist e:n Punkt, der einer nähern Prüfung
werth wäre. Sin zweiter Punkt betrifft die Lage der Dürf.
tigen. Ich glaube, für diese sorge das Gesetz zu wenig.
Wenn die Gemeinden die Nolharmen unterstützen, wenn sie

Kinder und alte gebrechliche Leute verkostgelden müssen, so

werden sie daran schon genug haben, und wenn dann noch

freiwillige Beiträge verabfolgt werden sollten, um Dürftige
zu unterstützen, so werden diese die Thüren verschlossen finden.
Beruft man sich auf das Gesetz, so wird man die Antwort
erhalten ein Zwang sei nach der Verfassung nicht mehr
zuläßig. Ich glaube, man hätte für die Dürftigen mehr Rück
sicht haben sollen. Es gibt z. B. einen Familienvater, dem

man durch eine momentane Unterstützung noch helfen könnte;
man sieht, wenn man ihm nicht hilft, so muß er verarmen
und bei der nächsten Revision des NotharmcnetatS auf diesen

kommen; für solche Leuic ist zu wenig gesorgt. Diese Punkte
hätte ich gerne noch untersucht, hier hätte man das Gesetz

vervollständigen sollen. Aber was nützt es, nachdem das
Eintreten beschlossen ist, deS Langen und Breiten darüber
zu diskutiern, wie Herr v. Gonzenbach, dessen Antrag ich

nicht beistimme, wenigstens bis er ihn konsequent durchführt.
Wenn Sie diesen Anirag annehmen, so können wir schlechterdings

nicht mehr progredircn, sondern man muß dann »auf
der Grundlage desselben einen neuen Entwurf ausarbeiten.
Daher glaube ich. der Antrag deö Herrn v. Gonzenbach sei

durch daS Eintreten verworfen, und ich beschränke mich
infolge dessen auf einige Bemerkungen über den s. Wenn
es da heißt: Sämmtliche Arme, welche innerhalb einer Ein-
Wohnergemeinde wohnhaft sind, bilden den Gesammtarmcnerst
der Eillwohnergemcinde, — so ist der H Z eine nothwendige
Folge dieser Bestimmung, man muß nothwendig fragen: was
soll man mit denjenigen KantonSangehörig-n, die in keiner
Einwohncrgem'inde wohnhaft sind, ansaugen? Da sagt der
Herr Berichterstatter in seinem Entwürfe: diese erhält der
Staat. Der RegierungSrath handelte aber inkonsequent durch
Aufnahme des Zusatzes: „so lange ihr auswärtiger Wohnsitz
dauert." Durch dielen Zusatz wird der Paragraph illusorisch,

denn wer soll diese auörrärlS wohnenden Notharmen
unterstützen, wenn sie zurückkommen? Der Staat nimmt sich

ihrer nicht an, keine Einwohnergcmeinde unterstützt sie, sie

sind vom Armenecar ausgeschlossen. DaS möchte ich dem

Herrn Berichterstatter ru bedenk.» geben. Wir haben den
§ 4t der Bundesverfassung, nach welchem Bürger anderer
Kantone weggcwiesen werden können, wenn sie gewisse Be-
dingungen nicht mehr erfüllen Wenn also ein Angehöriger
unseres KantonS in einem andern Kantone verarmt, der
Gemeinde zur Last fällt, so wird er weggewiesen. Er wird
dem ersten Oberamte zugeschoben, und wie soll er von da an
behandelt werden? Der Staat unterstützt ihn nur, so lange
er auswärts wohnt. Wer soll nun für ihn sorgen? Der
Negleiungsstatiha'tir sorgt nicht für ihn, weil der Staat

sagt: von dem Augenblick an, wo er die Grenze überschreitet,
steht er nicht mehr auf dem Etat der auswärtigen
Notharmen, die Unterstützung hört auf. Die Einwohnergcmeinde
wird den Betreffenden auch nicht unterstützen, sie sagt: er
steht nicht auf meinem Armenetat, er wohnr nicht hier. Soll
die Burgergemcini e angesprochen werden? Diese wird sagen:
das Armenwesen geht unS da nichts an. Dann hätten sie
wieder einen der Fälle, die seiner Zeit so großes Aufsehen
erregten, besonders im Emmenthal«, einen Fall, wo Niemand
da ist, der für den betreffenden Armen sorgt. Ich glaube,
eS sei am Orte, auf solche Uebelstände aufmerksam zu machen.
Da ein Angehöriger des Kantons unter solchen Umständen
heimgeschobe» werden kann, so ist eine Bestimmung deö In.
Haltes in das Gesetz aufzunehmen: die Gemeinde sei in diesem
Falle schuldig, den Armen zu unterstützen, wie Einen, der in
der Gemeinde wohnhaft war. Ich will nicht gerade einen
Antrag stellen, sondern möchte den Herrn Berichterstatter
nur auf derartige Verhältnisse aufmerksam machen, damit,
wenn er die Bemerkung richtig findet, eine bezügliche Be-
sttmmung in daS Gesetz aufnehmen kann.

Tscharner in Bern. Für den Fall, daß der h t, zu
dem ich zwar nicht stimmen werde, angenommen werden
sollte, möchte ich zu demselben folgenden Zusatz vorschlagen:
„Da wo getrennte Burger- und Einwohaergemeindeu bestehen

oder wo für die bürgerlichen Armen besondere HülfS-
quellen angewiesen sind, wird ein besonderer Armenetai für
die bürgerlichen und ein besonderer für die daselbst nieder,
gelassenen Armen aufgestellt." Es ist zwar im H 2S eine
Bestimmung enthalten, welche den h t modifizirt, aber eS

gibt Gemeinden, wie z. B. Völligen, wo kein Burgerrath,
nichtö destoweniger aber ein bürgerliches Armengut besteht;
dteftS ist durch die Verfassung garanttn, und seine Verwen-
dung für dle bürgerlichen Armen daher auch, wie cS auch
bei der in letzter Zeit stattgehabten Gürerausscheidung aner-
kannt wurde. Nun tritt ein großer Uedelstand ein, wenn
sämmtliche Arme der Gemeinde, bürgerliche und niedergelassene,

aus den nämlichen Armenetat gebracht werden sollten,
weil für die Einen andere Hülfsquellen angewiesen sind als
für die Andern Namentlich ist für die bürgerlichen Armen
der Erirag deS bürgerlichen Armenguies angewiesen, während
für die niedergelassenen andere HülfSquellen in Aussicht
gestellt sind. Die Letztcrn können auch nicht nach dem gleichen

Maßstabe unterstützt werden, denn ich zweifle daran ob
die Hülfsquellen so fließen werden, wie der Ertrag der bur-
gerlichen Gürcr. ES würden daher wesentliche Uebelstände
eintreten, auch würde durch das nach dem l, wie er
vorliegt, hervorgerufene Verhältniß die Komptabilitäl sehr
komplizirt, abgesehen davon, daß die verschiedenartigen
Hülfsmittel nicht vermischt werden dürfen

vr. v. Gonzenbach. Ich habe noch einen Haupt-
gründ gegen die örtliche Armenpflege anzuführen, den ich in
meinem ersten Votum vergessen hatte. Er beruht darin, daß
Sie durch diesen Grundsatz einer nothwendigen Entwicklung
JhreS Kantons, der industriellen Evtwicklung desselben, einen
großen Hemmschuh anlegen. Bei allen gemeinnützigen Ge-
scllschafttn und sonst hört man die häufige Klage, eS fehle
dem Kanton Bern an Industrie. Nun frage ich: welches
ist unter dem neuen Gesetze die Lage eincS Einwobnerge-
meindratheS wenn ein Fabrikant mit den schönsten Offerten
kommt und sagt: ich will in eurer Gemeinde Industrie ein-
führen, eine Baumwollenspinnerei errichten; seid so gut und
gebt mir die dazu nöthige Wasserkraft nicht zu lheuer und
einen geeigneten Bauplatz; — was amworttt der Gemeinde-
rath? Gott bewahre uns vor dieser Industrie, wird er
sagen, ihr bringt unS mehrere hundert arme Arbeiter, und
wenn Einer derselben verunglückt, so kommt er auf den
Nolharmenerat unserer Gemeinde. Bei der bürgerliches
Armenpflege ist das Verhältniß ein anderes. So lange die



Arbeiter Verdienst habe«/ bleiben sie, haben sie solchen nicht
mehr, so gehen sie nach Hause Man wendet ein, wenn die

Industrie stille stehe, dann seien die Arbeiter auch schlimm
daran. Ich gebe eS zu, aber der Fabrikherr ist selbst so

inleressirt dabei, daß er die größten Anstrengungen machen
wird, seine Arbeiter zu beschäftige», wie man es in den
Kantonen Zürich und GlaruS sieht; übrigens sprach ich vom
Ansang einer Industrie, Nun ein paar Worte der
Erwiederung. Ich wollte Niemanden verletzen und wenn ich sagte,
nach meiner Ansicht sollte man daS Emmenihal doftren, so

begreife ich nicht, wie man darüber empört sein kann. Ich
zweifie daran, ob die Leute empörr wären, wenn Herr Geiß,
bühler im Emmenthal darüber abstimmen ließe, ob sie eine
Million annehmen wollen oder nicht. Man besprach sich
seiner Zeit auch darüber, wie dem Oberlande zu helfen sei,
Niemand war darüber empört, und doch haben die Leute in
der einen Landesgegend so v>el Stolz als in der andern.
Dieß zur Erwiederung. WaS meinen Vorschlag hinsichtlich
der Burgerrechtsverhältnisse betrifft, so überzeugte ich mich,
daß ein solcher Antrag gestern hätte gestellt werden sollen.
Wenn Herr Bützberger lagt, ich solle mein System entwickeln,
so antwotte ich ihm: ich möchte es jetzt nicht entwickeln, ich
könnie eS nicht, ich habe nicht die nöthige Erfahrung und
Kcntnmß in der Sache, aber dort ist ein Mann, der die
erforderliche Erfahrung und Kenntniß Hai; lesen Sie seinen
Bericht und fragen Sie, ob Sie nicht zu dem Systeme
zurückkehren wollen, welches in der ganzen Eidgenossenschaft
besteht. Sind die Verhältnisse Ihres Kantonö so sehr von
den Verhältnissen anderer Kantone verschieden, daß hier nicht
daS nämliche System möglich wäre? Nach Franszini zählt

' der Kanion Bern 179,00» Seelen an Bevölkerung, welche
nicht in der Heimathgemeindc, sondern in andern Gemeinden
wohnhaft ist- Meinen Sie, alle diese Leute kommen nach
Hause? Nein, sie sind durch verschiedene Bande an ihren
Wohnort gefesselt. Man hat sich auf die Armcnpsiege im
Kanton Et. Gallen berufen. ES gibt dort einen Landes,
theil, die ehemalig« Grafschaft Toggenburg, deren Bewohner
großen Gewcrböfleiß und Thätigkeit an den Tag legen; dort
bestehen keine Armengüter, weil vor Zeiten dort offenes
Landrecht herrschte, Jeder konnte sich niederlassen, wo er
wollte. Die Leure sagten, sie wollen nicht für Andere Ar.
menfonds stiften Man stiftet nicht an einem Orte, wo man
nicht weiß, wer eS nimmt, da die Bevölkerung immer wech,
selr; dagegen fanden Stiftungen zu besondern Zwecken statt,
sür Spitäler und andere wohlihäftgc Zwecke. Man hatte
also die örtliche Armenpflege mit ihren Folgen. Wenn Sie
über den § i entschieden haben, wenn derselbe angenommen
wird, so werde ich mich auf den Standpunkt des Gesetzes
selbst stellen und dasselbe ganz unbefangen mitberathen helfen.
Von diesem Standpunkte auS'sage ich, eö ist eine Redak-
tionöverbesserung bei diesem Paragraphen nothwendig, und
ich stelle daher den eventuellen Antrag, nach dem Worte
„Arme" einzuschalten: „Angehörige deS Kantons." Denn
arme Angehörige anderer Kanione auf unsern Armenetat
nehmen zu müssen, während unsere Angehörigen im Falle der
Verarmung von dort heimgeschickt werden, wäre ein wenig
zu stark. Wenn der Grundsatz der örtlichen Armcnpsiege in
der ganzen Schweiz herrschen würde, wie cö gegenwärtig
mit der bürgerlichen Armenpflege der Fall ist, so könnte man
den § i annehmen, wie er vorliegt, aber Sie dürfen nicht
vergessen, daß daS Verhältniß ein entgegengesetztes ist, daher
sollen nur arme Kanionsangehörige auf den Armenetat
kommen.

v. Büren. Ich war vorhin so frei, eine Anfrage an
den Herrn Berichterstatter zu stellen, nun erlaube ich mir
einen Antrag zu stellen, welcher dabin geht, im § 1 stall der
Worte „wohnhaft sind" — zu setzen: „ihren Wohnsitz (Civ-
Ges. Satz. 10) haben."
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Herr Berichterstatter. Ich hatte bereits die Ehre,
nach dem Vortrage deS Herrn v. Gonzenbach zu erklären,
daß ich unmöglich auf alle die verschiedenartigen Erwägungen
und Erörterungen eintreten könne, welche in demselben
enthalten sind. Ich glaube auch, Herr v- Gonzenbach erwarte
daS nicht, er habe vielmehr diesen Anlaß benutzen wollen,
um seinen Gegenantrag auf weiterer Basis zu begründen.
Es wäre freilich gar Vieles in seinem Vortrage, das mich
aufgefordert und gereizt hätte, darauf einzutreten; vieles
davon glaube ich bet spätern Artikeln widerlegen zu können.
ES wurden viele allgemeine Betrachiungen vorgebracht, die
sehr bedeutende Schwächen haben, welche ich gerne aufdecken
würde; aber ich kann mich jetzt unmöglich darauf einlassen.
Ich beschränke mich daher auf dasjenige, was mit dem § 1

zusammenhängt. Damit soll nicht gesagt sein, daß ich Be.
merkungen, die sich in etwas weitern Kreisen bewegen, nicht
berücksichtigen werde, aber im Wesentlichen werde ich mich
an den Artikel haltea. Nun ist allerdings der erste Antrag
deS Herrn v. Gonzenbach ein Gegenantrag gegen den H i,
denn wenn die Armenpflege Sache der Burgcrgemeinde ist,
so ist natürlich auch der Armenetat bürgerlich. Ich zeigte
schon im Eingangörapporte, was im Kanron Bern geschehen
müßte, wenn dieser Anl ag auf Einführung der bürgerlichen
Armenpflege angenommen werden sollte. Ich erinnerte Sie
gestern daran, daß eS eine Zeit gab, wo eS möglich gewesen
wäre, dleseö System durchzuführen, wo eS nicht zu spät
gewesen wäre, — im Anfange dieses JavrhundertS, wenn
man damals die nöthigen Hülfsquellen herbeigeschafft, die
Bürgerrechte geöffnet hätte, — eS wäre möglich gewesen,
daß wir zur Stunde marschiren würden, wie andere Kantone
auch. Aber diese Zeit ist versäumt. Statt die Hülfsmittel
der Gemeinden zu äufnen, sind dieselben zurückgetreten- die
Armengüter sind im Verhältniß der Zunahme der Bcvölke.
rung eigentlich geschwunden, und jcyr ist eö in jeder Be-
ziehung zu spät, eine Reform deS bürgerlichen Systems vor.
zunehmen. Ich stellte Ihnen dar, wie es dazu einer ganz
neuen Ausstattung der Armengüter bedürfte, der Einführung
der Armentelle, wie überall in andern Kantonen, wo die
bürgerliche Armenpflege besteht, wie man die Burgerrechte
öffnen müßte. Nun sagt Herr v. Gonzenbach: das will ich,
ich will die Gemeinden doliren, die Burgerrechte öffnen, den
auswärtigen Armenetat abschneiden, die Teilen herstellen.
Wollen ist gut, aber Können, das ist eine andere Frage.
Er sagte: ich will das Emmenthal dotiren. Ich glaube,
wenn Herr v. Gonzenbach die Armenkane, welche ich ihm
vorlegte, anschaut, so wird er sehen, daß nicht daS Emmenthal

einzig, daß noch viele andere Gemeinden zu doiiren
wären, daß mit einer Dotation von s Millionen nichts ge.
macht wäre, daß man wenigstens is-20 Millionen dazu
nöthig hätte, — und woher diese Summe nehmen? Auf die
Frage, inwiefern eS mir der Verfassung im Einklang wäre,
will ich jetzt nicht eintreten, aber wenn man diesen Weg
einschlagen wollte, dann würde ich fragen: wie steht eS mit
der Verfassung im Einklang? Die Oeffnung der Burgerrechte
würde erst in 20—30 Jahren ihre Wirksamkeit äußern. Herr
v. Gonzenbach würde die Bürgerrechte nicht für den ersten
besten Niedergelassenen öffnen, sondern etwa für Grundbesitzer,
für Leute, die jetzt zum Armenetat in keiner Beziehung stehe».
Die Frage der Oeffnung der Burgerrechte wurde seiner Zeit
dem Lande vorgelegt, Herr v. Gonzenbach kann sagen, wie
man im Kanton, in den Gemeinden darauf antwortete. Ich
glaube, drei Gemeinden haben dafür gestimmt, die andern
sagten, sie wollen viel lieber die Ortöarmenpflege. Herr
v. Gonzenbach sagte, daS vorliegende Gesetz streife an den

Kommunismus, eö verletze Eigenthumsrechte. Herr v. Gon.
zenbach will die Bürgerrechte öffnen, — daran hängt sehr
viel Pftvateigerfthuin, und doch will er sie öffnen und sagen:
wer 1000 oder 2000 oder vielleicht auch nur S oder 2 Fr.
zahlt, kann da oder dort Burger werden; er öffnet das Pri-
vareigenthum der Burgergemeinden und läßt Andere in dessen
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Nutzung eintreten. Jetzt möchte ich wisse», wenn man die

Radien messen würde, wie weil wir Beide vom Komm».
niSmuS entfernt seien. H rr v. Gonzcnbach will auch den

auswärtigen Armenetat avschneiden. Die so abgeschnittenen
Armen, denke ich, müssen entweder in die Heimalhgemeinde
zurück, oder sie bleiben draußen Damit ist gesagt: so lange
Einer draußen ist, bekümmert steh weder die Burger. »och

die Wohnortsgemeinde um ihn; er kann Düntig werden,
durch und durch verlumpen, die Hcimath- und die Wohnort-
gemeinde sagt: du gehst unö nichrS an, erst wenn du bis auf
den letzten Fetzen zu Grunde gegangen bist, können wir dich
annehmen. DaS Abschneiden der auswärtigen Armen würde
die Folge haben, daß eine ganze Klasse von Armen außer-

halb aller Armenpflege gestellt würde, wahrend bei der OttS-
armenpflege Jeder eine Behörde findet, die, wenn sie ihn
auch nicht sofort unterstützt, ihm doch Rath und Bescheid

gibt. Endlich käme Herr v. Gonzcnbach Mit den Armentellen
und allen ihren Folgen. Nun ist die Einführung der Tcllen
allerdings unmöglich, die Verfassung duldet sie nicht, und

man müßte, um den Antrag durchzuführen, vorerst die Vcr.
sassung revidiren, nicht nur wegen dieses Punktes, sondern

auch noch wegen anderer Punkte. Herr v. Gonzenbach be.

merkte, daß er und Andere, welche sonst nicht eine V>rfas.
sungsreviston angestrebt haben, doch den § 85 abändern
möchten, um so die bürgerliche Armenpflege, von der er selbst

sagt, man müsse sie gaivanisiren, wieder in'S Leben zu rufen.
ES ist möglich, daß Herr v. Gonzenbach das alte System
so wieder wecken könnte, aber er weiß, wie lange ein solches

Leben dauert. Da zur Wiederbelebung der bürgerlichen
Armenpflege Wiedereinführung der Armentellen, Oeffnung
der Burgerrechte, Aeufnung der bürgerlichen Armengüler
nöthig wären, die Erfüllung dieser Bedingungen aber un-
möglich ist, so ist anch die. Durchführung des bürgerlichen
Systems unmöglich, und damit betrachte ich die Antwort
auf das Votum deS Herrn v. Gonzenbach alS geschlossen.

Uebergehend zu andern Anträgen, erlaube ich mir zuerst

einige allgemeine Bemerkungen, da mehrere Redner sich über,
einstimmend aussprachen. AlS hier vor einiger Zeit eine

Diskussion über die ScelandSenlsumpfung stattfand, rief der
damalige Berichterstatter Herrn v. Gonzenbach zu: bange
machen gilt nicht! ES wurde mit großem VoliSzudrang, mit
einer Ueberschwemmung von Menschen gedroht. Damit ist
es nicht so gefährlich, eine solche Ueberschwemmung wäre
bisher weit eher möglich gewesen. Sie wissen, wenn Einer
seinen Heimathschcin eingelegt hatte, so mußte er in einer
Gemeinde aufgenommen werden; Thür' und Thor der Nieder-
lassunq waren geöffnet, zu gleicher Zeit konnien die Ge.
meinden Auswärtige unterstützen. So war es z. B. eine

Leichtigkeit, Bern mit Leuten zu überschwemmen. Jüngst
wurde das Volk Israels in Bern gezählt, und man hätte
glauben sollen, es werde sich ein Uebcrschuß ohn- gleichen
gegen früher herausstellen, das Resultat war: weniger Volk
alS Anno l860. Darauf reduzirt sich die gefürchtet«
Ueberschwemmung in der Wirklichkeit. Und so ging eS auch an
andern Orten, und zwar an industriellen Orten: man hatte
bei der letzten Volkszählung weniger Volk als bisher. Wegen
einzelner Fälle, in welchen Unterstützung nothwendig werden

mag, ist die Gefahr nicht so groß. Indessen wünscht man,
daß der Begriff deS Wohnsitzes näher bestimmt werten möchte,
unter Hinweisung auf daS Civilgesetz, worauf namentlich
Herr v. Büren antrug. Ich habe darauf zu erwiedern, daß
die Äinweisüng auf daS Civilgesetz jedenfalls nicht ausreicht,
denn Sie wissen, dast die Begriffsbestimmung des Wohnsitzes
eigentlich nicht dem Civilgcsetze, sondern dem Niederlassungs-
gesetze zukommt. Ich verstehe unter dem Ausdrucke »seinen
Wohnsitz haben« daS: wenn der Hcimathschein einer Person
in einer Gemeinde niedergelegt ist, so ist ihr Wohnsitz da.
Bevor dieser Punkt im Niederlassungsgesetze geregelt wird,
kann ich mich jetzt nicht genau darüber aussprechen, indessen
habe ich in meinem EingangSrapporte darauf hingewiesen,

wie weit es ungefähr gehe» mag. AuS diesen Gründen müßte
ich mich also gegen den Antrag des Herrn v. Büren aus,
sprechen, um so mehr, als man mich soeben darauf auf.
merksam machte, daß nach dem Civilgesctz ein Unterschied
b'ftehe zwischen »wohnhaft sein« und »seinen Wohnsitz haben".
Aehnlich verhält es sich mit dem Antrage des Herrn Wildbolz,
welcher die Bciorgniß äußerte, manche Gemeinden möchten
die Zwischenzeit vor der Inkraittretung des Gesetzes dazu
benutzen, ihre Notharmen andern Gemeinden aufzubürden,
deßhalb fordert er einen Aufenthalt von zwei Jahren, bevor
Einer unterstützt werden müsse. Warum Herr Wildbolz ge-
rade die zwei letzten Jahre will, begreife ich nickt; es würde
dann besser sein, noch weiter zurückzugehen. Dagegen vcr.
kenne ich nicht, daß etwas Berechtigtes in dem Antrage liegt
mit Rücksicht auf die gegenwärtig «n den Gemeinden Nieder,
gelassenen; indessen wird man bei der Aufnahme des Armen-
etais darauf Rücksicht nehmen. D>n Antrag selbst könnte
ich nicht zugeben, indem ich glaube, er würde die Kraft deS

Gesetzes und dessen Wirkung hemmen. Herr Bützberger möchte
den Entwurf an eine Kommission zurückweisen und zwar aus
dem Grunde, weil derselbe ihm zum Theil nicht verfassungS,
gemäß und die Lage der Dürftigen zu wenig gesichert scheint.

Ich kann auch auf die hierüber angebrachten Erwägungen
nicht eingehen, obschon sie nicht stichhaltig sind; ich beschränke

mich also auf den Antrag, so weit er mit dem tz t zusam-
menhängt und antworte auf die Einwürfe deS Herrn Bütz.
berger Folgendes. Erstens ist der § Z eine Konsequenz deS

§ t, und Herr Bützberger täuscht sich in der Voraussetzung,
wenn er annimmt, daß unsere auswärtigen Kamonsangehö-
rigen im Falle der Verarmung geradezu heimgeschickt werden,
so daß für sie eine auswärtige Armenpflege n.cht bestehe. So
wie wir im Kanton Bern sehr viele Leute auS andern
Kantonen in der Insel und auf andere Welse Huten, so werden
auch Berner in andern Kantonen geduldet und die Gemeinden
können Ihnen sagen, ob sie keine auswärtige Armenpflege
haben- Ich kann Ihnen noch bessere Auskunft geben. Ich
habe bereits im Büdgec des nächsten JahreS einen Kredit
zu Unterstützung auswärts wohnender Kantonsbürger, ich
habe bereits eine Hülfsquelle dafür und eine Einsicht, wie
es damit steht. Ich kann Sie versichern, daß in der ganzen
Schweiz in dieser Beziehung im Allgemeinen sehr human
verfahren wird. ES geschieht häufig, daß Waadt schreibt:
w r haben hier einen armen Berner, wenn Ihr so viel schickt,
so unterstützen wir ihn auch. Sie mögen daraus entnehmen,
daß die Kantone im Allgemeinen einander nicht plagen. ES

besteht eine gegenseitige Armenpflege, und man weiß ander.
wärtS, daß, wenn man sofort von der Ausweisung gegen
einen Armen Gebrauch machen würde, dieselbe Maßregel
auch unS gegen Angehörige .anderer Kantone zu Gebote
stände; glücklicher Weise besteht ein anderer UsuS. ES folgt
also aus dieser Erörterung. daß es einen auswärtigen Ar.
menetat gibt und daß die Erfahrung bereits zeigt, wie eS

in dieser Beziehung mit der Armenpflege steht. Auch die
Einwendung ist nicht stichhaltig, daß die Burgergemeinde
keine Pflicht habe, einen Angehörigen, der anderwärts weg.
gewiesen wird, zu unterstützen. Allerdings sagt der § t, um
Unterstützung erhalten zu können, müsse der Betreffende in
einer Eunvohncrgemeinde wohnhaft sein, aber eS kann nicht
auSgewichcn werden, daß Einer mit seinem Hcimathschein
in die Burgergemcinde sreicn Eintritt hat und dort armen-
hörig wird, während er in andern Gemeinden noch andere
Attestate vorzuweisen bat. Herr Tscharner von Bern hat bei
seinem Antrage hauptsächlich Verhältnisse im Auge, wie sie

hier bestehen, und verlangt, daß überall ein doppelter Etat
aufgestellt werde, riner für die Burger und einer für die

Einwohner, also auck eine Trennung der Hülftmittcl durch
daS ganze Gesetz. DaS kann ich durchaus nicht zugeben,
und zwar gestützt auf dasjenige, was gegen dieses System
gesagt worden ist, gestützt auf die bisherige Erfahrung über
diesin doppelten Etat. Herr v. Gonzenbach beantragte schließ.
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lich noch die Ausnahme dcr Worte, daß nur »bernische An.
gehörige" aus den Armenetat kommen sollen. Gegen diese

Ergänzung habe ich nichts, obschon ich bedaure, daß man
dadurch an die Spitze des Gesetzes den Satz stellt, man wolle
eS nicht dulden, daß ein Angehöriger anderer Kantone auf
unsern Armenetat gebracht werde und ich fürchte, es schade
mehr, als es nützt. Gegen den Grundsatz kann ich nichts
einwenden, aber ich glaube, man soll aus freiem Willen so

human verfahren, wie es in andern Kantonen geschieht-

Dr. v. Gonzenbach. Man sollte nicht nur sagen:
«Angehörige deS Kantons Bern", sondern: „Angehörige des
alten KantonStheilS"; Sie müssen sogar diesen Unterschied
machen.

Herr Berichterstatter. Herr Gfeller von Wichtrach
verlangt, daß die Gesetzeseruwürfe über das NiederlassungS.
Wesen und die Armenpoltzei vor dcr zweiten Berathung des
ArmengesetzeS ausgetheilt werden. Das ist so vollständig
meine eigene Ansicht, daß ich das Nämliche in meinem Be-
richte auSsprach, und so viel an mir sollen die fraglichen
Entwürfe, sobald über die Hauplprinzipien des vorliegenden
Gesetzes entschieden sein wird, — höhere Umstände vorbe.
halten — den Mitgliedern deS Großen Rathes mitgetheilt
werden.

Gfeller von Wichtrach. Ich verlange nichts anderes,
alS was der Herr Berichterstatter soeben zugab.

Abstimmung.
Für den § l mit oder ohne Abänderung t09 Stimmen.
Für den Antrag deS Herrn v. Gonzenbach 39

« « « » „ Wild bolz Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Tscharner Minderheil.
Dagegen Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn v. Büren Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Für den zugegebenen Antrag des Herrn v Gon.

zenbach (Einschaltung der Worte: »An-
gehörige des alten KantonSihetlö" nach
dem Wort „Arme") Handmehr.

§ 2.

Herr Berichterstatter. Eine Klasse der Armen,
welche durch das Gesetz von i84? von der Unterstützung
ausgeschlossen war, nämlich die Dürstigen, wird hier in den
Gesammtarmenerat aufgenommen; lch erlaube mir diese

Erweiterung des Armenetat» zu begründen. Sie begründet
sich vorerst von negativer Seite dadurch, daß die Erfahrung
gelehrt hat, daß eS unmöglich ist, die ganze Klasse der Ar.
beitSfähigen außer aller Unterstützung zu stellen, wie es durch
daS Gesetz von !84? geschehen ist. Sie wissen, daß nach
diesem Gesetze nur solche Personen unterstützt werden durften,
welche gleichzeitig arm und arbeitsunfähig sind, nämlich
vermögenslose Kinder, arme Kranke und Greise; Sie wissen
aber ebensogut, daß eine Bresche dadurch in das Gesey
geschossen wurde, daß die Dürftigen, d. h. Personen, die
arbeitsfähig sind, die aber momentan am Nothwendigsten
Mangel leiden, in die Liften der Unterstützten eindrangen
und der Beweis dadurch geleistet wurde, daß keine Möglichkeit
sei, sie ganz auszuschließen. Nun knüpft sich daran eine

wichtige Folge. Je nachdem man den Armelletat bestimmt,

muß die neue Organisation eingerichtet, es muß namentlich
auch auf die Hülfsmittel Rücksicht genommen werden Wenn
ich nur die nach dem Gesetze von löst? UnlerstützungSbedürf.
ligcn in den Armenetat aufnähme, so hätte ich nur den
Notdarmenetat. Aber eS läßt sich nicht leugnen, daß eS eine
große Zahl Menschen im Lande gibt, die zwar arbeitsfähig,
nicht nolharm sind, denen es aber momentan unmöglich ist,
sich die zum Lebensunterhalte nöthigen Bedürfnisse zu ver.
schaffen. Man darf sich da keine Illusionen machen. ES
war von Anfang an, alS ich das Gesetz auszuarbeiten begann,
mein erster Grundsatz, und ich fragte mich immer: ist es
möglich? wird eS gehen? ist es so in der Praxis? Und ich
mußte mir antworten: so wird eS sein, der Armenetat wird
bestehen auS Arbeitsunfähigen und vuS Arbeitsfähigen, und
so war ich genöthigt, beiden Klassen die erforderlichen HülfS-
Mittel anzuweisen. Wenn diese Vorschläge angenommen
werde», so kann ich die Ueberzeugung haben, daß die Er.
fahrung diesem Gesetze nicht so übel mitspielen wird, wie
dem Gesetze von t8N. ES war einer der wesentlichsten
Uebelstände, daß der Armenetat gegenüber dem Gesetze durch
die Erfahrung vergrößert wurde und die Hülfsmittel nicht
mehr ausreichten. Ich kann Ihnen sagen, daß ich die Ge.
fahr nicht verkenne, welche diese Erwelterung des Armen.
etatS in sich schließt. Man kann einwenden: durch die Auf.
nähme der Dürftigen in den Armenetat zieht man Arme,
mau ruft sie hervor. Ich würde nichts dagegen zu sagen
wagen, wenn ich alle Arme in einen Knäuel zusammenge«
drängt sähe; ich gebe zu, daß man dann pauperistisch wirken
würde. Aber Sie werden sehen, daß diese Gefahr durch
die Organisation selbst beseitigt wird, und daß den Dürftigen
solche Hülfsmittel angewiesen sind, welche ihrer Lage ange,
messen sind. Ich muß also im Interesse des ganzen Gesetzes,
in Uebereinstimmung mit der Erfahrung daran festhalten
und Sie ersuchen, diesen Artikel, wie er vorliegt, zu ge.
nehmigen.

Friedli. Ich bin der nämlichen Ansicht, daß man
diesen Artikel möglichst so annehmen soll, wie er da ist, doch
möchte ich den ersten Abschnitt desselben etwas beschränken,
den zweiten dagegen um erwaS erweitern, Man weiß auf
dem Lande, wie zudringlich eS gehen wird, um auf den

Armenetat zu kommen. Ich stelle mir vor, die AuSgeschos-
scnen der Gemeinden werden dabei nachsichtig genug zu
Werke gehen. Deßhalb möchte ich bei Ziff. l wo eS heißt,
Arme, welche »ohne die leiblichen und geistigen Kräfte" u s. w.
seien, kommen auf den Notharmenetal, daS Wörtchen „und"
durch »oder" ersetzen. Wenn Einer schon ein wenig einfältig
ist, so hat er vielleicht einen gesunden Körper und kann noch

etwas arbeiten. Im zweiten Abschnitte d<s Artikels bean-

trage ich, die Worte »auS verschiedenen Gründen" — zu
ersetzen durch: »auS einem Grunde," ES kann ein Mensch
aus einem Grunde unfähig werden, seinen Lebensunterhalt
selbst zu bestreiken und unterstützungsbedürftig werden, und
wenn man einem solchen nicht hilft, so hat es oft eine üble
Rückwirkung. Ich habe die Erfahrung schon gemacht, daß

ein armer Mann, dem man noch hätte helfen können, der
aber verlassen blieb, seine Kinder dann auf den Bettel schickt

und sich am Ende selbst d'raus macht, kein Mensch weiß
wohin; was soll man dann mit den Kindern anfangen?
Hingegen wenn man solchen Leuten, die in der Noth sind,

momentan hilft, so so hat man vielleicht eine brave Familie
gerettet.

Tscharner zu Kebrsatz. Ich könnte dem j 2, wie er

vorliegt, nicht ganz beistimmen; er hängt mit dem § 6 zu.
sammen. Durch die Bestimmung, daß der Elat dcr Norh-
armcn ein Jahr dauern soll, würde gar vielen Armen, die

als Dürftige mehr Berücksichtigung verdienten als Manche,
die sich auf dem Notharmenetat befinden, die Thüre ver.
schlössen; die Praxis auf dem Lande bewciSt dieß. Bei dem
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zweiten Alinea möchte ich nach den Worten: „Arme, welche"
— einschalten: „ohne Verschulden". Wenn Sie diese Ein«
schaltung nicht aufnehmen, so gefährden Sie, daß an Orten,
wo die größten HülfSquellen sind, am meisten solche Leute
sich hinzudrängen, und da soll man ja freilich die Familie
berücksichtigen, nicht den Lumpen, den Spieler, den Säufer,
der in einer Nacht Alles durchmacht oder dann in die Stadt
geht und in der Lotterie verspielt. Solche Leute, die durch
eigenes Verschulden herunterkommen, gehören nicht auf den
Notharmenetat und sollen kein Recht haben, Unterstützung
zu verlangen.

Geißbühler. Der § 2 ist einer der wichtigsten deS

Gesetzes, er kann möglicher Weise daö ganze Gesetz illusorisch
machen, oder auch sehr gur wirken. Daß eine gewisse
Trennnng der Armen stattfinden mußte, ist begreiflich und
ich halte die Trennung, wie sie vorliegt, für ziemlich richtig.
WaS den Notharmenetat betrifft, so glaube ich, der § 7

bezeichne ziemlich deutlich, wer auf denselben kommen soll,
und wenn man einen Notharmenetat will, so kann man den,
selben nicht wohl anders bezeichnen alS hier. Ich habe in
dieser Beziehung eine eigene Ansicht, ich hätte lieber keine
Trennung gesehen. Man soll hier sehr vorsichtig zu Werke
gehen, denn wenn eine gesetzliche Bestimmung so lauten
würde, daß die Leute ein gewisses Recht hätten, etwas zu
verlangen, so ist die Behörde nicht mehr frei, und doch soll
die Armenverwaltung sich frei bewegen. Das Einzige, waS
uns retten kann, besteht darin, daß Niemand die Behörde
zwingen kann, ihm etwas zu geben. Ich unterstütze den
Antrag deS Herrn Tscharncr.

Tscharner in Bern. Ich möchte den ganzen § 2
fallen lassen. Die Unterscheidung zwischen Nolharmen und
Dürftigen wäre zwar ganz gut, wenn sie sich gehörig durch,
führen ließe. Auf dem Papier nimmt eS sich ganz gut aus,
aber in der Praxis weiß ich nicht, wie eS durchführrar
wäre. ES gibt so mannigfaltige Abstufungen zwischen den
Nolharmen und bloß Durstigen, welche noch arbeitsfähig
sind, aber ihren Lebensunterhalt wegen körperlicher Gebrechen
oder geistiger Beschränktheit doch nicht hinlänglich erwerben
können, so daß man nur mit der größten Willkür eine bestimmte
Linie ziehen kann.

Karrer. Ich möchte nur fragen, ob es nicht
zweckmäßiger und einfacher wäre, nur den Eingang des § 2 nebst
der Einihcilung der Armen 1) in Notharme, 2) in Dürftige
stehen zu lassen, die nähere Definition beider Klassen jedoch
einem spätern Paragraphen zu überlassen.

Herr Berichterstatter. Wenn ich Herrn Tscharner
recht verstanden habe, so will er den § 2 aus dem Grunde
fallen lassen, weil die Trennung der Armen in verschiedene
Klassen nicht möglich sei. Nun aber spricht dieser Paragraph
nicht von der Trennung, sondern er umsaßl die Armen im
Allgemeinen und erst der § 4 beginnt mit der Ausscheidung.
Ich könnte aber diesen Paragraphen deßhalb nicht fallen
lassen, weil derselbe ein sehr wichtiges Prinzip enthält, das
Prinzip nämlich, daß nicht nur arbeitsunfähige Arme unter,
stützt werden können; auch würde die Streichung des Para,
grapden störend auf daS Gesetz wirken. WaS die von Herrn
Äarrer gestellte Frage beir.fft, so käme es faktisch auf daö
Gleiche heraus, wenn man die Definition beider Klaffen
einem späten: Paragraphen überlassen würde. Indessen ist
es mehr ein allgemein logisches Bedenken, das ich dagegen
habe. Man muß doch schon hier sagen, was unter „Noth-
armen" und unrcr „Dürftigen" zu verstehen sei. deßhalb hier
die allgemeine Definilion. Den ersten Antrag des Herrn
Friedli gebe ich zu, weil es ganz darauf ankommt, wie die
Verhältnisse des betreffenden Armen beschaffen find. In
Betreff des zweiten Antrages deö Herrn Friedli habe ich zu

bemerken, daß eS der Sinn deS Artikels ist, wie Herr Friedli
ihn auffaßt; daß nicht gemeint ist, es müssen bei einem
einzelnen Armen immer verschiedene Gründe sein, sondern eS

kann bei einem Armen dieser, bei einem zweitdn ein anderer
Grund obwalten, warum er unterstützungsbedürftig wird.
Um einer unrichtigen Auffassung vorzubeugen, gebe ich zu,
daß die Worte: »aus verschiedenen Gründen" gestrichen
werden. Auf den Antrag des Herrn Tscharner zu Kehrsatz
habe ich vor Allem zu bemerken, daß man im Irrthum ist,
wenn man annimmt, eS sei hier von einem gesetzlichen Recht
auf Unterstützung die Rede. Am Schlüsse des Gesetzes ist
ausdrücklich gesagt, daß keinem Armen ein solches Recht
zustebl. Wenn man übrigeng die Dürftigen auf dieselben
Hülfsquellen anweisen würde, wie die Notharmen, dann hätte
ich mich lieber auf die Linie zurückgezogen, wo daS Gesetz
von 184? steht- Aber die beiden Klassen der Armen werden
getrennt, die Dürftigen kommen auf die Linie zu stehen, wo
die Behörde einen ganz freien Spielraum hat. Diese Stel,
lung der Behörde ist offenbar das beste Mittel gegen die
Dürftigen, und seien Sie überzeugt, die Behörden der
freiwilligen Armenpflege werden fragen: ist Verschulde» da oder
nicht? Auch werden ste nicht zu reichliche Mittel haben, die
Dürftigen zu unterstützen. Ich würde ein Bedenken zugeben,
wenn Letztere aus dem Armcngut, aus dem StaatSbcitrag
unterstützt werden kömiten, aber diese Quelle ist nicht für
diese Klaffe da. Die Behörde» werden streng untersuchen,
ob ein Dürftiger Mittel habe, fich den Lebensunterhalt zu
verschaffen oder nicht. Nicht sowohl auf Paragraphen als
auf die ganze Stellung der Behörden, auf die Mittel, welche
sie haben, lege ich am meisten Gewicht, da ist die größte
Garantie gegen unnöthlgeö Unterstützen. Aber man muß
zugeben, daß lelbst da, wo Verschulden vorhanden ist, der
Fall eintreten kann, daß Unterstützung gewährt werden muß.
Herr Tscharner erwähnte «clbst eines Beispiels, daß Frau
und Kinder trotz dem Verschulden des ManneS in die Lage
kommen können, unterstützt werden zu müssen. Im Ganzen
ist die Redaktion dieses Paragraphen nicht so wichtig, weil
die Ausführung des Grundsatzes erst durch spätere Bestim.
mungen erfolgt; ich möchte also vom Antrage des Herrn
Tscharner abstrahiren.

Tscharner in Bern zieht seinen Antrag zurück.

Friedli erklärt sich in Betreff seines zweiten Antrages
mit dem Herrn Berichterstatter einverstanden.

Abstimmung.
Für den § 2 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die zugegebenen Modifikationen »

Für den Antrag des Herrn Tscharner zu
Kehrsay Minderheit.

Dagegen Mehrheit.

§ 5.

Heir Berichterstatter. Dieser Paragraph ist, wie
Ihnen bereiiö bemerkt wurde, eine Konsequenz des § t,
welcher den örtlichen Armenerar laufgcstellt hat. Nun gibt
eS eine Anzahl Angehöriger der Gemeinden des alten Kau-
tons, die außerhalb desselben sich aufhalten, die sich also
nicht auf dem im § t bezeichneten Etat befinden. Für diese
muß also in irgend einer Weise Vorsorge getroffen werden,
infolge dessen wird gesagt, sie bilden einen eigenen Etat für
fich. ES besteht jedoch ein Unterschied. Die außerhalb deS



KantonS wohnend.« Notharmen bilden einen eigenen Etat/
so lange sie auswärts ihren Wohnsiy haben- Natürlich wenn
ein solcher Nolharmer in den alten Kanioo zurückkehrt/ so

tritt er in den Armenctal des § t; d>» ist der Sinn deS

Artikels. Er enthält allerdings eine Ausscheidung/ die nicht
in aller Strenge geltend gemacht werden kann/ denn da wird
eS auf den Takt der Administration ankommen, in dieser
Beziehung das Richtige zu finden. Es soll damit gesagt sei«/
daß diese Unterstützung sich jedenfalls/ wo immer möglich/
nur auf die No-Harmen beschränken soll; für die Dürftigen
ist in andern Kantonen zum Theil gesorgt. So kann «ch

Ihnen mittheilen/ daß z. B. in den Kanionen Waadt und
Solorhurn Vereine bestehen, welche eine sehr liberale Armen-

» pflege ausüben, deßxald werden die Notharmen hier beson-
dcrS ausgeschieden, deßhalb wissen auch die Gemeinden, daß
Einer nicht bloß dürftig, sondern norharm sein muß, bevor
er von s iiiem Heimalhkanton, sei cö vom Staat oder von
der Gemeinde, Unterstützung erhält. Ich gedenke mich hier
nur a» das Prinzip zu halten, e>waS Anderes ist eS dann-
wenn die Frage zur Sprache kommt: wer bat für diesen
Armenetat zu sorgen? Diese Frag, kann auf verschiedene
Weise gelöst werden. Vielleicht wird der Gedanke, welcher
mich anfänglich beschäftigte, rcproduzirt, daß für solche
Arme turch eine freiwillige Landessteuer gesorgt werden, oder
daß dieser Etat doch zu den Gemeinden in einer gewissen
Beziehung stehen, oder daß der Staat für dcnsclben sorgen
soll. ES «st dieß eine Frage, auf welche man hier noch nicht
eintritt, weil sie bei § 33 Ziff. 4 zur Entscheidung kommen
wird- ES liegt also hier nur das Prinzip in Frage, die
Ausscheidung der nicht im alten Kantone wohnenden Armen
in einen besondern Etat. Es ist nur noch beizufügen, daß
diejenigen, welche einer rein bürgerlichen Armenpflege nach
§ 2â angehören, ausgeschlossen sind-

Tscharn er in Kehrsatz findet die Redaktion des § 2Z,
auf welchen der § s hinweist, ungenügend, da ersterer nur
von „notharmen Bürgern" spreche, währenddem der Fall
eintreten könne, daß eine fleißige Familie auöwärtS wohne,
deren Vater liederlich sei; ein« solche Familie verdiene Un«
terstiitzung, um sie vor gänzlichem Ruin zu retten.

vr. v. Gonzenbach. Dieser Paragraph ist wichtiger,
alS Sie meinen, obschon der Herr Berichterstatter bemerkte,
der eigentliche Entscheid erfolge erst bei § 33. Um mich
eines trivialen BildcS zu bedienen, möchte ich sagen: das ist
die Schussel, aus der später angerichtet wird, und ich möchte
auch die Schüssel nicht. Es heißt hier nichts Anderes a!S:
die außerhalb des alien KantonS wohnenden Armen sind
Staa-Spensionäre und bilden einen eigenen Etat. Nun möchte
ich diesen Etat so klein als möglich machen. Wenn Sie
aber da einen eigenen Etat bilden und dadurch die Leuie
aufmerksam machen, so ist daS ein wenig gefährlich. Wer
soll diesen Etat entwerfen? Offenbar kann Niemand denselben
entwerfen, als der Herr Direktor selbst und zwar nur auf
die Mittheilungen der Gemeinden hin, in welchen arme
KantonSangedörige wohnen; dann hat der Kanton Bern,
was sonst kein einziger Kanton, einen besondern Etat für
die Armen, welche auswärts wohnen. Glauben Sie nicht,
daß hundertfache Bcgehrlichkeiien dadurch geweckt werden?
Gegenwärtig werden die auswärtigen Armen so gut und so

leidlich alS möglich unterstützt, aber so bald man weiß, daß
her Staat für sie einsteht, daß nicht mehr die Gemeinden
für ihre Angehörigen zu sorgen haben, richtet die be-reffende
auswärtige Gemeinde ein Schreiben an die Direktion deS

Innern, Abtheilung Armenwesen, und sagt: wir haben bei
uns so viele arme Angehörige euers KantonS. Und was ist
die Folge Daß der Kanton Bern das Geld zur Unrer«
stützung seiner Angehörigen hinausschicken muß. Wie will
der Staat eine gehörige Aufsicht über den auswärtigen Etat
führen? Die Gemeinde hat wenigstens eine Masse Augen,
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welche allfällige Mißbräuche leichter entdecken können, aber
der Staat hat nur zwei Augen, die nicht ê Verhältnisse
überblicken. Glauben Sie, eS wird dieß Sie zu enormen
Ausgaben führen. Ich bemerkte schon früher, daß sö.olln
KantonSangehörige außerhalb des KantonS wohnen, unter
dieien befinden sich viele Arme Die auswärtige Gemeinde
kann dann nicht mehr der bcrnischen Gemeinde schreiben:
helft der betreffenden Familie durch einen HauSzins, dann
dulvcn wir sie be, unS; die Heimathgemcinde schickt nichts
m.hr. Man schreibt also an die Staatsbehörde. Kann der
Herr Direktor dann immer reisen, um sich selbst zu über,
zeugen? Nc,n, er wird sagen: offi.icll muß man den Angaben
eineS GcmeinderachS Glauben schenken; oder er fragt noch
den RegierungSstatthalter, und dieser antwortet: wir wollen
lieber da helfen, alS die Leute in den Kanton zurückkommen
sehen. Dieser Artikel wird Sie weiter führen, als Sie
glauben; seine Wirksamkeit buchränkt sich nicht auf die
Schweiz. Gibt es nicht auch arme Angehörige deS KantonS
in andern Staaten, in Frankreich und anderwärts, selbst
außerhalb Europa? Ich würde daher wenigstens die Ei»,
schallung aufnehmen, daß die betreffenden Armen in der
Schweiz wohnen müssen. Denken Sie an die in levier Zeit
staltgehabte große Auswanderung nach Amerika, an die AuS-
Wanderung, welche die Schweizer zwingt ihre bürgerlichen
Verhältnisse zu ändern. Sie haben in letzter Zeit gesehen,
daß in Nordamerika sich eine Bewegung von den sogenannten
Knovv-nàngs gegen die Einwanderung vermögensloser Leute
richtete; wenn diese Bewegung überHand nimmt, so packt
man solche Leute auf ei» Schiff und schickt sie nach Hause,
oder man lchrcibt an die hiesige Regierung: wir sind noth,
arm, unterstützt uns, oder wir kommen nach Hause. Diesen
Sinn kann der f s gewiß nicht haben, daß der Staat für
seine Angehörigen einzustehen habe, sie mögen noch so enl.
fernt wohnen; deßhalb beschränke man die Unterstützung auf
das Gebiet der Schweiz, oder man streiche den Paragraphen
lieber. ES ist für den Staat und die Gemeinde am Ende
besser, solche Notharme zu Hause zu verpflegen, auch wird
eS schwer halten, einen auswärtigen Armenetat durchzuführen,
ohne das vom Herrn Berichterstatter aufgestellte Prinzip der
örtlichen Armenpflege zu stören. Ich stelle daher in erster
Linie den Antrag, den Paragraphen ganz zu streichen, evea>
tuell, wenn die Streichung nicvt belieben sollte, beantrage
ich, im ersten Alinea nach den Worten „außerhalb desselben"
— einzuschalten: „aber inneihalb der Schweiz". Eventuell
beantrage ich auch die Streichung deS zweiten Alinea, welches
im ersten Entwürfe nicht enthalten war. Die Hülfsmittel
deS Staates reichen immerhin weiter alS diejenigen einer
einzelnen Gemeinde, der Staat hat eine vortreffliche, eine
Schenk'fche Spritze zu seiner Verfügung. Ich ziehe aber
die Streichung des ganzen Paragraphen allen Modifikationen
vor, Sie stören dadurch daS System deS Gesetzes nicht und
dem Slaaie und seinen Behörden wird viel abgenommen.

G seller zu Wichtrach. Dieser Paragraph hat aller.
dingS eine bedeutende Tragweite, ich kann da auS Erfahrung
sprechen. Ich komme aus einer kleinen Gemeinde, aber es
ist nicht gar manches Jahr her, seitdem wir innerhalb eines
MonatS drei Familien auS verschiedenen Kantonen zurück,
erhielten. Es entsteht die Frage: wie sollen solche Leute auf.
genommen werden, wenn sie zurückkommen? Wer soll für eine
Familie, die vielleicht 30 Jahre oder noch länger auswärts
wohnte, sorgen, die Burger- oder die Einwohnergemeinde?
Ich wünsche daher, daß sich der^Herr Berichterstatter über
diese» Punkt näher auSspreche.

Tra'chsel unterstützt den Antrag des Herrn v. Bonzen-
bach, damit der f 3 noch genauer untersucht werde.

Gfeller zu Signau. Ich erlaube mir namentlich mit
Rücksicht auf daS Votum des Herrn v. Gonzenbach, welcher
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auf Streichung des § 3 anträgt, einige Worte. So wie ich

im Allgemeinen nothwendig finde, daß in Betreff der im
Kantone wohnenden Armen eine Ordnung einzuführen sei,
so halte ich es auch für nöthig, daß für die außerhalb des

Kanions wohnhaften Armen irgend etwas festgestellt werde.

Ich halte dafür, diese Maßregel sei im Interesse des Kan.
lonS selbst, und der Staat erhalte diese Armen wohlfeiler
auswärts als im Kantone selbst, wenn er riskiren muß, den

ganzen Plunder hcimko nmen m lassen, denn kommen sie nach
Hause, so werden die meisten auf den Notharmenecat gestellt.
Ich frage, wie würden die Gemeinden, welche es besonders
betreffen mag, in Verlegenheit gerathen, wenn sie die außer-
halb des Kantons befindlichen Armen erhalien müßten? Wie
kömuen sie sogleich unterscheiden, auf welchen Erat solche
Leute sofort zu nehmen wären? Deßhalb könnte ich unmöglich
zur Streichung des 3 stimmen, dessen Tragweite übrigens
niedt so enorm sein wird, so daß die geäußerten Befürchtungen

sich größteniheilS auf Gespenster rebuziren dürften,
wie es auch >n anderer Beziehung der Fail ist. Gegenüber
dem von Herrn Gfeller zu W chrrach angeführten Bei-piele
erkläre ich: icl> komme aus einer großen und armen Ge-
meinde und trotzdem daß Signau groß und arm ist, kann ich
Ihnen sagen, daß auS dieser Gemeinde nach der Armemech-
nung für l8ZZ nicht mehr als t l Unterstützte sich außcrhaib
des Kantons und im Jura befinden. Dieß zur Beruhigung
derjenigen, welche glauben, daß die emmenthaiischen Ge.
mejnden ein großes Jniercsse an diesem Paragraphen haben
möchten. Ich halte an demselben nicht sowohl wegen der
emmenthalischen Gemeinden fest, sondern deßhalb, damit
überall auch in dieser Beziehung Ordnung geschafft werde,
und ich glaube, wenn irgendwo so sei es dem Staate hier
eher möglich, die geeigneten Maßregeln zu treffen alö den
Gemeinden. - ^

Im ob erste g Ich bin auch nicht ganz beruhigt in
Betr> ff des § 3. Anfänglich stiegen bet mir die nämlichen
Bedenken auf, wie bei Hcrrn v. Gsnzenbach, indem ich mich
fragte: soll der Artikel den Sinn haben, daß wir den Erar
fur alle Armen außerhalb des Kanions übernehmen? Herr
v. Gonzendach hat Sie mit Grund an die Auswanderung
der letz en Jahre erinneit, und ich kann beifügen, daß schon
in Beireff der Vormundschaft sverhälinisse Verwicklungen
entstanden sind und die Frage aufgeworfen wui de, ob die Vor-
mundschaflsbthörden noch für die in Amerika befindlichen
Kanlonsangehörigen zu sorgen haben oder nicht. Die V-r-
hälinisse haben sich infolge der massenhaften Auswanderung
geändert. ES scheint mir daher sehr bedenklich, für alle
auswärtigen Armen einen besondern Etat aufzustellen. Der
S-aat bedürfte dann nicht nur einer Spritze, die bis an die
Thurgauergrenze, sondern über das Meer spritzen könnte; in
dieser Ausdehnung dürfen wir den Artikel nicht zugeben.
So gerne ich unterstützen helfe, so halte ich da'iir, daß wir
Gefahr laufen, auf das frühere System des ObligatoriumS
und der Begehrlichkeit zurückzukommen; die letztere wird sich

steigern, während man durch die Abschaffung des Obligato-
riums derselben eine Schranke setzen wollte. Sei es daß die
Gemeinden zahlen oder der Staat, wenn Einer auf den
Notharmenclat kommt, so hat er ein Recht, etwas zu for-
der». Die Staatsbehörde wird hincergangen. Wie gehl eS

mit den Spenden? Man sucht durch Privarbriefe die Armuth
zu beweisen, man erhebt zu diesem Zwecke Zeugnisse, die
nicht selten sich widersprechen, so daß die Behörden nicht
wissen, wem sie glauben sollen. Der Gemeinde wird es viel
leichter sein, ihre Angehörigen zu beaufsichtigen als der
Armendlnktion. Ich würde eâ vorziehen, einzelne Familien
nach Hause kommen zu lassen- als das Geld hinauözuschicken
und so die Begehrlichkeit zu steigern. Es ist bekannt, wie
»ine Gemeinde Steuern in den Kanton Waadt schickte, nie
vernahm, wie es stehe; als sich endlich Abgeordnete dotthin
begaben, »ad vor dem Hause, das der Unterstützte bewohnte,

läuteten, erhielten sie zur Antwort: der Herr sei noch nicht
ausgestanden! Wenn ich zu den Anträgen des Herrn v. Gon-
zenbach stimme, so geschieht es nur in dem Sinne, daß der
Herr Berichterstatter mir dem RegicrungSrathe die Sache
noch näher untersuchen möchte.

Bütz berger. Ja erster Linie stimme ich auch zum
Antrage des Herrn v. Gonzenbach auf Streichung dcâ § Z,
eventuell trage ich darauf an, das Wort „Notharmen" zu
ersetzen durch „Dürftigen". Ich gehe von der Ansicht aus,
daß eS sich um StaatSarmenpflege handle. Der Herr
Berichterstalter bemerkte zwar, daß es sich erst bet § 33 um
die eigentliche Entscheidung bandeln werde, aber ich kann
mir nicht recht vorstellen, wer für den Etat der außerhalb "
des Kantonö wohnenden Armen sorgen soll. Wenn wir diese

Gorge e ner Gemeinde auferlegen, so brauchen wir für solche
Arme keinen besondern Etat, sondern man sagt der Gemeinde:
wenn ihr solche Notharme habet, so verpfleget sie, so gut wie
ihr könnt, denn das wird man den Gemeinden nicht zumu-
then, daß sie an die Unterstützung der Auswärtigen beilragen
und der Staat die Beiträge verwende. Ich halte mich an
den Grundsatz, den der Herr Berichterstatter in seinem
Berichte selbst ausgesprochen hat, daß die Gemeinden auch bei
der Verwendung der Beiträge mitsprechen können. D-s
wäre eine sebr komplizirte Armenpflege, so daß ich voraussetze,

eS sei hier StaatSarmenpflege gemeint, und gegen diese
bin ich entschieden. Statt nach Gründen zu suchen, berufe
ich mich auf den Bericht des Herrn Direktors selbst, auf
eine Stelle, wo er der absoluten Privatlast die absolute
Staatölast gegenüberstellt, und zwar handelt es sich hier noch
um Arme, die im Kantone wohnen. Zur Vertheidigung der
StaalSakmenpflege wird im erwähnten Berichte Folgendes
gesagt: „Ihr wollt euch von Gemeinde und Staats wegen
um sie (die Armen) nicht bekümmern, der Staat ist nicht
um ihrer willen da; ihr brauchet sie zwar in gesunden Tagen
nölhigenfallS zum Schütz usid Schirm des Vaterlandes, aber
ob sie nachher in Hunger, uälte und Entblößung verderben,
daS ist dein Vaterland gleichgültig. Für sie gibt es
überhaupt nur einen Staat, wenn und so lange eS etwas von
ihnen zu fordern gibt: sobald sie aber ihrerseits in Hunger
und Kälte den Staat um Dienste ansprechen, löst er sich vor
ihren Augen in lauter einzelne Arome auf" tc. Nun mar-
schirt aber der Gegner auf und sagt: „Welch ein monstruöser
Gedanke, diese absolute Zentralisatioa! Wo ist ein verstän-
diger Mann, der das Armenwesen im Detail kennt, der im
Ernst dieses System befürwortet und empfohlen, wo ist im
Abendland ein Staat, der dieses System eingeführt häite"
u. f w. Sie werden wissen, wie man vier den Stab bricht
über dieses System der StaatSarmenpflege, u»d mit Recht.
Ein Hauprargumcnt für die örtliche Armenpflege ist auch
das, daß man sagt, die ArMen, welche unterstützt werden,
sollen in der Gemeinde sein,-damit diese aucv eine gehörige
Aufsicht ausüben könne. Was kdas oft berührte Hin. und
Herreisen betrifft, so muß eben die Familie, welche an einem
fremden Orte verarmt, reisen, wenn man nicht durch
Korrespondenz die Sache ermitteln kann, oder der Armenpfleger
muß zu dem Armen reisen. Was von der Gesammtarmen-
pflege gesagt wurde, gilt auch von dieser ausnahmsweise»
Armenpflege, hier treten die gleichen Uebelstände zu Tage.
Wenn es sich um die Aufstellung eines ArmeneiaiS handelt,
so muß die betreffende Behörde die Verhältnisse genau kennen,
und durch Korrespondenz wird sie nicht dazu kommen. Warum
haben Sie hei der freiwilligen Armenpflege die Schranke,
daß die von ihr Unterstützten in der Gemeinde wohnen
müssen? Damit die Gemeinde die Garantie hat, daß die
Verwendung ihrer Gaben in dem bestimmten Sinne
stattfinde. Wie will eine hiesige Behörde eine Armenpflege in
Zürich, Basel, oder gar in andern Ländern überwachen und
wissen, wie die Beiträge dort verwendet werden? Eine solche
auswärtige Armenpflege können wir nicht bestehen lassen, das



ist ein Widerspruch. Dazu kommt, daß die Direktion deS

Innern etwas Wichtigeres zu thun hat, als den AlmoSner
nach außen zu machen. Die Behörden und Beamten des
Staates sollen über die Vollziehung der im Armengesetze
aufgestellten Vorschriften im Kanton wachen, und da glaube
ich, sie haben zu thun genug. Wenn nun die auswärtige
Armenpflege dazu kommt, so ist es unmöglich, daß alles be-

sorgt werden könne. Entweder oder — entweder nimmt sich

im Auslande Jemand einer armen Familie an, oder diese
findet eine solche Unterstützung nicht, und dann soll sie lieber
heimkommen, um gleich gehalten zu werden, wie die hiesigen
Armen. DaS behaupte ich daß diejenigen, welche unmittelbar

vom Staate verpflegt werden, unendlich besser daran sind,
alS diejenigen, welche von den Gemeinden unterstützt werden.
Wenn Sie aber dennoch etwas von auswärtiger Armenvflege
wollen, so müssen Sie eine Armenpflege für die Dürftigen
aufstellen. ES gibt Fälle, daß Familien, die auswärts
angesessen sind und ihr Auskommen bisher fanden, in'S Unglück
kommen, daß sie ein Mißgeschick trifft, daß sie momentan
brodloS sind. Wenn nun kèine Hülfe eintritt, so gefährden
Sie, daß die Leute heimgeschickt werden, denn es sind ja
Dürftige, Um die eS sich handelt. Ich glaube also, wenn
man etwas thun will, so soll man es in der Weise thun,
daß da, wo plötzlich ein solcher Nothfall eintritt, wo Hoff-
nung vorhanden ist, daß die Unterstützung nicht lange dauern
müsse, etwas geschehe; auf andere Weise zu verfahren hat
man nicht Zeit, nicht Geld, eS widerspricht dem ganzen
Gesetze.

Herr Berichterstatter. Ich habe allerdings erwartet,
daß dieser Artikel einige Einwendungen erleiden werde,

indessen wurden mehr solche erhoben, alS ich glaubte, und
zwar deßhalb, weil man Fragen damit in Verbindung brachte,
von denen ich glaubte, sie werden erst später zur Entscheidung

kommen, namentlich die Frage: wer unterstützt den
Elat der auswärtigen Armen? Nun erklärte Herr v. Gon-
zenbach, da könne kein Zweifel bestehen, daß jedenfalls dieser
Etat und StaarSarnienpflege identisch seien; von einer ähn.
lichen Voraussetzung ging Herr Bützberger auS; somit bin
ich in der Nothwendigkeit, diese beiden Fragen zusammen,
zunehmen. Zusammengenommen, gebe ich zu, daß allerdings
Grund zu einigen Bedenken vorhanden ist. Ich müßte dem,
waö ich selbst gesagt und geschrieben-, entgegen sein, wenn
ich ni ht zugeben wollte daß diese auswärtige Armenpflege
ein sehr mißliches Geschäft ist. Nur ist das ein Irrthum,
wenn man annimmt, es sei diese Armenpflege für den Staat
ebenso mißlich als für die Gemeinden. Für die Gemeinden
ist sie doppelt mißlich/weil sie an die Mittheilung der Armen
selbst gebunden sind; höchstens erhalten sie noch Miltheilun-
gen deS Pfarramtes. Nun wissen Sie aber, daß solche
Miltheilu.igen sehr oft unzuverläßig sind und daß der Geistliche
oft nicht sowohl daS Interesse der Armenbchörde iM Auge
hat, sondern sich von der Mildthätigkeit leiten läßt. Anders
steht eine Behörde des Staates, ihr stehen mehr Mittel zu
Geboie, sich über den wahren Sachverhalt aufzuklären; sie

kann in andern Kantonen die Direktion in Anspruch nehmen,
weiche daS Armenwesen unier sich bat. Kerner ist nicht zu
übersehen, daß gegenüber der Staatsbehörde von Seite auS-
wärriger Behörden mehr Geneigtheit vorhanden ist, Auskunft
zu geben, als gegenüber Gemeinden. Ich kann also nicht
zugeben, daß das Uebel unter der Aufsicht des Staates gleich
groß sei, wie bei den Gemeinden. Es ist das aber nicht
nur Theorie, sondern Praxis indem seit Jahren ein Kredit
zur Unterstützung auswärtiger Kanronsangehöriger verwendet
wird, und zwar betrugen diese Unterstützungen von Sekte
der Gemeinden an Ihre sämmtlichen außerhalb des KantonS
wohnenden Armen im Jahre t«47 Fr. 3i,700, im Jahre
i84S Fr. 27,290, im Jahre 1849 Fr. 26,.100, so daß ich,
auf dieses Verhältniß gestützt, zum nämlichen Zwecke einen
Kredit-von Fr. 30,000 aussetzte, mit der Beschränkung/daß
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damit die Notbarmea bedacht werden sollen. Weil die Sache
immerhin eine mißliche ist, so wird Streichung des Artikels
beantragt. Herr Büyberger wirft ihm vor, er widerspreche
dem ganzen Gesetze. Es ist richtig, daß wir gerade dadurch,
daß wir ein anderes System annehmen als dasjenige unserer
Nachbarkantone, in andere Verhältnisse zu den Armen ksm-
men, welche dort wohnen, daß ein Widerspruch mit der
örtlichen Armenpflege eintritt. Ich verhehle nicht, daß eS

mir am liebsten wäre, wenn wir gar keinen auswärtigen
Etat hätten. Aber wir haben nun einmal Leute draußen,
und zwar Leute von sehr verschiedenem Vermögen, darunter
auch eine Anzahl Arme. Nun frage ich: soll Etwas für
diese gethan werden, oder gar nichtS? Sollen wir riökircn,
daß sie uns heimgefchtckt werden? DaS ist eine sehr harte
Sache. ES wurde bereits von anderer Seite daran erinnert,
wie schwer es ist, wenn Einer, der sein halbes Leben an
einem fremden Orte zugebracht, dort bekannt ist und seine
guten Leute hat, heimgehen muß in seine Heimathgcmeinde,
weil man nicht einen auswärtigen Armenetat anerkennt.
Ich dachte da namentlich an unsere Leute, die im französi-
scheu Landesthelle leben, dort heirathen; diese sind
bedauernswürdig, wenn sie im Aller in die Heimachgemeinde
gehen müssen; sie hallen es da uicht lange aus, weil sie ihr
Leben lang andere Gewohnheiten in Nahrung, Kleidung,
Umgangsformen hatten. Ich konnte mich daher nicht dazu
verstehen, uns.re Leute in eine so schwere Lage zu versetzen,
lieber will ich einen auswärtigen Etat anerkennen, lieber —
so lange wir nicht eine gemeinsame Armenpflege haben, so

lange diese Leute noch von un» abhängen — sie draußen
lassen, lieber zugeben, daß sie ihr Leben da enden können,
wo sie den größten Theil desselben zugebracht. Nun möchte
Herr v. Gonzenbach zwar auch diese Leute unterstützen, aber
den auswärtigen Etat nicht offiziell anerkennen, um nicht den
Slaac zu sehr preiszugeben. Wenn man mir garantiren
würde, daß ein bestimmter Kredit zur Unterstützung auS-
wärttger Armen auf das Budget käme, so daß der nämliche
Zweck dadurch erreicht würde, ohne daß die Gefahren
einträten, welche angedeutet wurden, so bin ich einverstanden,
streichen Sie den Artikel, aber nicht, was derselbe bezweckt.
Ich nehme also diesen Vorschlag in dem Sinne an: Zu-
rückWeisung des Paragraphen in dem Sinne, den auswärtigen
Armenetat im Prinzipe anzuerkennen, und zwar daß der
Staat es sei, der die Unterstützung vermittle. Würde aber
daS nicht belieben, so müßte ich mich dem Antrage deö Hrn.
Bützberger widersetzen. Er bedenkt nicht, daß gerade bei den
Notharmen dasjenige zutrifft, waö ich soeben gesagt habe,
daß es meistens Leute sind, die längere Zeit in der Fremde
gelebt haben. Im höchsten Grade bedenklich scheint mir
sein Vorschlag, die Dürftigen unter die Armenpflege des
Staates zu stellen. Die Gefahren und Uebelstände wären
hier noch viel bedeutender alS mit Rücksicht auf die
Notharmen. Man hat bereits darauf hingedeutet, daß einzelne
Gemeinden versucht sein dürften, ihre Armen über die Grenze
zu schieben. Mit den Notharmen kann dieß nicht wohl
geschehen, hingegen wäre es leicht mir Dürftigen auszuführen;
dann wäre einem Uebel, dem ich nicht zu begegnen wüßte,
Thür' und Thor geöffnet. Den Antrag deS Herrn v.
Gonzenbach auf Streichung deS zweiten Alinea gebe ich zu.
Endlich ist darauf angetragen, die Unterstützung auf die
Schweiz zu beschränken. Ich muß hin und wieder dem
schweizerischen Konsul in Paris, dem in Havre aushelfc» für
Leute, die plötzlich in die größte Noth gerathen und nament-
lich für Leute, die auS Amerika zurückkommen und mittellos
sind. Ich bin zwar sehr behutsam, aber eS gibt Fälle, wo
die Behörde die Hand reichen muß, wie z. B. letzthin, als
ein Mädchen, welches in Trtest auS Heimweh wahnsinnig
wurde, in daS Spital gebracht werden mußte; in solchen
Fällen handle ich gegen unsere LandeSkinder so, daß ich
glaube eö verantworten zu dürfen. WaS die heimkehrende»
Notharmen betrifft, so haben sie ihren Heimathschein; in der
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Heimathgemeinde finden fie Aufnahme; entweder wird der
Etat der Notharmen revidirt und sie kommen darauf, oder
sie bleiben bis zu dessen Revision auf dem Etat der Dürftigen.

In erster Linie — da keine Zusicherungen gegeben
wurden, die mir ersetzen würden, waS man mir nehmen will
— halte ich den Paragraphen fest mit der zugegebenen Mo-
difikation.

Herr Präsident- Eine motivirte Streichung des

Paragraphen ist nicht zuläßig. Wenn daher die Streichung
desselben beschlossen wird, so ist er gestrichen ohne irgend
welche Präjudiz, und eS könnte später immerhin noch ein
bezüglicher Kredit auf das Büdget gesetzt werden.

Abstimmung.

Für den j Z mit oder ohne Abänderung ss Stimmen.
Für dessen Streichung 7 t

Damit fallen die eventuellen Anträge jdahin.

Schluß der Sitzung: Z Uhr Nachmittag».

Vierte Sitzung.

Donnerstag den 18. Christmonat 1666.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Enlscvuidigung: die Herren Berger, Choppart,
HaSlevachcr, Jndermühle, Krebs, Jakob; Morgenchaler,
Müller, Eduard; Pairat, Scholer, Siegenthaler, v. Werdt;
odne Entschuldigung: die H rren Bitzius, Carrel, Etter,
Ganguillet, Gtrardin, Gnmailre, Gyger, Hermann, Herren,
Hirsig, Koller, Merhäe, Moser, Jakob; Niggeler, Prudon,
Räy, Rökhlisberger, Jsaat; RöihtiSberger, Gustav; Rubin,
Sahli, Schären, Johann; Scheidcgger, Schmutz, Schneider,
Schrämli, Setler, v. Steiger, v. Stürler, v. Tavel, Tièche
und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch las Handmehr genehmigt.

Der Redaktor: Tagesordnung:
Fr. Faßbtttd.

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes
über daS Armenwesen.

(Siehe GroßrathSverhandlungen der Sitzung vom 17. Dez.
1866, Seite 230 ff.)

§ 4.

Schenk, Regierungsrath, als Berichterstatter. In
diesem Artikel ist das zweite Hauptprinzip des ganzen Gesetzes

enthalten, er begründet die Scheidung der Armenpflege, die
Sie in den folgenden Paragraphen näher ausgeführt finden
werde». Es ist die Trennung der Armen in zwei gesonderte
Abtheilungen, in die Klasse der Notharmen und in die Klasse
der Dürftigen, deren Definition bereits der § 2 enthielt. Ich
machte Sie bereits darauf aufmerksam, daß durch den Wie-
dereintritt der Dürstigen in den Armenekat einige Gefahr
entstand. Ich begründete dieß aus der Erfahrung der letzten
Jahre, wo die Arbeitsfähigen von der Unterstützung
ausgeschlossen waren, wo aber eine Reaktion gegen diese Bestini.
mung entstand, so daß die Behörden viel zu schwach waren,
dem Andränge zu steuern, daß ein Tveil nachgeben mußte
— entweder die Wirklichkeit oder daS Gefey. Nun zeigte
sich allerdings eine Gefahr, alS die Arbeitsfähigen sich wieder
in einen Kreis drängten, von dem man sie fern halten wollte.
Ich erkannte diese Gefahr und glaubte, sie müsse für die
ganze Organisation beseitigt werden. Hier haben Sie die



Grundlage in der Ausscheidung der Dürftigen von den
Notharmen. Diese Ausscheidung ist für die Armenpflege noth-
wendig/ weil sie in der Sache selbst begründet ist ES ist

unbestreitbar/ daß unsere Stellung eine ganz andere ist gegenüber

dem verlassenen Kinde/ gegenüber dem kranken/ gebrech,
lichen, subsistenzlosen Menschen/ wo man lange sagen kann:
wir sind eS ihm schuldig oder nicht schuldig! Es ist das
große faktische Müssen/ uns auferlegt von unserer Menschlich,
keit, von unserm Christensinn, kurz von der Grundlage unserer
ganzen Slaalsorganisation. Ganz anders beschaffen ist unsere

Stellung gegenüber denen/ welche arbeitsfähig sind/ denen
es nur an der Gelegenheit mangelt, welche durch gewisse
Umstände in Noch gekommen sind, deren Zustand aber, wenn
man sie gar nicht berücksichtigen würde, sich krebsartig ver-
schlimmern würcc, so daß die Betreffenden.auf den
Notharmenetat genommen werden müßten- Gegenüber solchen
Armen tritt daS faktische Müssen nicht so hervor, unsere
Stellung ist ihnen gegenüber naturgemäß eine andere, und
die Folge ist diese, daß wir in gesonderter Weise den beiden
Klassen der Armen gegenübertrcten. Es ist dieß deßhalb
nothwendig, weil beide Armenpflegen einen wesentlich ver-
schiedenen Charakter haben muffen. Die eine hat den Cha-
rakler der Stetigkeit, der sichern Versorgtheit, wir dürfen
die Notharmen nicht der Gefahr aussetzen, von einem Tage
zum andern auf die Gasse gestellt zu werden. Dazu bedarf
es gewisser Fonds, fester Hülfsmittel- Die andere Armenpflege

hat diesen Charakter nicht, sie bedarf nicht so sicherer
Fonds, sie hat mehr Beweglichkeit und Freiheit, ihre HülfS-
quellen sind kein immer gleichmäßig laufender Brunnen, sie

gleichen mehr einem Sodbrunnen, an dem mon ziehen kann,
wenn es nöthig ist. ES ist mehr die Disziplinararmenpflege,
bei der man sich hüten muß, zu viel zu thun. Das
Verhältniß ist also ungefähr das, daß die Notbarmenpflege gleichsam

daö Jnvalidenhoiel bildet, wävrend die Armenpflege der
Dürftigen mit den Noihfallsiuben, mit den Ambulance» auf
der gleichen Linie steht. Wenn Einer verwundet (dürftig)
wird so bringt man ihn nicht gleich in daö Jnvalidenhoiel,
sondern vorerst in die Ambülance, und erst wenn er ganz
invalid ist, so hat er Eintritt in jeneS- Oder wenn Sie
wollen- die Notbarmenpflege ist die Festung, die Andern
bilden die fliegenden Posten; Keiner kommt in die Festung cS

sei denn, daß er zuerst die äußere Lime passim habe. Aber
man hat gestern ichon gesagt, eS sei gar nicht möglich, diese

zwei Klassen zu scheiden, die vielen Uebergänge machen cS

oft unmöglich, zu unterscheiden, ob Einer nocharm oder
dürftig sei. Ich appellire an Sie Alle: gibt es nicht zwei
wesentlich unterschiedene Klassen von Armen? Gibt eö nicht
Arme, die arbeitsfähig, andere, die arbeitsunfähig sind?
BeweiSt nicht schon die bisherige Entwicklung der Armen-
pflege, daß ein solcher Unterschied besteht, daß eine solche

Ausscheidung möglich ist, viel leichter als zwischen den Ein.
wohner- und Burgergütern? ES gibt gar kein Verhältniß
in der Welt, wo Nicht Zwischenzustände bestehen, und ich
frage S>c: wo ist die Linie, welche das Tierreich vom
Pflanzenreiche scheidet? ES gibt gewisse Zwischenstufen, eS

gibt Dinge, wo man auch die Frage stellen kann: ist eS ein
Tbter oder eine Pflanze? Mache man also die Zwischen,
zustände nicht zum entscheidenden Punkte, verleugne man
nicht die klare Thatsache, welche in der Naiur der Sache
selbst begründet ist. Ich erinnere Sie an die Einrichtungen
der Engländer, an ihre Arbeitshäuser, in welchen die ein-

zelnen Klassen der Armen sehr sorgfältig unterschieden weiden
nach Fähigkeit, Alter und Geschlecht. Aus einer Pariser
Zeitschrift schöpfte ich den nämlichen Beweis für diese

Ausscheidung, indem man dort zu ähnlichen Einrichtungen kam,

namentlich auch zu jährlicher Revision deö ArmeneiatS.
Wenn Sie sich aber damit nicht begnügen wollen, so will
ich Ihnen sagen, daß diese Ausscheidung faktisch ist. Wie
Sie wissen, mußte ich die Gemeinden mit einer großen

Menge Fragen plagen, deren Beantwortung Ausklärung üb>r

Tagb'ait des Große» RothoS t»5«.
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die Zustände des Armenwesens geben sollte. Die Notharmen
und die Dürftigen wurden auseinander gehalten. Ich kann
Ihnen diesen Bericht hier vorlegen, auch Statuten von
Armenverein n, welche geradezu diese Ausscheidung machen.
Sie werden daraus sehen, daß sich diese Trennung im Laufe
der l.tztcn Jahre ganz eigentlich gestaltete, daß die Armen,
vereine sich von den Notharmen zurückzogen, um sich mir
d-'n Dürftigen zu beschäftigen. Ich gebe zu, eS gibt einen
Zwischenzustand, wo man fragen kann: wie viele solcher
Leure »rhmen wir in die eine oder andere Klasse? Aber
auf das Ganze hat dieß nicht großen Einfluß, daher empfehle
ich Ihnen Namens deS RegierungSralheS den § 4 zur Ge-
nehmigung-

Gfeller zu Wichtrach. Diese Ausscheidung hat zur
Folge, daß natürlich jede Behörde eine doppelte Sorge
übernehmen muß, mitbin auch mcbr Kosten, und wenn man
weiß, wie die Gemeinden sonst schon sehr belastet sind- so

möchte ich ihre Last nicht noch schwerer machen. Auch finde
ich, eS sei sehr gefährlich, die Dürftigen auf die Hülfsmittel
zu verweisen, welche der Entwurf für sie in Aussicht stellt,
denn wir wissen, wie es mit der Freiwilligkeit steht. Es
gibt Familien mit 7-8 Kindern (wir haben eine solche mit

Kindern im Kanton Freiburg), wenn der Vater stirbt,
unftr welche Klasse gehört eine solche Familie? Eine strenge
Ausscheidung ist fast nicht möglich, und die Gemeinden
kommen dann in Verlegenheil wegen Unzulänglichkeit der
Hülfsmittel. Man sollte den Gemeinden freie Hand lassen,
die Leure zu behandeln, wie eS ihre Lage erfordeet. Daß
die Freiwilligkeil nicht hinreicht, beweisen die i '/? Millionen
Rückgänge in den Armengütern. Ich stelle daher den
Antrag, hier die Unterscheidung zwischen Notharmen und
Dürftigen fallen zu lassen und nur einen Armenetat aufzu-
stellen.

Tscharner in Bern. Ich muß den Antrag deS Herrn
Gfeller unterstützen. Es läßt sich in der Theorie ganz schön
darstellen, aber in der Praxis auf dem Lande wird eS sich

ganz anders gestalten. Wenn man den Notharmenctat so

beschränkt, wie der tz 7 eS vorschrnbt, so wird diese Klasse
nicht sehr zahlreich, aber dann wird durch dieses Gesetz die
Armenlast der Gemeinden sehr wenig erleichtert. Hätte man
es nur mit den Notharmen zu thun gehabt, so bin ich über-
zeugt, daß die vorhandenen Mittel in den meisten Gemeinden
genügt hätten; aber eben weil wir es auch mit den Dürf-
tigen zu thun hatten, war die Armcnlast so groß. DaS
Gesetz von '8N konnte eben deßhalb nicht vollzogen weiden,
weil die Nothwendigkeit unS zwang, auch die Dürftigen zu
unterstützen. Wie wird eS in Zukunft gehen? Man wird
e-ne große Zahl Dürftiger auf den Notharmenctat bringen,
und dann gebe ich zu bedenken, ob die dem Staate zukommende

Last nicht die in diesem Gesetz in Aussicht gestellte
Summe übersteigen wird. Ich bemerkte früher, wie schwer
es sei < eine genaue Unterscheidung zu machen, diese wird
sehr willkürlich sein, so daß ich überzeugt bin, daß dieses
Gesetz nie wird vollzogen werden können, so wenig alS daS-
jentge von isa?.

Geißbübler. Nachdem Sie daS System und den H 2

angenommen, glaube ich, bleibt uns nichts Anderes mehr
übrig, als auch den § 4 zu genehmigen. Ich glaube nicht,
daß für den Stau daraus eine unerträgliche Last entstehe.
Wenn ein Dürftiger sich auf den Notbarmenetal will setzen
lassen und die Behörde damit nicht einverstanden ist, so ist
eS am Ende der Arzt, welcher erklärt, ob der Betreffende
arbeitsfähig sei oder nicht. Wenn ich etwas gegen das
Gesetz einzuwenden habe, so besteht eS darin, daß zu wenig
für die Dürftigen gesorgt scheint. Der Notbarmenetal bleibt
für ein Jahr, aber der Etat der Dürftigen ist beweglich, er
besteht aus der Bevölkerung, die im Nothfalle die Vaganten
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bilden, die Zuchthäuser füllen und die Gesellschaft gefährden;
der Nolharmenetat macht mir nicht so vielen Kummer.

Karleo. Ich finde, eS hieße das Gesetz auf den Kopf
stellen, wenn man den Antrag des Herrn GfeUer annebmrn
würde. Nach meinem Dafürhalten ist es absolut nöthig,
wenn man das Armenwesen heben will, zwei Klassen aufzu.
stellen. Man sage, es sei für die Dürftigen zu wenig gesorgt.
Ich dm der Meinung, wenn die Leute uns zu lästig werden,
so geschieht uns recht, denn die Unterstützung der Dürftigen
soll nicht nur in Geld bestehen, sondern in Theilnahme mit
Raih und That; man soll nicht mit dem Armen nur drei
Schritte vom Leibe entfernt reden, sondern zu ihm gehen,
sich um seine Lage bekümmern. Welcher Bürger, der Ver.
mögen hat, ist sicher, daß er oder seine Kinder immer ver.
möglich bleiben? WaS ist für ihn besser. Geld oder Grund,
sähe, die ihm die Beruhigung geben, daß ihm im Falle der
Verarmung auch wieder Hülfe gewährt wird? Man braucht
«ur den Egoismus zu überwinden und sich aufrichtig über
die Mittel zu berathen, wie den Dürftigen zu helfen sei.
ES ist ihnen leicht zu helfen, wenn guter Wille da ist. Aber
eS gibt Leuie, die nicht helfen wollen, diese sind wider sich
selbst, sie pflanzen sich die Armen an den HalS. ES gibt
Mißbräuche, wenn Einer etwa einen Heiligen im Gemeind.
rath hat, wie ich einen Fall kenne, wo Jemand zu einem
Armen sagie: morgen kannst du mir auf die Stör, ich habe
gester» im Gemeindrathe für dich geredet!

Schären in Spiez. Ich hingegen unterstütze den

Antrag des Herrn Gfeller. ES gibt Leute, die arbeitsfähig
find und dennoch Unterstützung nöthig haben; deßhalb glaube
ich, es sei im Interesse der Wahlthätigkeit selbst, keinen
Unterschied aufzustellen. Für die Dürftigen ist durch das
Ges.tz zu wenig gesorgt. Die Erfahrung lehrt, daß weniger
Bemittelte fast immer gaben, während Reichere oft
zurückhielten, und dat hat der freiwilligen Wohlthätigkeit ge.
schadet.

Gygax. Ich glaube, gerade die gegen den § 4 ange,
führten Gründe sprechen zu dessen Gunsten. Gerade um den
Staat vor allzugroßen Ausgaben zu schützen, ist dieser
Paragraph hier, denn er verpflichtet den Sraat nur, für die
Notharmen zu sorgen. Wie kommt eS, wenn Sie beide
Klassen zusammenstellen? Das Armenpolizeigesetz soll
Mißbräuchen die übrigens nicht immer zu verhüten sind,
vorbeugen. Was die Dürftigen betrifft, so sehe ich eS gar nicht
Uttgcrne, wenn für dieselben schon nicht viele Hülfsmittel
angewiesen sind. Je mehr Hülfsmittel Sie in Aussicht
stellen, desto mehr Dürftige werden Sie haben. Ich unter,
stütze daher den Paragraphen, wie er vorliegt.

Dr. v. Gonzenbach. Ich theile im Wesentlichen die
von Herrn Gygax entwickelten Ansichten. Schon Herr
Geißbübler erinnerte daran, baß der § 4 eine Konsequenz
des § 2 sei. Man darf mehr sagen. Wenn Sie Vi sen

Paragraphen nicht wollen, so hätten Sie gegen das ganze
Gesetz stimmen sollen. Wenn ich dieses sage, so muß ich
auf der andern Seite zugeben, daß auch die erhobenen
Einwürfe begründet sind. ES droht eine Gefahr von zwei
Seiten. Erstens von jenen, die auf den Nolharmeneiat zn
kommen trachten, weil deren Verpflegung sicherer ist und
hinter ihnen der Staat und die Gemeinden stehen, während
ans der andern Seile nur die Freiwilligkeit hilft. Eine
zweite Versuchung ist in den Gemeinden, welche mit Armen
überladen sind und ein kleines Armengut haben; sie denken:
viel bekommen wir vom Staate nicht, doch Etwas und EttvaS
ist mehr a S NichtS. Da wird man so viele Leute auf den
Notharmenetat thun als möglich. Der Grund, warum ich
dennoch zum H 4 stimme, besteht darin, daß ich frage: was
geschieht, wenn wir nur einen Etat machen? Dann stehen

Alle auf dem Notharmenetat. Vom Standpunkte der Ver.
waltung auS glaube ich daher, es sei besser, der Staat be«

thctlige sich nur bei einem Etat und zwar bei der Noth«
armenpflege. Andererseits bin ich aber auch wieder einver.
standen, daß dann für die Dürftigen noch andere Hülfsmittel
angewiesen werden müssen. Aber wenn Sie diesen Artikel
nicht annehmen, so würde ich dann lieber aufhören zu be.
rathen, denn mit ihm steht oder fällt daS Gesetz.

Kasser unterstützt ebenfalls den j 4, von der Ansicht
ausgehend, daß eS gut sei, wenn der ArbeiiSfähige weiß,
daß er nur auf die Wohlthätigkeit Anderere angewiesen sei;
der Klugheit der Armenbehörden müsse es immerhin über-
lassen bleiben, die Unterstützung der Dürstigen zweckmäßig zu
überwachen.

Herr Berichterstatter. ES liegt ein einziger Antrag
vor, der Antrag, die ganze Ausscheidung fallen zu lassen.
Die Motivirung besteht in dem doppelte» Einwürfe: einerseits

sei die Ausscheidung nicht möglich, anderseits nicht
zweckmäßig. Was die Möglichkeit bernfft, so kann ich nicht
noch einmal auf schon Gesagtes zurückkommen. Wenn Herr
Tscharner behauptet, es gehe auf dem Lande nicht, so ist ihm
vom Lande geantwortet worden, und ich glaube, diese
Antwort sei die beste. Zu ihrer Bekräftigung wiederhole ich:
eS ist nicht nur möglich, es existirt bereits, die Ausscheidung
hat sich während der letzten Jahre in der Praxis entwickelt.
Bedeutender ist der andere Einwurf, welcher die Ausscheidung
alS verderblich bezeichnet, weil der Noiharmenctat viele
Dürftige enthalten und daher vom Staate große Beiträge
fordern werde. Ich werde später Gelegenheit haben, Ihnen
zu zeigen, daß der Staat da wohl weiß, was er thut; hier
will ich eS nur andeuten. Der Staat bar eine kleine Schraube
in der Hand — das DurchschnittSkostgeld, und wenn der
Eial großer wird, dann wird daS DurchichntttSkostgeld kleiner,
und die Gemeinden, welche ihren Etat zu stark bevölkert
haben, werden bald einsehen, daß sie sich gröblich verrechnet
haben. Ferner sagt man, viele Dürftige werden auf den
Notharmenelat zu kommen suchen. So arg glaube ich den»
doch nicht, daß eS gehen werde, weniger alS bisher. Die
örtliche Armenpflege ist zu einer guten Aufsicht viel geeigne,
ter, während man bisher die verderbliche Ansteckung des
Nichtsthuns hatte, das bei den Einsaßen anfing und auf die
Burger überging. Lassen Sie die Armen die verschi<dcncn
Hülfsmittel, wie einen Knäuel bei einander, und machen
Sie dann ein Armengcfttz, daS der Verfassung, unsern Ver.
Hältnissen und den Anforderungen einer rationellen Armen,
pflege entspricht, und Sie werden sehen, daß eS nicht möglich
ist. Entweder machen Sie nur einen Erat der Notharmen
mit einer festen, sichern, zureichenden Unterstützung, dann
haben Sie eine Ansteckung bis in die tiefsten Schichten der
Bevölkerung durch gesteigerte Begehrlichkeit, oder Sie machen
ein Armengesey vom Standpunkte der Dürftigen auS, dann
sind die Noiharmen einer unzureichenden Unterstützung, einer
inhumanen Behandlung ausgesetzt, so daß man daS Volk
eigentlich barbarisirte. Theilen Sie die Sache ab, so kommt
Licht in dieselbe. Ich muß daher am § 4 festhalten.

Abstimmung.

Für den 5 4 nach Antrag deS RegierungSralheS
t26 Stimmen.

Für den Antrag des Herrn Gfeller zu
Wichtrach lt „



Herr Präsident. Ich zeige der Versammlung an,
daß eine Vorstellung der <4 Gemeinden des Amtsbezirks
Erlach eingelangt ist, mit dem Schlüsse, es möchte daS
bisherige System mit der bürgerlichen Armenpflege beibehalten,
eventuell gleichzeitig ein Gesetz erlassen werden, welches die
Niederlassungsverhältnisse regulirt und von den Einsaßen die
nöthigen Garantien verlangt, daß ste den Gemeinden nicht
zur Last fallen. Da dieser Gegenstand durch die Eintretens-
frage erledigt ist, so nehme ich an, die Vorstellung sei nicht
besonders dem RegicrungSrathe zu überweisen, sondern zu
den Akten deS Armengesetzeö zu legen.

Die Versammlung genehmigt diesen Vorschlag durch das
Handmehr.

5 6.

Herr Berichterstatter. Ein besonderer Rapport über
diesen Paragraphen scheint mir nicht nothwendig, »a er nur
eine Folge der bisher angenommenen Bestimmungen ist.

Dr. p. Gonzcnbach. Ich mache nur darauf aufmerk-
sam, daß konsequent mit der bei § i angenommenen Er.
gänzung auch der Eingang dieses Paragraphen dahin abge.
ändert werden muß: »Die dem alten KanronStheile angeho-
rigcn Nolharmen" ie.

Mit dieser Modifikation, welche der Herr Berichterstatter
als erheblich zugibt, wird der § 6 durch das Handmehr ge.
nehmigt.

j. 6.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph enthält
die Fixirung deS ArmeneiatS für ein Jahr. Diese alljähr,
llche Avschließung deS ArmcnetatS ist vor Allem nothwendig
im Interesse deS Finanzpunktes, ferner ist ste nothwendig,
damit ein festes Budget der Notharmenpflege i» den Ge.
meinden aufgestellt werden kann. Wenn ein Nochannenetat
das ganze Jahr offen wäre, wie ein Taubenhaus, so ist eS

einer Gemeinde nicht möglich, ein festes Budget aufzustellen,
ste weiß nicht, welche Ausgaben sie zu bestreuen hat. Um
jedoch eine Ordnung zu handhaben, muß die Möglichkeit
gegeben sein, ein Budget festzustellen. Freilich machte man
bisher in den Gemeinden auch Budgets, aber man weiß, wie
eS dabei ging; die Gemeinden wußten nicht, wie weil ihre
Ausgaben gehen werden, der Etat blieb daö ganze Jahr
offen. Ein solides Budget ist für die Gemeinden von großer
Wichtigkeit, es ist aber auch wichtig für den Staat, welcher
stin Büdget nach demjenigen der Gemeinden einrichten muß.
Das wäre eine reine Unmöglichkeit, wenn der Armenerat
nicht geschlossen würde. Auch im Interesse der Aufsicht des
Etaaieö über das Armenwesen überhaupt ist eS nothwendig.
Bisher richtete der Staat seinen Beitrag nach einem Durch,
schnitte der von den Gemeinden früher bezogenen Teilen ein.
Ste wissen, daß darin eine große Unbilligkeit lag, indem
dieser Durchschnitt für viele. Gemeinden sehr ungünstig aus-
fiel; damit waren verschiedene Uebelstättde verknüpft, die Sie
kennen. Wie stand es mit der Aufsicht? Der Staat bezahlte,
aber eine Amsichi stand ihm in keinerlei Weise zu Gebote.
Wo gab es einen Posten, auf welchem der Staat, dieser große
Mitbethciligte, sein Büreau hätte aufschlagen können, um zu
sehen, wie eS in der Fabrikc zugehe? Nirgends. Nur erhielt
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er »ach 4—s Jahren Kenntniß von den Gemeinderechnungen;
eine gehörige Aufsicht war nicht möglich. Freilich war Un
§ 27 im Gesetze, der sagt, daß die Armenbehörden verpflichtet
seien, Ausgaben, weiche gegen daS Gesetz gemacht werden,
zu ersetzen; aber dieser Paragraph stand zu isoiirt da, er
war in seiner Begründung zu schwach. Ich möchte Ste
fragen, ob ein Privatmann sich entschließen würde, eine
Summe von Fr. 4oo,oov ,n ein Geschäft einzuschießen, ohne
sich einen gehörigen Posten zu sichern, von welchem aus er
dasselbe beaufsichtigen könnte. Sicher nicht. Nun wenn
Ordnung in die Sache kommen soll, so muß da eine Aenderung

eintreten- Der Staat muß eine feste Position haben,
wie der Chef einer Fabrike an deren Eingang, damit er sieht,
wann die Arbeiter kommen. Diese Position ist nur dann
möglich, wenn wir sagen: einmal im Jahre geht der Armencrat
auf, dann wird er wieder fur ein Jahr geschlossen. Dann
kann der Staat eme Aufsicht übe» dadurch, daß er am be-
treffenden Tage einen Vertreter mit bestimmter Instruktion
an Ort und Stelle hat, einen Vertreter, der möglichst un-
abhängig ist, der die Personen, welche sich in den Noth-
armenetat wollen aufnehmen lassen, prüft. Nun mußte ich
gestern schwere Einwürfe gegen diese Einrichtung hören, Herr
v. Gonzenbach behauptete, daS werde sich nicht durchführen
lassen. Ich hörte dieß nicht gerne, — nicht sowohl wegen
deS EinwurfS, sondern weil es auf mich den Eindruck machte,
eS sei etwas DemoralisirendeS dabei. Herr v. Gonzenbach
richtete an Ste die Frage:' wenn Sie in die Gemeinden
berufe» würden, um bei der Feststellung deS ArmcnetatS
anwesend zu ftm, ob Sie nicht lieber ein Auge zudrücken,
mit den Gemetndömannen gut stehen, als die Interessen des
Staates, deS Vaterlandes vertreten wollten. DaS verletzte
mich, indem ich glaubte, mau sollte hier nicht so reden, denn
wenn irgendwo die Interessen deS Vaterlandes zu wahren
seien, so sei es hier in der Mme deö Großen Rathes, und
ich hätte erwartet, eS werde Jemand aufstehen und sich da.
gegen erheben. Heute hörte man dieselbe Sprache: es sei
nicht zu excquirenl Soll man denn annehmen, daß den Män-
nern, welche berufen werden, die Interessen des Staates zu
vertreten, aller Eifer dafür entschwinde, daß sie den aller,
gewöhnlichsten Erwägungen sich hingeben? Nein, so ist das
nicht in unserm Lande! Ich werde mehr finden, als man
mich glauben machen will. Vergessen Sie nicht, daß der
Armenerat örtlich ist, daß die Verwaltung eine Basis hat
und sagen kann: da sind so viele Einwohner, der Noth,
armenerat ist so groß. Glauben Sie, man werde da nicht
ein Verhältniß herausfinden, eS werbe nicht eine Regel auf.
gestellt, man werde es nicht merken, wenn Unfug gelrieben
wird? Bisher war eine solche Aufsicht nicht möglich, weil
die sichere Basis, der Maßstab fehlte. Die Armenpflege der
Dürftigen ist es, welche den Antrag zu Aufnahme einer
Person in den Noiharmenetat stellt und der Arzt kann sein
Zeugniß dazu geben; kurz man wird die nöthigen Maßregeln
treffen können. Ich ersuche Sie daher, den § 6 zu geneh.
migen.

Mösching. Nach diesem Paragraphen soll der Ar-
meneiat für die Dauer eines Jahres festgestellt werden. Nun
nehme ich den Fall an, ein Familienvater, der bisher unter
die Dürftigen zählte, werde zu Anfang des Jahreö notharm,
durch ein Unglück arbeitsunfähig; der Etat ist geschlossen,
und so wäre eine solche Familie während dieses JahreS ganz
bloßgcstellt. Ich stelle daher den Antrag, am Schlüsse bei-
zufügen: „Dringende Fälle vorbehalten."

vr. v. Gonzenbach. Ich hätte hier das Wort nicht
ergriffen, wenn der Herr Berichterstatter mich nicht inter-
pelllrt hätte, aber nach dieser Interpellation bin ich schuldig,
zu antworten, weil ich heute noch die nämliche Ansicht habe,
und überzeugt bin, daß in zwei Jahren vielleicht der Herr
Berichterstatter die gleiche Ansicht theilt. In StaatSsachen
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ist nichts gefährlicher/ alS sich auf den Standpunkt der Ideale
zu stellet?. Als Mann liebe ich es auch, ich liebte eö na.
mcntlich in den Iahren des Herrn Direktors, aber als
Gesetzgeber müssen wir die Menschen nehmen, wie sie sind.
WaS ist die Ursache, daß daö frühere Armengesetz mit der
Wirklichkeit in Widerspruch gerieth? Lesen Sie die
Verhandlungen des VerfassiingSrathcS, — man nahm die Men-
schen w«e sie sein sollten, man ging von der Ansicht aus,
wenn die Freiwilligkeit alS Grundsatz ausgesprochen werde,
so sei sie auch in der Wirklichkeit da; man nahm die Menschen

alS Engel. Ich fürchte, der Herr Berichterstatter falle
in einen andern Fehler- Er nimmt an, die Leute, welche er
zu Feststellung des ArmenetatS beruft, seien lauter Catone;
und wo ist der Oto censor unter ihnen? Ich stehe noch jetzt
zu der Behauptung, daß der Herr Berichterstalter sich irrr,
wen» er voraussetzt, die Leute weiden eS bei der Feststellung
deö ArmenetatS sehr streng nehmen. D.moralistrend ist daS
nicht, dieß zu behaupten, nicht einmal etwas Beleidigendes.
Wie, der Armenrevisor vergißt das Vaterland! Nein, aber
waS er noch weniger vergißt, ist daS Elend, denn die Armuth
liegt ihm da näher als daS Jnte-esse des Staate». Es ist
ein alter Satz; les nhzents ont toujours tort. Der Staat
ist abwesend, die Gemeinde mit ihren Armen ist da, und
dann beißt eS; wenn ihr Jemanden etwas auflege» wollt,
leget eS lieber auf die Schulter des Staates Ich wünsche,
daß der Herr Berichterstatter seine Erwartung erfüllt sehe,
aber ich fürchte, eS geschehe nicht; ich nehme die Menschen
wie sie sind. Wenn w>r einander in zehn Jahren begegnen,
so will ich ihn dann fragen, ob eS nicht so sei. Die Er.
fahrung beweist hinlänglich, wie eS in solchen Dingen gehl.
Die Eidgenossenschaft hat nicht Armcninspcktoren, aber
Mililänuspektoren, Leute, die meistens Schnurrbärtc tragen,
also Haar auf den Zähnen haben, so daß man voraussetzt,
es seien charakterfeste Leute. Dennoch sah die Tagsatzung
sich einmal veranlaßt, zu erklären, man wünsche nicht nur
Lobeserhebungen zu hören über die Einrichtungen in den
Kanconcn, sondern unbefangene Urtheile. ES liegt tn der
Nacur deS Mcnschrn, nachsichtig zu sein, und wenn die eid.
genössischen Obersten in einer Stellung, die ihnen Niemand
nehmen kann, die Männer mit den großen Epauletten schwach
sind, — wenn daS am grünen Holz geschieht, waö wird auS
dem dürren weiden? Ich bemerkte daS nur, weil ich pro.
vozirl wurde, und schließe mit der Bitte, der Herr Bericht,
erstattcr möchte mir meine Bemerkungen nicht übel nehmen.

Friedli. Da der Herr Berichterstatter den Kopf
schüttelte, alS Herr Mösching seinen Antrag stellte, so möchie
ich denselben unterstützen, und zu bedenken geben, daß es
dringende Umstände gibt, wo man nicht ein ganzes Jahr
warten kann. Es gibt viele kleine, sehr arme Einwohner,
gemeinden, die nicht wo Fr. für Dürftige ausgeben können,
auch Gemeinden, die noch keine Notharmen, aber einige
Familien haben, die, wenn sie nolharm werden, der Ge.
meinde eine Steuer von s—6 pro millc zuziehen können.
Wie soll es tn dringenden Fällen da gehen? Ich wünsche
daher, daß solchen Fällen auf Begehren des GemetnderalheS
oder der Armcnbehörde mit Zustimmung des AmtStnspektorS
von der Direktion Rechnung gelragen werden könne.

Herr Berichterstatter. Ich bin kein Idealist, ich
glaube Ihnen den Beweis dadurch geleistet zu haben, daß
ich anderthalb Jahre lang warten und mich in die realsten
Untersuchungen einlassen konnte, in welchen jeder Idealist zu
Grunde gegangen wäre. Ich brachte zu sehr das Gewicht
der herrschenden Zustände und Gewohnheiten in Anschlag,
als daß ich Ihnen ideale Vorschläge hätte bringen können.
ES gibt aber auch hier eine Grenze, die nicht überschritten
werden darf. Man kann endlich den Patriotismus und daS
Pflichtgefühl noch mehr herabstimmen, als eS schon herab-
gestimmt ist. ES ist dieß namentlich in der jetzigen Zeit zu

beachten, wo lauter materielle Interessen die Oberhand haben.
Nun ein Wort über den beantragten Vorbehalt dringender
Fälle. Ich bin verwundert daß dieser Zusatz von Männern
kommt, welche die Praxis kennen, weil sie wissen, wie eS

mit solchen Ausnahmen geht, daß einmal durchgebrochen,
einmal den Riegel zerstört — der ganze Strom hineindringr.
Ich erinnere Sie an das Gesetz von i8i7, das auch ein
Thürlein offen ließ durch die Bestimmung, daß arme junge
Personen zu Erlernung eiueS Berufs auS dem Armengut
unterstützt werden dürfen. An einem Orte muß man
anfangen, wenn man überhaupt einen bestimmten Etat will.
Wenn man sagt: heute wird der Etat geschlossen, — so kann
man einwenden: morgen fällt Einer von einem Baume und
hinterläßt seine Familie im Elende. Eben so gut kann ich
entgegnen: er kann auch mitten im Jahre, am letzten Tage
desselben vom Baume fallen. Sine Grenze muß bestimmt
werden. Auf die von Herrn Friedlt gemachte Bemerkung
hinsichtlich kleiner Gemeinden habe ich Folgendes zu erwie.
dern. In den meisten Fällen ist eS die plötzliche Erkrankung
eines Familienvaters oder einer Muirer, die Störung in die
Existenz einer Familie bringt. Nun werden Sie aber sehen,
daß für solche Krankheilställe ziemlich gesorgt ist, daß ein
Theil der Spenden, welche jährlich 46.o»v Fr. betragen,
dahin verwendet wird- Ich möchte Sie diingend ersuchen,
nicht wegen einzelner Fälle, die eintreten können und die
alS Ausnahmen z» betrachten sind, ein Loch in das Gesetz

zu machen, ein Loch, daS sich ungeheuer erweitern kann.
Man sagt zwar, die Direktion habe ja den Entscheid aber
ich fürchte mich eigentlich davor. Sie wissen, wie es mit
den Unterweisungen geht, daß oft Einer kommt und zum
Pfarrer sagt: mein Knabe ist nur drei Tage vom gesetzlichen
Termin enrferni! Ich sagte aber in derartigen Fällen: man
muß Ordnung haoen und um diese zu handhaben, muß man
einmal abschließen.

Abstimmung.

Für den § 6 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Mösching Minderheit.
Dagegen Mehrheil.

Damit fällt der Antrag des Herrn Friedli dahin.

§ 7.

Herr Berichterstatter. Nachdem Sie den Abschluß
des EratS der Noiharmen beschlossen haben, wird durch diesen
Paragraphen genauer präzisirl, welche Arme auf den Etat
kommen. ES ist natürlich von Wichtigkeit, daß ein solcher
Grundsatz sich im Gesetze vorfinde, ein Grundsatz, auf welchen

später sich ein besonderes Régulât v stützen wird. In
erster Linie finden Sie die vermögenslosen Waisen oder sonst
verlassenen Hülflosen Kinder. Sie werden fragen, welche
Kinder dazu gerechnet werden, ob nur solche, die Vater und
Mutter verloren haben, oder auch solche, deren Vater oder '
Muiter noch lebt, aber unvermögend ist, für sie zu sorgen.
Man wird sagen, daß gerade hier eine unsichere Grenze, ein
Zustand des Schwankens sei; in der einen Gemeinde werde
man so verfahren, in der andern anders. DaS ist wahr.
Ich sage Ihnen nur, daß der in diesem Paragraphen
enthaltene Grundsatz zur Basis eines besondern Regulativs
gemacht wird. Nun wissen Sie, daß man da den KretS enger
oder weiter ziehen kann. Die Aufnahme hülfloser Kinder
wird sich auf ein Regulativ stützen, das von einer Kommis.
sion sachverständiger Männer entworfen werden soll. Man



wird dabei von dem engsten Kreise ausgehen, um zu sehen,
wie sich in diesem Umfange der Armenecar, das Budget, der
Staatsbeitrag gestalte; dann wird man, wenn die Verhält,
nissc eS erlauben, unter den Nocharmen nötvigenfallS den
Kreis erweitern, aber me weiter, als es das Budget erlaubt,
und dann iritt allerdings eine gewisse Regel ein, indem der
Staat sagt: ich anerkenne nur solche und solche als Noch,
arme und nur diese kommen auf den Etar. Darauf gestützt
wird dann eine gleichmäßige Instruktion ertheilt, eine In.
struktion, die sehr klar werden mus, damit eS nicht schwer
ist, in einzelnen Fällen zu entscheiden. Aehnlich verfährt
man bei den arbeitsunfähigen Erwachsenen. Unter der zur
Basis der Berechnung angenommenen Zahl der Notharmen
befinden sich j tzt schon viele verlassene Kinder, deren Vater
im Zuchthaus oder außerhalb deS Kantons ist. Die Bcrcch.
nung ist überhaupt so gestellt, daß man nicht zu furchten hat,
man bekomme einen größern Nolharmcnelat, im Gegentheil,
ich bin überzeugt, daß er nicht zu stark wird, wenn man
nach dieser Grundlage verfährt. Man wird einwenden, daS
sei auch wieder eine Illusion. 'Aber tuxnn man den Kanton
Bern mit andern Kamonen vergleicht und sagt, er stehe mir
seinen Armen am tiefsten, ist eS dann Illusion, wenn man
behauptet, durch diesen Etar werde man dazu kommen, die
Armen zu versorgen? Ich würde schweigen, wenn wir, wie
Zürich, auf 20—Z0 Einwohner t Armen hätten, aber wenn
wir auf 7 Einwohner einen Unterstützren haben, dann ist die
Noch da. Es muß gesagt werden, wer auf den Notharmenetat
kommen soll, daS ist klar, es muß ein Regulativ aufgestellt,
eine Instruktion ertheilt werden, und daß keine Andern als
die im vorliegenden Paragraphen genannten auf den Noth,
armenctat gehören, ist auch klar. Ich ersuche Sie daher,
denselben zu genehmigen.

Geißbühler schlägt vor, bei Ziff. > die Worte „bis
zum zurückgelegten löten AllerSjahrc" — zu ersetzen durch:
»bis zu erfolgier Admission", weil diese Zeitbestimmung auch
in anderu Verhältnissen maßgebend sei und die Behörden
dabei freiere Hand haben.

Mösching unterstützt diesen Antrag und beantragt
ferner, bei Ziff. Z das Wort „unheilbarer" zu streichen, um
den KreiS der Nocharmcn nicht so zu beschränken, daß manche
derselben als Dürftige auf die freiwillige Wohlthätigkeit
angewiesen werden mußten.

Schären zu Spiez möchte noch weiter gehen und bei
Ziff. 2 nur Folgendes stehen lassen: »Vermögenslose Er.
wachsenc. welche arbeitS. und verdienstunfählg sind."

Tscharner zu Kehrsay geht von der Ansicht aoS,
wenn einmal die Grundlagen eines Systems festgestellt seien,
so solle man den Behörden so wenig Schwierigketten als
möglich in den Weg legen, sondern ihnen möglichst freie
Hand lassen. In diesem Sinne wünscht der Redner, daß eS

den VcnvallungSbchörden möglich gemacht werden sollte, in
plötzlich eintretenden Nothfällen ganz mittellose Leute mo«
menlan auf den Notharmcnctal zu nehmen.

Friedli unterstützt die Anträge der Herren Mösching
und Gcißbüdlcr und wünscht darüber Aufschluß zu erhalten,
wie es künftig mit solchen Familien gehalten werden soll,
die ihr Mögliches thun und doch nicht ganz bestehen können,
denen daher seit Iabren durch ZinSversprcchcn u. dgl. ge.
holfen wurde; für solche möchte der Sprechende im Gesetz

eine Ausnahme machen.

Furer unter'stüyt den Antrag deS Hern Geißbühler, da
auch die Schulpflichttgkeit mit der Admission im Zusammen,
hange stehe; im Uebrigen stimmt er zum Paragraphen.

?aq»l«tt des Große» Nöthe« «»so.
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St et t ler wünscht darüber Auskunft zu erhalten, wie
eS in der Stadt Bern gehalten werden soll, wo Vermögens,
lose Kinder und Hülflose Waisen nicht zu Landarbeiten ver.
wendet werden können, sondern meistens zu Handwerker»
herangebildet werden, für welchen Zweck auch die erforderlichen

Mittel bestehe». Wenn aber voraeschricben werde,
daß die bürgerlichen Armengüter nur für Noiharme
verwendet werden dürfen, so entstehe dadurch eine Schwierigkeit.

Herr Berichterstatter. Ich will vorerst auf die ge,
stellten Anfragen aniworten. Herr Friedli möchte zu Gunsten
solcher Leute, die bisher durch ZinSoersprechen unterstützt
wurden, eine Ausnahme machen. Dadurch würde ich alle
Vortheile deS GeseyeS preisgeben, wenn solche Leute auf den
Nolvarwenetat gesetzt werden könnten, denn so gut Einer,
welcher bisher mit Einsprachen für den Hauszins unterstützt
wurde, auf den Notharmenetat genommen werden kann, eben
so gut könnte dann auch Jemand, der momentan nichts zu
essen hat, dasselbe verlangen; dann würde ich Ihnen lieber
daS Gesetz zu Füßen legen. Gewöhnlich zahlten die Ge.
m.inden bisher Hauszinse für alte gebrechliche Leute, die
auch auf den Notharmenetat kommen werden, so daß für
diele gesorgt ist. Anders verhält es sich mir Familien, deren
Vater und Mutter arbeitsfähig sind/aber dennoch mit Haus,
zins unterstützt wurden. Ich muß allerdings erklären, daß
dieser Unterstützungsweise durch daS Gesetz ein gewaltiger
Stoß versetzt wird. Was ist dieses HauSzinkenihum? ES ist
eine Industrie, eine dreifache, kostspielige Industrie. Vor
Allem war eS eine Industrie der Armen, welche sagten: jetzt
ist MarlinStag, meine Sachen sind mit Beschlag belegt, gebt
mir den HauSzinS, oder ich bin auf der Gasse und komme
auf die Gemeinde. Die Armen merkten wohl, daß sie sich
auf diese Weise in den Armcnetat einbohren konnten. Es
war ferner eine Industrie, welche Gemeinden gegen Ge.
meinden trieben, indem die eine Gemeinde ihrem Angehörigen,

der sich in einer andern Gemeinde befand, den HauS.
zins zahlte und so seine Existenz auf Kosten der letztern
möglich machte. Endlich war eS auch eine Industrie der
Hausbesitzer. Ich könnte Ihnen Beweise leisten, welche
glänzenden Geschäfte einzelne Spekulanten mit schauderhaften
Baraken machten, indem sie zu dem Armen sagten: bring'
mir eine Guisprache der Gemeinde, dann lasse ich dich hinein.
Nun frage ich: einmal dieses Gursprachenwelen gestattet,
das ein großes Krebsübel im Lande ist, daß hinter Jedem
ein Zweiter und ein Dritter stehen muß, bis man ihm etwas
anvertraut, einmal dieses Unwesen geduldet, — wie geht eS
dann? Der Gläubiger hat keine Aufsicht, er denkt, der Bürge
müsse herhalten, und dieser übt keine Aufsicht, indem er
denkt, er müsse nicht zahlen, — und so reißt es Einen mit
dem Andern hin. Es muß dahin kommen, daß dein Ein-
zelncn auf seinen Namen, auf seinen Kredit wieder etwas
anvertraut werde; dann sieht Derjenige, welcher gibt, nach,
ob eS gut gehe. So wird der HauSeigenthümer sehen, ob
er bezahlt werde. Wenn die Familie den Zins halbjährlich
oder sogar jährlich auflaufen läßt, dann geht eS allerding»
nicht, aber wcan man wöchentlich, monatlich zahlt, so geht
eS. Im Kanton Freiburg läßt man z. B. die Leute nicht
biS Lichtmeß und Martini warren, sondern man kasstrt von
Zeit zu Zeit allmäliq ein. wie etwa der Verdienst geht, dann
sind die Leute am Ende de« JahrcS quitt. Nicht nur daS,
sondern man hörte häufig auch die Klage über leichtsinnige
Ehen. DaS HauSzinsenlhum ist eine Stütze derselben. Wenn
Ein.r weiß: wenn ich auch nicht genug verdiene, um meine
Familie zu erhalten, meine Gemeinde verschafft mir noch
daS Obdach, am Ende werde ich ein Stücklein Land er.
halten, um etwas zu pflanzen, da ist eS kein Wunder, wenn
leicht Heirathen zu Stande kommen. Jedes Thier sorgt
zuerst für sein Nest. Jeder Sperling, jede Schwalbe bc.
ginnt mit dem Bau ihres Nestes, und das ist da» Erste,
was man von jungen Leuten verlangen kann, daß sie sich ein
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Dach verschaffen/ welche» durch sie gehalten wird. Sagen
Sie aber im ersten Augenblicke: wir sind dafür da! dann
glaube ich/ daß Alles zusammengeht. Ein frappante» Bei.
spiel dafür liefern d,e letzten Vorgange in Paris, wo ieylcS

Jahr S00 Ehen weniger geschloffen wurden mil Rücksicht

auf die Schwierigkeiten/ nm welchen die Miethsleure zu

kämpfen halte«. Noch mehr werde» die Leute sich in Acht
nehme»/ wenn eS an LebenSmitieln mangelt. Sie sehen,

daß ich über das Hauözinsenwefen eine zusammenhangende
Ansicht habe. Die Armenpflege far d-.e Dürftigen kann zwar
nicht auf einmal ihre Stellung ganz einnehmen, aber das

,st sicher, auf den Notharmeneial dürfen die betreffenden
Leute nicht. Eine begründete Einwendung machte Herr
Stettler hinsichtlich der Verhältnisse der Siadt Bern, indem

man sagt: wen» die Kinder den Rotharmeaetar verlasse»

sollten, dann fangen wer erst an, sie zu Handwerkern bilden

zu lassen; ist daS ferner möglich? Ich könnte gar nicht be.

Häupten, daß cS nicht zweckmagig ,ci, daß da, wo der Er.
rrag der Armengüler hinreicht, die Unter,tuyung die erwähnte

Richtung nevme; ich läge aber auch, es ist möglich, nicht
in der Weise, daß die betreffenden jungen Leuce unmittelbar
auf dem Noiharmenetal bleiben, aber auf andere Weise.

Sie werden im Gesetze einen Artikel finden, wo unter den

Hülföquellen der Armenpflege der Dürftigen „freiwillige
Beiträge von Korporationen" aufgezählt sind. Ich hatte
dabei allerdings die etwas schwierigen Verhältnisse von Bern
und anderer Ortschaften im Auge, indem ich mir dachte,
solche Kinder treten im töten Altersjahre auS dem Noth»
armcnetat, sie bleiben aber doch noch unter der Armenpflege;
es können nun Korporationen gewisse Unterstützungen zu dem

und dem Zwecke anweisen und sich die Aufsicht vorbehalten.
Auf diese "Weise ist geschehen, was geschehen kann und soll.

Ich glaubte, die verschiedenen Interessen dadurch zu
vereinigen, auch sprach ich mit dem Almosner einer hiesigen Ge.
scllschaft darüber, und er sagte mir, eâ werde so gehen.
Den Antrag des Herrn Geißbüvler gebe ich zu, obschon mir
diesen Augenblick nicht ganz gegenwärtig ist, ob durch die
von ihm vorgeschlagene Modifikation nicht große Verschieden,
heilen eintreten. Dagegen bin ich mit andern Anträgen nicht
einverstanden. Durch Ihren Beschluß, daß der Rotvarmenetat
abgeschlossen werden soll, haben Sie die Zuläßigkeit von
Ausnahmen, wie solche von verichiedener Seile vorgeschlagen
werden, beseitigt. Sie werden übrigens finden, daß das
Gesetz Fälle, in welchen eine Familie infolge plötzlicher Er.
krankiing verdienstunfähig wird, durch die Krankenkasse be-
rücksichtigt. Auch den Antrag deS Herrn Scharen kann ich
nicht zugeben, weil das aufzustellende Regulativ sich doch auf
eine Bestimmung des Gesetzes soll stützen können.

Mösching erklärt sich mit der vom Herrn Berichter.
flatter ertheilten Auskunft aiS befriedigt.

Friedli nimmt he» Ankrag des Herrn Mösching auf.

Abstimmung.

Für den § mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den »«gegebenen Antrag des Hrn. Geiß'

bühler „
Für den Antrag des Herrn Schären Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Friedli Minderheit.
Dagegen Mehrheit

».

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph enthält
die Anforderungen, welche hinsichtlich der Versorgung deS
ArmenecatS gestellt werden. Er ist nicht zu vermeiden, denn
der Geist, in welchem der Kroße Rath die Versorgung der
Nolharmen aufgefaßt wissen will, muß seinen Ausdruck im
Gesetze finden, und dieser Ausdruck liegt im § 8. Das Gesetz
muß zwar einerseits aus den Anschauungen des Volkes her-
vorgehen, andererseits muß aber jedeS Gesetz auch zurück,
wirken auf die Ansichten und Gewohnheiten deS VoikeS, eS

muß gleichzeitig veredelnd und im Interesse der Humanität
wirken. Deßhalb erklärt dieser Paragraph, wie notharme
Kinder und Erwachsene versorgt werden sollen. ES fragt
sich nur: ist die gestellte Anforderung zu hoch oder zu tief
gehalten? DaS bleibt Ihrer Beurtheilung unterstellt. Mir
scheint, sie sei nicht zu hoch gehalten, ich empfehle Ihnen
daher den Paragraphen zur Genehmigung.

v. Büren beantragt, bet Ziff. t die Worte »sittlich-
religiöse" — zu ersitzen durch: „sittliche und christliche."

Herr Berichterstatter. AIS Theologe muß ich finden,
eS bestehe ein Unterschied zwischen „religiös' und „christlich",
denn e» gibt noch andere Religionen als die christliche, und
wenn ein zu verpflegendes Kind einer andern Religion an-
gehören würde, so mußte man es wohl dulden; indessen für
mich persönlich und unter den Verhältnissen, in welchen wir
leben, ist mir beides vollkommen identisch und ich gebe den

Antrag des Herrn v. Büren alS erheblich zu.

Der § L wird mit der zugegebenen Modifikation durch
das Handmehr genehmigt.

5 9.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph stellt nun
Vorschriften über den BersorgungSmodus auf. Ich habe
Ihnen vorerst von der Lerkostgeldung zu sprechen, die Ihnen,
alS das Gewöhnlichste bei der Armenversorgung, wohl bekannt
ist. Ich mache Sie indessen aufmerksam, daß wir in dop.
peller Beziehung vom bisherigen Systeme abweichen: erstens
in Bezug auf den Pfleger und zweitens hinsichtlich deö
Bezirks der Verkostgeldung. Mit den Pflegern wurde cS

blSher zu leicht genommen, man beobachtete bei der Hingabc
von Kindern eine zu geringe Sorgfalt. Man fragte nicht
lange: haben die Leute etwas, sind sie unbescholten, arbeir.
sam, daß das Kind etwas bei ihnen lernen kann? DaS
Gesetz soll sich hierüber deutlich aussprcchen. Die zweite
Abweichung betrifft den Bezirk der Berkostgeldung. Bei der
bürgerlichen Armenpflege geschah es bisher, daß die Ange,
hörigen einer Gemeinde nach allen Seiten hin verkostdeldct
wurden, daß man sie nicht in der Gemeinde behielt Ich
weiß zwar wohl, daß einzelne Gemeinden Inspektoren bestellt
haben, welche die Aufsicht übe» mußten, aber in sehr wenigen
Gemeinden geschah dieß. cS gelang auch nicht «mmer. ES
ist nun eine Konsequenz der örtlichen Armenpflege, daß die
Armen, welche in einer Gemeinde armenhörig sind, innerhalb
des Bezirks derselben uniergebracht werben. Ich werde
später zu den Ausnahmen kommen, aber die Regel ist diese,
daß die Verkostgeldung innerhalb des GeineindbezirkS
stattfinden soll. Stellen Sie sich daö Gegentheil »or, so würde
dabei alle Ordnung und Aufsicht schwinden. Ich habe nur
noch beizufügen, daß der RegierungSralh für gut fand, die
Ziff. t durch den Zusatz zu ergänzen, daß die Direktion deS



Innern, Abtheilung Armenwesen, in besondern Fällen, wo
et der Gesundheitszustand cineS Armen erheische, die Ver.
kostgeldung in einer andern Gemeinde bewilligen könne. ES
ist natürlich/ daß solche Ausnahmen zugegeben werden müssen,
aber sie müssen sehr beschränkt werden. Ueber die Ziff. 2
werde ich mich am Schlüsse aussprechcn. Die Ziff. 3 bezicht
sich auf die Verpflegung im Gemeindearmenhaut. ES gibt
noch solche Armenhäuser im Kanton, im Oberland, auch im
Emmenthal und da und dorr zerstreut; eS sind jene „Spitel",
wo Haushaltungen gemeinsam unterhalten werden. ES fragt
sich: kann man solche Gemeindearmenhäuser ferner entstehen
lassen, wünscht man, daß dieses System sich vervollständige?
DaS ist eine Frage, die in den Verhandlungen über schwel,
zerische Armenpflege diSkutirt wird. Wenn wir die Erleb.
Nisse, welche der Kanton Bern mit solchen Armenhäusern
gemacht hat, zu Rathe zieh,», so sprechen sie keineswegs zu
Gunsten dieser Armenhäuser. Ich muß hier an die Mit.
glieder des Großen Rathet aus dem Emmenthal appelliren,
wo die naturwüchsigste Entwicklung dieser Gemcindespitel
Alle erschreckt hat. Ich möchte Sie an das Land erinnern,
daS solche Armenhäuser in der größten Ausdehnung hat, au
England, wo diese Anstalten so geschildert werten: „Ein
Gebäude mit 80—80 Armen, worunter ein Dutzend vernach.
läßigte Kinder, gegen 2«—zo erwachsene arbeitsfähige
Arme beider Geschlechter und beiläufig die nämliche Anzahl
alte und unfähige Personen, deren Unterhalt unbedingt dem
Kirchspiel anheim fällt. Unter dieser Gesellschaft leben
Mütter unevlicher Kinder und Prostttuirte ohne Zucht und
im freien Umgang mit jungen Personen, wozu sich häufig
noch Bewohner der Grafschaflsgefängnisse, Wilddiebe,
Vaganten Bettler und andere Individuen der schlechtesten
Klasse geselle». Häufig bemerkt man einzelne Blinde umherirren

uno nicht seilen hört man daS Toben eines Rasenden "
Das sagt ein Bericht über jene Armenhäuser in England
und Sie werde« zugeben, eS ist ungefähr ein Abdruck dessen,
was unsere Gemeindsspitel waren, — ein schrecklicher
Zustand. Deßhalb ist es natürlich, daß man schon im letzten
Gesetze so weil ging- zu sagen, schulpflichtige Kinder sollen
nicht in solche Anstalten aufgenommen werden. Ich könnte
Sie auch an die Erfahrungen erinnern, welche St- Gallen
in dieser Beziehung machie, das ziemlich viele Armenhäuser
dar. Der VerwaltnngSvericht spricht sich so aus, daß man
sieht, man würde dort eben so gern von diesen Anstalten
abstehen. „Ihr befriedigender Zustand — heißt es — hängt
nicht fast von der entsprechenden Beschaffenheit der Gebäu,
lichkeite» nach Lage, Raum und Einthcilung, sondern eben
so sehr von den zufälligen und so abwechselnden Persönlich,
keilen einer Zftmenbehörde, von Armenpflcgern und ganz
besonders von den Armeneltcrn ab." Sowohl die Berichte
von St. Gallen alS Luzern sagen, daß Alles von den Vor,
sichern abHange und daß, wenn eS am Vorsteher fehlr, das
Haus eine wahre Kloake werden kann. Die Ansicht, welche
ich über die Armenhäuser habe, besteht darin, daß man sie

dulde, aber nicht gerade befördere. Wir kommen zu Ziff. st,

welche von der Unterbringung der Kinder in Armenerzic.
hungSanstalten :c- spricht- Auch hier muß das Urtheil über
diese Anstalten festgestellt werden. ES kommt sehr viel darauf
an, ob man dieselben vermehren oder ob man bei dem stehen

bleiben wolle, was wir haben. Ich muß deßhalb nach den
Ergebnissen unserer Armenerziebungsanstaiten und nach dem

Urtheile fragen, welches sich über dieselben gebildet hat.
Die Ergebnisse find etwas zweifelhaft. Schon in verschic,
denen Zeitpunkten sprach man sich dahin aus, es zeige sich

je länger je mehr, daß in solchen Anstalten nicht ganz richtig
verfahren werde, eS sei mehr oder weniger eine Art Treib.
hauSerziehung, welche die Kinder dort erhallen, eine Er,
ziehung, die später nicht für die Lebensverhältnisse passe, in
welche solche Kinder gewöhnlich kommen. Ich fand deßhalb
in den Verhandlungen des Großen RatheS, daß Sie breits
auf dem Punkte waren, Halt zu machen. In England spricht
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man sich über solche Anstalten aus wie folgt: ^.Ein armes
Waisenkind, welches vom frühesten Alter an in einem Werk.
Hause erzogen und bloß im Lesen, Schreiben und Rechnen
bis zu seinem vierzehnten Jahre unterrichtet worden ist,
erscheint im Allgemeinen unfähig zur Erwerbung seines
Unterhalts durch Arbeit. Ein so erzogener Jüngling ist
verweichlicht, er besitzt kein Geschick zur Arbeit, er steht weil
gegen jene Kinder von Lobnarbeitern zurück, welche bei ihren
Eltern erzogen und frühe an Mangel und Arbeit gewöhnt
worden sind.» Sie sehen, man hat dort eine ähnliche Er.
fahrung gemacht, so daß man im Ganzen sagen muß, es sei
ein etwas zweifelhaftes System, es komme aueS auf diejeni.
gen an, welche einer Anstalt vorstehen. Ich machte mir im
letzten Jahre ein Vergnügen daraus, die verschiedenen An-
stallen in unserm Kanione, auch solche, die nicht dem Staate
gehören zu besuchen, und ich sah, daß ein wesentlicher Un-
rerschicd besteht, daß man nicht das Urtheil abgeben kann:
die Anstalten sind sehr gut, oder: sie sind nicht gut; sondern
mein Urtheil mußte sich dahin modifiziren: je nach den Ei.
geaschaften dessen, welcher die Aufsicht hat, ist die Anstalt
gut Bei diesem Anlasse kann ich nicht anders a S eines
großen Geschenkes zu erwähnen, welches dem Kanton Bern
durch einen seiner Bürger, durch den in Paris verstorbenen
Herrn Schnell gemacht wurde, indem er eine ArmenerziehungS.
anstatt und zwar in großartiger Weise stiftete. Ich kann
die Weisheit, welche der Mann dabei an den Tag legte, nur
bewundern. Nicht nur eine ArmenerziehungSanstalt, sondern
eine Art Rettungsanstalt soll errichtet werden und eS ist
dafür gesorgt, daß schon vom fünften Jahre an Kinder
aufgenommen werden, weil der Stifter von der Ansicht
ausging, die spätere Aufnahme führe nicht mehr zum Zwecke.
Gleichzeitig erinnere ich Sie daran, mit welcher Großherzig,
keit er seinen Kanton, seine Vaterstadt Burgdorf durch ein
schönes Legat beschenkt hat, und zwar Burger und Einsaßen,
obschon Herr Schnell Burger war. Ich glaubte eö ihm
schuldig zu sein, dieser Großherzigkeit, die mich tief ergriff,
hier zu erwähnen. WaS die RmungSanstalten betrifft, so

besteht gegenwärtig eigentlich nur eine solche, die Bächielen,
welche der gemeinnützigen Gesellschaft gehört. Es gibt zwar
noch eine andere Anstatt, die den Namen trägt, die Anstalt
zu Landorf, aber das ist keine Rettungsanstall, eine Anstalt,
die offen stehen muß, wenn ein Gericht einen jungen Men.
scheu dorthin verurthcill; eine KorrektionSanstall ist es für
Leute, welche dem Richter zugeführt werden. Schon das,
daß der Richter ein Kind zur Reicunz verurtdeilt, ist ein
Widerspruch an und für sich. Deßhalb ist diese Anstalt
durchaus nicht, was sie sein sollte. Wir haben also keine
eigentliche RcttUNgSanstalt, denn die Schülerklasse in Thor,
berg ist es noch viel weniger; dort befinden sich lauter Ver«
urtheilte, so daß es für Kinder mehr ein KrebSübel ist als
eine Wohlthai- Es bleibt mir noch der Hauptpunkt des § 9, die
Ziff. 2, zu besprechen übrig, sie handelt von der Vertyeilung
der Kinder unter die hablichcn Einwohner mit Entschädigung.
Ich muß den Ruhm und den guien Erfolg dieses Grund.
satzeS einem Gesetz überlassen, daS bereits in Kraft besteht.
Diese Versorgungsart der Kinder wurde im Jahre i86t
wieder reguiirl, gestützt auf jenes Gesey, wurde die Ver.
theilung der Kinder vielfach angewandt, und ich kann nur
sagen, daß sie fast allgemein Billigung und Anerkennung
gefunden hat. Diese Versorgungsari trug wesentlich zu
besserer Nahrung, Kleidung, Beaufsichtigung und Bildung
der Kinder, so wie zur bessern Erziehung derselben zur
Arbeit bei, während man solche Kinder früher den Tag über
nur Ziegen hüten ließ. ES ist auch wunderbar, welcher
Einfluß diese Verpflegungsmethode auf das gegenseitige Ver.
hältniß zwischen Pflegeltern und Kindern ausübte, wie sie

Gefühle weckt, die wir nicht genug beschützen können. Es
sind familiäre Verhältnisse, gegenseitige Bande entstanden,
die Sie in Erstaunen setzen, Bande, die für das ganze Leben
dauern. Ich kann Ihnen sagen, daß in Langnau, wo man
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mit dieser Verpflegungsart anfing/ manche Hausväter sagten:
wir lassen das Kind nicht mehr gehen, wir behalten es.

Eine Versorgungsart, die solche Ergebnisse liefert/ die nicht
nur Ersparnisse herbeiführt/ sondern Reich und Arm
vermittelt/ muß erhalten werden. Was die Versorgungsweise
im Besondern betrifft/ so wird eine Kombinirung mischen
den einzelnen Gemeinden stattfinde» / sie werden sich verständigen

und die Kinder werden je nach der zu verwendenden
Summe untergebracht. ES ist da ein Spielraum gegeben/
innerhalb dessin die Gemeinden stch nach Maßgabe der
Verhältnisse bewegen können. Die Vcrlbeilung der Kinder selbst

muß natürlich nach einer gewissen Ordnung stattfinde«/welche
ihren Ausdruck im Verpflcgungsreglemente finden wird/ das
jede Einwohnergemcinde aufzustellen hat.

Tscharner zu Kehrsatz erklärt/ daß er den Armen-
Häusern - wie sie bestehen/ nicht hold sei, weil sich an deren
Entwicklung eine Menge große Uebelstände knüpfe»; dagegen
empfiehlt er die Versorgung der Kinder, wie der § S sie

vorschreibt. Bezüglich der im Schlußsatze der Ziff. i ent-
hattenen Ausnahme wünscht der Redner, daß die Direktion
in den betreffenden Fällen nicht nur Ausnahmen bewilligen
könne, sonder» daß sie solche bewilligen soll und Verkost,
geldungen in einer andern Gemeinde nöthigenfallS anordnen
solle.

vr. v. Gonzenbach. Wir sind da bei einem Aitikcl,
der einer der wichtigsten des Gesetzes ist; ich ergreife aber
auch das Wort, weil er Bestimmungen enthält, zu denen ich
nie und nimmer stimmen kann. ES ist ein Artikel, der
meiner Ansicht nach beweisen sollte, daß der Grundsatz der
örtlichen Armenpflege Schwierigkeiten mit sich führt, die
Sie nicht überwinden können, und wobei Sie d n Zweck
des Ganzen opfern. WaS ist der Zweck dieses Gesetzes?
Sein Zweck besteht darin, Ordnung im Armcnweseo zu
schaffen. Um mir den Kindern anzufangen, baden Sie den
Zweck, dieselben so gut als möglich zu Bürgern zu erziehen
und die Gemeinden so wenig alS möglich dabei zu belästigen.
Nun sagt der § 9, die Verkostgeldung soll »innerhalb der
Gemeinde" staltfinden. Dieser Bestimmung kann ich nicht
beipflichten. ES ist ein Grundsatz der Nationalökonomie,
daß man nie örtlich verfahren, sonder» den KreiS erweitern
soll, und was im Verkehr, in der Industrie Rcg l macht,
soll auch bei der Erziehung, im Armenwesen Geltung finden.
Wenn Sie sagen, die Verkostgeldung müsse örtlich sein, so

wird sie schlechter und theurer ausfallen, das will der Herr
Berichterstalter nicht, aber es wird dazu kommen, daß man
sehr hart und ungerecht verfährt. Ich setze den Fall, es

stürzt bet den Eisenbahnarbenen in der Enge ein Gerüste
zusammen, ein Arbeiter, der dabei beschäftigt ist, verunglückt,
so wird er hier als Noiharmer auf den Etat gebracht. Nach
diesem Gesetze müssen die Kinder des Verunglückten, wenn
er stirbt, innerhalb der Gemeinde Bern verkostgeldet werden.
Wohin kommen diese Kinder? Nicht in die großen Häuser,
sondern etwa in die Länggassc oder an die Malte. Ich
glaube, dieser Grundsatz ist ganz falsch. Ich begreife gut,
wie der Herr Direktor dazu kam, weil die Oertlichkeil der
Armenpflege ausgesprochen ist. Glauben Sie mir, ich habe
bei diesem ganzen Armengesetze nicht die Armenverhältnisse
der Stadt Bern im Auge, sondern die Verhältnisse meiner
heimathlichen Gemeinde Wir wollen annehmen, der Mann
hat seine Familie in Muri, nun fragt es sich, wie man seine
Kinder versorgen könne. Er hat einen Bruder in St.
Immer, der Uhrenmacher ist und gerne ein Kind annehmen
würde, um es die Uhrenmacherci zu lehren. Das Gesetz
erlaubt e» aber nicht, daS Kind außerhalb der Gemeinde zu
versorgen. Ich stelle daher den Antrag, die Ziff. l auf
folgende Stelle zu beschränken: «durch freie Verkostgeldung
an wohlbeleumdeie, arbeitsame und verpflequngsfähige Leute",
— alles Andere zu streichen. Sie müssen doch Vertrauen

zu einem Gemeindrathe haben und ihm bei der Versorgung
solcher Leute freie Hand lassen. Den Kindern selbst ist nicht
geholfen, wenn alle in Bern bleiben müssen, während sie auf
dem Lande gut verpflegt werden können. Die Ziff. 2 enthält

einen der größten Eingriffe in das Familienrecht. Ich
weiß wohl, daß der Herr Berichterstatter sich auf das Gesetz
von l86i beruft. Ich habe in Muri auch einen solchen
Knaben, der mich dort nicht genirt, aber wenn ich ihn in
der Stadt haben sollte, dann wüßte ich nicht, wohin mit
ihm. Sie können im Gesetze nicht sagen, die Vertheilung
der Kinder geschehe »unter die hablichen Einwohner", sonst
wird eS zur doppelten Steuer ES ist eine doppelte Steuer,
die man dem Vermögen auferlegt. Da es heißt, die Ber-
theiiung geschehe »mit Entschädigung", so glaube ich, man
könne diesen Artikel streichen und eâ dem Gemeindrathe
überlassen, sich einzurichten, aber dann müssen Sie ihm größere
Bcrugnlsse geben. Der Staat hat nicht da» Recht, in das
erste beste Bauernhaus oder in da» Schloß des Retchen zu
dringen und zu sagen: du nimmst jetzt zudem Liebsten, waS
du hast, zu deinen Kindern, ein räudiges Schaf auf. Denn
unter Umständen gefährdet eine solche Familie eine An-
steckung — nicht des Körpers, aber der Sitten. Der Barer
hat das Recht zu sagen: nein, ich will nicht. Wenn eine
solche Srrenge nothwendig wäre, so würde ich nichts sagen,
aber Sie können eS anders machen. Für die Vertheilung
der Kinder auf die Güter bin ich, weil ihre praktische Er-
ziehung dabei am meisten gewinnt, aber so wie eS hier
vorgeschrieben wird, ist es entweder eine doppelte Steuer oder
ein Eingriff in das Familienrecht, den der Siaar sich nicht
erlauben darf. Ich wünsche daher in erster Linie die Streichung

der Ziff. 2, eventuell beantrage ich, derselben folgende
Fassung zu geben: „Wo die örtlichen Verhältnisse es
erlauben, durch Vertheilung der Kinder auf die Güter."

Geiß bühler. In Bezug auf daS erste Alinea muß
ich die Ansicht des Herrn Präopinanten theilen, weil die
Möglichkeit nicht gegeben ist, diese Bestimmung durchzuführen.

Wir z. B. haben Jahr für Jahr 96 Kinder auf den
Gütern, unsere Gemeinde ist in 48 Güter getheilt und jede»
Gut hat Jahr für Jahr 2 Kinder zu verpflegen. Wer möchte
noch verwalten, wenn die Gemeinden bei der ungeheuren
Last so gebunden find? Lasse man den Gemeinden einige
Latitüde. Der Herr Berichterstatter gab Ihnen ein Bild
der Entwicklung dieser Versorgung der Kinder, ich will
Ihnen ein anderes Bild geben. Ich kannte einen sieben-
undsiebzigiährigen Mann, der als siebenjähriger Knabe auf
ein Gut kam und auf demselben siebcnzig Jahre lang als
Knecht blieb; er war im Laufe der Zeit zu der Familie in
ein so vertrauliches Verhältniß gekommen, daß es ihm nur
in ihrer Gesellschaft behagte. WaS tbuc er? Einige Jahre
vor seinem Tode macht er auS der während seines Lebens
zusammengelegten Ersparniß von soa Kronen eine freiwillige
Schenkung an seinen Dienstherr» und sagt: ich habe diese
Summe hier verdient, mein ganzes Leben ist hier hinge,
gangen, ich gebe Euch dieses zum Geschenk! Solche Vcr.
Hältnisse sind der Erwähnung werih. Ich weiß, daß die
Güterbesitzer sich gerne gedulden, ein Kind im sieben-
ten Jahre anzunehmen, aber eS muß gesund und reinlich
sein. Daher möchte ich bei Ziff. 2 die Stelle: »von w—»7
Jahren" — ersetzen durch: „vom siebenten Jahre bis zur
Admission". WaS die sogenannten Spicel betrifft, so hat
daS Emmenthal traurige Erfahrungen damit gemacht, gün.
stiger gestaltete sich da» Ergebniß bei andern Armenanstalten,
wo sehr viel von der Direktion abhängt. ES ist schwieriger,
eine gute und geeignete Direktion zu erhalten alS eine
Million.

Trachsel stellt den Antrag, der Ziff. 2 folgende Fas.
sung zu geben: »durch Vertheilung der Kinder vom sechsten
Jahre an und von Personen über tS Jahren, die sich zu



dieser Verpflegungsart eigne«/ unter die hablichen Einwohner
und Liegen'chaflsbcsitzer mil Entschädigung." Das in AuS.
slcht gestellte DurchschnillSkostgeld findet der Redner nicht
hinreichend. Ferner möchte er das Aller der Schulpflich.
tigkeit deS Kindes mit dem Zeitpunkte, wo es versorgt werden
soll, in E'nkiang bringen, andererseits ader die Möglichkeit
geben, daß auch ältere Personen/ die fich zu dieser Verpfle.
gungsart eignen, auf die in Ziff. 2 angegebene Weise ver.
sorgt werden können.

Matt h yS. Ich that vor zwei Jahren ein Gelübde,
daS ich heure lösen kann. Herr v. Gonzenbach und andere
Mitglieder beantragen die Streichung der Worte „innerh -lb
der Gemeinde" bei Ziff. t; ich möchte diese Worte festhalten,
warum? Ich harte Gelegenheit, die frühere Armenpflege in
der Praxis zu beobachten, indem ich mich in einer Gemeinde
aufhielt, wo alljährlich eine große Summ- an Armeniellen
zusammengebracht weiden mußte. Wie ging es? Wenn ein
Armer zur Verd ngung ausgeschrieben war, so entlehnte
irgend eine Frau bet einer andern dieses und jcncS Klei-
dungöstuck, am Ende noch ein silbernes Göllerkettelein dazu,
um ErwaS zu scheinen, oder der Mann entlehnte bei be-
kannten Lruten, was ihm passen mochte, um ein hablicher
Bauersmann zu scheinen; er ging dann aus die Gemeinde
und erhielt das Kind oder die arme Person zur Verpflegung;
das nächste Jahr ging eS wieder so, man entlehnte sogar
für das verpflegte Kind bessere Kleider, um eS der Gemeinde
vorzustellen und diese glauben zu machen, es sei gut versorgt.
DaS R-iullai dieser NerpflegungSwelse haben wir gesehen.

Wir wissen, daß der Arme dem Armen zugetheilt wurde daß
der Charakter des Verpflegten nicht selten zu Grunde ging,
weil daS Kind statt zur Arbeit oft zum Bettel angehalten
wurde, zuweilen auch zum Hvlzauflesen, zum Stehlen von
Kartoffeln und Aepfeln. Warum war das möglich? Einer
der Gründe besteht darin, daß man den Gemeinden gestattet
hatte, mit ihren Armen umzugehen, wie sie wollten und
arme Kinder nach Belieben über die GemeindSgrenze zu
schicken. Ich kann dem von Herrn ». Gonz.nbach ange,
führten Falle einen andern gegenüberstellen. Meine Burger-
gemeinde Rutschelcn hatte einen zwanzigjährigen Mann ve»
kostgelbet, der gesunde Glieder hatte und Landarbeiten ver.
richten konnte, aber etwas schwach mir geist gen Fähigkeiten
ausgestattet war. Ein Bauer in Ursenbach nimmt den jungen
Mann unter gewissen Bedingungen an; man pflügt, Verarme
Mensch wird von einem Pferde geschlagen, »er Arm wird
ihm entzweigebrochen; waS tritt ein? Der Unmensch, bei
welchem der junge Mann war, brauchte diesen sieben Wochen
lang mit gebrochenem Arm zur Landarbeit; eS bildet sich

am Arm ein falsches Gelenk, der Krebs tritt hinzu, der
Arme wird in die Insel gebracht, die Amputation finder
statt, ader obgleich die Operation gelungen war, starb der
junge Mensch dennoch kurze Zeit darauf, weil der KrebS
den Knochen deS ArmS vollständig aufgefressen und die Brust
angegriffen halte. AlS ich bi-se Thalsache erfuhr, that ich
das Gelübde, mich gegen die Verpflegung außerhalb der
Gemeinde auSzusprechen, sobald sich ein Anlaß dazu biete,
denn wenn der betreffende junge Mann in der Gemeinde
geblieben wäre, so wäre Vorsorge zu dessen Heilung getroffen
worden. Deßhalb stimme ich zu Ziff. 1, wie sie vorliegt.
In Fällen, wie Herr v. Gonzenbach einen anführte, wird
die Bevörde schon die nöthige Einsicht haben. Hinsichtlich
deS Alters der Kinder glaube ich, man könne auf 6—7 Jahre
herabgehen, dagegen möchte ich, um einem allzu häufigen
Wechsel deö VerpflegungSoites vorzubeugen, eine Ergänzung
der Ziff. 2 in dem Sinne beantragen, daß die Dauer der
Verpflegung nicht auf weniger als ein Jahr beschränkt
werden dürfe, damit man die Garantie habe, daß ein Kind
wenigstens während dieser Zeit die nämlichen Pflegeltern
habe und die gleiche Schule besuchen könne.

Tagblalt des Große» Rathes t»a«.
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Gfeller von Signa». Ich glaube, mehrere Redner
haben sich darin geirrt, daß sie den h 9 so auffaßten, als
beziehe er sich nicht nur auf die Versorgung der Noiharmeu,
sondern auch auf die Versorgung der Dürftigen. D»S ist
nicht der Fall. Der § 9 bezieht sich einzig auf die Noth-
armen, wie die Dürftigen versorgt werden sollen, sagt d r
§ 46. Die Gemeinden sind nicht gezwungen, ihre Armen
nach allen >m vorliegenden Paragraphen vorgeschriebene»
Arten unterzubringen; daS wird sich nach den örtlichen Vev.
hällllissen richten, die eine Gemeinde wird von allen di sen
Versorgungsarten Gebrauch machen, die andere nur von ein-
zelnen derselben. Ich habe noch keinen Vorschlag gehört,
der besser wäre als der Paragraph. Nur möchte ich den
Herrn Berichterstatter fragen, ob eS nicht zweckmäßig wäre
und zum ganzen System paßte, wenn der Nachsatz »er Ziff. l
gestrichen würde Wenn nicht ganz besondere Gründe für
die Beibehaltung dieses Satzes sprechen, so möchte ich den.
selben streichen. Ich halte dafür, wenn man denselben bei.
behält, so zerstört man das System, man bringt Verwirrung
in die Sache. ES läßt sich dann die Frage aufwerfen:
wenn e » Armer außerhalb der Gemeinde verdingt wird,
wooin gehört er im folgenden Jahre, wenn der Armenetat
erner Revision zu unterwerfen ist? Ich halte dafür, konse-
quenl'r Weise mußte der Betreffende dann der Gemeinde
zugetheilt werden- wo er verdingt ist. Ich irage daher auf
Streichung des Nachsatzes der Ziff. t an. Herr v. Gvnzen.
bach ist mit dem angeführten Beispiel eines Eisenbahnarbci.
terS im Irrthum denn wenn ein solcher Arbeiter momentan
arbeitsunfähig wird, so kommt er auf den Etat der Dürf.
tigen, nicht auf denjenigen der Noiharmen Von anderer
Seile wurde darauf angetragen- die Kinder schon vom sechsten
Jahre an auf die Guter zu vertheilen. Hicvor möchte ich
warnen. Sie mögen die Einrichtung treffen, wie Sie wollen,
so werden Sie anerkennen, daß die Veuveilung der Kinder
auf die Einer eine Last, nichiS anderes alS eine versteckte
Teue ist, und weil ich mich davon überzeugt habe daß eS

eine Last ist, so möchte ich sie nicht zu groß machen. Grund-
sätzlich bin ich für diese Versorgungsart, ich ziehe sie den
Erziehungsanstalten vor, weiche enorme Summen kosten, ohne
daß man dabei den Zweck erreicht. Ich ,ah die schönsten
Resultate dieser Berpflegungswcise, aber ich möchte davor
warnen, sie zu mißbrauchen.

v. Vüren. Es ist natürlich, daß die Armenpflege von
verschiedenen Seiten tn'S Auge gefaßt wird, deßhalb stelle
ich mich nichi auf einen allgemeinen Siandpunkr, sondern

-auf denken gen, weicher mir zunächst liegt, auf den Stand-
punkt der städtischen Armenpflege. Ich kann nicht verhehlen,
daß nameutiich die in j 9 vorgeschriebene Venheilung der
Kinder bet nur große Bedenken erregte, doch halte ich sie

nicht für so schivlcrlg, wie es von anderer Seile befürchtet
wird. In Bezug auf daS Obligatorium ist diere Last eine
neue, in Betreff der Freiwilligkeit haben wir darin bereits
Erfahrungen gemacht. ES liegt sehr viel GuccS in diesem
Artikel, namentlich in der Z ff. 2, aber eS kommt viel auf
die Anordnung an. Ich stelle mir die Sache so vor, daß
man nicht sagen wird: das Kind muß fünr Monate zu diesem
Grundbesitzer, dann ein paar Monate zu einem andern u. s. f.,
diese Verpflegung»»« wäre ein- durchaus verwerfliche, son.
der» daS Kind soll längere Zeit am nämlichen O>te sein.
Ich glaube nun, die Versorgung und Erziehung eines K'Ndes
weide besser gelingen, wenn mecrcre Gcmcindseinwohncr sich

vereinigen, um dasselbe zu überwachen, als wenn ein Auf.
scher >0—20 Kinder verkostgclden muß. Aber um dieses zu
bewerkstelligen, müssen wir bei Ziff. t nicht so das Thürleiu
zuschließen, wie namentlich Herr Gfeller eS will. Wenn
man ein armes Kind 4—s Einwohnern zuweist, so kann
man ihnen nicht zumuthen- daß sie eS in ihrer Familie Hal-
ten, eS ist oft nicht möglich, unter gewissen Verhältnissen
sogar für daS K<nd nachthe>ug. Die städtischen Verhältnisse
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sind eben verschieden von den Verbältnissen auf dem Lande.
Kommt das Kind zu der Familie selbst, dann eignet es sich

Gewohnheiten an, die cS im spätern Leben nicht mehr be-

friedigen kann; oder wenn es unrer die Dienstboten kommt,
so wâe dieß die schlimmste Versorgungsart. EtwaS ganz
Anderes ist eS, wenn das Kind auf einem Hofe versorgt wird.
Ich stelle den Antrag, bei Ziff. t die Worte: „namentlich
wo es der Gesundheitszustand eines Armen erheischt" — zu
streichen. Bei Ziff. 2 würde ich nach dem Worte „Kinder"
einschalten: „welche sich dazu eignen"; im Uebrigen stimme
ich zum Artikel.

Gfeller zu Wichtrach möchte nicht unbedingt die
Dauer der VcrpflegungSzeit auf ein Jahr beschränken, da
Todesfälle und andere Umstände eintreten können, welche
eine Aenderung der Familtcnverhältnisse herbeiführen.

Fried li. Ich könnte durchaus nicht zum § 9 stimmen,
wie er vorliegt. Ich möchte zu bedenken geben, wohin es

führt, wenn alle Arme in der Gemeinde verkostgcldet werden
sollen. Es gibt so kleine Einwohncrgemcinden. in denen nur
4—6 Häuser sind; die Gemeinde hat vielleicht 10 Arme zu
vcrkostgelden; wohin würde daö fuhren? ES wäre gegen
die Versassung, den Leuten eine solche Last aufzuerlegen.
Warum soll man verbieten, die Kinder anderswo zu versor-
gen? Ich darf eS fast nicht sagen, aber das Verbot, die
Kinder außerhalb des alten Kantons zu versorgen, dünkt
mich fast ein Unsinn, währenddem man anerkennt, daß der
neue Kamonstheil ein besseres System im Armenwesen hat.
Herr Mallhys führte uns ein grelles und empörendes Bei-
spiel an, aber eS hätte in seiner Gemeinde auch begegnen
können. Ich weiß nicht, ob dort nicht auch schon begegnete,
daß man einen Knaben an d n Beinen aufhängte. Wenn
maw die Kinder bessern will, so muß man sie an geeigneten
Orten versorgen, sei die Verfassung da oder nicht. Es gibt
noch ein höheres Gesetz: man muß die Kinder nehmen oder
sie verhungern lassen, und läßt man sie langsam verkümmern,
so wäre es besser, sie auf andere Weise von der Welt zu
thun. Ich möchte daher eine Ausnahme in dem Sinne
gestatten, daß die Gemeinden mit Zustimmung des Armen-
Inspektors auch außerhalb ihres Bezirks Arme verkostqeldcn
dürfen. Bei den Kindern möchte ich dagegen nicht weiter
herabgehcn als bis zu», achten Jahre. Endlich ist nichts
gesagt von erwachsenen Leuten, die oft auf die Güter vertheilt
werten und sich wohl dabei befinden. Ich wünschte in dieser
Beziehung eine Ergänzung deS Artikels.

Steitler. Ich erkläre zum voraus, daß ich mit der
bei Zlff. 2 vorgeschriebenen Verpflegungsweise der Kinder
grundsätzlich einverstanden bin, dagegen scheint mir der
Wortlaut des Artikels zu bindend. Ich erinnere mich gar
wohl, daß im Jahre t8si, alS eS sich um die Aufnahme
dieses Grundsatzes handelte, sich Bedenken äußerten, wir
kommen wieder tn ein Obligatorium zurück, und um daherige
G-fahren zu vermeiden, wurde damals eine Schranke ins
Gesetz aufgenommen, die ich hier vermisse. Im Gesetze von
r86t heißt es: „Einstweilen ist da, wo das Bedürfniß es
erfordert, und die Gemeinde eS verlangt, die Verlegung der
zu verkostgeldenden Kinder von ö—17 Jahren auf die Lie-
genschafien, auf das bisher armentcllpfltchtig gewesene
Vermögen sowie auf die bisher tellpflichtig gewesenen Gewerbe
nach Maßgabe einer billigen Taxvcrgütnng in Folge von
VerpflegungSregleiN'Nten, welche der Gulheißung der Direktion
des Innern bedürfen, zu gestatten." Also wo die Umstände
es nicht gestatten und die Gemeinde es nicht verlangt, kann
man diese nicht zwingen. Man ging von der Anficht auS,
in dieser Fassung widerstreite es der Verfassung nicht. Die
Ziff. 2 deS h 9 ist aber ganz kategorisch, und schreibt diese
ÄersorgungSart der Kinder auch da vor, wo die Verhältnisse
es nicht gestatten. Was ist daS anders alS die obligatorische

Unterstützung? ES gibt Fälle, wo diese Vertbeilung der
Kinder zweckmäßig ist, aber es gibt auch Fälle, wo sie nicht
z veckmäßig ist. So werden Sie vielen Einwohnern hiesiger
Stadt, den BundeSräthen, eidgenössischen Beamten, den
Regierungsräthen nicht zumuthen, daß sie sogenannte Güter-
bubcn zu sich in'S HauS nehmen. Ich gehöre auch zu den
Grundbesitzern, welche solche Knaben zur Verpflegung haben,
und ich habe sie gerne, aber wenn man mir sie in die Stadt
anstatt nach Köniz schicke» würde, dann wollte ich lieber
einige hundert Franken zahle». Ich möchte noch das
Verhältniß dcr Küher berühren, denen man solche Güterbuben
gibt, sie ziehen mit ihnen auf die Berge; aber wie soll es
im Winter gehalten sein, wenn sie in die Ebene ziehen,
sollen die Kinder andern Gemeinden zur Last fallen? Ich
erwähne dieses Verhältnisses, weil deßhalb schon Streitig-
keilen entstanden sind zwischen dem Küher, dem Eigenthümer
des BergeS und der Gemeinde. Dcr Küher nimmt den
Knaben nicht ungerne, aber dem Bergeigenthümer wird daS

Kostgeld verrechnet und so der Berg für ihn enlwerther.
Es ist eine neue Last, die viel drückender ist alS die frühere
Armentelle. Ich stelle daher den Antrag, gestützt auf das
Gesetz von lS6t, bei Ziff. 2 die Stelle einzuschalten: „da
wo die Verhältnisse es zulassen und der Gemeindrach eS

verlangt." Endlich möchte ich den Gemeinden ebenfalls die

Freiheit lassen, ihre Armen auch außerhalb der Gemeinde
zu verkostgclden, wo cS zweckmäßig erscheint. Will man
aber bet Ziff. t die Worte „innerhalb der Gemeinde" nicht
streichen, so beantrage ich, denselben vorzusetzen: „in dcr
Regel."

Trach sel bestreiket die Ansicht, daß Kinder, welche in
einer andern Gemeinde verkostgeldet werden, im folgenden
Jahre auf den Armenetat dieser Gemeinde fallen; ferner
beantragt der Sprechende, um verschiedenen Wünschen über
die Versorgung der Armen Rechnung zu tragen, den Eingang
des § 9 dahin zu ergänzen: „nach einem von der Gemeinde
zu erlassenden R glemente, welches der Genehmigung der
Direktion deS Innern, Abtheilung Armenwcsen, unterliegt."

vr. v. Gonzenbach erklärt, daß er sich in Betreff
der Ziff. 2 mit dem Antrage deS Herrn Sletilcr vereinige
und beharrt im Uebrigen auf seiner im ersten Voium gcäußer-
ten Anficht.

MatthyS beruft sich auf die Erfahrung, daß eS besser

sei, die Armen in ihrer Gemeinde zu versorgen, weil die
Gcmeindsbehördcn die Verhältnisse besser kennen und eine
gehörige Aufsicht geübt w.rden könne. Gegenüber Herrn
Friedli erklärt der Redner es alö eine schlechie Handlung,
ihm Handlungen vorzuhalten, für die er in keiner Weise
verantwortlich gemacht werden könne.

Das Präsidium spricht die Ueberzeugung auS, daß

Herr Friedli Herrn MatthyS nicht habe beleidigen wollen,
und mahnt von verletzenden Ausdrücken ab.

Friedli erklärt, er habe Herrn MatthyS durchaus nicht
beleidigen wollen.

Herr Berichterstatter. Die Ziff. 3 und 4 und der
Schlußsatz deS § 9 blieben unangefochten, dagegen wurden
gegen die Ziff. ì und 2 verschiedene Einwürfe gemacht, auf
die ich nun antworten werde. Bei Ziff. i wurde zunächst
der Grundsatz angefochten, daß die Vcrkostgeldung der Armen
„innerhalb der Gemeinde" stattfinden soll; auf der andern
Seite wurde dieser Grundsatz festgehalten und ein Antrag
zu Erweiterung deS Nachsatzes gestellt. ES bandelt sich also
um die Frage: soll denn in gar keiner Weise eine Grenze
gezogen werden, innerhalb welcher die Verkostgeldung eines
Armen stattfinden darf? Soll es jeder Gemeinde freistehen,



ihre Kinder wieder durch das ganze Land zu verkostgeldeu?
Diesem Grundsätze stehen in armcnpflegerischcr Beziehung die
gewichtigsten Bedenken entgegen. Sie haben soeben gehört,
wie unsicher dadurch die gute Versorgung cineS Kindes wird;
es wurde Ihnen gesagt, wie irgend ein Weib, ein Mann
2—Z Stunden weit entfernt herkommen und sich um die
Verkostgeldung eines Kindes bewerben kann, Leute, bei denen
daS Kind gar nicht versorgt ist. Es wurde erklärt, daß
daraus sehr große Mißbräuche entstehen, daß diese Verkost,
geldungen außerhalb der Gemeinde sehr dazu b-itrugen, den
Kindern eine schlechte Erziehung zu gebe», daß arme Leute
solche Kinder übernahmen, um sie zum Bettel zu benutzen.
Abgesehen von allem Andern, abgesehen vom Systeme selbst,
mußte schon seil längerer Zeit eingesehen werden, daß diese
Art der Verkostgeldung unzweckmäßig sei und daß man darauf
halten müsse, die Kinder in der Gemeinde selbst zu versorgen.
Ich kenne Gemeinden, die ihre Kinder selbst unier der Herr,
schaft des bürgerlichen Systems nicht auswärts verkostgclden
wollten, um eine gehörige Aufsicht zu üben. Viel wichtiger
ist dieß noch bei dem Systeme der örtlichen Armenpflege.
Nun verlangt man, daß eine mildernde Bestimmung in daS
Gesetz aufgenommen werde, und Herr v. Gonzcnbach suchte
an einem Beispiele nachzuweisen, daß das Gesetz, wie eS

vorliegt, hart-sei. Er brachte aber verschiedene Irrthümer
an. Einmal ist die Voraussetzung, daß die Anstellung eines
EisenbabnarbeiterS gerade die Niederlassung desselben und
seiner Familie mit sich bringe, nicht richtig. Ich habe mich
über die Verhältnisse solcher Arbeiter an Ort und Stelle
wohl erkundigt und zwar bei Anlaß der Gnrbenkorrektion,
wo viele Arbeiter beschäftigt waren. Da vernahm ich, die
meisten kommen von umliegenden Ortschaften an die Arbeit
und kehren von derselben an ihren Wohnort zurück; eS wurde
mir versichert, daß diese Beschäftigung nicht wesentlich die
NiederlassungSverhälrnisse modifizire. In Betreff der
Eisenbahnarbeiter insbesondere muß ich daran erinnern, daß die.
selben an einer für sie gegründeten Kasse Theil nehmen, daß
die Baugeftllschaften die nöthigen Vorkehren treffen, daß
man von diesen ganz gut verlangen kann, sie sollen die Ar.
beitcr für den Fall des Unglücks sicherstellen. Und das
geschieht, die Centralbadngesellschaft hat ihre Krankenkasse,
aus welcher solche Arbeiter unterstützt werden. Aber gesetzt,
dieß wäre nicht der Fall, so käme ein solcher Arbeiter unter
die Armenpflege der Dürftigen. Hat er einen Bruder, der
Uhrenmacher in St. Immer ist, so versteht eS sich von selbst,
daß man ihm ein Kind zuschicken kann wenn er cjneS will.
Ich muß mich also gegen die Streichung der Worte „inner,
halb der Gemeinde" anösprechen, und selbst den „Unsinn",
wie Herr Friedli es nennt, auf mich nehmen. Was die
übrigen Anträge betrifft, welche den Zweck haben, die Be.
stimmung unter Ziff. t zu mildern, so wurden die hier
geäußerten Bedenken auch im Regierungsrathe vorgebracht; sie

führten dazu, daß der Nachsatz: „in besondern Fällen" :c.
aufgenommen wurde. Die Behörde glaubte, der Paragraph
enthalte nun Alles, waö nöthig sei und billiger Weise ge.
fordert werden könne. Namentlich glaubte man dadurch
solchen Fällen, wo z. B. die GesnndheitSoerbällnisse eines
KindeS et erheischen, Rechnung tragen zu sollen; deßhalb
wollte man die Aufmerksamkeit der betreffenden Direktion
auf diesen Punkt hinweisen. Den Antrag, eS solle unter
Umständen dieser Behörde gestattet sein, die Verkostgeldung
eines Kindes auch außerhalb der Gemeinde „anzuordnen",
kann man ve-schieden auslegen. Wenn cg sich um ein miß.
ralhencS Kind handelt, so kann ich dessen Verpflegung an
einem andern Orte befehlen, wenn ich zahle, aber ohne zu
zahlen, wird man da kaum befehlen können. Auch bei der
Versorgung gebrechlicher Greise in Anstalten wird man durch
eine Spende zu Hülfe kommen müssen. Wenn der Antrag
diesen Sinn hat, so glaube ich, er sei nickt nothwendig, weil
er etwas betrifft, das sich in der Administration von selbst

versteht. Ich halte also die Ziff. t fest, wie sie ist, und be-

2SS

merke nur noch gegenüber Herrn Stettler, daß die von ihm
beantragte Einschaltung der Worte „in der Regel" nicht
nothwendig ist, da ein Nachsatz sagt: »in besonder» Fällen"
u. s. w. Noch mehr Anfechtungen hat die Ziff. 2 erlitten;
ich kann die bezüglichen Anträge ausscheiden in weniger
wichtige und wichligore. Unier die erster» gehört der
Antrag, die AlterSbczeichnung von t? Jahren durch die Worte
«bis zur Admission" zu »seyen. Gab ich früher diese
Modifikation zu, so muß ich sie auch hier zugeben. WaS die
Bemerkung betrifft, daß nur gesunde Kinder verkostgeldet
werden dürfen, so versteht sich dieß erstens von selbst, zwei.
tenS heißt eS am Schlüsse des j s, daß die Gemeinden Ber.
pflegungsreglemenre aufzustellen haben, welche die nähern
Bestimmungen über die Verpflegung der Kinder enthalten
werden. UebrigenS wird die obere Behörde gewisse Punkte
feststellen, welche jedes Reglement enthalten soll. Herr
Trachsel möchte bis zum sechölen AlterSjahr der Kinder her.
abgehen. Der Regierungsrath glaubte, daS Alter von 10
bis t? Jahren sei daS rechte Verhältniß, indem er von der
Ansicht ausging, zu tief dürfe man auch nicht gehen, sondern
es sei mit der Versorgung der Kinder auf taS Alter Rück,
ficht zu nehmen, wo eine gewisse Arbeitsfähigkeit beginne;
im frühern Alter müsse die freie Versorgung helfen. Zu den
wichtigern Anträgen gehört derjenige des Herrn Sltttler,
dessen Motivirung nicht so gehalten war, daß er dem Grund,
sayc selbst zu nahe träte, im Gegentheil, Herr Stfttler er.
klärt sich mir Ziff. 2 grundsätzlich einverstanden, aber er
sagt, die Bestimmung, daß selbst da. wo die Verhältnisse es
nicht gestallen, die Vertheilung der Kinder in der angedeu.
teten Weise stattfinden musse, sei zu bindend, der Verfassung
entgegen. Ich glaube, dafür vollständig gesorgt zu haben,
wenn ich sagte: jeve Gemeinde entwirft ein VerpflegungS.
reglement, jede Gemeinde richtet sich nach ihren Verhältnisse«
ein. Eine Gemeinde wird die BerpflegungSart unter Ziff. t
weglassen, eine andere vielleicht diejcnenige unter Ziff. 2,
eine dritte diejenige unter Ziff. 3 u. s. f., jede nach ihren
Verhältnissen, — nur darauf muß die Behörde haften, daß
in den Vepflegungsreglemenren gewissen Punkten entsprochen
werde; eine Modistkation ist also nicht nöthig. Hier muß
ich die Verhältnisse der Stadt Bern berühren. Es freut
mich, auö dem Munde des Herrn v. Büren zu vernehmen,
daß er die Sache nicht für so schwierig Halle, wie Andere.
Ich glaube das auch. Es ist sicher ganz unrichtig, wenn
man glauht, eS werde in Bern nicht gehen; es geht in Bern.
Ich bin eS der Scadc Bern schuldig, hier zu erklären, daß
auf Bern eigentlich gezählt werden kann, wenn es auf die
Armenpflege ankommt. Ich erinnere Sie daran, daß schon
der verstorbene Herr Professor Fucrer in dieser Beziehung
sehr liberale Grundsätze ausgesprochen hat. Ich bin eS Bern
schuldig, zu sagen, wenn man für die Armenpflege an seine
Thüre klopft, daß Bern den Ruf seiner Wohlthätigkeit ge.
wahrt har, es wird ihn ferner wahren, und Herr v. Gon-
zenbach ist im Irrthum, wenn er sagt, die Berner werden
die armen Kinder an die Länggasse, an der Malte verkost,
gelden, nein, ich kann Sie versichern, in Bern versorgt man
die Kinder viel besser. Das ist Bern'S Charakter, er ist in
diesem Punkte glänzend und hochverzig. Eine fernere Mo.
difikauon betrifft die Dauer der Verpflegung. Ich bin damit
einverstanden, daß die Dauer der Verpflegung nicht zu kurz
sein soll, aber ich glaube, man dürfe eS auch hier den Re-
glemcntcn überlassen. Dasselbe gilt von dem Vorschlage, daß

nur Kinder, „die sich dazu eignen", verkostgeldet werden sollen.
Der Herr Antragsteller hat sich gegenüber Andern auf den
Takt und den Verstand der Gemeinden berufen; sie werden
wissen, was sie tbun, und man wird denselben nicht ein
Armuthszeugniß ausstellen wollen. Als erheblich gebe ich
hingegen die Einschaltung der Worte „und LiegenschaftS.
bescher" nach „Einwohner" zu. Im Uebrigcn empfehle ich
Ihnen den Paragraphen zur Genehmigung.
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Gfell er von Signau zieht seinen Antrag zurück. Fünfte Sitzung.

Abstimmung.

Für den 5 9 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die Ziff. 1 nach Antrag des Regie.

rung S ratheg 69 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn », Gonzenbach

(die Stelle: „innerhalb der Gemeinde"
— bis: »bewilligen- — zu streichen) 78 „

Damit fallen die Anträge/ welche eine Mo.
difikation dieser Stelle bezweckten, dahin.
Für den ersten Antrag des Herrn Stettler S8 „
Dagegen SS „
Für den zugegebenen Antrag dcS Herrn

Trachsel (Einschaltung der Worte:
„und Liegenschafisbesitzer") Handmehr.

Für den zugegebenen Antrag des Herrn
Geißbühler (Ersetzung der Worre:
,/bis zum t?ten AlterSjahre" — durch:
,/bis zur Admission") „

Für Beibehaltung deS zehnten AltcrsjahrS in
Ziff. 2 nach Antrag des RegierungS.
rath es Mehrheit.

Für ein tieferes AlterSjahr Minderheit.
Für den Antrag des Herrn MatthyS (die

VerpstegungSdauer betreffend) Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Für den Antrag dcS Herrn Trachsel (be-

treffend die Vertheilung Erwachsener
auf die Güter) Minderheit.

Dagegen Mehrheit.

Freitag den t9. Christmonat tS5K.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Eniscvuldigung: die Herren Berger, Cboppart,
Ganguillei, Hasleoacher, Karrer, Lehmann, Johann; Marquis,
Morgenihaler, Niggeler, Parrat, Rätz, Scholer, Siegen,
thaler, v. Werdr; ovne Entschuldigung: die Herren Carrel,
Girardin, v. Grafenried, Krimatlre, Hermann, Herren,
Kanziger, Koller, Methöe, Prudon, RöthliSberger, Gustav;
Rubin, Schären, Johann; Scheidegger, Schnceberger, Setler,
v. Steiger, v. Stürier, ». Tavel, Tièche, Theurillat,
v. Wattenwyl, Wißler und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daö Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: Z Uhr Nachmittag». Daö Präsidium zeigt an, daß vom Zentralkomite für
die jurassisch en Eisenbahnen, dessen Präsident Herr
Stockmar und Vizepräsident Herr Carlin ist, ein Kon.
zessionsbcgehren für Erbauung eines jurassischen
Eisenbahnnetzes eingelangt ist. Dieses Gesuch wird dem
Regierungsrathe zur Begutachtung überwiesen.

Der Redaktor:

Fr. Fasibind.
Hierauf wird verlesen:

t) Folgender Anzug:
.Die unterzeichneten Großräthe pflichten dem von einigen

Herren Kollegen vor einiger Zeit eingegebenen Anzüge, der
zum Zwecke hat, die Besoldung der Herren RegierungS.
räche zu e> hohen, bei und stellen den wettern Antrag, daß
da» ganze Besoldungsgesetz der öffentlichen Beamten im
gleichen Sinne revidirr werden möchte.

,,E>ne GroßralhSkommission von sieben Mitgliedern soll
diese Angelegenheit untersuchen und sachbezügliche billige
Anträge hiever bringen.

„Die Gründe, die uns hiezu bewegen, sind kurz folgende:
1) daß die Besoldungen, der cidgenössiichen Beamten bedeu-
tend höher sind al» diejenigen der kantonalen Beamten;
2) daß die Vorsteher vieler industrieller Unternehmungen,
Handels, und Berufsgeschäfte vortheilhafter gestellt sind, und
daß die Eisenbahnen, Kreditbanken ». die Besoldungen für
ihre Angestellten ebenfalls vortheilhafter und höher stellen
alS diejenigen der KantonSbeamten; Z) daß dadurch die
fähigsten und tüchtigsten Kräfte dem Kantonsdienst entzogen
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werden; 4) daß die AmtSdauer der Beamten nur vier Jahre
lang gesichert ist; Z) daß der Große RathLMübe hat. selbst
die einträglichsten Stellen mit tüchtigen Männern m besitzen;
«) daß der Staatsdienst kein dorneoloser Dienst ist; 7) daß
die Forderungen in Bezug auf Bildung und Befähiguna der
Staatsbeamten von Jahr zu Jahr höher gestellt werden;
«) daß die HauShaltungökosten von Tag zu Tag höher zu
stehen kommen; 9) daß nicht alle Bürger des Kantons in
der Lage sind, für Gort und Vaterland Staatsdienste leisten
zu können.«

Bern, den is, Dezember I8i6.
Unterzeichnet: Gfeller von Signau, Fenne, Sigri,

Brandt-Schmid, Probst, Paulet, S. Geiser, Bessire, Scßlcr,
L. Jaquel, G. Moier, Revel, Charmillot, Carlin, Plüß,
Bützbcrger, D. Geiser.

Vorschlag deS RegierungSratheS:
1) Herr Großraih Oberst Tcuscher von Thun.
2) Herr Fürsprecher Fr. Moser daselbst.

Von i7S Stimmen erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Monnard tv6
„ Teuscher 66
» Jndermühle 3

» Moser 4

Erwählt ist somit Herr Monnard, Regierungsstatt.
Halter zu Aarberg.

2) Mahnung des Herrn MatthyS, mit dem Schlüsse,
die betreffende vorberathende Behörde möchte gemahnt
werden, über das seil längerer Zeit bei dem Großen Rathe
hängige Rechtsgeschäft zwischen Joh. Gchürch, Bäcker,
meister in Bern, und dem hiesigen Gemeindeiach Bericht zu
erstatten und sachbezügliche Anträge zu stellen.

Das Präsidium bemerkt, der verlangte Bericht der
vorberathenden Behörde liege bcreiiS vor, so daß der Gegen-
stand an die Tagesordnung gesetzt werden könne, sobald die
Erledigung der vorliegenden wichtigen Geschäfte es gestatte.

3) Mahnung des Herrn Gfeller von Signau, be-
treffend die Erledigung seines AnzugeS über die Frage, ob

nicht eine amtliche Messung für daS außer den Kanton
zu verkaufende Holz einzuführen sei.

Das Präsidium bemerkt, daß die Anträge deS Re-
gierungsrathes über den fraglichen Anzug schon seit dem

Juni vorliegen.

Wahl eines Gerichtspräsidenten von Konol-
fing cn.

Borschlag der Amtswahlversammlung:
t) Herr I. Möschberger, AMtsnotar, in Worb.
2) Herr Chr. Waber, Amtsrichter, m Kiesen.

Vorschlag deS ObergerichteS:
1) Herr G. Herrmann, Fürsprecher, in Bern.
2) Herr Fürsprecher Amiiuy in Bern-

Von i75 Stimmen erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Möschberger t»s
» Herrmann 27

„ Waber Z

„ Amstutz S

Leer t

Erwählt ist also Herr AmtSnotar Möschberger in
Worb.

Tagesordnung:

Entlasfungögesuch d«S Herrn Regierungsstatt.
Halter Dennler in Thun.

Der Antrag des RegierungSratheS geht dabin, dem

Herrn Dennler die verlangte Entlassung von der Stelle eines
RegierungSstatthalterS in Thun in allen Ehren und unter
Verdankung der geleisteten Dienste zu ertheilen.

Der Große Rath genehmigt diesen Antrag ohne
Einsprache durch da« Handmehr.

Wahl zweier Mitglieder des schweizer. Stände-
ratheö für das Jahr ts«?.

Erstes Mitglied:
Von t?o Stimmen erhaltenem ersten Wahlgange:

Herr Niggeler, Fürsprecher 97

» Boivi«, Oberrichter »1

» Schenk. Rcgièrungsrath 16
Brunner, „ 7

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist somit Herr Fürsprecher Niggeler in Bern

Wahl eines RegierungSstatthalterS von Thun.

Borschlag der Amtswahlversammlung:
«) Herr S. Monnard. RegierungSstatthalter von Aarberg.
2) Herr Chr. Jndermühle, AmrSnoter zu Amsoidingen.

Tagblatt des Große» Nathes l«so.

Zweites Mitglied:
Boa 17S Stimmen erhalten im ersten Wahlgange

Herr Schenk, Regierungsrath es
Boivi», Oberrichter 06
Rössel, Gerichtspräsident 27

» Brunner, RegierungSrath 6
4V
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Die übrigen Stimmen zersplittern sich. Da dieser
Wahlgang kein definitives Ergebniß lieferte, so wird zum
zweiten Mahlgang geschrillen.

Bon 179 Stimmen erhalten im zweiten Wahlgange:

Herr Schenk 9i
n Boivin' st

Rössel Z

Brunner 1

Erwählt ist somit Herr RegierungSraih Schenk in
Bern.

Wahl eines Majors der Scharfschützen.

Auf den Vorschlag der Militärdirektion und des

RegierungsralheS wird im ersten Wahlgange mit 9?

von 122 Stimmen ernannt:

Herr Jakob I mob erste g von St. Stephan, in He»
zogenbuchsec, Hauptmann in der Scharfschützen Reserve.

Wahl eines KantonskriegSkommissärS.

Der RegierungSratb schlägt in Uebereinstimmung

mit der Milirärdireknon vor: Herrn Peter Braband
von Grindelwald, GarnisonSadjmant in Bern.

Von 141 Stimmen erhalten im ersten Mahlgange:

Herr Braband, der Vorgeschlagene 85

„ Schorer, Oberstlieutenant 29

„ Diezi bisheriger KriegSkommissär tZ

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist also Herr GarnisonSaNutant Braband in

Bern.

Wahl eines OberinstruktorS und Garnisontkom-
Mandanten von Bern.

Der RcgierungSrath beantragt in Uebereinstimmung
mit der Milnärdirektion:

t) diese Stelle ausnahmsweise bloß für^cin Jahr ziUbe-
setzcn,

2) in derselben für diese AmtSdauer Herrn Oberst Eduaid

Brugger zu bestätigen.

Das Präsidium legt der Versammlung vorerst den

Antrag unter Ziff. 1 zur Erledigung vor.

Steiner, Militärdircktor, als Berichterstatter. ES

sind zwei Grunde, aus welchen der ReaierungSrarh Ihnen
vorschlügt, die Wahl eines Oberin,irukiorS, der in der Reg. l
auch Platzkommantant von Bern ist, ausnahmsweise für ein

Jahr voizunehmen. ES mag sehr zweckmäßig sein, für die

türgcrltchen Bräunungen eine längere Amisdaucr festzusetzen,

aber unzweckmäßig ist eS, solche AmtSdauern auch auf die

Militärbeamren auszudehnen. Diese stehen gegenüber ihren

Obern in ganz andern, ich möchte sagen, in delikater«
Verhältnissen als die bürgerliche» Beamten. Die Militärbeamten
müssen beim W chscl ver R gierung gewechselt werden können.
Schon früher wäre es »wertmäßig gewesen, den Obcrinstruklor
nicht auf vier Jahre zu ernennen. Früher war mir dieser
Beamlung die Stelle eines Inspektors vereinigt; Sie erin-
ncrn sich, daß Herr Oberst Zimmerli dieselbe bekleidete, er
wurde aber in dieser E-geoschatt vom Großen Raihe jeweilen
nur für «in Jahr bestätigt. ES gibt aber noch einen andern
Grund. Wie Sie wissen wird ron einigen Ständen
angestrebt, daß auch die Instruktion der Infanterie zcntraliftrt
werde, wie die Jastrukiton der andern Waffengattungen
bereits in der Hand der Eidgenossenschaft liegt. Welches
Schicksal dieses Bestreben haben wird, vermag ich gegen-
wärtig nicht zu beurtheilen; mehrere Kanionsregierungeu
unterstützen dasselbe, diejenige von Bern bat sich noch nicht
darüber ausgesprochen. Persönlich habe ich die Ansicht,
einstweilen werde diese Instruktion noch bet den Kantonen bleiben,
mit der Zukunft aber werde sie wahrscheinlich an den Bund
übergehen. Wurde dieß innerhalb der nächsten vier Jahre
der Fall sein, so wäre unser Jastrutlionspersonal überflüssig.

Dr. v. Gonzenbach. Wenn man sich bei dem
Antrage, die Wahl des OoerinstrukrorS nur für ein Jahr
vorzunehmen, auf den letzten der vom Herrn Militärdirekror
angieführten Gesichtspunkte stellen will, so kann ich dazu
stimmen; wenn man aber dem Antrage die Ausdehnung gibt,
daß auch der erste Thut der gegebenen Motivirung darin
begriffen set, so habe ich eine entgcgengesrtzle Ansicht. So
viel gebe ich zu, daß der Milnärbeamre mir der Regierung
stehen und fallen soll, aber so lange ste steht, soll er auch
stehen. Gerade bet einem Ooerinstiuktor ist eS wtchttg, daß
er nicht alle Jahre wechsle. ES gibt sehr gute Jnstruklorea,
die nicht immer populär lind. Lxorupla surrt oeliuss, aber
wenn Herr Sulzverger in Zürich jedes Jahr hätte bestätigt
werden müssen, er hätte nie die Stellung einnehmen können,
welche er eingenommen hat. Ferner ist nicht zu übersehen,
daß die Aut0lllär deS Beamten bei zu öfterm Wechsel leidet.
Von diesem GesichlSpunkie suS, daß man dir Centralisation
der Jiistrukl-on gewärtigen könne, stimme ich zum Antrage
deS RegierungSraihes.

Der Antrag deS Regierung Srathe S unrer Ziff. 1 wird
durch daS Hantmehr genehmigt.

Hierauf wird Herr Oberst Ed. Brugger in Bern mit
iiö von 12Z Stimmen als Obcrinstruklor für die Dauer
eines JahreS bestätigt.

Sodann werden auf fernern Vorschlag deS Regie-
rungSrarbeS und der Miiitärdtrektion jeweilen im
ersten Wahlgang erwählt:

t) zum Kommandanten der Infanterie-
Herr Gustav RötbliSberger in Walkringen, gewes.
Major im eidgenössischen Generalstab, mtt 107 von
t!2 Stimmen;

2) zum Major der Infanterie-
Herr Eduard v. Wattenwyl von Bern, gew. Haupt-
mann im eidgenössischen Gencralstab, mit 9i von iv7
Stimmen.



Naturali sa tionSgesuch

des Herrn Jakob Friedrich Sauter von Herrenberg, König-
reichS Wüncmderg, protestantischer Konftssion, mit Grund-
befiy angesessen zu Grindelwald, dem das OrtSburgerrecht
dieser Gemeinde zugesichert ist.

Der Regie rungSratb in Uebereinstimmung mit der
Justtzdircktlvn'empstevlt die Naturalisation dcS Pelenten,
welcher seit dem Jahre <827 in Grindelwald angesessen, mit
einer Bernerin verdeirather ist. und, wie auS dem Rapporte
des Herrn Justizdirektors hervorgeht/ die erforderlichen
Garantien darbietet.

Michel unterstützt den Antrag des RegierungSratheS,
indem er erklärt, daß er den Petenten seil v»len Jahren
als einen sehr rechtschaffenen und arbeitsamen Familienvater
kenne.

G affner erklärt dasselbe zur Unterstützung deS Pe-
tcnten.

Abstimmung.
Von lvt Stimmen fallen:

Für Willfahr S9

Für Abschlag 9
Leer s

Die Naturalisation des Herrn Sauter ist somit
genehmigt.

Dekrets-Entwurf.

Der Große Rath deS KantonS Bern,

in Betrachtung der Unzulänglichkeit der Bestimmungen
deS Gesetzes vom 2. Dezember !84t wider die Thiei qnälcrci,

auf den Antrag deS RegierungSratheS/

beschließt:

Art. t.
AlS ivhe Mißhandlung oder boöhafccs Quälen von

Thieren ist cS anzuseh,n, wenn Pferde und andere ArbeilS.
tdiere, besonders schwächliche, abgemagerte'/ schlechtgenährte
oder wunde Thiere übermäßig angestrengt werden.

Art. 2.

Es ist ferner alS strafbare Thierquälerei anzusehen, wenn
Kälber, Ziegen und anderes kleines Vieh, daâ in größeren
Transporten auf Wagen durch den Kanton gefühlt oder in
demselben abgeladen wird/ an den Füßen geknebelt und auf.
einander geschichtet wird. Zu solchen größern Transporten
sind Wagen zu verwenden/ welche geräumig genug sind, daß
die Thiere in denselben stehen und liegen können und vor
den Rädern geschützt sind.

Art. 3.

Endlich ist es auch als strafbare Thierquälerei anzuseh n,
wenn Frösche/ nachdem ihnen die Schenkel abgenommen
worden sind/ nicht sogleich getödtel werden.
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Art. 1.

WiderHandlungen gegen dieses Dekret werden nach
Vorschrift des Dekrets vom 2. Dezember tö44 Wider die Thier,
quälerei bestraft.

Dasselbe tritt vom in Krafr.
(Erste Berathung.)

Migy/ Vizepräsident des RegierungSratheS, als
Berichterstalter. Unterm .3. März abhin reichte Herr Büybcrger
einen Anzug ein, betreffend die Ergänzung des Gesetzes vom
2. Dezember is44 wider die Tvierquäleeci, in dem Sinne,
daß l) auch daS Knebeln und Aufschichten des Kleinviehs,
besonders der Kälber, bei dem Transport auf Wagen und
in Schiffen, 2) daS Liegenlassen der Frösche, ohne sie zu
tödtcn, nachdem man ihnen die Schenkel ausgerissen, zu ver-
bieien sei. Der Große Rath erklärte am S. gl. M. diesen
Anzug alS rroebllch und überwies denselben dem Regie,
rungsrathe zur Begutachtung, worauf die Justizdirektio-, mit
der Vorlage eines en sprechenden DekretSentwurfS beauftragt
wurde. Bei der D ökussiou über den Anzug konnte die
Justizdireklion sich nicht enthalten zu bemerke», daß das be.
stehende Geietz genüge, um die im Anzu.,e bezeichneten Arten
der Tyterquälerei zu ahnden, und daß, wenn das Gesetz nicht
vollzogen werde, dieß daher rühren möge, weil cinerselts
dasselbe sich gegen Sitte und Gewohnheil verstoße, andererseits

weil die betreffenden Behörden und die Polizei nicht
immer ihre Pflicht knüllen, um dohenge Mißbräuche zu
strafen. Ja der That zeigt uns die Wii klichkelt, daß solche
Vergehen sich sehr oft erneuern. Die genannte Direktion
war daher genöthigt, ein solches Dekret vo zulegen, um den
Eifer der betreffenden Behörden und Beamten a>,zuspornen.
Dieses Dekrer entspricht den in andern Kantonen über
denselben Gegenstand geltenden Bestimmungen, welche bei der
Redaktion zu Rathe gezogen wurden. Die Justizdireklion
begriff wohl, daß man den nn Anzüge enthaltenen Begehren
Folge leisten solle, aber sie hielt auch dafür, man dürfe in
den Slrafbestlmmungen nicht zu weit gehen. AuS diesen
Gründen werden heute alS Ergänzung des Art. 2 deS Ge-
setzeS von id44 einige Bestimmungen vorgeschlagen, welche
die Absicht des Gesetzgebers besser ausdrücken. Der
Hauptgedanke deS AiizugeS findet sich jedoch im Ait. 2 des vor-
liegenden Dekretes ausgesprochen, beireffend den Transport
des Kleinviehs. Die Justizdireklion glaubte in diesem Ar-
tikcl die wirksamste Maßregel gegn die erwähnten M>ß-
bräuchc zu beaniragen, wenn sie in dieser Bc.ievung daS

Beispiel der Kantone Zurich und Basel befolge. Diese
Maßregel besteht in der Vorschrift, daß man sich bei allen
beträchtlichern Viehtransporien solcher Wagen bediene, die
geräumig genug seien, daß die Thiere darin stehen oder liegen
können, ohne dem Reiben der Räder ausgesetzt zu sein. Da.
durch soll jedoch der Landmann, welcher nicht eigentlichen
Vlehhandel treibt, nicht gehindert werden, sein Vieh ge.
buiiden zu lransportiien, daher wird die Voischri t, solche
Wagen zu gebrauche», auf diejenigen beschränkt, welche
Hanoel im Großen treiben, sonst wäre jeder Bauer genöthigt,
einen solchen Wagen anzuschaffen, um nur ein Kalb zu tranö-
pvruren. Diese Wagen sind daher nur da vorgeschrieben,
wo es sich um größere Transporte im Kanion oder durch
denselben handelt- Diese Maßregel wird sicher den bczeich-
neren Mlßvräuche» eine Schranke seyen und dem Gesetzt
Achtung verschaffen. Sie ist andererseits auch geboten durch
wohl verstandene sani arische Rücksichten, denn Jedermann
weiß, in welchem Zu lande oft die Kälber in der Hauptstadt
anlangen, wie schädlich das Fleisch solcher Thiere fur die
Gesundheit deS Menschen sei» kann, wenn eS durch lange'S
Treiben und durch Mißhandlung brandig wird. Endlich ein.
spricht der Ait. 3 dem zweiien Begehren des AnzugeS. Die
Justizdiiekllon hätte vorgezogen, die hier bezeichnete Art
von Thierquäleret unter die allgemeine GefttzeSrestimmunz
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zu stell««/ obne da» «in besonderer Artikel nöthig gewesen
wäre/ aber da es sich um ein Gesetz handelt/ das Slrasbe-
stimmungen enthält, so darf man sich nicht wundern, wenn
hier alle Arien solcher Vergehen figurireo. Ans diesem
Grunde wird auch daS Liegenlassen der Frösche, ohne sie zu

todten, nachdem man ihnen die Schenkel avSgerissen, alê
strafbar bezeichnet Ich stelle den Antrag/ Sie möchten in
die Berathung dieses Dekretes eintreten/ dasselbe in kzloko
behandeln und genehmigen.

Bützb erger. Ich bin mit dem Dekrete einverstanden,
eâ entspricht im Grunde »cm Anzüge, welchen ich seiner
Zeit eingereicht habe, vollständig. Hingegen ist noch ein
Uebelstand, den ich damals nicht im Auge hatte, auf den ich

vom Vorstand deS bernrschen Vereins gegen Thierquälcrei
aufmerksam gemacht wurde und bezüglich dessen ich wünsche,
daß demselben durch einen Zusatz zum Arr. 2 Rechnung ge.
tragen werde. ES besteht nämlich seil Jahren eine Verord-
nung für dle Stadt Bern, worin verboten ist, Kälber, die
einzeln tranöporurt werden, durch Hunde zu Hetzen. Ich
glaube nun, wenn ein solches Verbot für die Stadt Bern
zweckmäßig ist, so sei es auch zweckmäßig für daS ganze
Land. Oft werden Kälber durch Hunde gehetzt, dann werden
sie scheu, der Hund beißt dieselben in die Knöchel !«.; so

dauert die Quälerei stundenlang, bis das Tbier in »er Schal
anlangt. Durch daS Zeugniß eines ViebinspektorS ist
dargethan, daß daS Fleisch eines solchen ThiercS mit verwnn-
deten Gliedern und brandigen Eingeweiden nicht gesund ist.

Ich stelle daher den Antrag, bei Art. 2 den Zusatz aufzu.
nehmen: „Auch dürfen einzelne Stücke von Kleinvieh auf
fahrbaren Wegen nicht durch Hunde gehetzt werden." Da-
durch ist vorerst das Hetzen bei größern Hecrden, namentlich
bei Schalen, nicht ausgeschlossen, ferner ist den Berggegen-
den Rechnung getragen, wo der Transport wegen Mangel
an fahrbaren Wegen besonders schwierig sein mag.

G fell er zu Wichtrach hält eS für einen Irrthum, zu
glauben, daß ein Thier bei einer größern Truppe weniger
gehetzt werde als bei dem EinzcllranSporle; überhaupt möchte
der Sprechende nicht zu große Beschränkungen aufstellen und
stimmt daher gegen den Antrag des Herrn Bützberger.

Bützberger erinnert schließlich daran, wie oft Kälber
so tranoportirr werden, daß der Metzgerknecht voraus geht,
daS Thier hinter ihm her gehctzl wird und letzteres mit
blutiger Schnauze und zerrissenen Knöcheln im Schlachthaus
ankommt.

Mickel unterstützt den Antrag deS Herrn Büyberger
und macht noch darauf aufmerksam, wie oft Kälber, die
auf Schiffen von Thun her gebracht werden, von der Matte
durch die Stadt hinauf gehetzt werden.

Herr Berichterstatter. Im ursprüngliche« Ent-
würfe hatte die Justizdirektton beim RegierungSrathe die
Aufnahme eines Artikels im Sänne des von Herrn Bützber-
ger gestellten Antrages beantragt, aber die vorberathende
Behörde verwarf denselben aus gewichtigen Gründen, denn
eine solche Bestimmung würde ovnc allen Zweifel große
Uebelstände in der Praxis herbeiführen. Wenn eS einerseits
gur wäre, daS Hetzen des Kleinviehs durch Hunde zu
verhindern, so darf man anderseits denn doch nicht übersehen,
daß der Hund des Hirten zu Bewachung seiner Hecrde
nothwendig ist. Um diesen Uebelstand auszuweichen, zog man
im RegierungSrathe die Streichung des Artikels vor, während
man damit einverstanden ist, daß eS wünschcnSwerth wäre,
die bezeichneten Quälereien möchten nicht stattfinden. So
viel an mir, stelle ich den Entscheid über den Antrag deS
Herr» Bützberger dem Großen Rathe anheim.

Abstimmung.
Für das Eintreten, die Behandlung deS Dekretes in glodo

und dessen Genehmigung unter Vorbehalt des von
Herrn Bützberger gestellten Antrages Handmehr.

Für den Antrag des Herrn Bützberger 48 Stimmen.
Dagegen äs „

Der Herr Präsident spricht fich dagegen auS.

DaS Dekret unterliegt einer zweiten Berathung.

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes
über daS Armenwesen.

(Siehe Großrathsverhandlungen der Sitzung vom ts. Dez.
18S6, Seite 248 ff.)

§ w.

Schenk, RegiermigSrath, als Berichterstatter. Dieser
Paragraph entHall eine Bestimmung über das Durchschnitts-
kostgcld. BiShcr war nirgend in einer Armengcsctzgebung
unsers Kantons davon die Rede, diesen Punkt genauer zu
rcguliren. Dle Bettelordnung und die Armenorbnung von
töo? überließen eS den Gemeinden vollständig, wieviel, wie
wenig fie bezahlen wollen, und von ihrem Standpunkt aus
war daS begreiflich. Der Staat bekümmerte fich damals sehr
wenig darum, was die Gemeinden im Armenwesen ausgaben,
er sah fich daher auch nicht veranlaßt, irgend etwas darüber
festzusetzen. Etwas Anderes war <S, alS der Staat fich mit
den Gemeinden an der Versorgung der Armen berheiligte,
d. h. seil 1846, da hätte man erwarten sollen, der Staat
werde fich eine gehörige Aufsicht zusichern, um darüber zu
wach.n, daß seine Beiträge ungefähr gleichmäßig Verwender
daß nicht an einem Orte die Kostgelder herausgcschrauot. am
andern Orie heruntergedrückt werden. Indessen wurde im
Armengesetz von >u47 nicht dafür gesorgt; lheilweise war eS

nicht möglich w gen des bürgerlichen EcatS, daß der Staat
fich eine feste Position hätte sichern können. Was that der
Staat? Er bezahlte einfach was daS im Gesetze bestimmte
Tellmaximum nach dem Durchschnitte der Jahre. 184(1—45
ergab. Was thaten die Gemeinden? In der Meinung, der
Staat sei dabei mehr oder weniger solidarisch haftbar, wurden

da und dort die Kostgelder erhöht, zum Theil um daS

Doppelte herausgeschraubt. Dadurch kamen aber viele Ge.
meinden in Defizit« und in Schulde». Von nun an war eS

eine der ersten Aufgaben, Ordnung und Sicherheit in die
Armenökonomie zu bringen, ein gewisses Gleichgewicht her-
zustellen; daher ist eS durchaus nothwendig, eine bestimmte
Norm für die Unterhaltung der Armen» für die Kostgelder
aufzustellen, d. h. in den Fällen, wo der Staat in die Lage
kommt, Hülfe zu leisten. Ausgenommen find natürlich die
Gemeinden, bei denen der Staai nicht in diese Lage kommt;
solche Gemeinden können mehr verwenden als daS Durch.
schniltSkostgeld, der Staat hat da kein Interesse, ihre Vcr»
pflegungsweise irgendwie zu drücken, nur da, wo er selbst
helfen muß, muß er eine bestimmte Norm ausstellen, an die
er sich hallen kann. Diese Norm ist also an und für fich
nothwendig, damit nicht Mtßbräuche in den Gemeinden ein-
treten; eS ist aber noch ein spezleller Grund dazu vorhanden.
Wir haben nach § 6 einen festen Armeneiat und ich gedenke,
die ganze Kraft deS SiaatsbeltragcS auf die Mitversorgung
dieses ElaiS zu verwenden, aber meine Kraft hat eine ver-
faffungsmäßige Grenze. Fr. 4oo,ovo a. W. dürfen dafür
verwendet werden, sagt die Versassung, mehr nicht. Ich



denke nu»/ diese Kraft da zu verwenden/ wo die Hülfsmittel
der Gemeinden, seien sie groß oder klein, nicht ausreichen.
Nun aber fragte ich mich: kann ich eS daraus ankommen
lassen, wie viel Fevlend-S eine jede Gemeinde produzirt?
Jede Gemeinde kann daS Defizit größer oder kleiner machen,
je nachdem sie z. B. für die Verkostgeldung eines KindcS
Fr. 39 oder Fr. too ausgibt- Die Frage stellte sich also

in der Weise: kann der Staat sich in die Lage seyen, Aleich,
gültig zuzusehen, wie île eine Gemeinde Mit eigener Auf.
opferung ein niedriges Kostgeld festsetzt, wahrend eine andere
sorglos, vielleicht unhaushatterisch viel ausgibt, kann er sich

in die Lage setzen, den eigentlich wodlorganisirren, bauShäl-
Mischen Gemeinden durch einen kleiner» Beitrag gleichsam
einen Tadel auSzusprechcn, während die andern Gemeinden
durch größere Beischüsse eine Aufmunterung erhalten? DaS
darf nicht sein, sagte ich mir. Der Staat soll alle Ge.
meinden gleichmäßig nach einer Taxe behandeln. ES fragt
sich nun: welche Taxe und welcher Tarif soll maßgebend
sein Jedenfalls ein solcher, daß der Staat b i Anwendung
desselben innerhalb leincs verfassungsmäßigen Maximums von
Fr. à,000 a. W. ble ben tann. Ich mache Sie auf.
merksam, daß der Staat diese Grenze bei dem jetzigen Sy.
steme nicht festhalten kann, daß er r»tl dem bürgerlichen Erat
in kurzer Zeit darüber hinausgetriebe» worden wäre. Ein-
zelne Gemeinden waren, wie ich schon sagte, ihrem Ruine
nahe, und der Sraat hätte ihnen leispringen müssen; er
wäre also bei dieiem Systeme köpfiingS in die vollständigste
Centraiisatton hineingestürzt. Das kann ich durch die bis.
heriae Entwicklung des Systems beweisen. Um also den
Maßstab zu finden, unlenuchle ich den Ertrag der für die
Norharmen angewiesenen Hülfsmittel, welche mir eine be.

stimmte Summe ergaben- Nachher suchte ich die Summe
zu ermitteln, welche in den einzelnen Aemtern im Jahre >864
die Verpflegung der Armen kostcre. Da ergab sich eine viel
größere Summe, als diejenige deö Ertrages der Hülfsmittel.
Ich zog die erste Summe von der zweiten ab, und so hatte
ich daö Fehlende, welches ungefäor mit der Summe übcrei».
stimmre, die der Staat als Maximum verwenden darf. Der
Schluß war also dieser: wenn der Notharmenelat so bleibt,
wie er im Jahre tss», in einem sehr schweren Jahre, be.

schaffen war, so ist der Sraar im Stande, mit der icm zu

Gebote stehenden Summe, in Verbindung mir den übrigen
HülrSmittcln, den Notharmenelat zu erhallen. Auf diese

Grundlage stützt sich das Durchschlttttskostgetd. Der Staat
sagt also: durchschnittlich kommt auf die erste, zweite und
dritte Klasse der Notharmen dieses Kostgeld, will eine Ge-
meinde höher gehen, ,0 muß sie es an sich haben. ES ist ein

ähnliches Verhältniß, wie bei dem EiiiquartterungSiveien,
wo der Siaar eö auch nicht darauf ankommen lassen kann,
wie viel ein Partikular auf seinen Mann verwendet. Auf
diesem Fuße kann die Oekonomlc begehen. Wenn man die

Ausgaben von 1864 am die Summe der Noiharmen v r-
theilt, so ergibt sich insgesammt ein Durchsam ttvkostgeld.
Indessen machte ich dabei grundsätzlich einen Unterschied
zwischen Kindern und Erwachsenen, weil die Erfahrung ge.
zeigt hat. daß die Verpflegung beider Klassen sehr verschieden
kostet. Da kommt die Schraube, von der ich früher sprach,

zur Anwendung. Vergrößert sich der Armcnetal in einzelnen
Gemeinden (man wollte nur damit bange machen), so schraubt
der Staat, resp. d>r Große Rath bei Feststellung des Budgeiö,
daS Kostgeld um '—2 Fr. herab, um «ein verfassnngömäxigeä

Verhältniß zu wahren, und eö wird sich zeigen daß die Ge-

meinden duich Vermehrung der Last sich >clbst wehe gethan
haben. Die Veifassung w ll zweierlei: die Liguualion der

Armcntelle und die Verwendung eines Slaalobeitr. gcS von
höchstens Fr. 4oo.v00 a. W.; das gehört zusammen. Der
Staat kann nicht mehr thun, als die Verfassung gestaltet,
deßhalb hat er daS vollste Recht, sich nicht Über diese Grenze
hlnauStrciben zu lassen, sondern dafür zu sorgen, daß taS
darüber Hinausgehende dorthin falle, wohin es gehört. Nun

Tagblgit des Große» NalheS tsss.
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eine Bemerkung über ei» besonderes Verhältniß. Ich sagte,
daß die Gemeinden den Ertrag ihres ArMengutS auf die
Versorgung der Notharmen zu verwenden haben, aber das
soll >ie nicht gcniren, für ihre Armen mehr oder weniger zu
thun ES wäre elne falsche Auffassung, wenn man dafür
dielte, daß Armeagüler, deren Ertrag den Angehörigen der
Gemeinde eine vollständige Verpflegung sichert, Nicht dafür
verwendet werden dürfen. Herr v. Gonzenbach machte schon
bel H t den Eiawurf, daß die gleichmäßige Behandlung aller
GemeindiU große Unbilligkeit mit sich führe, weil die Ver.
hallnisse der Gemeinden verschieden seien. So gar groß ist
diese Verschiedenheit der Verhältnisse nicht. Ich könnte
Ihnen zeigen, daß die Durchschniltökostg.lder in den Ge-
meinden nicht weil von einander abweiche». Im Jahre >864
ergibt sich ein Durchschnittskostgcld von Fr. 39. 36 fur ver.
pflegte Kinder. (Der Redner zitin hier die auf Seile 122
seines Gutachtens zum Armengeseyc rntbalrcue Tabelle Ein
ähnliches Verhältniß ergibt sich hinsichtlich der Erwachsenen.
Nun wird man aber sagen, eS best he eine große Verschie-
dcnheii zwilchen Stadt^ und Landgemeinden, z. B. zwischen
Bern und Abländschcn. Hierauf habe ich zu antworten:
daS ist nur die Keorseite einer und derselben Münze. Wenn
der Kailion Bern, wte cS im Laufe dieses Jahres geschah,
eine große Lehranstalt errichtet, so geschieh! es da. wo es
am zweckmäßigsten erscheint. Damals lagte man auf dem
Lande: eö ist unbillig, daß die Siadt Bern die Lehranstalt
erhält, daß man u»S nichrS gibt. Wir cnlgegneten darauf:
der Sitz der Anstalt kann nur in Bern sein, der Zweck der
Schule erheischt es. DaS ist die eine Seile der Münze.
Aehalich verhielt es sich mtt der Eisenbahn, man klagie auf
der einen Seile über Nachtheil in dieser und jener Bezie.
hung; eS wurde erwiedert: daS allaemcine Interesse fordert
es, daß die Linie dahin gezogen werde. Hier mögen fur die
Einwohnerschaft von Bern allerdings einige Nachtheile er.
wachscn, aber ich glaube, die Gerechtigkeit verlange, daß
man nicht nur die Vortheile, welche daö eine Gesetz bringt,
übernehme, sondern auch die Nachtheile, welche mil einem
andern Gesetze verbunden sein mögen. Es ist nicht zu über«
sehen, daß tie örtliche Armenpflege durch diese Einrichtung
sehr gefördert wird. I-, den letzten Tagen wurde mir eine
Vorstellung von Münchcnbuchsee zugestellt, die eö anerkennt,
daß gerade durch das DurchschniuSkostgeld dem Lande eine
wesentliche Beruhigung gegeben werde; somit empfehle ich
Ihnen den § >0 zur Genehmigung.

G seller zu Wichlrach. ES wird gesagt, daß, wenn
das Kostgeld den Durchschnitt überschreitet, der Ueberschuß
der AuSaabe auf die betreffende Gemeinde falle, aber es sind
keine HüliSquellen angewiesen, Wie ticser Uebcrschiiß gedeckt
werden könnte. Solche Fälle können eintreten und zwar
gerade von Personen, die wegen ihrer Gebrechen am schwierigsten

zu verpflegen sind. Ich wünsche deßhalb darüber
Auskunft zu erhalten, wie die Gemeinden in solchen Fällen
sich helfen sollen.

Trachscl. Die Anfrage des Herrn Gfeller ist nicht
unbegründet, aber sie gehört nicht zu diesem Paragraphen,
dagegen möchte ich einen andern Punkt berühren. Ich bio
dainii einverstanden, daß zu Bestimmung des StaalSb llrageS
ein Maßstab bestimmt werden müsse- AuS der von Herrn
Pfarrer Ringier herausgegebenen Schrift über daS Armen-
gcsetz geht nun aber hervor, daß jede Person zu dem Durch,
lchinttskostgelde vcrkvugeldct werben müsse. Man könnte
daher den Eingang deö ersten Satzes so fassen: »Zu der Be-
stimmung dcS Siaaiöbeitrages haven die beiden Hauptklassen
der Notharmen >;r festes" u. s. w.

vr. v. Gonzenbach. Der vorliegende Artikel ist einer
derjenigen, welche ich mir anzugreifen erlaube, der Vortrag
des Herrn BenchierstatterS hat mich nicht auf eine andere

4!
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Ansicht gebracht. Ich kann kaum glauben, daß man deßhalb,
weil in Bern die Eisenbahn einmundet, eine Ccnlralschule
errichtet wurde, womit Naturalleistungen verbunden sind,
noch andere Leistungen damit verbinden wolle, welche zu-
sammen daS Doppelte in Meld beiraqen Ich habe auch
hier nicht Bern allein im Auge. Der Herr Berichterstatter
legt uns e>nen Durchschnitt per Amtsbezirk vor, aber ich
möchte dabei nicht riomal amtSbezirkSwcise verfahren. Sie
könnten daS Land na d seinen HültSquellen ciniheilen, wie
man früher die Kantone der Schweiz bei der Bestimmung
deü Geldkoutingcntcs eingetheilt hat. AuS dem Umstände,
daß eine Ortschaft groß, das Leben dorr theuer ist, folgt
noch nicht, daß sie reich sei und cS läßt sich die Frage auf.
werfen: sollen Burgdoif, Thun, Lange that Herzoaenbuchfte
daS nämliche Kostgeld zahlen, wie andere Gemeinden, die
möglicher Weise reicher, aber kleiner fi d? Deßhalb würde
ich lieber sagen, die Gemeinden des Kantonö werden ihre»
Verhältnissen nach in sechs Klassen eingetheilt, die erste

Klasse zadle so viel, die zwcirc so viel u> s. f. Ich lege
heute auf diese» Punkr nicht mehr so viel Gewicht wie ge.
stern, weil sie gestern den Grundsatz der Ocrtllchkeit dahin
ausdehnten, daß die Armen auch außerhalb der Gemeinde
veikostgcld t werden dürfen. Ein anderer Grund liegt im
Durchschninökoiiqclde von tSSl. Wir haben in diesem Saale
schon gehört, wie es mit solchen Durchschnirtsdeträgen geht.
ES können Leute auf den Armcnetat komm n, die gar nicht
darauf gehören, so daß das DurchscdniitSkostgeld dadurch sehr
klein wird Ich möchte daher noch eine Untersuchung dieses
Punktes. Wenigstens möchte ich nicht nur ein Jahr als
Grundlage annehmen, sondern ich wurde wenigstens sagen:
alle fünf oder wenigstens alle zehn Jahre soll dieser Punkt
wieder reguiin werden. Heute horten Sie einen Vorschlag
zu Erhöhung der Besoldungen; warum? Man sagt: das Leben
ist ldcurer geworden. Wird es nicht auch fur Andere theurer?
ES liegt ans der Hand, daß auch die Versorgung der Armen
theurer wird. Ich wünsche daher, daß der Herr Beuchter,
stalter eine Periode zugeben möchte, innerhalb welcher der
Durchschnitt revidirt werden könnte, odne das ganze Gesetz
wieder in Frage zu stellen. Sehr begierig war ich, vom
Herrn Berichterstatter eine Erklärung der von >dm erwähnten
Schraube zu vernehmen. Wenn ich ihn recht verstanden
habe, so besteht die Schraube darin, daß da, wo zu viele
Arme auf dem Etat stehen, das Kostgeld für den Armen um
1 — 2 Fr. vermindert werde Ich will an einem RechnvngS.
>xcmpel nachweisen, daß der Herr Berichterstatter steh täuscht,
wenn er glaubt, die Ausgabe des Staates betrage dann
weniger. Angenommen, eine Gemeinde hat 10 notharme
Erwachsene, es wird ihr ein Durchschniilskostgeld von 2Z Fr.
per Kopf zugesichert, so macht dieß zusammen Fr. 26".
Nehmen Sie nun aber an, diese Gcm inde denke, sie wolle
mehr Arme auf ihren Etat stellen, statt 10 vielleicht 20;
der Herr Direktor sagt: ich kann dieser Gemeinde nicht mehr
so viel geben, nur noch Fr. 20 per Kops; wie viel bekommt
die Gemeinde jetzt? Im ersten Fall erhalt sie Fr. 260, im
zweiten Fr. 400. Die Gesammtauögabe wird also größer für
den Staat. Ich trage darauf an, diesen Artikel zu noch,
maligcr Prüfung an den Regicrungsrath zurückzuweisen.

Aebi. Ich glaubt, wenn dieser Paragraph angenom-
men wird wie er vorliegt, so wird der Zweck des Gesetzes,
— eine gute Armenpflege einzuführen, durchaus nicht erreicht.
ES wird den Gemeinden nicht gestattet, fur ihre Notbarmcn
so viel auszugeben, als absolut nothwendig ist. Würde es
sich nur um Kinder handeln so würde ich nichts sagen, aber
wir haben cS mit erwachsenen Noiharmen zu thun, m t
Leinen, deren geistige oder körperliche Mängel es ihnen un.
möglich machen, ihren L benSunterhalc zu erwerben. DaS
vorgeschriebene DUich'chiiittSkostgcld beträgt Fr. 62. 36, also
täglich ungefähr ik'/^ Rp Nun frage ich, ob Jemand sich
Sachen würde, der einen A men um diesen Preis übernähme?

Es ist nach dem Gesetze nicht erlaubt, mehr dafür zu ver.
wenden. Ich halie den § 10 für unausführbar, und glaube,
an diesem Finanzpunkic werde daS Gesetz schnürn. Ferner
ist es nicht billig, daß für alle Gemeinden daS gleiche Durch.
fchnittSkostgeld festgesetzt ist, und wenn man Bern an die
Vortheile erinnert, welche diese Gemeinde in anderer
Beziehung habe, so erinnere ich daran daß Bern eine enorme
Summe an direkten Steuern zahlt. Ich wünsche daher auch,
daß der § io an den RegierungSrath zurückgeschickt werde.

Herr Präsident. Eine Zurückweisung ist nach dem
Reglcmcnte nicht zuläßig. Ich betrachte den Antrag deS

crrn 0. Gonzcnbach al» einen Antrag auf Streichung des
aragraphcn.

Aebi. In diesem Falle stelle ich den Antrag, dem f 10

folgende Fassung zu geben: «Für die beiden Haupiklaffen der
Noiharmen wird ftr alle Gemeinden je nach ihren örtlichen
Verhältnissen das DurchschnittSkostgeld festgestellt, urit.r Vor.
behalt periodischer Revision."

Geißbühler. Hier handelt eS sich nicht mcbr darum,
wie viel der Staat geben und vertheilen soll. Wenn der
Staat nach der Verfassung eine Million geben könnte, so

würde die Direktion die Sache anders angeben, aber die
Grenze ist gesetzt und hier handelt cS sich darum, den Grund,
say im Gesetze auözusprechen. Deßhalb möchte ich nicht eine
Etniherlunq des KamonS nach Klassen, wie Herr v. Gonzen.
bach sie vorschlägt; es ist überall schwer, wo Arme sind.
Für das Emmenthal betrachte ich cS als eine SatiS aklion,
daß heute so verschiedene Stimmen hier sich kund geben
Man sagr sonst immer, daS Emmenthal nehme Alles weg,
aber ich dabe auf der Karte des Herrn Berichterstatters gc.
sehen, daß andere Landesgegenden auch ihren Theil bekommen.

Wenn ein Emmenthaler vier zum Artikel steht, so

glaube ich, man könne denselben annehmen.

v. Büren. ES geht mir, wie andern Mitgliedern, eö

dünkt mich, ich stehe vor einem Räthsel, das Niemand lösen
kann. Ich halte ebenfalls dafür, daß die vom Herrn
Berichterstatter ausgestellte Berechnung mit der Wirklichkeit
nicht übereinstimme. ES ist ein Obligatorinm, gegen daS

ich in der Sache selbst nicht wäre, die Thatsachen sind stärker
als die Thevilc, aber wie sollen die Armenbcvörden sich bei
den bcschränkicn Hülfsmitteln helfen? Von zweien Eines;
entweder wird der Sraai sich genöthigt sehen, mch- zu leisten,
als was Gesetz und Verfassung tn Aussicht stellen, oder die
Gemeinde wird suchen müssen, daS F hlende beizuschteßen.
Die Antwort aus diese Frage, ob man im Nothfälle vom
Staat ein MehrercS erhalten werde, oder ob die Gemeinde
da» Fehlende bclschtcßen müsse, sollte im Gesetze selbst ge.
geben werden, damit nicht die eine Gemeinde so die andere
anders verfahre, und damit die Gemeinden nickt die Rech,
nung ohne den Wirth gemacht haben. Nun sage ich auf-
richtig, ich will lieber, daß die Gemeinde das Fehlende bei.
schieße als der Staat, sonst hat die Begehrlichkeit kein Ende,
und wir hätten nichts anderes ais die Staatsarmenpflege in
ihrer vollständigen Ausbildung. DaS will weder daS Gesetz
noch der Herr Beiichtcrstatter. Wenn daher ein Durch-
schniltSlostgeld hier festgesetzt wird, so hat es nur die Bc.
deutliug, daß die Beischüsse der Verwandten, ver Burgergmcr
und des SiaaicS sich auf den Durchschnitt des Kostgeldes
beziehen sollen. Um îneseS im Gesetze selbst deutlicher aus-
zudrücken, stelle Ich den Antrag, am Schlüsse des ersten
SatzeS die Worte einzuschalten: «zu Bestimmung deS Bei-
träges der Verwandten, der Burge^güier »iid des Staates."
Im Uebrigen stimme ich den von den Hcricn v. Gonzenbach
und Aebi geäußerten Ansichten bei, daß daS Durckschnilis.
kostgeld nicht für alle Gemeinden gleich zu bestimmen sei.

Für den Fall, daß meine Auffassuiigsweise nicht belieben,



sondern erkennt weiden sollte, der Staat babe Alles »u
tragen, glaube ich das Durchschnitiökostgeld sollte dann nicht
nur nach den Bcischüssen von k8Sä bestimmt, sondern eS

sollten dabei noch andere Faktoren berücksichtigt werden.
Ich beantrage Hoher, in diesem Falle nach dem Worte
»Gemeinden« im zweiten Satze einzuschalten: »und Armen-
vereinen".

Gfeller von Signau. Ich kann nicht begreifen, wie
man sich gegen die Feststellung eine« gleichmäßigen Durch,
schniltskostgeldes auflehnen will und noch weniger kann ich
begreifen, daß reiche Gemeinden meinen, es sollte ihnen mehr
gegeben werden als den armen Gemeinden. Ich komme von
einer armen Gemeinde, aber eS wäre mir nicht in den Sinn
gekommen, zu verlangen, daß unS mehr zukommen soll alS den
reichen Gemeinden. Ich glaube, der Große Rath werde
billig genug sein, sich an den Entwurf zu halten. Zur Basis
für die Bestimmung des Durchschnittes wird das in jeder
Beziehung schwierige Jahr >864 genommen; ich kann nicht
begreifen, daß man sich gegen diese Basis auSspricht. Ich
habe die Ueberzeugung, daß die Zahl der Notharmen, wie
sie der Herr Berichterstatter in seinem Berichte annimmt
(ungefähr 20,000), in den nsten Jahren sich nicht vermehren,
sondern eher vermindern wird. Es ist sogar möglich, daß
der erste Etat der Notbarmen sich — wenn nicht auf is 000
beschränken, doch nicht über t6,000 cthcben wird. Ich stütze
mich in dieser Hinsicht auf die Antworten, welche viele Ge.
metnden auf die seiner Zeit vom Herrn Direktor an sie ge-
stellten Fragen gaben, indem sie, von der Ansicht ausgehend,
der künftige Staarszuschuß werde sich auf den durchschnittlichen

Etat stützen, den Etat der Nolharmen so zahlreich alS
möglich machten und zweifelhafte Personen nicht unter die
Durstigen zählten. Deßhalb ist es auffallend, daß im Amte
Signau das DurchschnitlSkostgcid so niedrig ist; eS läßt sich

dadurcv erklären, daß viele Dürftige auf dem Etat der Noth,
armen stehen. Ich gab mir Mühe, den Armenetat der Ge.
meinde Signau genau zu untersuchen, und fand namentlich
bei der Rechnung von 1866, laß die Ausgaben derselben kür
die Nolharmen per Kopf auf 48 Fr. zu stehen kommen, während

die Ausgaben für die Düriugcn nur Fr. 2t per Kopf
betragen. Ich überzeugte nnch daraus, daß der Nothar.
mcnetar eher kleiner sein wird, und stimme daher zum § to,
wie er vorliegt.

Schären in Spiez. Ich habe hingegen die gleichen
Besorgnisse, wie andere Mitglieder, daß das Durchschnitts-
kostgeld zur Versorgung der Armen nicht hinreichen werde.
Was soll dnin geschehen? Ich begreife wohl, daß der Siaat
sich innerhalb einer gewissen Schranke halten müsse, aber er
soll doch ihun, was nothwendig ist. Ich stimme zur Beibe.
Haltung d>s erste» Sapes des § to, beantrage dagegen die
Streichung des zweiten Satzes.

Gygax. Die Bedenken, welche gegen den § w ge-
äußert wurden, bestimmen mich gerade, denselben zur Annahme
zu empfehlen. Man sagt, das Durchschnirrskostgeld werde
nicht hinreichen. Gerade d ßvalb müssen wir eine Kreuze
haben, die nicht überschritte» werden dettf; eS ist eine
Garantie, welche das Ge ctz gibt, daß die Summe von
Fr. 400,r>oo nicht überschritten werden darf. Dieser Para,
graph gibt den Gemeinden serner die Garantie, daß künftig
nicht mehr Teilen erhoben werden.

vr. v. Gonzenbach. Wenn man das Wort »Gleich,
beit" auSspricht' so findet es ill Aller Herz sein Echo, aber
die Gleichheit kann oft zur giößttn Ungleichheit führen.
Wenn Sie das Maximum dcö Kostgeldes bestimmen und
sagen: der Staat gibt den Gemeinden !/z oder daran, so

ist das Gleichheit dem Namen nach, aber wie gestaltet sich

das Verhältniß, wenn Sie die Rechnung machen? Der
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Drittheil oder der Viertheil beträgt dann an einem Orte
t Fr., am andern Orte 2 Fr., am dritten Orte Z Fr. per
Kopf. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel anführen. Ich
setze voraus, der Staat fetzt eine Summe aus zur
Unterstützung fähiger junger Leute, würden Sie dann die Stipendien

für Aue gleich stellen, für den KantonSschüttr in Bern,
wie für den Sekundarschüler auf dem Lande? Ich glaube
nicht, weil Sie von ter Voraussetzung ausgehen würden:
da ist die Bildung kostspieliger alS dort. Herrn Gygax
antworte ich: ich will innerhalb der Schranke der Verfassung
bleiben, ich zweifle aber, ob es nach diesem Gesetze möglich
sei, wie es auch bisher nicht immer möglich war, aber
innerhalb dieser Schranke sage ich: eS ist billiger, wenn Sie
etwa sechs Klassen autstellen und den Beitrag nach dem Ver.
hällnisse festsetzen, ob die Armenunlerstützung mehr oder
weniger kostet. Da wo die Armengüter genügen, gebe man
gar nichts. Wenn man mit der Stadt Bern kommt, so

frage ich: sind eS Burger von Bern, die has zu genießen
habe» ES sind ihrer sehr wenige, die Einwohnerschaft
besteht meistens auS Leuten vom Lande, und diesen wollen
Sie eine größere Last auflegen? Ich glaube nicht. Inner-
halv der Grenzen der Verfassung wollen wir uns euso be-
wegen, aber statt eines DurchschniltSkostgeldes für den ganzen
Kanton wolle» wir sechs Klassen aufstellen, und dann kann
der Staat ganz leicht marschircn; er prüft die Verhältnisse
der Gemeinden, vergleicht sie m>l der Vermögenssteuer und
bestimmt, in welche Klasse sie kommen sollen. Zu welcher
Ungleichheit eine scheinbare Gleichheit führen kann, zeigt
das Gesetz, nach welchem allen Gemeinden, die ein Schulhaus
bauen, ein StaarSbetlrag von 10«/» zugesichert ist. Die
Gemeinden Bern und Abländichen erhalten also gleich viel
Prozente, aber in der Wirklichkeit ist dieser Beilrag sehr
ungleich. Während man Abländschen die Summe ganz oder
zu 2,4 geben sollte, wurde ich der Gemeinde Bern sehr wenig
geben.

Gfeller zu Signau. Herr v. Gonzenbach behauptete,
es sei blSher im Armenwesen mehr ausgegchen worden, alS
die Verfassung erlaube. Das nchmc ich nicht hin. Wenn
Sie aus Seite 64 deS Berichtes über daS vorliegende Ar-
mengesetz nachlesen, so finden Sie, daß von 134? b>S >8§t
nicht verwendet wurden Fr. 823,812 also durchschnittlich
per Jahr Fr. 100,000 weniger, alS die Verfassung anwies.

Or. Lehmann, Regierungsrach. Von verschiedenen
Seiten wurden -öcfürchiungen geäußert, daß es bet Fest,
setzung eincS gleichmäsigcn Durchichnilistostgelbeö nicht
möglich sei, für vie Armen gehörig zu sorgen; auch wurden
Beiorgnisse fur gewisse Lokalitäten geäußert. Diese Befürchtungen

kann ich nicht theilen. ES w,rd nicht nur der Ertrag
des wirklich bestehende» Armengures verwendet, sondern auch
der Zins des fehlenden; dazu kommt der Bellrag der Bluis.
verwandten; dann darf man uicht vergesse», daß der Durchschnitt

nach den Ergebnissen deS ungünstigsten Jahres an,
genommen wurde. Ich bin also durchaus beruhigt. Was
die Verhältnisse der Stadt Bern betrifft, so glaube ich nicht,
daß arme Einsaßen derselben gar viel von andern Orten
erhalten; man glaubt, sie seien an einem Orte, wo
wohlthätiger Sinn herrscht. Ich bin überzeugt, daß, wenn das

hier in Aussicht gestellte DurchschniitökostgAd angenommen
wird, fur diese armen Einsaßen mehr gethan wird alö
bisher. Man vergißt, daß der Durchschnitt nur für die
Gemeinden gilt, nicht für die Armen; die Gemeinden brauchen
die Summe nicht so zu verwenden, sie werden.für den einen
Armen weniger ausgeben, um für den andern mehr verwert,
den zu können; dadurch kann für Arme, die unv.rhältniß-
mäßig viel kosten, mehr geleistet werden. Es werden deßhalb
weder in Bezug auf solche Arme noch in Bezug auf Belä-
stigung einzelner Ortschaften besondere Ucbclstände eintreten.
WaS die vorgeschlagene Eimheilung der Gemeinden in
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Klassen betrifft, so möchte ich davor schr warnen; das wäre
sehr stoßend und würde übel aufgefaßt im Lande; es gäbe
einen eigentlichen Markt. Jede Gemeinde würde dann sagen,
bei ihr ftl daS Leben besonders kostspielig. Man kann nicht
immer haarscharf sein, und muß mitunter fünf gerade sein
lassen Auch i,t nicht zu übersehen, daß man oft an einem
Orte, wo daS Leben mehr kosten mag, viel leichier zur Sache
kommt alS anderwärts. UebrigenS mußte man dann auch
in anderer Beziehung einen Unterschied machen. ES ließe
sich eiwaS dafür sagen, wenn wir die Progressivsteuer hätten,
wie in Basel, aber hier wird daS Vermögen auch gleich,
mäßig versteuert, in der Sradl, wie auf dem Lande. Man
gab seiner Zeit auch gleichmäßige Beiträge für die Lehrer,
obschon man haue sagen können: wir geben für die Stadt
Bern nichtS, sie ist für ihre Schulen dolirt. Ich glaube,
man soll nicht immer an dem Grundsatze feilhalten: wir viel
hat dem soll noch mehr gegeben werden; man soll denn
doch auch berücksichtigen, wie viele günstige Umstände hier
zusa nmenireffen, die in andern Gemeinden nicht vorkommen.
Auch eine periodische Revision des DurchschnittSkostgeldeS
halte ich nicht fur nothwendig; der Große Räch kommt
jährlich zusammen, so daß er Gelegenheit hat, die nöthigen
Aenderungen zu treffen.

Dr. v. G onzenbach. Ich erwiedere Herrn Gfcller
nlch Folgendes. Ich sagte nicht, man habe mehr ausgegeben.
alS man hätte ausgeben sollen (was übrigen» noch eine
JnterpretationSfrage ist), ich sagte, man habe nicht immer
innerhalb der Schranken der Fr. -400,000 a. W. bleiben
können. Auf Seite si dcâ Gutachtens über daS Armengefttz
heißt eü: für 185a sind Fr. 004,667. 20, für lsss
Fr. 603,Si8. 73 ausgegeben worden. Ich habe mich also
nicht geirrt.

G feller von Signau Herr v. Gonzenbach vergaß
die Summe anzuführen, weiche in den vorhergehenden Jahren
nicht verwendet wurde und zu deren Verwendung der Staat
daS Recht hat.

Herr Berichterstatter. Ich hörte wirklich keinen

Vorschlag wachen, der so motivin wäre, daß ich denselben
zugeben könnte. Herr v. Bürcn nannte den Paragiapyrn
ein Räthsel das Niemand lösen könne. Das lsue mir tehr
leid. Ich halie dafür, wenn so viele Mitglieder der Ver.
sammlung das Räthsel sehr wohl verstehen und sehen, ob

dessen Lösung möglich ft> oder nicht, so sei eö doch gelöst,
und es müsse mehr darin liegen, daß Herr v. Buren daS

Räthsel Nicht lösen wollt, als daß man annehmen könne, eS

sei nicht zu lösen. Um ein Mißverständniß zu hebe», sage

ich noch daS: stellen Sie sich gerade am Tage, wo der Etat
festgestellt wird in eine Gemeinde; der Eiai der Noiharmen
ist da. es befinden sich auf demielben io viele Kllioer, so

Viele Erwachsene; eS heißt, für daS Kind wird durchschnitt,
lich so viel, für den Erwachsenen so viel berechnet; dit
vorhandenen Hülfsmittel tragen so viel ab, daö Defizit beträgt
so viel. Das ist das Fehlende, welches der Staat belichießt.
Run wurde aber allerdings getagt, daß die Gemeinde» nicht
gezwungen sind, Fr. 30. ss zu zahlen für einen lünfzehn.
jährige» Knaben, wie für ein zweijähriges Kind, sondern
die Gemeinde richtet sich »ach ivrcn Verhältnissen ein und
sagt: wir bewegen uns immer innerhalb der Gesammlsummc,
und geben fur die und die Armen so und so viel aus, mehr
alS das Durchschnittskosigeld, aber dann richten wir uns
ein, daß wir für ill—t4j.chiige Knaben weniger zahlen.
DaS macht sis ganz gut. Fur einzelne Arme, die schwer
darniederlltgen, die >ehr viel kosten, wird gesorgt durch
jährliche Verabreichung einer fixen Summe in Spende»,
welche zum Durchschi,itiSkostgelde kommen, so daß die be,
treffende» Perionen in einer Staatsanstait versorgt werden
könne» Bisher konnten die Gemeinden nicht dazu kommen,

aber ich kann Sie versichern, daß die wirklichen Verhältnisse
von mir wohl berücksichtigt wurden. Die »tnodische Revision
ist nicht nothwendig, der Etat steigt und fällt und je nach
dessen Bestand wird jährlich daö Bridget bestimmt. Herr
v Gonzenbach behauptet, Gleichheit könne zur Ungleichheit
führen. Die Gleichheit stellt sich bei der SkaaiSökonomie
nicht im einzelnen Falle h rauS, sonst müßte man, sobald
der Staat an einem Orte ein Sträßlcin baut, an andern
Orten auch eine« anlegen, sondern die Gleichheit in, Staate
stellt sich im Laufe der Jahre in der Verschiedenheit der
Gegenstände dar, sonst hatten wir bei jedem Geschäfte sehr
viel zu berechnen, nicht nur bei Schulhausoauten. Ich habe
Ionen die Grundlage erklärt, auf welcher der Staaiöbeitrag
beruht. Ich wehrte mich überhaupt im Regierungsrarhc
gegen jedes Wort. das man in daS Gesey hineinbringen
wollte, wenn eS nicht absorur nöthig war, und man verstand
mich. Ich baue dafür, ei» Ges tz soll so beschaffen sein,
daß jedes Wort seine Bedeutung hat, und wenn eine
Bestimmung nicht absolut nöthig, so solle sie ganz wegbleiben.
Dcßha b empf.hle ich Ihnen den § >0 unverändert zur Ge.
nehmigung.

Abstimmung.

Für den § to mit oder ohne Abänderung Mehrheit.
Für den Antrag deö Herrn Acht Minderheit.
Für den Antrag des Herrn Träch sel »
Dagegen Mehrheit.
Fur den ersten Antrag dcS Hrn. v. Büren Minderheit-
Dagegen Mehrheit.
Fur den Antrag des Herrn Schären Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Fur den zweiten Antrag deS Hrn. v. Büren Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

j t>.

H rr Berichterstatter. Dieser Paragraph enthält
die Einteilung zu den Hülfsmitteln und beginnt damit, zu
sagen, welche Hülfsmittel nicht zur Anwendung kommen
dürfen. Dieß sind in erster Linie die GemeindSarmencellen.
Sie wissen, daß die Verfassung selbst die Abschaffung dieser
Teilen will, daß daS der innerste Zweck des s ss ist; es

war der Schlußstein der ganzen frühern Entwicklung, die
Aufhebung der immer drückender werdend n Arme,nellen z»
erklären. Nun spricht zwar die Verfassung nicht aus, daß
die Gelneindsarmenlelle liquidier werden soll, aber indem sie

die geietzltche Unter,tützungspflicht der Gemeinden aufhebt,
sprach sie auch die Aufhebung der Teilen aus und stellte dem
Staate zu Durchführung des GrundsaveS eine Summe von
Fr. 400,000 a W. zur Verfügung. B idcS ist Vorschrift
»er V rfassnng, zu beiden, ist die Gesetzgebung verpflichtet.
Auf die Verfassung folgte daS Acme.igesrtz von i847 dann
daS Gesetz von ISSI, welches erklärt, die Armentelle sei un»
bleibe aufgehoben, endlich das Gemeindegesetz von k8Zl,
welches sich ans den nämlichen Grundsatz stützt. DaS vor-
liegende Gesetz will nun beidrS: Liquidation der K>meindS-
armentelle und Festhaltung der Summe von Fr 400,000 a. W
Hier Handell eö sich nur um den ersten Punkt. Die Worte:
»Für den regelmäßigen Unterhalt der Notharmen" — sind
deßwegen dem § tt vorgesetzt, weil später eine Bestimmung
kommt, nach welcher zur Restitution der angegr-ffenen Ar.
mengoter ein jähiltchcr TeUbezug vorgeschrieben wird. Daß
die Gemeinden in diesem Paragraphen genannt sind, hat
seiucn guten Grund. Die Verfassung will nicht, daß man



sie übergehe/ sie will nicht die gänzliche Zentralisation, sonst

hätte sie nicht vorgeschrieben/ daß der Staat die Gemeinden
in der Verwendung des Ertrags der Armengüter überwache/
sonst hätte sie nicht von Beitragen derselben gesprochen. ES
ist der Sinn der Verfassung, daß die Gemeinden nicht auS
der Armenverwaltung entlassen werden. Um diesen Sinn
ausdrücklich zu konstatiren, wird der Gemeinden hier beson.
ders gedacht. Die Verpflegung der Notharmen bedarf einer
gewissen Summe/ welche durch Verbindung der ^ 6 und 10
berechnet wird. Nun handelt eS sich darum / wie diese
Summe gedeckt werden soll/ davon sprechen die folgenden
Paragraphen.

Gcißbühler. Ich möchte den tz l> im Allgemeinen
stehen lassen, wie er da ist/ obschon ich gestchen-muß, daß
d er § 40 mir fast vorkommt, wie der § 86 der Verfassung.
Ich fürchte/ es sei da ein Widerspruch. Auf der eine»
Seite stellt man ein DurchschniltSkostgeld aus, auf der
andern Seite sagt der j it: es dürfen keine Tellen mehr
bezogen werden. ES ist nun die Frage, ob eâ gehen werde.
Ich glaube es nicht, ohne einen andern Ausweg zu finden.
Indessen bin ich mit Leib und Seele für den Paragraphen.
In den Tellen liegt ein hauptsachlicher Grund, warum die
Armenverwaltung schief ging; sobald die Gemeinden leicht
M ttcl fanden, setzten sie sich leicht darüber hinweg, und von
1 per mille geht tS leicht zu 3—) per mille. Auf diese
Weise wurde nicht nur viel Geld verschleudert, sondern der
Grundsatz selbst war für das Armenwesen verderblich. Nun
möchte ich auf einen Punkt aufmerksam machen. Oft geschah
cs, daß Gemeinden um die Bewilligung einkamen, '/- oder
4 per mills zu beziehen, daß sie dann aber genöthigt waren,
den Betrag für die laufende Verwaltung zu brauchen. Wenn
man daher den Grundsatz festhalten will, so möchte ich der
Direktion gegenüber Gemeinden, die solche Tellen beziehen,
die schärfste Aufsicht anempfehlen, denn das ist ein schlimmer
Punkt.

Trach sel. Ich stelle den Antrag, idie Worte „weder
jetzt noch in Zukunft" zu streichen. Der Herr Berichier.
stalter sagte vorhin selbst, es sollen keine unnöthigen Worte
in einem Gesetze sein. Der Große Rath hat die Befugniß,
daS Gesetz abzuändern.

vr. v. Gonzenbach. Ich möchte in der Streichung
noch etwas weller gehen und beantrage, das erste Alinea
zu streichen. Ich stehe vielleicht heuie ganz allein, aber ich
weiß nicht, ob ich in der Zukunft allein stehen werde. Ich
sage: wir können nicht fahrcn, nenn Sie die Tellen nicht
wieder einführen. Wie wollen Sie helfen, wenn die
Beiträge deS Staates, der Gemeinden, der Verwandten nicht
hinreichen? Ich weiß es nichi. Ich weiß, daß man nicht
über die Verfassung hinausgehen kann; die Verfassung sagt
aber nichts über die Aufhebung der Teile. Ich weiß auch,
daß es die Gesetzgebung auSspricht, daß es die gegenwärtige
Anschauung ist, aber lesen Sie den Bericht deö Herrn Be-
richterstaitcrs, er sagt Ihnen selbst: es besteht ein Defizit
der Armengüter von i'/z Millionen, man muß zu dem Mittel
der Telle wieder greifen kür die vergangene Armcnunrer.
stützung. Wenn Sie nun sagen: für die vergangene Armcn-
untcrstützung gestalte ich Tellen, — was ist dann für ein
Unterschied zwischen der laufenden Verwaltung? Einer
Gemeinde, die ihre Armen erhalten möchte und zu diesem

Zweck einer Telle bedürfte, sagen Sie: das da-fst du nicht;
aber wenn die Gemeinde ein Theater bauen will, dann darf
sie Tellen beziehen. Ist daS eine Konsequenz? Ich kann
das wahrhaft nicht begreifen. Was will dieses Gesetz? Eine
Klaffe von Armen wird durch Tellen erhalten, die außer dem

Kanton befindlichen Armen. Sie sagen also: für einen Theil
der Angehörigen, wenn sie nicht im alten Kanton wohnen,
darf man tellen, aber nicht für diejenigen, welche in der

Tagblatt des Großen SkatheS >ss«.
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Gemeinde wohnen. Ich glaube, daS Wort „Teile« müsse
unschuldiger Weise einen Haß tragen, undffalles, was gegen
die Teile gesagt wird, gelle eigentlich der gesetzliche» Pflicht
der Gcmetnden zur Unterstützung der Armen, eine Pflicht,
die früher übertrieben wurde. Wenn Herr Gcißbühler sich
vor zu vielen Tellen fürchtet, so wird er mir zugeben, wenn
ich sage: im Armenwesen kommt es bös, wenn gar keine
Telle mehr bezogen werden darf. Das Rätdsel deö Herrn
v. Buren ist noch nicht gelöSt. Ich kann Ihnen eine Er.
fahrung auS meinem Leben zitiren. ES ersuchte mich seiner
Zeit e,ne Gemeinde, die 17 Verdingkinder hatte und zum
Bezug von Tellen genöthigt war daß ich ihr dafür eine
Billschrift verfasse und in dieselbe schreibe: wenn die Armen-
telle nicht bewilligt werde, so bringe man dem (frühern)
Direktor deS Armenwescns die 17 Kinder auf das Stift.
Ich fragte, ob eS ernst gemeint sei, und als die Frage be.
jaht wurde, schrieb ich es in die Bittschrift. Wenn ich nicht
dazu stimmen würde, die gesetzliche Untcrstützungspflicht
einzuführen, so möchte ich doch den Gemeinden daS repu,
blikanische Recht lassen, eine gerechte Telle zu erheben. Ich
Halle eS fur einen Eingriff in die Fr.iheit der Gemeinden,
wenn man diesen das Recht, Tellen zu erheben, nehmen will
wegen cineö Systems, daö durch eme M-nge Mißbräuche im
Kanton Bern in Mißkredit kam. Das Jnstnut besteht sonst
in der ganzen Schweiz und bringt dort gute Früchte.

Karlen. Ich hoffe, Herr v. Gonzenbach werde heute
allerdings einzig da stehen und in Zukunft auch, denn nach
dem republikanischen Rechte, das er den Gemeinden geben will,
verlangen diese nicht. Worin bestand dieses Recht? Daß
nicht nur diejenigen tellen mußten, welche Vermögen besitzen,
fondern auch derjenigen, welche Schulden haben. DaS ist
bet der StaatStelle ganz anders.

vr. v. Gonzenbach. Ich will meine Telle auf der
ganz gleichen Grundlage beziehen, wie die StaalSsteuer, nicht
Leute belasten, d e nichts haben.

Herr Berichterstatter. Ich gebe den Antrag deS
Herr» Trachsel als erheblich zu. Herr v. Gonzenbach sagt,
er könne nicht begreisen, warum man keine Armentellen
mehr wolle. Warum hat man es denn im Jahre 18)6 so

gut begriffen, daß bei der Abstimmung im Verfassungsralhe
nur drei Stimmen gegen die Aufh.bung der gesetzlichen
Unlerstützuiigspflicht sich erhoben? Nicht nur das: warum
hat schon die alle Regierung vor 4830 einen Noihschrei ge.
than und damit angefangen, ein Tcllmaxinium festzusetzen;
warum erklärte sie selbst in einem Dekrete, der Wohlstand
deö Landes set in Gefahr? Ich halte dafür, man habe cs
lehr wohl begriffen, daß man Maßregein ergriff, um dem
Nothstand ein Ende zu machen. Jetzt stellt Herr v. Gon.
zenbach die Sache so dar, als ob wir ganz einfach den Ge>
meinden das Recht Tellen zu erheben, zugestehen könnten,
er beruft sich auf andere Kanione. Ich kann Ihnen zeigen-
welche Resultate dort zu Tage treten. Der Kanton Luzcrn
hat 63 Gemeinden, welche 3—s per mille, 6 Gemeinden,
die 6-6 per mille, 28 Gemeinden, die 6—8 per mille,
10 Gemeinden, die 8—to per mille, 12 Gemeinden, die
über 10 per mille Armcntellen beziehen. Der Kanton
St. Gallen zählt 32 Gemeinden, die bis auf 2 per mille,
tt Gemeinden, die bis auf s per mille, 18 Gemeinden, die
bis auf 6 per mille, >9 Gemeinden, welche darüber hinaus
tellen, und zwar solche mit 9—tv-tl—13 per mille; dann
finden sich wieder andere Gemeinden, die nichts zahlen.
Das ist die GemeindSarmentelle, und diese wollen wir in
unserm Kanione sich nicht mehr entwickeln lassen, eS ist ein
Uebel, daö nicht aufgehalten werden kann, wenn eö einmal
einrcißt. Man ist bei dem Tcllmaxinium nicht stehen «cblie
den, die Gemeinden sind bei diesem republikanischen Rechte
immer weiter getrieben worden; aus dem Recht entsteht eine
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Pflicht. Von oben herab wurde gepeitscht, und so wurden
die Gemeinden vorwärts getrieben. Herr Geißbühler gehl
von der Ansicht aus, es sei nicht gut, wenn zu viel Geld
da sei/ Herr v. Gonzenbach findet/ es gehe böS/ wenn ju
wenig da sei/ jetzt w rd dafür gesorgt / daß weder das Eine
noch das Andere eintrete.

Abstimmung.

Für den ersten Say nach Antrag deS Regie-
rungSratheS Mehrheit.

Für den Antrag des Herrn v. Gonzenbach Mindeiheit.
Für den zweuen Say Handmehr.
Für den zugegebenen Antrag des Hrn. Tr a ch.

stl „

j '2.

Herr Berichterüatter. Hier ist von der Rückerstat.
tung genossener Unterstützung die Rede. Gewöhnlich wird
solche erst am Ende angeführt/ eS ist aber logisch richtiger/
wenn die erste Pflicht der Rückerstattung auf dem Armen
selbst liegt. Diese Pflicht beschränkt sich auf die
Rückerstattung der vom 17. Altersjahr an erhaltenen Unterstützung.
Es fragte sich, ob die Rückerstattung sich auf dasjenige
ausdehnen solle/ waS für ein Kind geihan wird. Schon
das Gesetz von is4? abstradine von dieser Ausdehnung, und
ich glaubte / im Interesse der Humanität, dabei bleiben zu
sollen.

Geißbühler bemerkt, es habe sich schon ereignet, daß
Personen, welche in der Jugend unterstützt worden und späier
zu beträchtlichem Vermögen gelangten, dennoch die erhaltene
Unterstützung nur bis zum I7ten Jasre zurückerstatteten;
daher beaniragl der Sprechende, den H i2 in dem Sinne
zu ergänzen, daß in Fällen, wo die Erbschaft oder Sehen,
kung 3 vlS S000 Fr. betrage, auch ein Theil der vor dem
i7tcn Jahre erhaltenen Unterstützung zurückerstattet werden
solle.

Kfell er von Signa» möchte eine solche Rückerstattung
für Unterstützung vor dem t7len Jahre nur dann vorschrei,
ben, wenn daS Vermögen des Beireffeuden eine beträchtliche
Summe verrage, sonst könne es zu Unbilligkeiten fuhren,
wenn z. B. Jemand, der alS Kind s—boo Fr. kostete, später
3—gov Fr. Ve> mögen erhalte und Alles erstalten solle.

Friedli möchte vom nämlichen Standpunkte aus, wel-
chcn Herr Gfeller festhält, die Frstieyung einer Summe von
Fr. ivoo vorschlagen; ferner set zu bestimmen, die Rücker.
stattung have sich nur auf die Beitrage der Gemeinden und
des SiaateS zu veziesen, daher stelli der Redner den Antrag,
daS Wort „sämmtliche" zu streichen.

Aebi beantragt, auch hier die Worte „vom t7. Alters-
jähr" zu ersetzen durch: »von der Admission".

Tscharner in Bern stellt an den Herrn Berichterstatter
die Frage, an wen die Rückerstattungen geschehen sollen, ob
an die Gemeinde oder an den Staat, und wer allfäuig das
Recht habe, einen Nachlaß zu gestatten. Bisher hatten die
Gemeinden dieses Recht.

Gfeller zu Wichtrach möchte die Rückerstattung vor
dem >7. Jahre durch ein Vermögen von 2000 Fr. bedingen,
und erblickt in dieser Pflicht auch ein Mittel gegen leicht,
sinniges Hetralhcn-

Matthys ersucht die Versammlung, in dieser Beziehung
gegenüber der ärmern Bevölkerung billig zu sein, und auch
die Interessen der bürgerlichen Gesellschaft in'ö Auge zu
fassen. Der Mensch werde ohne seinen Willen auf die Welt
gestellt, vernachläßigen die Eltern, denen die erste Pflicht der
Erziehung des Kinoes obliegt, diese Pflicht, so trete die bür-
gerliche Gcsellichafi an deren Stelle. Wenn es nun einem
von Gemeinde und Siaat unterstützten jungen Menschen ge-
linge, sich etwa» zu erwerben, so solle man ihm inchl auf
dem Punkte, wo er im Begriffe stehe, eine selbstständige
Existenz zu gründen, die Flügel stutzen. Es liege nicht in
der Absicht des Großen RatheS einem Handwerker das
nöthige Betriebskapital zu entziehen, in der Wirklichkeit aber
geschehe es, wenn man im Sinne der gestellten Anträge ver-
fahre. Der Redner zitirt einen Fall, in welchem eine
Gemeinde einem Schreiner, einem Familienvater von 9 Km-
dern, durch die Beschlagnahme auf ei» Vermögen von 400 Fr,,
wegen geleisteter Unterstützung während des Sondcrbunds-
feldzuges, eS unmöglich machte, ein Häuschen mit Wcrkstäite
zu erbauen. ES gebe Fälle, wo es im Interesse der Ke'ell-
schuft viel besser sei, wenn die Rückerstattung nicht gefordert
werde. Der Redner würde der Gemeinde nie das Recht
einräumen, einem armen Manne daS wegzunehmen, was er

zur Lebensexistenz und zur Berufsthätigkeit nöthig habe, und
beantragt, nach dem Worte „zufällt" einzuschalten: »in der
Rcgej".

Geißbühler gibt die Schwierigkeit, das rechte Maß
zu bestimmen, zu, macht aber aufmerksam, daß eS vor nicht
langer Zeit begegnete, daß Leute, die zu bedeutendem Ver.
mögen gelangt, dennoch an die vor dem 17. Jahre erhaltene
Unterstützung nichts erstatteten. Allerdings sei der frühere
GrUN'say, alle Unterstützung zurückzufordern, hart, er habe
aber auch sei» Gutes, indem er viele Ettern zurückgehalten
habe, Kinder in die Gemeindenube hineinzuschmuggeln, um
sich derselben zu entledigen. Man könne zu human, wie zu

halt sein; daher möchte der R dncr die Nückeritattung dir
vor dem t7. Jahre erhaltenen Unterstützung in Fällen
eintreten lassen, wo der Betreffende zu einem Vermögen von
4v00 Fr. gelangt.

Gfeller zu Signau beantragt die Aufnahme eines Zu.
satzeS in dem Sinne: auch Personen, die vor dem t?. Jahr
Unterstützung.!! erhielten, sollen gehalten sein, dieselben zurück,
zuerstalten, sofern denselben «in Vermögen von Fr. 4000 und
mehr zufalle.

Bützbergcr bemerkt, es könne Fälle geben, wo der
von Herrn Gfeller bcant'agte Zusatz human sei, andere Fälle,
wo das Gegeniheil eintrete, wenn nämlich die Rückerstattung
der ganzen Summe von Fr. 4000 gleichkomme, dann sei eS

eine Härte, eine Ungerechttgkeil. Mir Recht nehme man au,
daß vor dem 17. Jahr erhaltene Unterstützungen Nicht dem
Kinde, sondern den Eltern anzurechnen seien, weil das Kind
ein Recht auf Erziehung habe. Warum mache man nicht
ein-n Unterschied zwischen dem elternlosen Kinde und
demjenigen, dessen Eltern «och leben? Darin liege eine an Un-
gerechcigkeit grenzende Ungleichheit. In erster Linie l ege
den Eckern die Pflicht der Erziehung ob, erfüllen diese ihre
Pflicht nicht, dann sei die bürgerliche Gesellschaft verpflichtet,
dafür zu sorgen, daß das Kind ein gewisses Maß der Er-
ziehung erhalte, und lwar in ihrem eigenen Interesse, ab-
gesehen von der Humanität. Vorerst handle eS sich also um
den Rechtsgrundsatz: darf man von einem Kinde, daS mit-
telst Unterstützung des ScaaieS oder der Gemeinde erzogen



worden/ etwas von dem auf seine Erziehung Verwendeten
zurückfordern? Der Redner verneint diese Frage/ weil es
ein Recht auf Erziehung gibt.

Trachsel bezeichnet die Auffassung/ als seien bisher
die Rückerstattungen den Gemeinden zu gut gekommen/ alS
Mißverständniß; vielmehr habe der Staat den Gemeinden
um so viel weniger Beiträge geleistet, als die Ruckerstattungen

betrugen; übrigens habe der Paragraph nicht eine
große Bedeutung.

Bucher stellt den Antrag/ daS Wort „ergangene" zu
ersetzen durch „bezahlte".

Lenz beantragt, den Zwischensatz: »wenn ihnen durch
Schenkung" tc. — also zu fassen: „wenn sie durch Scheu«
kung, Erbschaft oder andere Weise zu Vermögen gelangen
würden".

Herr Berichterstatter. Die Auffassungswcise deS

Herrn Trachsel gebt von dem Standpunkte aus, von welchem
aus die Sache zu betrachten ist. Fur die Gemeinden hat eS

zunächst Nicht mehr die Wichtigkeit, indem die fraglichen
Rückerstattungen einen Theil der HülfSmittet bilden, die bei
dem Budget für den Noiharmenetac berechnet werden, die
bei der Berechnung des Fehlenden influir>n; der Staat
bezicht sie. Ich muß Ihnen aber sagen, daß auf eine gewisse
Praxis in Betreff der RückerstatlungtN gerechnet wird Sie
sehen aus meinem Berichte, daß die Rückerstattungen im
Jahre tgsá im Ganzen Fr. <Zs vä8 beirugen und daß die
Gemeinden im Jahre 1840 an Rückerstattungen und Ver-

» schiedenem eine Summe von Fr. 94,732 a. W. halten. Diese
Einnavme Wechsel sehr, ein Jahr hat die eine Gemeinde
nichtâ davon, eine andere eine beträchtliche Summe, aber
im ganzen alten Kanton macht dasjenige, was alljährlich an
sämmtliche Gemeinden zurückfällt, eine s.hr ansehnliche
Summe aus. Nun wird bet der Oekonomie des Notdar.
menerats ungefähr auf diese Summe gerechnet, und um sie

zu rechtfertigen, darf man vom bisherigen BezichungsmoduS
nicht zu sehr abweichen, sonst würbe die angenommene
Summe nicht meyr richtig fern. Die von verschiedenen
Seilen gestellten Anträge gehen im Allgemeinen von der
Ansicht aus, daß eine absolute Pflicht der Rückerstattung zu
streng wäre. DaS ist auch meine Auffassung. Ich halle
dafür, man musse doch den Kindern, wenn ihnen die Federn
zu wachsen beginnen, diese nicht gleich ausreißen, sonst kom.
men sie nie dazu, einen Flug zu nehmen; sie werben sonst
niedergedrückt und verhindert, ielbstständjg zu werden. Ich
theile also die Anschauung, daß von einem Kinde die Kosten,
welche dessen Erziehung vor dem Jahre veriusachl, nicht
zurückgefordert werden sollen. Man sagt freilich, es sei
unbillig, daß ein solches Kind, das später zu bedeutendem
Vermögen gelangt, die erhaltene Unterstützung nicht zurücker-
statten soll. Die Beispiele sind indessen selten, daß solche

' Lcuie, wenn sie zu beträchtlichem Vermögen gelangen, frühere
Unterstützungen gar nicht zurückerstatten; aber auch ange,
nommcn, dieß sei nicht der Fall, so vaben die Beireffenden
selbst in der Regel arme Verwandte, d>e sie unterstützen
müssen. Einzelne Fälle mag es geben, die stoßend sind, allein
der RegierungSrath glaubte, man solle sich dabei auf die
bisherige Praxis der Administrativ- und Gerichtsbehörden
stützen. Allerdings käme eS dem Staate zu gut, wenn die
Nückerstatlungspfllcht weiter ausgedehnt würde, aber anderer,
sells gehl die Behörde von der Ansicht aus, es sei besser,

die Leute selbstständlg werden zu lassen. DaS ist die Haupt-
erwägunq, warum der RegierungSrath die geäußerten
Bedenken nicht beruck»chtigen zu sollen glaubte; ich muß daher
am § >2 festhalten, wie er vorliegt und kann auf die
gefallenen Anträge nicht eintreten.
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MatthyS zieht seinen Antrag zurück.

Gfeller zu Signa« schließt sich dem Antrage des

Herrn Geißbühler an.

Abstimmung.'

Für den § t2 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Geißbühler Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Für den Antrag deö Herrn Lenz Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Friedli Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn Buch er Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Schluß der Sitzung: Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F a ß b i n d.

-5-
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Sechste Sitzung.

Samstag den 20. Christmonat 4S5K.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kur».

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend/ mit Entschuldigung: die Herren Berger, Choppart,
HaSlebacher, Lehmann, Johann; Marquis, Morgenihaler,
Niggeler, Parrat, Räy, Scholer Siegcnthaler und
v. Werdr; ohne Entschuldigung: die Herren Ambühl, Bie.
dermann, BiyiuS, Bützberger, Carrel, Girardin, v. Grafen,
ried, Grimairre, Hermann, Herren, Kanziger, Kasser, Koller,
Methêe, Müller, Eduard; Röthlisberger, Gustav; Nubin,
Scheidegger, Schneeberger, Seiler, v. Steiger, Stettler,
v- Stürier, v. Tavel, Tièche, v. Wcrdt und Wyß.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch las Handmehr genehmigt.

Hierauf leistet Herr Kommandant Ganauiller als
iieucrwählteS Mitglied den verfassungsmäßigen Eid.

Durch Zuschrift vom <8. dieß Monats erklärt Herr
Fr. Wißler von Goldbach leinen Austritt aus dem
Großen Rathe, wovon im Protokolle Notiz genommen wirdi

Das Präsidium eröffnet der Versammlung, daß das
Budget für I8S7, welches den Mitgliedern deS Großen
Rathes erst gestern auSgciyeilt worden, nicht mehr in dieser
Sitzung behandelt werden könne, unier Hinweisung auf den
H 4 des Gesetzes vom 2. August 4849. Zugleich wird, gestützt
auf mehrseitig geäußerte Wünsche, der Versammlung die
Frage vorgelegt, ob sie heute die Sitzung unterbrechen oder
fortsetzen wolle.

M ösching stellt den Antrag, die Sitzung bis Mittwoch
den 24. Dezember nächsthin fortdauern zu lassen. Schenk,
Regicrungöraih, spricht den dringenden Wunsch aus, daß
man die Berathung des Armengesetzeö nicht unterbrechen
möchte. Fuerer, RcgicrungSralh, unterstützt diese Ansicht
angelegentlich. Karlen wünscht, daß man täglich doppelte
Sitzung hallen möchte, wovon aber daS Präsidium ent-
schieden abmahnt.

Mit großer Mehrheit wird beschlossen, die Sitzung bis
nächsten Mittwoch sorrzusetzen.

Tagesordnung:
Folgt nun die Behandlung deS Vortrag S deS Re.

gierungsratheS und der Militärdirektion, betreffend
die Bewilligung eines außerordentlichen und unbe-
schränkten Kredites für militärische Rüstungen
und Aufgebote.

(Die Verhandlungen über diesen Vertrag wurden am
22. Dezember tss6 als Extrabeilage zum AmtSlnatte gedruckt.
Stehe jene Beilage.)

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes
über das Armenwesen.

(Siehe Großrathsverhandlungen der Sitzung vom 49. Dez.
18S6, Seite 264 ff.)

§ 15

Schenk, RegierungSrath, als Berichterstatter. Dieser
Paragraph spricht sich über die Bcitragspflichc der
Verwandten aus. Der Grundsatz selbst ist, abgesehen von setner
besondern Anwendung überhaupt, nicht neu, weil er bereits
in verschiedenen Ländern seine Anwendung gefunden Heu; er
ist auch bei uns nicht neu, weil er seil 484? in einem Ge
setze enthalten war. Die Anwendung desselben ist sehr
verschieden; so ist dieser Grundsatz sehr ausgedehnt zur Auwen-
dung gebracht in Frankreich, im Kanton Luzern, dann aber
auch sehr eingeschränlt, wie bet uns bisher. DaS vorliegende
Projekt suchte sich an ein System zu halten. So lange eine
Person nur dürftig ist und somit kein Müssen von Seile der
Gesellschaft eintritt, ist auch kein Zwang gegen die Ver.
wandten zuläßig, dieser tritt erst ein, wenn die betreffende
Person nolharm ist. Darin liegt eine Beschränkung. Aus
der andern Seile enthält das Gesetz eine Ausdehnung der
Pflicht für die Verwandten. Nach dem Gesetze von 4 84?
sind Kinder ihren Eltern und Eltern ihren Kindern Unter-
stützung schuldig, aber die Praxis machte eine Ausdehnung
dieser Pflicht nothwendig. Man war damals in dem Grund,
satze, daß die Gemeinde in erster Linie für die Unterstützung
ihrer Angehörigen einstehen solle, in dem Maße befangen,
daß man anerkannte, daß nicht einmal Mütter die Pflicht
haben, Beiträge für ihre Kinder zu leisten. Der Große Rath
hat sogar durch Abstimmung diesen Grundsatz angenommen,
aber seither kam man von dieser Ansicht zurück; die Ersah,
rung von allen Seiten, von Armenbehördcn, von Armen,
vereinen, sprach dagegen Der Wortlaut dieses Paragraphen
zeigt Ihnen welche Ausdehnung der Grundsatz erhallen soll.
Ich kann Ihnen die Zusicherung geben, daß derselbe einem
Kollegium von Juristen, die mit der Praxis sehr vertraut
sind, zur Prüfung vorgelegt wurde, da wurden die Fälle,
welche eintreten können, in Betracht gezogen, so baß ich das
Vertrauen habe, Sie werden den Paragraphen genehmigen.

Trachsel. Ich erlaube mir nur eine Frage. Es heißt
hier, daß »die ehelichen und außerehelichen Verwandten"
benragspflichlig seien. Wie verhält es sich mit dem geständigen

oder überwiesencn Vater eines unehelichen Kindcö?
Ist er alS Verwandter zu betrachten, und kann er nach dem
47. Jahre deS KindeS zu Beiträgen angehalten werden, wie
der eheliche Varer?

Gfeller zu Wichtrach wünscht, daß man sich über die
BeitragSpflicht »der entfernter» Verwandten" im Schlußsatze



des § ts, sofern man nicht vorziehe, denselben zu streichen,
naher ausspreche.

Stooß stimmt grundsätzlich zum Paragraphen, so we t
er sich auf die Bettragöpflichi der Verwandten bezieht, bc.
sorgt jedoch, es möchte durch de Ausnahme der Außerehe.
lichen, deren La«c der Sprechende immerhin zu verbessern
wünscht, eine Störung in die FamiUenverhällnisse gebracht
werden, und beantragt daher, die Worie »und außerehelichen"
wegzulassen-

Geiß bühler stimmt mit dem Herrn Präopinanten
nberein, und erinnert daran, wie leicht eine Person einen
Eid schwören könnte, um die Existenz ihres K-ndeS sicher zu
stellen.

Mösching wünscht darüber Aufschluß zu erhalten, wie
cS in Fällen gehalten sein solle, wo ein Ehegatte für den
andern sei» Vermögen geopfert hat, ob dennoch die BeirragS-
pflicht fortbestehe. Ferner stimmt der Sprechende zur Streichung

des Schlußsatzes.

v. Büren stellt die Frage, wie es in Betreff des

DurchschnitiSkostgeldes gehalten sei. Wenn z. B. daS Durch,
schniltskostgeld 60 Fr. betrage und die Verwandten so viel
leisten, ob dann au> dem Ertrage der Vurgergüler auch noch
so viel zu leisten sei- oder ob eS den Sinn habe, daß alle
Beiträge in die Kasse der Arnienvcnvaliung fallen und für
die Armen im Allgemeinen verwendet werden sollen.

Tscharncr in Bern erklärt, er fasse den Schlußsatz
so auf, daß lediglich bei den Verwandten in auf- und ab.
steigender Linie eine Beitragspflichl bestehe, nicht für eol-
fcrntere Verwandte.

Karrcr. Der § tZ stellt so wichtige Grundsätze auf,
daß eS nicht überflüssig ist, auf die Folgen derselben auf-
merksam zu machen. Er stellt, im Widerspruch Mit unserer
bisherigen Gesetzgebung, das Recht auf, daß außereheliche
Kinder gegenüber ihren Eltern, Großeitern und Verwandten
Unterstützung verlangen können; bisher bestand ein weseni-
licher Unterschi.d zwischen ehelichen und außerehelichen Kin-
dcrn. Die erster» haben «ine Berechtigung, während gegen,
über den letzter« daS Civilgesey sagt, sie stehen weher in der

Familie idres Vaters noch in der Familie ihrer Mutler und
seien von der Erbschaft ausgeschlossen. Warum dieser Unter,
schied aufgestellt wurde, ist klar. Man wollte dadurch einen

Unterschied machen zwischen KlNdern, die aus einem erlaub,
ten, durch Religion und Gesetz sanklionirie« Verhältniß ent.
stehen, und solchen, die sich außerhalb licses Ve.häliniss.ö
befinden; man wollte dadurch den Stand der Unehelichen
nicht begünstigen. Nun will man heule diese Grundsatze, die
wie ein Glaubensartikel im Volke leben, umwerfen, heuie,
bei G'legenbeit der Berathung des Armengesiyes. DaS darf
man nicht ihun, ohne Verwirrung in die Civilgesetzgebung

zu bringen; man würde daS bestehende Familicnrecht voll-
ständig über den Haufen werfen. Schon aus diesem Grunde
könnte ich nicht dazu stimmen, aber auch noch aus einem

andern Grunde. Ein außereheliches Kind gehörte bisher zu
keiner Familie es konnte aber eine solche bilde«; gegenüber
der Mutier hatte es das Recht der Erziehung, gegenüber
dem Varer kein Recht, dagegen wurde dieser zu einem Bei.
trag ve>pflichtet. Nun fragt cS sich: will man den Vater
zu eiwaS Anderm verpflichten, als zum gerichtlich gesproche-

nen Beiirag? will man ihn zum ehelichen Vater deS Kindes
machen? Man weiß, wie es bei der Stand.Sbcstimmuug
solcher Kinder oft geht. Der § t3 macht ferner die Ehe.

galten der Verwandten während der Dauer der Ehe bei«

«ragSpflichlig. BiSher wurde es so gehalten, daß mit der

Verhctrathung die Pflicht auf den Vater überging; in dieser

Tagblatt des Große» NarhcS lS5«.

27Z

Beziehung tritt also kein Nachtheil ein. Nicht diejenigen
Falle, wo Vermögen von Seile der Eltern vorhanden, sind
für den Staat von wichtigen Folgen, sondern diejenigen,
wo dieses nicht der Fall ist, und da kann die Beitragspflichl
der Verwandten sehr weil geben. Ich stimme daher zur
Streichung der Worte „und außerehelichen", in zweiter Linie
möchte ich den § t3 an den Regierungsrath zurückschicken,
damit er die Konsequenzen des Gesetzes besser erwäge; evenuiell
beantrage ich, daß die ursprüngliche Redaktion des Artikels,
wie sie der Herr Berichterstatter dem RcglcrungSrathe vor.
geschlagen hatte, aufgenommen werde.

Sahli, Regierungsrath. Dieser Paragraph hat im
Regierungsrathe eine sehr einläßliche und gründliche DiS.
kusston veranlaßt, und wenn man hier glaubt, man sei zu
weit gegangen, so kann ich mittheilen, daß man von anderer
Seite noch weiter gehen wollte, indem man auch die Seiten-
verwandten hineinziehen wollte. ES läßt sich nicht verkennen,
daß ein großer Grund des PauperiSmuS darin besteht, daß
die Verwandten einander nicht unterst tzen. Im Jura haben
Sie diese Zustände nicht und darum auch weniger Armuth.
Herr Karrer warnte vor den Konsequenzen, wenn eine Unter,
stützungöpflichr zu Gunsten unehelicher Kinder aufgestellt werde.
Vor diesen Konsequenzen fisichie ich m ch nicht, ich halte
diese Pflicht für ganz gerechtfertigt und frage Sie: würde
eS Ihren Billigkeilsansichten nicht entsprechen, wenn man
einem Großvater, der nichts für daS nncheliche Kind seines
Sohnes thun will, gestützt auf das Gesetz sagen könnte: du
mußt etwas thun! Das, glaube ich, sei das Allcrmindcste,
was man verlangen könne. Schon lange war in Ihrer
Mitte die Rede davon, die Lage der Unehelichen zu mildern,
schon lange war dieß in andern Ländern, in andern
Kantonen der Fall. In Frankreich z. B. haben die Unehelichen
ein Erbrecht; geht diesis Gesetz so weil? So weit wollte
man nicht gehen, aber man wollte doch wenigstens in das
Armcngesitz einen Grundsatz aufnehmen, der mit den For.
derungen der Zeit im Einklänge steht. Die Verhältnisse
können nicht ewig so bleiben, wie sie jetzt sind. Die
nämlichen Grundsätze bewährten sich in Baden, Frankreich u. s. w.,
und ich möchte die Ansicht, daß das uneheliche Kind nicht
zur Familie der Mutter gehöre, nichr in dieser Schroffheit
bestehen lassen. ES ist eine Forderung der Billigkeit, daß
man erkläre, die Verwandten außerehelicher Kinder sollen
wenigstens finanziell bcigezogen werden; weiter will mau
nicht gehen, man will nrcht ein eigentliches neues Familien,
recht aufstellen. Ich möchte daher den § 13 zur Anuabme
empfehlen, er emvâlt nichrS, was gegen die Gesetzgebung
d-rekr verstoßt, noch weniger gegen die Forderungen der Zeit,
im Gegentheil, wir werden allmälig dazu kommen, die Gesetz,

gcvung auch in dieser Beziehung zu ändern.

Karrer. Entweder mußte der Vater des unehelichen
Kindes bisher beilragen urn wenn er vergeldScagte, dessen

Vater, und dann ist kein G und, daß man die bisherige
Praxis abändere. Die Last der Unehelichen ist nur dann
erne Last, wenn kein Vermögen da ist. Nach dem bisherigen
Geseye wurde der Varer, wenn er daS Kind anerkannte,
oder wenn die Mutler den Eid schwor, zu einem Beitrage
verfällt; dafür konnre er verrieben werde« bis zum GeldS-
tage. ES fragt sich nun, ob Sie dem Vater über diesen
gesetzlichen Beitrag hinaus noch etwas auferleg.» wolle»?
Ich glaube nicht, daß hier Jemand dafür stimmen werde,
wenn aber Jemand dafür wäre, so warne ich davor, daß
man bei einem solchen (ich möchte sagen) GelegenheitSgefttzc
daS Civilgesiy ändere, welches mit unserm Familienleben
verwachsen ist und das heilige Band der Ehe schützt. Deß.
hub hat das eheliche Kind mehr Recht. Wenn Sie da»

un hel>che aund auf die gleiche Linie stellen, so geben Sie
eine Prämie fur uneheliche Kinder. Nach der französische»
Gesetzgebung, auf die Herr Sahli sich beruft, darf die Mutter
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eines unehelichen KindeS nicht einmal vor Gericht klagen;
kein Mensch erfährt, wer der Vater ist, und warum hat
man das gemacht? Weil die Erfahrung und die Statistik
lehren, daß da, wo der reine MatcrnitätSgrundsatz herrscht,
die Zahl der unehelichen Kinder sich sehr vermindert habe,
und wenn ich hier einen Antrag aus Abänderung der Gesetz-

gebung stellen wollte, so wurde ich im Interesse der
Sittlichkeit und des ArmenwcftnS beantragen, daß man diesen
Grundsatz aufstelle; dann hätten w>r weniger Uneheliche,
dann käme nicht ein Mädchen in Versuchung, einen reichen
Burschen anzugeben, auch wenn er nichr bekannt mit ihm
,st. Nach dem französischen Gesetze gibt eS gar keinen un-
ehelichen Vater eS sei denn- daß er sich dazu bekenne, daher
auch kein Ei brecht; auch gegenüber der Mutter besteht kein
Erbrecht, nur da allfällig, wo keine Notyerben vorhanden
sind. Wer in Armenbebördcn saß oder in Geschäften
arbeitete, halte übrigens Gelegenheit zu sehen, daß für solche
Kinder sehr oft durch Testamenie Vorsorge getroffen wird.
Endlich wenn die Mutler eines unehelichen Kindes sich in
Fällen, wo keine Notherbcn vorhanden sind, an die Regie,
rung wendet, so wird ihr daö Erbe in der Regel verabfolgt.
Ich warne Sie daher noch einmal davor, nicht Grundsätze,
welche unftre Civilgefttzgebung stören, in das Aimenges.tz
aufzunehmen.

Sahli, Regierungsratb. Herr Karrer geht immer
von der Voraussetzung aus, der § lS, wie er vorliegt, würde
unser Famillciirecht über den Haufe» werfen. DaS muß ich
des Bestimmtesten bestreiken; er würde kein anderes Familien-
verhäiililß begründen als die bisher bestehenden, er würde
nur das Beitragsverbältniß anders nornuren. Schon bisher
bestand ein Bellrag des VaterS, welcher verfällt wurde und
eine Pflicht der Mutier; nur gegenüber den Verwandten
würde daS Verhältniß einigermaßen geändert- Entweder
yaben dieselben Vcrmög-n, und dann können sie elwaS thun,
oder sie haben keines, und dann kommt der Paragraph nicht
zur Anwendung. Herr Karcer sagte, nach dem französischen
Gesetz stehe der Mutier keine ParernitätSklagc zu. Das ist
richtig, aber ist es billig, ist eS gerecht? Klug mag es sein,
um die unehelichen Kinder zu vermindern, aber gerecht ist
es nicht. Nicht alle Verhältnisse sind so beschaffen, daß die
Schuld auf des Mädchens Seite fällt, sondern es stehen der
Verführung Thür' und Thor offen. Wenn endlich Herr
Karree sagt, es stehe einem Manne frei, sein uneheliches
Kind durch das Testament zu bedenken, so möchte ich fragen:
wie oft geschieht das? Ich behaupte also: das Familien,
recht wird nicht über den Haufen geworfen. sondern nur
mit dem Armenwcstn in Uebereinstimmung gebracht, damit
in Zukunft die Ve-wandten ihren armen Unehelichen elwaS
veilragen. Haben sie nichiS, so fordert man nichts, haben
sie ecwas, so ist es bill>g, daß sie etwas beisteuern. Ein
Familienrechr wird dadurch nicht sankilonin; es ist ein
Mittel, die Quellen der Armuth zu verstopfen, ein Mittel,
das Nicht aus dem Gesetz entfernt werden sollte.

Schären zu Spiez findet es stoßend, im Gesetze von
„ehelichen und außerehelichen Verwandten" zu reden, er
möchte lieber einen Unterschied machen zwischen ehelichen
oder gesetzlichen Verwandten, uns der außerehelichen erst
nachher erwähnen.

Dr. Manuel unterstützt den Antrag des Herrn Karrcr
angciegcnilich indem er auch von der Ansicht ausgeht, man
solle nicht bei Anlaß der Berathung eines SpezialgesetzeS
elnen so wichtigen Grundsatz entscheiden, der mit der allgemeinen
Gesetzgebung in Verbindung steht, da es der Versammlung
nicht möglich sei, gegenwärtig das pro und contrn einer

solchen Reform gehörig zu rrwägen. Durch den § ill werde
das uneheliche Kind gleichsam in die Familie etngefühtt.
seine Stellung zu derselben wesentlich verändert; wenn man

dieß bezwecke, so sei der Gegenstand einer eigenen Diskussion
zu unterwerfen, die sich auf da» Famittenrecht in seinem
ganzen Umfang erstrecke, nicht ei» einzelner Punkt aus dem
Eivilgetttz herauszureißen. Von sehr großer Tragweite
scheuir dem Redner daS letzte Alinea des 5 l3 zu sein, weil
nach demselben Jemand in den Fall kommen tönne,
Verwandte unterstützen zu müssen, ohne daß ihm ein Mittel zu
Gebole stände, die Verarmung der betreffenden Penon zu
verhindern, wie z. B. in Frankreich, wo der Familienrath
aiS VormundschaflSbchörde gewisse Befugnisse dafür habe,
einer möglichen Verarmung vorzubeugen.

Dr. v. Gonzcnbach befürchtet ebenfalls, daß durch die
Begünstigung der Unehelichen die Versuchung des falsche»
EideS und der falschen Denunckation gefoiderr werde. Ein
armes Mädchen, das sich in andern Umständen fühlt, würde
alsdann sich leichter umsehen, etwa einen reichen Baucrnsohn
angeben; eS denke eben nicht nur an seine Seligkeit, sondern
auch au die Zukunft seines Kindes, so daß mit dem Gewissen
kapllUltrt werde. G-oßer Zwiespalt werde ferner in die
Familie gebracht; breche man diese Schranke, welche zwischen
dem ehelichen und unehelichen Kinde bestehe, so sei cie
heiligne und wichtigste Schranke der Familie gebrochen.

G fell er zu Wichirach möchte durch das Gesetz veihü-
ten, daß nicht das Vermögen desjenigen Theils einer Ese,
welcher an der unehelichen Verwandtschaft keine Schul»
trägt, zum Nachtheil der übrigen Kinder fur anßcrch.liehe
m Anspruch genommen werden könne.

Herr Berichterstatter. Ich muß gestehen, daß ich
mich allerdings vor diesem Paragraphen ein wenig gefürchtet
habe, weil er allzusehr in die Jurisprudenz hineingericlh;
deßhalb hatte ich denn auch die Vorsicht, Juristen darüber
einläßlich anzuhören. Der ursprüngliche Antrag der Direktion
lauiete also: „Für Personen, welche als Noiharme versorgt
werden müssen, sind ihre nächsten Blutsverwandten innrrhalv
der Norherbfolge beitragspflichtig. Durch die Ehe geht die
Beiiragspflicht auf den Ehemann und durch den Tod auf
die Wittwe über." Nun wurde mir aber nachgewieien, daß
dieser Paragraph nicht genüge, daß da und dort sich ein
Fall ereigne, der davon nicht beschlagen werde, und so ging
aus einer Berathung der 5 t2 so hervor, wie er nun vor-
liegt; dann kam der Entwurf vor den RegierungSrath, welcher
den Artikel genehmigte. Es bedarf wirklich einer etwas
genauern Bestimmung. Ich erinnere Sie daran, daß die
Praxis im Lande mit dem § Z des Gesetzes von 184? gar
nicht im Einklänge blieb. Der Große Rath stimmie Anno
lS47 darüber ab, ob diese BettragSpfllcht auch für den Vater
von Stiefkindern gelten soll, die Behörde verneinte die Frage,
und jetzt geht die Praxis daoin, daß eS dennoch so gehalten
wird. ES war daoer nothwendig, dieser Praxis, die sich,
wle es scheint, aiS natürliche Entwicklung dargestellt halte,
irgendwie einen gesetzlichen Ausdruck zu geben, und ich
glaubte, dieses könne geschehen durch Festsetzung der BettragSpfllcht

innerhalb der Notherbfolge. Das schien, wie'gesagt,
nicht genügend, und so entstand dieser Paragraph. Sie
»eymen hauptsächlich Anstoß daran, daß man die außerehelichen

Verwandten hineinzieht, und ich begreife daS Argument
der Herren Karrer und Manuel, welche sagen, man soll nicht
bei Anlaß der Berathung eines solchen GeieeeS, das an
andere Verhältnisse nur 10 streift, Grundsätze entscheiden,
welche mit der allgemeinen Gesetzgebung im Zusammenhang
stehen. Ich bin damit einverstanden und halte dafür, unsere
Gesetzgebung sei dadurch in ein unsicheres Geleise gerathen,
daß man im Streifen an gewisse Verhältnisse Dinge in ein
Gesetz aufnahm, die in andere Gesetze gehörten. Indessen
muß ich bemerken, daß im vorliegenden Punkte berettS die

Praxis entschieden hat, und ich glaubte, so weit dürfe m>n
gehen. Auch bestimmte mich die Rücksicht dazu, daß eS im



Interesse der Armenökonomie liege, die Beitragspflicht der
Verwandten auszudehnen, so weit die Möglichkeit gegeben
ist; daher ist eS meine Pflicht, in erster Linie den Paragraphen
festzuhallen, in zweiter Linie gebe ich die Streichung der
Worte „ehelichen und außerehelichen" zu. Dadurch wäre
dem Einwürfe, daß dieser Paragraph in die Civilgesetzgebung
eingreife, Rechnung getragen. Ich bin zwar der Ansicht,
eS müsse etwas geändert werden und glaubte, das werde der
erste Hacken sein. Nun habe ich noch auf einige Anfragen
zu antworten. Herr Trachsel stellt tue Frage, ob der Vater
cineS unehelichen KindeS zu Beiträgen über das I7te Jahr
hinaus angehalten werden könne. Daö ist eine schwierige
Frage. Durch daS Urtheil w,rd ein solcher Vater zu den
Alimentationskosten verfällt, aber nur biS zum l7. Jahre,
weil man annimmt, das K>nd sei dann erzogen- Wenn
dieses aber ein Cretin, ein Blödsinniger ist, so fragt es sich:
ist der Vater nach dem vorliegenden Paragraphen nach dem
17. Jahre noch beitragspflichtig, wenn die Worte »und
außerehelichen" nicht gestrichen werden? Ich müßte aller-
dings die Frage bejahen. An dem richterlichen Urtheile
wird nichts geändert, aber da wo dessen Wirkung aufhört,
iritt die Forderung des Armengefttzeö ein. DaS von Herrn
v. Buren angeregte Beitragsvcrhältniß liegt hier niât in
Frage. Die Herren Gfeller von Wichtrach und Ticharner
in Bern mache ich (in Betreff des letzten Alinea) darauf
aufmerksam, daß schon im ersten Satze der Ausdruck steht:
die Verwandten »in auf- und absteigender Linie", so daß
der Ausdruck „entferntere Verwandle" im letzten Alinea
nicht gegen die en Grundsatz ausgelegt werden könnte. Die
Verwandtschaft in auf. und absteigender Linie ist bald näher,
bald entfernter, die Natur hat jedoch dafür gesorgt, daß der
Ahn ftlren in den Fall kommen wird, einen Beitrag leisten
zu müssen.

Abstimmung.
F.,r den § is mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Fur Streichung der Worte »ehelichen und

außerehelichen" ' 83 Stimmen.
Dagegen 29 »

5

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph bandelt
von der Beiziehung der Beitragspflichtigen. Aus dem
Umstände, daß cer am Schlüsse angeführte Paragraph des Ar-
menpolizetgefetzes nicht ausgesetzt werden konnte, mögen Sie
entnehmen, daß das Armengefetz auf daö Armenpolizeigesetz
warten muß, sonst könnte eS nicht vollzogen werden.

Der j i4 wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

§ tZ.

Herr Berichterstatter. Hier ist das Maß des Bei-
träges bestimmt, zu welchem die Verwandten angehalten
werden können. Bisher bestand kein solcher Maßstab im
Gejetzc, woraus indessen eine große Ungleichheit entstand und
selbst den Richtern Verlegenheiten erwuchsen, da sie im Ar-
menglsetze keine Stutze hatten. Ebenso ist die Feststellung
eines gewissen MaßeS nothwendig zur Sicherstellung d-r
Verwandten, denn wenn man auf der einen Seite ein Recht

hat, sie für Beiträge zu belangen, so besteht auf der andern
Seite die Pflicht, daß man darin nicht zu weit gehe. Hier
wird nun ein Maßstab aufgestellt, der an verschiedenen Orten
als Grundlage erscheint. AIS Maximum des Verwandten.
beitragS wird in diesem Paragraphen „in der Regel" daö
nach § w bestimmte DurchschnitlSkostgeld bezeichnet. Im
ersten Entwürfe standen die Worte „in der Regel" nicht,
denn ich wußte, daß eS sehr gut gehe, wenn das Maximum
erreicht wird; dagegen wurde im RegierungSrathe die Ein-
Wendung gemacht, es sei auf solche Fälle Rücksicht zu nehmen,
wo entweder Verwandte sehr reich oder Notbarme sehr schwer
zu verpflegen seien und viel kosten, damit man da über das
Durchschnmskostgeld hinausgehen könne. Der Beitrag selbst
wird nach Verhältniß deö Vermögens und ErwerbS der
Pflichtigen festgesetzt. ES liegt auch nahe, den Beitrag nach
Verhältniß der Kosten der Veipflegung festzusetzen, indessen

glaubte man, hierauf nicht so viel Rücksicht nehmen zu sollen.
Sind die Kosten sehr groß, so kann man auch über das
DurchschnitlSkostgeld hinausgehen.

Dr. v. Gonzenbach wünscht, daß zur Verhütung von
Mißverständnissen, damit man nicht etwa meine, ein Ver-
wandter dürfe nicht mehr beitragen als das Durchschnitts-
kostgcld, das Wort „Pflichtigen" vor „VerwandlenbeiirageS"
eingeschaltet werde.

Der Herr Berichterstatter gibt diese Einschaltung
zu, weil sie dem Sinne deS Paragraphen entspricht.

Mit dieser Modifikation wird der § ls durch daS Hand,
mehr genehmigt.

5 16.

Herr Berichterstalter. Dieser Paragraph entspricht
lediglich einer Vorschrift der Versassung, nach welcher die
Armen von der Mitbenutzung der Burgergüter nicht verdrängt
werden sollen. Ich glaubte, diese Vorschrift zur Verwirk-
lichung in daS Gesetz aufnehmen zu sollen.

Tsch arne r zu Kehrsatz ist der Ansicht, dieser Paragraph
stehe mit dem nachfolgenden j 18, welcher die Nutzung be-

schränkt, im Widerspruch, und wünscht, daß beide Paragraphen
IN Uebereinstimmung gebracht werden.

Der § 16 wird durch daS Handmehr genehmigt.

5 N.

Herr Berichterstatter. Das Armengesctz von >817

machte von dem in der Verfassung ausgesprochenen Grundsatze

nur den Gebrauch, daß eS sagte, die Burgergüter sollen
wie bisher ihre Belschüsse leisten. Im VerfassungSrathe
selbst war über die Frage abgestimmt worden, ob die Bnrger-
güter zur Unterhaltung der Armen mitverwendet werden
sollen, und diese Frage wurde mit großer Mehrheil bejaht,
so daß die Burgergüter bei der Armenvcrsörgung solidarisch
beiheiligt sind und sekundär eintreten sollen. Nun war das

Verhältniß, in welchem die Burgergütcr beitrugen, verschieden.

Im Seelande z. B. wurde eS so gehalten, daß« da,
wo das Armengnl nicht ausreichte, daö Burgerguc einen
Beischuß machte; so war eS auch im Oberlande. Im einen

Jahre wurde ein solcher Zuschuß geleistet, im andern »ichr.
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Wir sind aber auf einem Punkt angelangt, wo es nothwendig
ist, daß da etwas regulirt werde. Sie wissen, daß nach dem
GemcindSgesctze eine Ausscheidung der Memeindegüter
vorgenommen wurde. Ich fragte Herrn Blösch, ob da wo daS

Burgergut bisher etwas an die Armenverwaliung geleistet
hat, die letztere im Augenblicke noch doftrt werde, wo das

Burgergut aus dem öffentlichen Leben scheidet. ES war eine
ausgemachte ServitUt. Herr Blösch verneinte meine Frage.
DaS ist gegen den Sinn der Verfassung. Oil ist eS der Fall,
daß die Burgergmer in die Hände von Wohlhabenden fallen,
eS werden Reglemente gemacht, welche sagen: wer daS und
das ist und das und daS hat, kann mitbenutzen, wer aber
daS und daS nicht ist und das und das nicht hat, ist von
der Nutzung ausgeschlossen. In diesem Falle befinden sich
viele Arme. ES ist auch anerkannt, daß es eine große Un.
billigkeil ist. Ich kann Sie versichern, daß an vielen Orten
die Burgernutzungen von Leuten bezogen werden, die selbst

Holz, Land und alles Mögliche besitzen, und daß Arme, welche
der Korporation angehören, durch Teilen der Einsaßen unterstützt

werden mußten. Man wird mir sagen: das ist ein
HerauSireten aus dem ganzen Systeme, eS scheint, die Burger-
lichkeil sei euch da recht, wo sie eigenes Geld hat, aber nicht
da, wo sie nichrS bat. Aber ich erwiedere darauf, daß da,
wo die Verwandren beigezogen werden, dag Gleiche geschieht.
Die Pflicht der Verwandten ist allerdings die nächste, dann
aber ist es daS Korporative, diese Familienkiste, welche den
Charakter von Privaleigenthum hat, die in das
Familienverhältniß einmündet. Abgesehen davon, daß dieses
Verfahren billig ist, daß eS dem Grundsatze der Oertlichkeit
nicht mehr widerstreitet als die Beiziehung der Verwandten,
ist eS verlangt durch die Verfassung, deren Vorschrift in
einem Armengesetz erfüllt werden muß.

l)r. v. Gonzenbach. Der Herr Berichterstatter hat
wirklich meine Rede fast gehalten, indem er sagte, man werde
ihm Inkonsequenz vorwerfen, da dieser Artikel dem Grund-
satze der Oenlichkeit widerspricht, er ging dabei noch weiter,
als ich gehen wollte. In diesem Artikel wird gesagt, kein
Notharmer dürfe von den bürgerlichen Nutzungen auSge-
schlössen werden. Die Verfassung sagt, der Staat werde
darüber wachen, daß die Armen von der Milbenutzung der
Burgergüter nicht verdrangt werden; der Arme soll also in
seiner bürgerlichen Gemeinde von der bürgerlichen Nutzung
nicht ausgeschlossen werden; das sagt die Verfassung, aber
mehr sagt sie nicht. Im § 69 derselben wird vorgeschrieben:
„Den Gemeinden, Bürgerschaften und übrigen Korporationen
ist ihr Vermögen als Privateigenthum gewährleistet. Ihnen
steht ausschließlich die Verwaltung desselben zu. Der Ertrag
dieses Vermögens wird ferner seiner Bestimmung gemäß ver-
wendet " BiSher hatte man in den meisten Gemeinden, wo
Burgernutzungen bestehen, nur dann ein Mitbenutzungsrecht,
wenn man daselbst angesessen war. Man käme sehr in
Verlegenheit, wenn man vorschreiben wollte, daß den Burgern,
welche da oder dort wohnen, wenn Einer nocharm wirb,
den NutzungStheil zugeschickt werden solle. Wie Sie hörten,
soll der Ertrag dcS bürgerlichen Vermögens »seiner Bestim-
mung gemäß" Verwender werden; die Bestimmung aber war
diese daß der Burger in seiner Gemeinde wohne. Ich kann
daher diesen Artikel nicht mit der Verfassung in Einklang
bringen. Die Verfassung will nicht, daß die Burger durch
unverständige Nutzungsreglemente von der Nutzung
ausgeschlossen werden, aber sie will auch nicht, daß Einer mit-
genieße, wenn er an einem andern Orte wohnhaft ist An
der Direktion des Innern ist eS, die NutzungSreglemente der
Gemeinden einer Durchsicht zu unterwerfen und sie mit der
Verfassung in Einklang zu bringen. Von diesem Gesichts-
punkte aus halte ich den § 17 für ganz überflüssig, ich glaube,
der j t6 genüge vollkommen, und »rage daher auf Streichung
des erster» an.

Tscharner zu Kchrsatz theilt die Ansicht des Herrn
Präopinantcn nicht. Auch er will den Burgergmern ihre
Bestimmung lassen, aber er betrachtet dieselben als Korpora,
tionsgütcr; so wie sie jetzt bestehen, seien sie eigentlich Fami-
liengürer in großer Ausdehnung. Der Redner rügt die vielen
Uebelstände, welche mit dem Nutzungsweftn verbunden seien;
so geschehe eS nicht selten, daß Kurger ihre Nutzungen Jahre
lang zum voraus verpachten oder verkaufen. Die Korpora-
tionSgüter sollen zur Wohlfahrt der gesammten Bürgerschaft
verwendet werden.

Wildbolz gehl von der Ansicht aus, daß nach der
Verfassung Burgernutzungen für Arme verwendet werden
können, wohnen sie da oder dort. Dagegen scheint dem
Sprechenden die Bestimmung gefährlich, daß das bewegliche
und unbewegliche Vermögen der Korporation beitragspflichtig
sein soll, er kann nicht einsehen, mit welchem Grunde
Korporationögüier, die nicht in Nutzungen bestehen, wie
Echulanstalten, Spitäler u. dgl., als haftbar für eine Burger-
nutzung erklärt werden könnten, gegenüber der Verfassung,
welche die KorporationSgüler als Privaleigenthum garantirt
und die bestimmungsgemäße Verwendung dcS Ertrages vor-
schreibt. Es wird daher beantragt, die BeilragSpflicht auf
die NützungSgüter zu beschränken.

Gfeller von Wichtrach stellt die Frage an den Herrn
Berichterstatter, ob ein Bürger, der außerhalb seiner Hei-
malhgemeinde wohnt, daS Recht habe, von seiner Hcimath-
gemeinde ein Nutzungsrecht in Anspruch zu nehmen.

Mösching unterstützt den Antrag deS Herrn v.
Gonzenbach und macht darauf aufmerkiam, daß die Anwendung
des H 17 nach seiner Ansicht die Rechnungsführung der
Gemeinden sehr kompliziren würde. Endlich fragt der
Sprechende, ob die Gemeinden gehalten seien, auch ihren außer-
halb des Kantons wohnenden Armen den NutzungSantheil
zukommen zu lassen.

Dr. v. Gonzenbach ist der Ansicht, die Bestimmung
des BurgergUtcS bestehe darin, den in der Gemeinde woh-
nendcn Burgern unter die Arme zu greifen durch Anweisung
von Land und Holz; um auch den auswärts Wohnenden
ihren Antheil zukommen zu lassen, müßten die Nutzungen in
Geld taxerc werden denn in Naturalleistung könnten sie dem
Betreffenden nicht überall zugestellt werben. Die im H 17
vorgeschlagene Maßregel welche die bürgerliche Armenunter
stützung welter führe, als selbst nach dem allen Systeme
der Fall gewesen, würde in vielen Gemeinden Mißstimmung
hervorrufen.

Wild bolz erklärt, eS handle sich Heute nur darum,
wie die Versassung anzuwenden sei, ov sie gestatte, daß den
armen, außerhalb der Gemeinde wohnenden Burgern die
Nutzungen verabfolgt werden. Dieses Recht räumt der Redner
dem Siaale ein.

Herr Berichterstatter. ES wurde der A»trag gestellt,
im Interesse der Oertlichkeit der Armenpflege den j >7 zu
sireichen. Ich erwiedere hierauf, daß ich zunächst selbst die
schützknde Hand über die OrlSurmcupflege halten, und die
angebotene Hülfe, so angenehm sie mir sonst ist, den betref-
senden Rednern erlassen möchte. Zwei Mitglieder, welche
sonst im Wesentlichen den nämlichen Standpunkt einnehmen,
sind, wie Sie honen, über den vorliegenden Paragraphen
verschiedener Ansicht. Herr v. Gon,enbach behauptet, der
Paragraph widerstreite der Ve.fassung, Herr Wildbolz gibt
dieß nicht zu. Allerdings will die Verfassung nicht, daß die
Armen von der Mitbenutzung der Burgergüter verdrängt
werden; sie verpflichtet die Gesetzgebung, darüber zu wache»,
und man wacht darüber durch nichlS besser, als durch ein



solches Gesetz. Herr v. Gonzenbach will eS der Direktion
des Innern überlassen, die Nutzungsreglemente zu beschnei,
den; also einer Direktion will er eS anheimstellen, die Armen
von der Nutzung auszuschließen oder nicht. So weit gehe
ich nicht, sondern ich verlange, daß im Gefttze erklärt werde:
wenn ein Angehöriger einer Burgergemeindc notdarm wird
(wohl verstanden, ich dehne es nicht auf die Dürftigen auS)
und der Staat a» dessen Versorgung beitragen soll, so ist es

natürlich, baß der Staat sagt: der Betreffende ist Theilhaber
einer Familienkistc, einer Korporation, eS ist billig, daß er
ein Mitbenutzungsrecht habe. Ich muß also entschieden an
diesem Punkte festhalten; er ist von ziemlicher Wichtigkeit.
Die ganze Oekonomie und namentlich auch daS Durchschnitts,
kostgeld wurde sich anders gestallen, wenn dieser Grundsatz
nicht festgehalten würde- Er greift nicht weiter, alS waS
die Billigkeit dringend verlangt. Was die von Herrn Wild-
bolz gewünschte Modifikation betrifft, so ist derselben in dem
folgenden Paragraphen Rechnung getragen. ES können hier
natürlich nur Nutzungsgüter in Betracht fallen. Da ich
vorhin zu bereitwillig war, etwas zuzugeben, das ich nun
bereue, nämlich die Einschaltung des Wortes ..Pflichtigen",
so möchte ichajetzr nicht wieder eine solche Einschaltung zu>

geben, die nicht nöthig ist.

Abstimmung.

Für den § i? mit oder ohne Abänderung Mehrheit.
For Streichung desselben Minderheit.
Für die Redaktion nach Antrag des Regie--

rungsratheS 68 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn Wildbolz 28 »

Jmobersteg stellt im Hinblick auf die im Laufe deS

Tages eingetretene Aenderung der allgemeinen Situation den

Antrag, die Sitzung zu vertagen, damit nicht die Berathung
deS Gesetzes über das Armenwesen unter dem Eindrucke der
Ereignisse stattfinde. Tscharner zu Kehrsatz stellt den

Antrag, am heurigen Beschlusse festzuhalten und die Sitzung
fortzusetzen. Gfeller zu Wichteach unterstützt den Antrag
dcs Herrn Jmobersteg. Schenk, RegierungSraih, ersucht
die Versammlung im Interesse der Verwaltung dringend, die
Verhandlungen fortzusetzen. Mösching unterstützt den An-
trag auf Fortsetzung der Verhandlungen-

Mit 62 gegen 36 Stimmen wird die Fortsetzung der
Verhandlungen beschlossen.

z k8.

Herr Berichterstatter. ES ist natürlich, daß, wenn
einmal die Beitragspflicht der Burgergüter festgesetzt war,
auch ein gewisses Maß bestimmt werden mußte; dieser Ar.
tikcl setzt nun das Maß fest, damit nicht Streitigkeiten
darüber entstehen. Ist die betreffende Person minderjährig,
so beträgt der auszurichtende Beitrag einen Driitheil, ist
sie mehrjährig, die Hälfte des durchschnittlichen Nutzungs-
ertrages. Von einem Verdrängen der Armen von der Be.
nuyung der Burgergütcr kann also keine Rede sein. So
bald die Betreffenden dos reglementarische Alter erreicht
haben, so treten sie in die Nutzung ein. Ueber daS Maß
kann man verschiedener Ansicht sein; der RegierungSraih
glaubte, der § is enthalte das rechte und billige Maß.

ragbiatt bet Große« Rathes >85«.

?77

vr. v.-Gonzenbach hält dafür, es sollte vor dem
Wort „Armcnbebörde" eingeschaltet werden ..auswärtige",
da dieser Paragraph sich nur auf auSwärtS wohnende Burger
beziehe.

Gygax findet den Z ts nicht ganz deutlich, und führt
zur Erläuterung folgendes Beispiel an: ein Burgeraut von
t Million Fr. liefert à st °/o einen Ertrag von sto.ooo Fr.,
wovon Fr. 32,000 an die Burgergemeinde zur Venheilung
kommen; die Gemeinde zählt 1»«0 Seelen, der durchschnitt,
ltche Ertrag per Kopf wäre also Fr. 32. Soll nun der
betreffende Notharme die Hälfte oder einen Dritttheil dieser
Fr. Z2 als Nutzunqöantheil erhalten? Der Redner stellt den
Antrag, die Worte: „wenn die nolharmc Person minderjährig
ist, einen Dritthtil, wenn sie mehrjährig ist, die Hälfte der
betreffenden Burgernutzung" — abzuändern wie folgt: »wenn
die nolharme Person minderjährig ist, die Hälfte, wenn sie

mehrjährig ist ,wei Drittel des reinen Ertrages «m
Verhältniß der bürgerlichen Personen und deS Burgerguts" :c.

Herr Berichterstatter. Der Regierungsrath bat sich
da-über berathen, welches klarer sei, ob man geradezu den
Betrag der betreffenden Burgernutzungen als Basis annehmen
und den Beilrag zur Unlernützung des fraglichen Notharmcn
nur als Servilui auf der Nutzung, wie sie wirklich ist, lasten
lassen wolle. Es hätte dieses den Vortheil, daß an den
Rcglementcn nichts geändert würde; ein durchschnittlicher
Ertrag der Nutzungen würde auSgemittelt und dann gesagt:
die Hallte, oder der Dritthetl des Vorgeschlagenen beträgt
so viel. Herr Gygax würde nun eine ganz andere Basis
annehmen, nämlich das bürgerliche Vermögen, dessen Ertrag
du-ch die Zahl der sämmtlichen Burger getheilt würde Der
Regierungsrath gab dem erster« ModuS den Vorzug. Ich
will Sie entscheiden lassen, jedenfalls scheint mir die Re-
daklion des gestellten Antrages nicht ganz klar; indessen werde
ich denselben immerhin einer besonder» Prüfung unterwerfen,
um denselben vielleicht bei der zweiten Berathung zu berück,
sichtigen Herr v Gonzenbach scheint von der Voraussetzung
auszugehen, alle Burger, wel-ve in ihrer Gemeinde wohnen,
haben einen Antheil an der Nutzung. Das ist aber nicht
überall der Fall, es gibt Norharme, die keinen Antheil an
der Nutzung haben, während Bcgüterie ihre Nutzung be.
ziehen; auch Kinder haben keinen Antheil daran. Ich kann
daher die beantragte Einschaltung nicht zugeben.

vr. v. Gonzenbach zieht seinen Antrag zu-ück.

Abstimmung.
Für den § ks nach Antrag deS Regierungs.

rathe S Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Gygax Minderheit.

Hier wird die Berathung des Armengesctzes abgebrochen.

Folgt non die Interpellation deS Herrn Bernard,
betreffend die Reorganisation der Kantonalbank.

Bernard. Nach dem Büdgetentwurf, der uns mit.
getheilt wurde, steht uns für das nächste Jahr ein Defizit
von 26,000 u»d einigen Hunden Franken bevor- Uebcrdicß
zieht das neue Armengesetz bei seiner Jnkraftlrctung b'edeu-

tende Kosten nach sich, zudem sind wir in der Lage, für die
Bewachung unserer LandeSgrenzen große Opfer bringen z«
müssen, denn wir haben heuie einen unbeschränkten Kredit
bewilligt, um den Eventualilä en zu begegnen, welche die

44
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Ereignisse zur Folge haben könnten. Angesichts dieser Sachlage

leuchtet es ein, daß wir beträchtlicher finanzieller HülfS-
quellen bedürfen und d>ß wir mit allen Klüften die Her-
bcischaffung neuer möglich zu machen suchen sollen. Nach
meiner Ansicht wäre daS Projekt einer Reform der Kanto-
nalbank geeignet, dem Staate solche Hülfsquellcn zu eröffnen,
denn durch Operationen der Bank lassen sich vorthcilbafte
Resultate erzielen. Schon zum dritten Male verlangt die
Direktion der Bank und diejenige der Finanzen, daß man
zu der verlangten Reform schreite; aus diesem Grunde
glaubte ich als GroßrathSmitrlied und alS Vertreter deS

französischen KantonSlhcils die Regierung über diesen Gegenstand

incerpclliren zu sollen. Ich weiß, daß in dieser Hinsicht
große Vorurtheile bestehen. So befürchtet man unter Anderm,
daß d e Kapitalien auf dem Lande zurückge.ogen würden,
daß diese Reform vorzugsweise die großen Finanzoperationen
im Auslande begünstige, Das ist ein Irrthum, renn bei
einer Betheiligung des Staates von mindestens zwei Millionen
kann derselbe jederzeit einen solchen Einfluß auf die Ver-
waltung der Bank ausüben, daß der Kredit nicht darunter
leidet. Auf der andern Seite ist denn doch zu fürchten, daß,
wenn man nicht rechtzeitig die nöthigen Vorkehren trifft, um
dieser Anstalt die erforderliche Entwicklung zu geben, in
Burgdorf und andern Ortschaften des KanronS Banken ent-
stehen, welche derjenigen des Staates bedeutenden Nachtheil
bringen dürften. AuS diesen Gründen wünsche ich, daß die
Regierung unS mittheile, was in dieser Hinsicht gethan
werden könne, und ich verlange, daß man bald möglichst zur
Reorganisation der Kantonalbank schreiten möge.

Fueter, Finanzdirektor. Sie werden sich erinnern,
daß der Große Rath in seiner letzten Session daS Projekt
zur Reorganisation der Kanlonalbank an die Finanzdircktion
zurückgewiesen hat, um die Sache noch näher zu untersuchen.
Hierauf legte der Bankverwaller einen dritten gründlichen
Bericht über die Reform der Bank vor, und es ist meine
Ueberzeugung, daß dem Staate durch Annahme des neuen
Projektes eine neue HülfSqnelle eröffnet würde. Indessen
beliebte eS dem RegierungSrarhe nicht, darauf einzutreten
und er zog vor, bei dem bisherigen Systeme zu bleiben,
worauf ich den Vorschlag zurückzog. Daraus können nun
große Schwierigkeiten erwachsen, indem die kleinen Handels-
städte sich selbst werden zu helfen suchen und daraus eine
Konkurrenz für die Kantonalbank entstehen könnte. Ich
will den RegierungSrath nicht verletzen, aber die Verwaltung
kommt in Verlegenheit. SS hätte mich gefreut, wenn der
Kanron Bern dem Beispiele von Zürich, Genf, Basel und
anderer Kantone gefolgt wäre. Die gegen die Reform gcl-
tend gemachten Bedenken halte ich nichr für begründet, der
Staat könnte sich durch seine Betheiligung immerhin einen
bedeutenden Einfluß aus die Verwaltung der Bank sichern.

Herr Präsident. Damit ist die Interpellation erle-
digt, wenn man derselben eine weitere Folge geben will, so

muß es auf dem Wege des Anzuges geschehen.

Schluß der Siyung: t Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

Siebente Sitzung.

Montag den 22. Christmonat 18S6.

Morgens um 9 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entichuldigung: die Herren Berger, Chopparr,
HaSlcbacher, Marquis, Morgeuthaler, Nigzeler, Parrat,
Rätz, Schaler, Eiegenidater und v. Werd:; ohne Entschul-
digung: d:e Herren Affolter, Ambühl, Amstutz, Anderes,
Balliger, Bangercer, Bcrbier, Bcssire, Bslleron, Brand,
Brechet, Brunner, Burri, Niklaus; Bürschi, Bützbergcr,
Carrel, Clemen^»», Corbar, Dähler, Feller, Feunc, Fleury,
Frösard, Friedll, Gerber, Girardin, v. Grafcnncd, Gnmairre,
Großmann, Gygax, Hennemann, Herren, Imboof, Bendichl;
Jmobersteg, Jndermühle, Jngold, Ioß, Kaiser, Kasser,
Kehrli, Kilcher, Klaye, König, Kohler, Friedrich; Koller,
Lehmann, Christian; Lehmann, Daniel; Lenz, Metiwe,
Morel, Moor, Mvser, Rudolf; Moser, Johann; Moser,
Gottlieb; Müller, Eduard; Nägeli, Neuenschwander, Oeuvray;
Ollh, Perçut, Plü«, Prudon, Rcbmann, Revel, Röthlisber-
gcr, Jsaak; Rölhlisbcrger, Gustav; Rolli, Rubin, Sahli.
Christian; Salchli, Schafftet, Scheidegger, Scheurer, Schilt,
Schmid, Schneeberger, Joseph; Schrämli, Schürch, Seile-.
Seßler, Sign, Spring, v. Steiger, Sierchi, Stettin,
Streit, Hieronimus; v. Stürlcr, v. Tavcl, Themillai,
Thonen, Trachsel, Christian; Wiedmer, Willi, Wirth und
Wyß.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes
über das Armenwescn.

sSiehe Großrathsverhandlungen der Sitzung vom 20. Dez.
18S6, Seite 272 ff.)

§ 19.

Schenk, RegierungSrath, als Berichterstatter. Wir
beginnen mit diesem Paragraphen die Bestimmungen ober
d>e Armengüter und ihre Verwendung, er spricht den Grund-
satz auS, daß der Ertrag der Armenguter nur zur Versorgung
von Notbarmea verwendet werden kann. Daß das Gesetz
daS Recht hat, die Verwendung des Ertrage» der Armen,
guter zu bestimmen, kann keinem Zweifel unterliegen. Die
Verfassung selbst stellt die Verwendung des Ertrags der



Armcngüter unter die Aufsicht deâ Staates, und eS ist dieß
natürlich, indem es dem Staate von verschiedenen Gesichtspunkten

aus nicht gleichgültig sein kann, wie dieser Ertrag
verwendet wird, Nun sagt daS Gesetz, der Ertrag der
Armcngüter werde nur für Notharme verwendet. Es ist
dieß diejenige Klasse der Armen, welche zunächst steht, wenn
et sich um die Frage handelt, wer unterstützt werden soll;
eS sind die eigentlichen Aemen, und es ist natürlich, daß da,
wo Armengürer bestehen, ihr Ertrag konzentrtrl werde zum
Unterhalte der z» dieser Klasse Gehörenden. Es ist aber
auch nicht zu übersehen, daß die Armengmer dennoch zirka
soo,000 Fr. zu wenig einhalten, um die Noiharmen zu
erhalten. Darin liegt ein Grund mehr, den Ertrag nicht
zu zerstreuen. ES gibt Armengürer, die mehr leisten können,
die städtischen Armengüter, welche unter den H 25 fallen.
Nun fragt es sich, ob man diese einfach machen lassen soll,
wie ihnen beliebt. Das kann der Staat nicht zugeben.
Die betreffenden Angehörigen sind zwar Burger der fraglichen
Gemeinden und Gesellschaften, aber sie sind zu gleicher Zeit
unsere Bürger, und der Staat hat ein Interesse, dafür zu
sorgen, daß da nicht pauperistisch gewirkt werde. Der
Bericht des Departements deS Innern von 184«, welcher
unter der Leitung deS Herrn alt-Negicrungsralh Ti'charncr
ausgearbeitet wurde, weist deutlich nach, daß gerade solche

Armengüter pauperistisch wirken, daß an den betreffenden
Orten die größte Zahl von Armen ist. ES fragt sich nun,
ob man so fortfahren solle. DaS Gesetz sagt, nein, eS soll
im Interesse der Oekonomie, des Staates und der Armen
selbst Einhalt gethan werden. Hinsichtlich der Handwerker-
stipendie» wird ein eigener Vorschlag gemacht, ferner ist zu
bemerken, daß Armemonds, welche zu einem besondern Zwecke
bestimmt sind, nicht von diesem Paragraphen berührt werden.
Dadurch sollte allen Bedürfnissen möglichst Rechnung gelra,
gen sein.

D--, v. G onzenbach. Ich stehe auch ein wenig unter
dem Eindruck der greßen Atmosphäre, ich wollte auch lieber,
man wäre mit dieser Berathung nicht fortgefahren; eS fehlt
der nöthige Ernst, die nöthige Geistesruhe zur Diskussion
eines solchen Gesetzes. Da Sie aber beschlossen haben fort-
zufahren, so erlaube ich mir einige Einwendungen gegen
diesen Paragraphen. Es ist einer derjenigen Paragraphen,
gegen die sich nach meiner Ansicht am allermeisten sagen
läßt. DaS frühere Armengescy enthielt auch Bcstim-
mungcn über diesen Punkt, aber bei weitem nicht so einsei.
tige, es geht noch ziemlich mir der Verfassung einig, welche
die KorporalionSgütcr gewährleistet und sagt, daß der Ertrag
der Armcngüter ihrem Zweck und ihrer Stiftung gemäß
verwendet werden soll. Ich glaube, eS wäre besser, wenn
wir diesen Paragraphen mit der Verfassung in Einklang
bungen und dann beifügen winden, der Ertrag der Aniun-
güler soll „so viel möglich zunächst für die Norharmen«
veiwendet werden. Ich kann nicht begreifen, daß man
AngenchtS der Vorschrift der Verfassung annimmt,
der Ertrag der Armengüler sei nicht zunächst für die bur-
gerlichen Notharmen, sondern auch für die Niedergelassenen
des Ortes zu verwenden, während die meisten Armenguter
bürgerliche Güter sind; dabei ist die Unterstützung der Nie.
dergelassenen meistens nicht ausgeschlossen. Die meisten
Aimengüter sind einfach zur Unterstützung der Armen gestif.
tet; nun kommt die Ausscheidung der Gemeindegütcr, welche
früher nicht stattfand. Der Nachsatz dsS è is macht für
die zu besondern Zwecken gestiftcre» ArmenfondS eine AuS-
nähme, aber es hält schwer, bet den einzelnen Armengülcrn
immer den Zweck d-r Stiftung nachzuweisen. Wenn Sie
die Stiftung untersuche» so werden Sie bei den meisten
Armengütern gar nicht finden, zu welchem speziellen Zwecke
sie gestiftet wu-den, sondern cS heißt meistens, die Stiftung
geschehe zur Unterstützung der Armen. Wenn Sie nun
verlangen, daß bei allen Armengütern, die Jahrhunderte
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lang so verwendet wurden, wie die passirten Rechnungen eS

nachweisen, der spezielle Zweck nachgewiesen werde, so bringen
Sie dadurch die Gemeinden in die größten Schwierigkeiten.
Jeder Advokat wird zugeben, daß nichts schwerer ist, als
bei jedem Gegenstände daS Eigenthum nachzuweisen, und
Sie wären in Verlegenheit in jeder Beziehung nachzuweisen,
daß das Hemd, welches Sie auf Ihrem Leibe tragen, Ihr
Eigenthum sei. So wird eS den meisten Gemeinden sehr
schwer sein, über ihre Armengüter die durch dieses Gesetz
geforderten Nachweise zu liefern. Ich glaube nicht, daß
dieser Artikel sich auf die Verfassung stützt, sondern er steht
neben der Verfassung. Darum erlaube ich mir, den Ver.
fassungsartikel aufzunehmen und den Antrag zu stellen, daß
dieser Paragraph durch folgende Bestimmung ersetzt werde:
»Der Ertrag der Armengütcr wird ihrem Zweck und ihrer
Stiftung gemäß unter der besondern Aufsicht deS Staates
verwendet und zwar so viel möglich zunächst für die Noth-
armen."

Wild bolz. Ich finde, es liege in meiner Pflicht, den
Antrag deS Herrn v. Gonzenbach entschieden zu unterstützen.
Ich gehöre auch einer Korporation an, die seit Jahrhunderten
besteht, die bis dahin unter allen Verfassungen unangefochten
ihr Recht ausüben konnte. Ich glaube ebenfalls, der Herr
Berichterstatter habe nicht die Absicht, solchen Rechten zu
nahe zu treten, ich sehe dieß aus dem Schlußsaoe deö § 19;
nichtsdestoweniger finde ich diesen Schlußsatz ungenügend,
um den Zweck der Armcngüter hinlänglich zu wahren. Ich
erlaube mir nur, den Gegensatz, welcher zwischen dem Ent-
würfe und der Verfassung besteht, hervorzuheben. Der
§ 8Z 1. K, der Verfassung schreibt vor: »Die Armengüter
sind gewährleistet und werden durch die Gemeinden verwaltet.
Der Ertrag derselben wird ihrem Zwecke und ihrer Stiftung
gemäß, unrcr der besondern Aufsicht det Staates verwendet."
Was sagt hingegen der § 19 des Entwurfs? Er schreibt vor:
»Der Ertrag der Armengüter wird nur zur Versorgung von
Notharmen verwendet." Nun verlang d«r Nachsatz d.s
Paragraphen Nachweisungen über den Zweck und die Stiftung
der Armengütcr, Formalitäten, welche vor dem Regierung«,
rathe erfüllt werden müssen, kurz mannigfache exzeptionelle
Verfügungen. Ich halte dafür, dieß sei einerseits für die
Gemeinden, welche es treffen mag, sehr bindend, andererseits
gehe es über tie Verfassung hinaus. Wenn die Verfassung
sagt, der Ertrag der Armengüter soll ihrem Zweck und ihrer
Stiftung gemäß verwendet werden, so bestreike ich einem
Gesetze oaS Recht, vorzuschreiben, dieser Ertrag solle nur
für die Notharmen verwendet werden Ueberdicß mache ich
aufmerksam, wie es an sich unstatthaft wäre, wen» da, wo
von altersher Armengüter bestehen, welche hinreichen, nicht
nur Kinder, arme Greise und gebrechliche Leute, sondern
zeitweise auch Dürftige zu unterstützen, wenn selche Ge-
meindcn durch das Gesetz gebunden würden, wenn man ihnen
sagen wollte: ihr dürft nicht eure Dürftigen aus dem Ar.
mengut unterstützen, ihr müßt dieses ämnen, und die Dürft
ligen mögen gleichsam bei vollem Geidsack der Korporation
den Armcnverein um Unterstützung ansprechen. DaS ist ein
Widerspruch, eine Anomalie. Ich finde eS unnaturlich,
daß auf der einen Seile Armengütcr nicht stifrungSgemäß
verwendet werden können, während auf der andern Seite
Dürftige an die Freiwilligkeit der Gemeinden gewiesen werden.

DaS kann ich nicht reimen und eS ist meine Pflicht,
mich förmlich dagegen zu verwahren im Interesse aller Armen,
welche darunter begriffen sein können.

Gcißbühlcr. Es ist allerdings etwas Rechtfertigendes
in dem Gesagten, und ich begreife wohl, warum der Artikel
so aufgefaßt wi>d, aber ich möchte auf etwas Anderes auf.
mcrksam machen. Hier handelt cS sich um die Verwendung
deS Ertrages der Armengürer, ich möchte aber an daS Ka-
pital erinnern. Ich behaupte, daß die Armengüter auf dem
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Lande, wo sie in Kapital besiehe», meistens so verwend.t
wurden, daß nicht nur Notharme, nicht nur Dürftige, son.
dcrn selbst Besitzende davon unterstützt wurden- Ich kenne

Fälle, daß Einer, der Besitzthum hatte, aber in bedrängter
Lage war, zu der-Burgergcmcindc kam und sie um Hülfe
anflehte; und da wurde solchen Burgern hin und wieder aus
dem Armengute geholfen, um nicht ganze Familien auf den
Armcnctat nehmen zu müssen. Da für die Dürftigen so

wenig Hülfsmittel angewiesen sind, so kann man fast nicht
die Unterstützung aus dem Armengule ausweichen, aber ich
möchte auch aufmerksam machen, wie bisher mit den Armen,
gütern verfahren wurde.

G feller zu Wichtrach unterstützt den Antrag des Herrn
v. Gonzenbach und wünscht darüber Aufschluß zu erhalten,
ob Familien, die nicht auf dem Noiharmenelat stehen, jedoch
bisher Unterstützungen aus dem Armengut erhielten, künftig
nicht mehr daraus unlcrüützl werden dürfen; diese Mög.
lichkeit sollte nach der Ansicht des Redners nicht auSgc,
schlössen sein.

G feller von Signau. Alle Augenblicke kommt man
(man zieht den Vorwurf sogar an den Haaren herbei) und
sagt: die Verfassung ist verletzt, man geht neben der
Verfassung vorbei! Das kann ich nicht ungerügt lassen, denn
eben so gut, wie die Herren das g auven machen wollen,
kann ich mit voller Ueberzeugung da» Gegentheil beweisen.
WaS sagt der 5 i9 deS Entwurfs? „Der Ertrag der Armen,
gücer wird nur zur Versorgung der Notharmen verwendet."
Nun heißt es im H 86 I. c. der Verfassung! „Wenn der

Ertrag der Armengüter, sowie anderer zu di sein Zwecke
vorhandener Mittel, für den Unterhalt der Armen nicht
hinreicht," so geschieht das und das. Was steht da anders,
als der Ertrag der Armengüter könne vor Allem für den
Unterhalt der Armen verwendet werden? ES heißt da nicht,
ob bürgerliche Arme oder Einsaßen zu unterstützen snen,
sondern es heißt einfach: „für den Unterhalt d r Armen."
Wenn der Erirag der Armengüter nicht hinreicht, so kommt
der Staat mit seinem Beischuise am Platz der frühern Armen-
tellen. Ich kann nicht begreifen- wie man sagen kann, eS

ici gegen die Verfassung- denn so wie ich den § «6 seit
feinem Entstehen aufgefaßt habe, Halle ich dafür, er sei nach
feinem Sinn und G ist im vorliegenden § t9 ausgelegt wor.
den Ich kann zu keiner andern Ueberzeugung kommen, und
müßte den Vorwurf der Vcrfassungöverleyung entschieden
von der Hand weisen-

Wildbolz. Wir haben an der Diskussion bisher sehr
ruhig Theil genommen, und ich bin dem Herrn Berichter.
staller Dank schuldig, daß er alle Bemerkungen kommen sie

von rieser oder jener Seite, mit Wohlwoaen aufnahm, »in.
gegen muß ich gestehen, wenn Herr Gfeller unsere Rede,
freihcit beschränken, uns gleichsam mundiodc machen will,
daß ich mich dagegen verwahre.

Karrer. Ich glaube, die Diskussion, wie sie bisher
sich über den § l9 veibreuele, sei nicht ganz am rechten
Orte angebracht, indem sowohl von der einen alS von >cr
andern Seite der § t9 nicht so au'gcfaßt wird, wie er auf.
gefaßi werden soll in Verbindung mit andern Bestimmungen
dieses Gesetzes. Dieser Paragraph sagt nichts von burger.
lichen Armengüter», nichts von Armengüicrn der Einwohner,
er sagt nichts von bürgerlichen Armen und nichiS von
Einsaßen, sondern stellt nur den Grundsatz auf: der Ertrag der
Armengürer soll nur für die Notharmen verwendet w-rdcn-
ES ist deßhalb irrig, wenn die Herren behaupten, eS sei
damit ausgesprochen, daß Notharme, seien diese Burger
oder Einjagen, daraus unterstützt werden sollen; dieser Punkt
wird im § 24 erledigt. Der § i9 enthält lediglich den
Grundsatz, die Armengüter sollen in der Regel nicht für

Dürftige, sondern nur für Notharme verwendet werden; in
dieser Beziehung wird also nicht vorgegriffen und nicht gegen
die Verfassung gehandelt. Ich stelle mir den Fall vor, daß
der Ertrag dcr Armengüter in einer Gemeinde großer ist als
das Bedürfniß der Notharmen, und da scheint cö mir, der
§ 19 sei für diesen Fall zu bestimmt abgefaßt wenn er sagt:
dcr Ertrag der Armengüter dürfe nur für Norharme ver-
wendet werden. Wenn man die Redaktion so bestehen läßt-
so muß dasjenige, was an Zinsen des Armenquis nicht »er-
wendet wird, wieder zum Kapital geschlagen werden, und so
könnte eS geschehen, daß das Kapital mit der Zeit so an-
wachsen würde, daß eS für den Unterhalt der Norharmen
nicht mehr nöthig wäre. Zwar sagt der §46, es können
für die Dürftigen auch alS Hülfsmittel angewiesen werden:
freiwillige Beiträge von Korporationen. Ich fasse diese
Bestimmung so auf: wenn eS Armengüter gibt, deren Ertrag
größer ist, alS das Bedürfniß der Norharmen eS erheischt,
so kann der Ueberschnß der Armenpflege der Dürftigen zu.
gewendet werden. Wenn man aber den § >9 unverändert
läßt, so könnte man meinen, dieses sei ausgeschlossen. Ich
unterstütze daher den § 19 grundsätzlich, möchte aber die
Bestimmung nicht ausschließlich so stehen lassen, sondern ich
möchte zugeben, daß da, wo der Ertrag der Armengüter
größer ist, als das Bedürfniß der Nolharmcnpflege, der
Ueberschnß als Beilrag zu der Armenpflege der Dürftigen
soll verwendet werde» können. Was den Nachsatz zum § 19
(der, wenn ich nicht irre, aus den Antrag des Herrn Blöfch
aufgenommen wurde) betrifft, so glaube ich, eS sei durch die
in demselben enthaltene Bestimmung den Bedenken, welche
geäußert wurden, ziemlich entsprochen, denn ich denke, die
Behörde werde den bisherigen UsuS respektiren.

Dr. Manuel. Ich habe in Bezug auf den zweiten
Abschnitt des § >9 ziemlich die gleichen Bedenken, welche
andere Mitglieder der Versammlung äußcit n. Ich finde, eS

sei nach dem Wortlaute der Verfassung nicht thunlich, daß
Armengüter, die zu einem besondern Zwecke gestiftet sind,
durch diesen Paragraphen in Frage gestellt werden sollen.
ES heißt hier, die zu einem besondern Zwecke gestifteten
Armengüter fallen nicht in das Gebiet der Norharmenpflege,
„sobald dieß nachgewiesen und vom Rcgterungsrathe aner-
kannl ist". Also wird eö ganz in die Hand der Regierung
gelegt, ob sie es als nachgewiesen betrachtet oder nicht. Die
sirmengürer sind dann gleichsam uiucr die Vormundschaft
der Regierung gestellt, und diele kann, kraft ihrer Macht-
Vollkommenheit, erklären: dcr besondere Zweck ist nicht nach,
gewiesen, — oder sie kann sagen: der Zweck ist nachgewiesen,
aber nicht anerkannt. Wenn wir in Amerika leben würden,
wo die Willkür dcr Regierung auf ein Minimum reduzirt
und das Recht des Bürgers, gegen jede Verletzung desselben
bet den Gerichten zu klagen, sehr ausgedehnt ist, so hätte
der Bürger das Recht, gegen die Schmäleiung seines Rechtes
aufzutreten, und es würde ihm Recht gehalten, und zwar
sogar vom Bundesgerichte. Ich weiß, daß dem Namen nach
die Rechtssicherheit der Bürger bet uns auchmicht beschränkt
ist ob der Thar nach ebenfalls, weiß ich nicht. ES könnte
dem Einen oder dem Andern einfallen, einen Clvilpiozeß
anzufangen; ob er dann Recht bekäme, will ich nicht unter,
suchen. Daher konnte ich nicht dazu stimmen, daß die Armen,
gürer ihrem ursprünglichen Zwecke entzogen würden. Wir
haben hundert Prozesse, wo ein Bürger wegen kleinerer
Sachen, wegen Holznutzungen te. sein Recht geltend zu machen
versuchte, und so konnte dieß auch hier erfolgen. Ich glaube,
die von Herrn v. Gonzenbach vorgeschlagene Redaktion würde
dem Uebelstande abhelfen, und ich stimme ganz dazu.

Stooß. Ich stimme zum Antrage des Herrn v. Gon.
zcnbach und lönnie allfällig auch noch einen Zosay im Sinne
dcr von Herrn Kaircr gemachten Bemerkungen zugeben. Ich
finde, wenn der § 19 so bleibt, wie er vorliegt, so ist er



gegen den Sinn der Verfassung. Die Verfassung schließt die

Dürftigen von der Unterstützung nicht aus, wohl aber tiefer
Paragraph. Wenn ich persönlich/ abgesehen von der Per.
sassung, auf gewisse Vorgänge hin entscheiden könnte/ so

winde ich vielleicht dem Argument« deS Herr« Berichterstatters

Rechnung tragen und sagen: gestützt auf die bis.
herige Uebung, wollen wir nur noch die Norharmen aus dem

Erirag der Armengüter unterstützen, aber der vorgeschlagene
Paragraph genügt mir nicht ganz, weil der besondere Zweck
der einzelnen Stiftungen sevr selten genau nachgewiesen
werden kann. Fast alle StiftungSurkunden sind ziemlich
allgemein abgefaßt/ sie rühren nicht von Junsten her; in der
Regel lauten sie zn Gunsten von nothdürftigen, bcttliegertgen
Armen, so daß, wenn man streng sein wollte, diese Güter
nicht tür die Nolbarme» da wären Ich möchte also den
Rachsatz fallen lassen. Wenn man aber das nicht will, so

muß man doch zugeben/ daß eine Unterstützung der Dürftigen
unter Umständen zweckmäßig sei. Ich mache Sie auf die
hiesigen Verhältnisse aufmerksam und frage: soll man auf
einen jungen Menschen von iö—17 Jahren, der mittels
Unterstützung aus dem Armengut erzogen wurde, sparer nichlö
mehr verwenden dürfen? Das Nämltche gilt von der Unter,
stützung zu Erlernung wissenschaftlicher BcrufSarren. ES sind

ausgezeichnete Bürger Bern'S durch Unterstützung aus dem

Ärmengut gebildet worden, nach diesem Paragraphen könnte»
sie, wenn sie auch ein Genie wären, nicht mehr auf diese

Weise unterstützt werde«; allfällig ein Handwerk könnten sie

lernen. Es können noch andere Fälle eintreten, wenn z. B.
ein Frauenzimmer, dessen Vater reich war, dessen Mrmö.
qcnsumständc heruntergekommen sind, eine Unterstützung
bedürfte; solche Personen könnten als Dürftige nicht unterstützt
werden und wären genöthigt, gegen den Zweck der Stiftung,
notharm zu werden. Der Herr Berichterstatter wird vielleicht
auf den H 26 verweisen, aber wenn wir hier nichls aufnch.
inen, so sind wir dann bet j 26 gefangen.

Dr. Lehmann, Rcgierungsrath. Ich gehöre auch zu
denen, welche nicht begreifen können, das im § k9 eine Ver-
fassungsverletzung liege. Ich behaupte, tast darin nichlS
anderes enthalten ist, als waS bisher nach Gesetz und Ver.
f'tssung Uebung war. Sie werden zugeben, daß nach der
Verfassung der Ertrag der Armengü-er zum Unterhalt der
Armen oft wendet werden soll, und daß das bisherige Armen,
gesetz bestimmt hat, wie diese Verwendung stattfinden soll.
Nun finde ich, dasselbe schreibe nichlS anderes vor, als was
dieser § 19 enthält. Der § 4 des Gesetzes von 1847 sagt
nämlich: es dürfen nur solche Personen unterstützt werden,
welche gleichzeitig arm und arbeitsunfähig sind; nur für
diese durfte der Ertrag der Armengüter, welche Nlchl eine
besondere Bestimmung halten, verwendet werden. Verlangt
nun der H 19 etwa» anderes? Durchaus nicht. Ich glaube,
wenn man Anno 1817 diesen Grundsatz bei Berathung des

Armengcsetzes unwidersprochen zugegeben hat so dürfe man
jetzt beruhigt sein. Es w -r der Große Rath, welcher un.
mittelbar nach dem Verrassungsraih diese Bestimmung auf.
stellte. Man lagt, d-e Verfassung schließe die Dürftigen von
der Unterstütz», g nicht ans, aber sie sagt auch nicht, daß die
Dürftigen unterstützt werden sollen, und man darf wohl
annehmen, daß dasjenige, was im § 4 des Gesetzes von 1847
gesagt ist, der Sinn der Verfassung sei. Ueberi icß ist im
Rachsatze des § 19 gesagt: da wo die Armengüter zu einem
besondern Zwecke gestiftet seien, sollen sie für denselben vcr.
wendet werden. Ich glaube, dadurch sei allen Verhältnissen
Rechnung getragen. Wenn Herr Manuel findet, cS werde
der Willkür Thür' und Thor geöffnet, und es iollte den Ge-
richten der Entscheid überlassen werden, so finde ich, es

wäre ein sehr verfehlter Weg. DaS ist eine Verwaltungs-
sache- Aber wenn auch der Rcgierungsrath zu entscheiden
bat, ist es dann abgethan? Nein, der B>treffende kann jeden
Entscheid vor den Großen Rath ziehen, und da haben Sie

ragblaltdes Großen NakheS 185«.

S8l

das Recht, den Entscheid der Verwaltungsbehörde zu ändern,
wenn Sie demselben nickt recht finden. Es kann daher von
Willkür nicht die Rede sein. Man übersieht das richtige
Verhältniß, es ist sicher kein« VersassungSverlepung im H 19
enthalten, er enthält nichtS NeueS, nichts anderes, a>S was
bisher nach der Verfassung, nach der Praxis und nach dem
Gesetze von 184? Uebung war. Ich gebe zu daß da und
dort Dürftige aus dem Armengut unterstützt wurden, indessen
darauf soll man sick nicht stützen, wenn da und dort weiter
gegangen wurde, alS nach dem Gesetze zuläßig war.

v. Wattenwyl in Bern. Ich bin so frei, noch auf
eine Folge deS j t9 aufmerksam zu machen. Nach dem Ge-
mc'ndSgefttze von j862 wurde eine Ausscheidung der Ge-
meiudSaüier nach ihrem Zwecke und ihrer Stiftung ein.
geleitet; ein Gesetz von 1863 b,stimmte das Nähere darüber.
Seither sind eine Reihe von Ausscheidungen vorgenommen
worden, und es ist mir bekannt daß hinsichtlich der Armen,
guter in solchen Akten bestimmt wurde: die Armengüter sollen
»ur Unterstützung der armen Burger der betreffenden Ge-
metnde bestimmt sein. Solche Verträge wurden von der
Regierung genehmigt. Wie ich nun den § i9 verstehe, sollen
nach demselben die Armengüter, ^die an einigen Orten in
oeirctthscinzuggcldern u. dgl. bestehen, nur für Rotharme
Verwendet werden, und der § 7 sagt, daß Roiharme auS
Bürgern und Einsaß.» bestehen können. Meiner Ansicht
nach würde man durch diefts Gesetz ändern, was Anno
>852 im Gcm.indsgesctzc und Anno >863 im Gesetz über die
Ausscheidung der GemeindSgütcr bestimmt wurde. Ich
schließe mich dem Antrage des Herrn v Gonzenbach an.

Tscharncr in Bern. Ich muß auf das Votum des
Herrn RsgierungSiarh Lehmann erwiedern, daß dasjenige,
was er in Betreff des Gesetzes von >84? anbrachte, richtig
ist. Aber was bat bewirkt, daß jenes Gesetz in keiner
Gemeinde zur Anwendung kam? Gerade die Aufnahme einer
solchen Bestimmung, denn es zeigte sich, daß der Ausschluß
der Dürftigen von der Armcnuntestützung gar nicht durch,
führbar ist, und wenn Sie wieder eine solche Bestimmung
aufnehmen, so wird das Gesetz wieder nicht ausgeführt.
Wenn es hier und da geschah, daß Dürftige unterstützt
wurden, >o geschah eS eben, weil die Aufsicht nicht genügte;
man wird sich sehr täuschen, wenn man glaubt, durch ein
solches Gesetz, alle Mißbräuche verhüten zu können, wenn eS

au der Ansucht fehlt. Was den Nachsatz des § 19 betrifft,
so weiß ich nicht recht, waS er vorschreiben will Sobald
von elnem Armcngut die Rede ist, so ist damit gesagt, es
sollen Notharme und Dürftige daraus unterstützt werden,
denn als die Armengüter gestiftet wurden, verstand man
unter dem Ausdruck „Arme" beide Klassen, und wenn dieß
richtig «st, so ist damit auch nachgewiesen, daß der E-trag
der Armengüter auch für Dürftige verwendet werden kann.
Wenn man also sagr, der Ertrag soll .zunächst" für die
Rotharmen verwendet werden, so ist es Alles, was man sage»
kann.

Matthys. Nur zwei Bemerkungen, die eine betrifft
das Volum deS Herrn Manuel. Der § 8Z der Verfassung
schreibt vor: »Der Staat ist schuldig, über jede gegen ihn
angebrachle Klage, welche einen Gegenstand des Mein und
Dein betrifft, vor den Gerichten Recht zu nehmen, der Grund
der Klage sei welcher er wolle; mit AuSnadme jedoch des
Falls, wo wegen eines verfassungsmäßig erlassenen Gesetzes
geklagt wird." Wenn Sie also den § 19 annehmen, wie ihn
der NegicrungSrath vorschlägt, so haben Sie nicht zu bc>

fürchten, daß ein Bürger berechtigt sei, vor Gericht zu
ireten «nd deßhalb eine Klage anzubringen; der Staat wäre
nach der Verfassung nicht schuldig, darauf einzutreten. WaS
den § 19 betrifft, so wird derselbe vom Standpunkte der
Verfassung aus angegriffen. Sie sind befugt, und die Ge.
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setzgebung hat sich dieses Recht zu jeder Zeit vindizirt, den
Begriff der Armen enger oder weiter zu soffen ; dieses Rechr
hat sich die Gesetzgebung sowohl Anno <8tt7, als die Armen-
o dnunq erlassen wurde- als Anno >«4? bei Erlassung deS

ArmcngcsetzeS vindizirr; dieses Recht können Sie auch Heine
in Anspruch nehmen Dem Gesetzgeber sieht das Recht zu,
alle öffentlichen Rechtsverhältnisse zu ordnen, und die Armen»
guter sind öffentlich rechtlicher Natur. Die Verwaltung
unter der Mediation/ unter der Restauration, diejenige von
1SZ0 und diejenige von t84v Hai sich dieses Recht vindizirt,
daS Recht, die Verwendung der Armengürer, ihre Aeufaung
zu ordnen. Der j 24 beruckslch'igt dann die besondern
Fälle, wo die Verwaliung deS ArmengutS an einen Ein-
wohnergemeindraih iibergchr; dorr können sie allfällig die
Frage untersuchen, ob Sie nach drr Verfassung befugt seien,
Armcngürer, die bisher einen bürgerlichen Charakter hatten,
ihrem Ertrage nach für noiharme Einsaßen zu verwenden,
und wahrscheinlich wird dann der Herr Berichterstatter
einwenden: die bürgerlichen Koiporatione« haben sich nicht
zu beklagen, wenn der Siaal ihnen mit 400,000 Fr. a. W.
unter die Arme greift, und zwar um so weniger, weil seil
183Z die Meisten bürgerlichen Korporalionen mit wenigen
Ausnahmen rankerm sind, weil ihre KorporarionSgütcr zur
Versorgung ihrer Armen nicvt hinreichen. Mit Rücksicht
auf das Gesagte möchte ich den h i9 beibehalten, um so

mehr, als, wie ich höre, auf den Antrag deS Herrn Blösch,
der Nachsatz zu demselben angenommen wurde.

Schären in Spiez. Ich könnte dagegen unmöglich
zur Annahme dieses Paragraphen stimmen und zwar aus den
von verschiedenen Seilen angeführten Gründen. Ich nehme
an, baß am Tage nach der Feststellung deS NoiharmenetatS
ein Familienvater verunglückt, die Famine ist bmfloS, waS
soll mit solchen Dürfligen geschehen? Wenn man den Vor.
schlag deS Herrn v. Gonzenbach nicht annehmen will, so soll
man doch außerordentliche Fälle berücksichtigen. Ich stelle
daher in zweiter Linie den Antrag, im Falle der Annahme
des ersten Alinea am Schlüsse beizufügen: »außerordentliche
Fälle vorbehalten."

Karlen. Ich kann mich nicht enthalten, die Versammlung

feierlichst zu warnen, sie möchte auf solche Anträge
nicht eingehen, denn wenn Sie den Dürftigen wieder Thür'
und Thor öffnen, so ist die Ordnung im Armenwescn wieder
über den Haufen geworfen und wir können auseinander gehen.
ES muß absolut Ordnung in die Sache gebracht werden,
wenn man weiß, wie die Gemeindräthe verfahren, sobald sie
annehmen können, daß der Staat zahle.

Dr. v. Gonzenbach. ES thut mir leid, wenn meine
Worte den Obren deS Herrn Gfeller wehe thun. Wir
wurden während vier Iahren häufig daran gewöhnt, immer
von Vcrfassuiiaöv.rlctzuiigen zu hören; eö lhar mir immer
wehe. Ich bin überzeugt, daß jene Regierung nicht die
Verfassung verletzen wollie, so wenig als die veurige Regierung
die Absicht dazu hat. Man kann jedoch die Sache von ver-
schicdenen Standpunkten auffassen, wir müssen beiderseits
Redefreiheit haben und einander anhören. Auf die Sache
selbst Übergehend, nehme Ich ganz den Standpunkt des Herrn
Knirer ein. ES handelt >ich bet diesem Paragraphen wirklich
nur darum: dürfen wir die Armcngüler auf die Notharmen
beschranken, ja oder nein? Und darauf antworte ich: nein,
und wenn Sie diese Beschränkung wollen, so heißen Sie
d,e Armenguter nichr mehr »Armengürer-, sondern ,,Noth-
armenguter." Aber wir dürfen das Nicht. Bisher wurden
die Armcngüler für die No-härmen und für die Dürfligen
verwendet, und die Verfassung sagt nicht, der E-trag der
Sirmengüler soll nur tur Nvlharme verwendet werden, sondern
sie sollen ihrem Zweck und ihrer Stiftung gemäß verwendet
werden. Es mag Herrn Karlen angen>hm mn oder nichr,

w nn ein Dürftiger vor daS Gcmeindhaus kommt und Un«

renlützung möchie, so kommt es nicht darauf an, sondern ob

er Unterstützung verdient oder nichr. Ich nehme an, es

bestehe elll solches Armcngul in Erlenbach, dessen Ertrag
blöder zum Theil für die Dürftigen verwendet worden, daß

Rechnungen, welche die Passation des Regierungsstatlhalters
erhielien, dieß konstaliren; können Sie nun davon abgehen?
Herr MatthyS beruft sich auf das öffentliche Recht und sagt:
ichon das Gesetz von t?.07 habe dieses Recht dem Gesetzgeber
vindizirr. Jenes Gesetz definirl nur die Gesetzlichkeit der
Unterstützung der Armen. Ich mache Herrn MatchyS auf.
merkiam: wenn er dem Gesetzgeber daS Rechi einräumt, die
Vciwcndung der Armengütcr in der Welse zu beichränken,
wie cS vorgeschlagen wird, wohin führt dle Konsequenz dieses

Grundsatzes, wenn Einer verlangt: die Armengüter sollen
nur für arme Kinder, ein Anderer: sie sollen nur für ge.
brechlichc Grerse, ein Drurer: sie sollen nur für arme
Wöchnerinnen verwendet werden? Nach dem Grundsatze
deö Herrn MalthyS können Sie diese Beschränkung aufirel.
len. Aber was sagt die Verfassung Sie sagt: der Staat
Hai das Oeeraufsichtsrechr über die Verwaltung und Ver.
Wendung der Armengüter durch die Gemeinden, und wenn
eine Gemeinde den Erirag derselben gegen den Zweck und
die Stiftung verwenden würde, so mußten Sie gegen eine
solche Gemeinde einschreiten, weil die Armengüter nach der
Verfaßu-'g ihrem Zweck und ihrer Stiftung gemäß verwendet
werden sollen. Ich muß mich daher auf die Verfassung
stützen. ES fragt sich da nicht einmal: ist eS gut oder
nicht? UcbrigenS läßt sich auch noch die Frage untersuchen:
ist eS zweckmäßig, die Armcngüler auf die Nvlharmen zu
dcschlänken? Ich nehme an, der Ertrag der Armengürer
einer Gemeinde, welche Nvlharme hat, reiche nicht weiter,
als diele zu unie stützen, aber daneben befindet sich eine
Familie, von der man vorausietzcn muß, sie falle zusammen,
wenn man ihr gar nichts gebe, durch eine momentane Un.
terstützung kann sie aufreche erhalten werden; ich will viel
lieber einer solchen Familie etwas geben, alS Alles dem
Notharmen zuwenden, weicher ohnedieß bald zusammenfallt-
Es giebt Fälle, wo eS sehr zweckmäßig ist, einen Dürfligen
zu unterstützen, damit er nicht notharm werde. Auch vom
Slandpunkre der Zweckmäßigkeit aus läßt sich also die
Bcstlmmung des § 19 angreifen. Herr MatlhyS hat sich auf
Herrn Blösch berufen. Ich erinnere Sie daran, wie Herr
Blösch sich im Verfassuagsrarhe aussprach. (Der Redner
beruft sich auf das auf Seile 234 hievor angeführte Ziiar.)
Ich resumire mich also dahin: ich glaube nicht, daß wir
den § 19 so annehmen dürfen, wie er vorliegt, weil die
Verfassung sagt, die Armengüter sollen ihrem Zweck und
ihrer Stiftung gemäß Verwender werden; wenn alio Armen-
guter auch fur Dürftige da sind, so dürfen wir ihnen diese

Unterstützung nicht wegnehmen, so zweckmäßig eS auch sein
möchte; wenn Sie es dennoch thun wollen, so heißen Sie
die Armengürer einfach „Notharmengüter." Ich empfehle
Ihnen daher meinen Arurag.

Karlen. Ich gebe zu, daß bisher auch Dürftige aus
den Armengüiern unterstützt woroen seien, aber die bisherigen
Mißbräuche in der Unterstützung haben eben Arme gcpstanzr.
Ich glaube, daß diejenigen, welche Legale für die Armen
machen, die Absicht haben, die Armuth dadurch zu heben,
nicht sie zu pflanzen; in diesem Sinne möchte ich auch wirken.
Herr v. Gonzenbach faßt die Sache ganz unrichtig auf.
Vom Standpunkte der Stadt Bern aus ist eS vielleicht
möglich, auch Durstige aus den Armcngul rn zu unterstützen,
da wo man große Aimengutcr hat, und oft Leuten hilft, die
man lieber zum Arbeiten anhalten sonre.

Lehmann, I. U. Es scheint mir, man sei bei dem
§ 19 et» wenig zu lange stehen geblieben, man habe da
Sachen hineingezogen, die zu einem andern Pa agraphen



gehören. Namentlich kommt die Frage, ob die Armengüter
rein zu bürgerlichen Zwecken verwendet werden sollen, nicht
bei >9, sondern bel 5 2S zur Entscheidung. Ich glaube,
wenn man hier auf die Frage der Billigkeit eintreten will,
so ist das Gesetz durchaus den Umständen angemessen. Da
wo die Gemcinseii Burgergiiter haben, welche zu Versorgung
ihrer Armen hinreichen, ist cö vorgesehen, daß sie getrennte
Verwaltung führen können; wo aber der Ertrag verbürget,
lichen Güter nicht hinreicht, die Armen zu versorgen, da
glaube Ich, könne mit Fug und Recht verfahren werden, wie
eS der § 2i diese» Gesetzes vorschlägt. Es wurden Bedenken

Marüber geäußert, wie da verfahren werden solle, wo der
Mnrag der Armengütcr daö Bedürfniß der Nolharmen über,

steige. Bei den zunehmenden Bedürfnissen im Allgemeinen
wird/s nicht so schwierig sein, den Ertrag zu verwenden.
Uebrigens liegt darin eine Garantie mehr für d>e betreffen-
den Burgcrgcmeinden, daß sie gelrennte Verwaltung führen
tönncn. Ich glaube auch, man folle Mit den bürgerlichen
Armengütern vorsichtig zu Werke gehen. Wir haben den
Beweis, daß die Vera>mung destomehr zugenommen hat, je
größer die bürgerlichen Armengütcr wurden. Eine Verfas-
sungsverlctzung erblicke ich im vorliegenden Paragraphen
nicht, die Notharmcn sollen den Dürftigen bet der Unter,
stützung jedenfalls vorangehen. Ich stimme zum § t9, weil
er den Umständen angemessen, billig und m keiner Weise
gegen die Verfassung ist.

Karrer. Noch ein Wort zur Beschwichtigung der
Bedenken derjenigen Mitglieder, welche glauben, es liege in
dem vorliegenden Paragraphen eine VerfassungSverlctzung.
ES fragt sich: ist in der Verfassung der Begriff von „Armen '
so ausgedrückt, daß man die Notharmen und die Dü-filgen
darunter begreifen kann, oder ist der Begriff in der Verfas.
sung so gehalten, daß eS der Gesetzgebung überlassen bleibt
zu bestimmen, ob diese oder jene Klasse unter den „Armen"
begriffen werden soll? Die Verfassung sagt: die Armengütcr
seien gewährleistet und werden durch die Gemeinden verwaltet,

u serner: der Ertrag derselben werde unier der besondern Aufsicht
des Staates verwendet. Worin besteht die Aufsicht des

Staates? Sie kann sich in doopeller Richtung geltend
machen. Wenn die betreffenden Vermächtnisse von Armen-
giuern besondere Bestimmungen über deren Verwendung
enthalten, so soll der Ertrag nach diesen Bestimmungen ver.
wen er werden. Ist dieser Satz im § 19 enthalten? Ich
glaube, ja, und zwar im Nachsatze desselben. Wenn aber in
den betreffenden SttfiungSuriunden nichtS speziell über die

Art der Verwendung enthalten ist, so glaube ich, die Gesetz,

gcbung habe die Befugniß, die Lerwcndungsweise vorzu.
schreiben. In dieser Beziehung kann man von zwei Stand,
punkren ausgehe», von dem Standpunkte der Zweckmäßigkeit
und demjenigen deS MitleidenS für die Armen. Stellen wir
uns auf den Standpunkt der Zweckmäßigkeit, so sind Sie
damit einverstanden, daß der Zweck nur dann erreicht werden
kann, wenn man der Armuth abhelfen kann; dreß kann aver
nicht geschehen, wenn wir die Lage des Dürftigen zu sehr

erleichtern; man muß mir einer gewissen Strenge dabei zu
W.rkc gehen. Wie dieß ausgeführt werden soll, das zu

bestimmen, ist Sache der Gesetzgebung, und sie wird wohl
thun, wenn sie nicht unbedingt der Neigung de» Mitleides
zur Unterstützung folgt, sondern untersucht, wo eS zweckmäßig
sein möge. Ueberlasse man die Dürstigen mehr ihrem
Schicksale, wenn daS Wasser ihnen an den Mund reicht, so

werden sie wohl anfangen schwimmen. Diese Grundlage
wurde von jeher von der Gesetzgebung angenommen. Dm'c
Vermächtnisse wie sie seil Jahrhunderten gemacht wurden,
naweniitch in der Stadt Bern, haben cniwedcr einen ganz
besondern Zweck, der auch ersüllt werden soll, oder sie sind

zu Gunsten der Armen des Ortes gemacht nach der damall.
gen Gesetzgebung. Ich gehe nun auf die Bestimmungen
der Gesetzgebung über^; in dieser Beziehung kann man nicht
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weiter zurückgehen als bis auf die Bettelordnung. Diese
sagt, daß »in dem Wort »Armen" die Gesunden, Erwach-
senen und SlarkkN, auch die, so etwas Mittel haben und
darneben arbeiten mögind, gar nicht gemeint sondern allein
die alten, lahmen, armen Kranken und presthafte Menschen,
die gar nichts mehr thun, und mir ihrer Handarbeit sich

gar nicht ernähren können, auch sonst unerzogene, varer. und
mutterlose arme Waiölein- zu solchem Almusen zugelassen
und verstanden sein sölltnd." DaS sagt die Bettelordnung
von den Armen, und wenn wir heute annehmen, eS seien
darunter die Notharmen verstanden, so wiederholen wir ganz
im Einvcrständniß und wörtlich, was die Betttlordnung
verordnet hat. Wir kommen zur Armenordnung von 1807,
die den Armenetat erweiterte, «ndem sie nicht nur „denen,
welche neben Mangel an eigenem Gut sich wegen körperlicher
Beschaffenheit außer Stand befinden, ihren Lebensunterhalt
zu erwerben," sondern auch denen, welche „auf unverschuldete
Weise Mangel an Verdienst leiden", nothdürflige Unterstützung
zusagt. Also von der Betlelordnung an bis zum Jahre >8V7
bestand der Grundsatz, daß unter Armen Niemand anders zu
verstehen sei alS d-e Notharmcn; im Jahre 1807 wurde
dieser Begriff erweitert und umfaßte auch solche, die unver.
schulder in eine dürftige Lage kamen. Nun kommr die Per.
fassung von 1846 und daö Armengesetz von 1847. WaS die
Verfassung vorschreibt, ist das Gleiche, was Ihnen heule
vorliegt. ES ergiebt sich aus der Zusammenstellung der
verschiedenen Gesetzgebungen, daß die Gesetzgebung sich immer
daS Recht vindizirt hat, den Begriff von „Armen" so zu
bestimmen, wie es ihr aus staatämännischen Gründen und
aus Rücksichten der Billigkeit gut schien. Wenn also die
Gesetzgebung den Begriff auf die Nolharmen beschränkt, so

findet sie es natürlich, daß bei dieser Kasse der Staat als
Vermittler eintritt, während die Dürftigen der Theilnahme
der christlichen Liebe überlassen werden. Das ist der Grund,
satz, auf den sich der 5 >9 stützt, und wenn S e diesen
Grundsatz, sei eS mit dem Zusätze des Herrn v. Gonzenbach
oder mit der von mir vorgeschlagenen Modifikation annehmen,
so ist der Artikel Mit den verschiedenen Gesetzgebungen von
der Beitelordnuag an btö zur Verfassung von >816 vollstän.
dig im Einklang. Ich glaube, man dürfe den Paragraphen
dann geirost annehmen, oyne sich zu ängstigen, daß man
gegen die Verfassung, gegen die Uebung, gegen den Willen
der Donatoren verstoße. Ich unierstotze al o den j 19 mit
dem Zusätze, daß da wo der Ertrag eines ArmengutcS das
Bedürfniß der Notharmcnpflege übersteigt, der Ueberschuß
für die Armenpflege der Dürftigen verwendet werden könne.

Herr Berichterstatter. Herr v. Gonzenbach begann
mit der Bemerkung, es seien Umstände eingetreten, unter
denen man nur mit halbem Ernste mehr an der Berathung
Theil nehmen köane; er wollte mir dadurch gleichsam die
moralische Pflicht auferlegen, daß ich den Antrag stelle, die
Berathung abzuorcchcn. Es wurde von anderer Seite auf
andere Weise darauf gedrungen, indem Herr Großrath Ma.
nucl zum Herrn Präsidenten sagte, eS sei eine Art eökamo-
tiren, wenn man mit der Berathung des ArmengeseyeS
fortfahre. Dagegen muß ich Mich verwahren. ES ist kein
Eökamvllren. Wenn ich ein Armengesey hätte eSkamotiren
wollen, ich hätte nicht den Weg eingeschlagen, den ich ein-
geschlagen habe; ich hätte nicht Monate, halbe Jahre lang
die Akten Ihnen in die Hänve gelegt; ich hätte nicht gesagt:
da ist ein Punkt, den man angreifen kann. ES wurde ge.
flüstert: eS handelt sich um ein Gesetz, daS für daS Emmen.
rhal entworfen ist, von Emmcnthalern vertheidigt, unter
einem cmmenrhalischen Großrachspräsidenlen berathen wird!
Das ist eine durch und durm unwürdige Art. Ich habe

nicht für daS Emmenthal Vorlagen gemacht. Herr v. Gon-
zenbach selbst hat die Macht der Thatsachen anerkannt, und
wenn Etwas anerkannt wurde, so ist eS der redliche Wille.
Solche elende Anfechtungen muß ich entschieden zurückweise«.
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Ich kann Sie versichern, im Anfang kam ich mir schwerem

«erzen daher, weil es kein« leichte Sache ist, aber ich ver-
sichere Sie auch ich bin jetzt mit Viel schwererm Herzen
da. Man sagte vorerst, der § <9 sei verfassungswidrig. Ich
will Ihnen sagen, wie Herr v. Gonzenbach die Versassung

auslegt, und wie er die Armen versorgen will. Herr v- Gon.
zenbach erklärte, die Verfassung habe nicht die Teilen auf.
gehoben, sondern nur die Pflicht der G>meindcn zur Unter,
stutzunq der Armen. Für was hat denn die Verfassung einen
Sraatsbcitrag von Fr. 400,000 a. W ausgesetzt, um die

Pflicht der Gemeinden aufzubeben Warum hat sie nicht
einfach erklärt: die Pflicht der Gemeinden zur Unterstützung
der Armen ist aufgehoben, Pnuktum! Der Staatsbcilrag
wurde zur Liquidation der Telle ausgesetzt. Ich frage: ist
da- der richtige Ausleger unserer Verfassung? Niedp nur
das: Herr von Gonzenbach schlug alS Artikel der Reform
vor: nehmt meinen Vorschlag an, die auswärtig n Armen
werden nicht unterstützt. Jevt kommt er heute und beweist
uns, daß eö eine Verfassungsverletzung, eine Verletzung des

Privatrechrcs sei wenn man sage: nur Nordarme sollen auS

dem Ertrag der Armcngüter unterstützt weiden. Also wenn
der von Herrn v. Gonzenbach gemachte Vorschlag angcnom-
men würde, dann würden nicht nur die auSwärtS wohnenden
dürftigen Burger eigentlich geradeweg gestrichen, sondern
auch die notharmen. Dann sagen Sie den Armengülern
nicht mehr bürgerliche Armcngüter, sondern einaegränzte
Armengüter. Man beruft sich aus Herrn Blösch. Ich sage

Ihnen, der Nachsatz zum j i9 kommt von Herrn Blösch.
Er bemerkte, dieser Nachsatz sei nothwendig, um Mißvcr.
ständntffcn vorzubeugen. WaS wollte Herr v. Gonzenbach
für Vorschläge? Er wollte die Eröffnung der Bürgerrechte;
mit der Eröffnung der Burgerrechte, denke ich, wäre auch
eine Eröffnung der Armengüter vereinigt gewesen, und dann
hätte die Gesetzgebung dekretirt: wer <000 Fr. oder am
Ende auch 5 Fr. zahlt tritt in den Mitgenuß des Armen-
guteö! Und wenn das eingeführt würde, so wäre das, was
Ihnen heute vorgeschlagen wird, eine Bagatelle dagegen.
Ich würde mir ein Vergnügen daraus machen, ein Gesey
auszuarbeiten auf den von Herrn v Gonzenbach »orgeschla.
genen Grundlagen, und Sie würden dann erschrecken und
sagen: noch hundertmal lieber das, was unS heute vorge.
schlagen wird! Man muß dann sehen, wie weit man kommt,
man muß durch und durch in alle Verhältnisse dringen,
dann wird sich erst der wahre Inhalt solcher Vorschlage
zeigen; und ich kann Sie versichern- daß dann andere Sachen
in das Gesetz kommen, als heuic vorliegen. Nota bene, die
große Dotation nicht zu vergessen, d>e weil über die Ver.
fassung hinaus ginge! Wenn ich mich rechr erinnere, so ist
Herr v- Gonzenbach damit einverstanden, daß daS Gesetz daS

Recht have, diese Verhältnisse zu regulircn. Es ist auch
bereits bewiesen worden, daß die Gesetzgebung dieses Recht
har, daß ich ganz mit d.m Sinn und Geist der Verfassung
einig gehe, sogar mit ihrem Wortlaut; ich will sie sogar
auf diesem spitzen juridischen Boden erwarten. Herr Blösch
sagte mir, als ich diesen Artikel redigirl hatte : untersuchen
Sie daS euvaS genauer, es schien mir, die Mißverständnisse,
welche daraus entstehen könnten, seien nicht genug erwogen.
Ich untersuchte die Sache und fragte: wie ist die Bestimmung
des Armengures? (Ich werde später einläßlicher darauf
eintreten, vorläufig sage ich Folgendes darüber.) Welche
Klasse von Armen soll auS dem Armengul unterstützt werden?
Da sagt die Beitelordnnng: die arbeitsunfähigen Armen.
Die Armenordnung von 1807 sagt: auch die unverschuldet
in S Unglück Gerathenen sind zu unterstützen. Das Armen,
gefttz von <84? sagt: nur die arbeitsunfähigen Armen sollen
unterstützt werden. Daraus sehen Sie, daß die jeweilige
Gesetzgebung jewcilen die Bestimmung festsetzte. Aber man
sagt gleichzeitig: Armenfonds, die zu einem besondern Zwecke
gestiftet wurden, bleiben davon unberührt. Diese Momente
Machen entschieden dafür, und eS w-rd sich zeigen, wenn

Sie aus dem juridischen Boden argumentiren wollen, daß
mau noch viel weiter gehen kann, als da vorgeschlagen ist.
Aber man will nicht, man will nur so weit gehen, alS im
Interesse der Armenpflege nöthig ist. ES handelt sich um
eine Reform, daS hörte ich hundertmal: eS ist eine schwierige
Sache, man wird da durcdhguei, müssen. Ich haue nicht
durcb, aber S«e hätten cö bcgrgiflich gesunde» wenn noch
viel tiefer geschnitten worden wäre. Wenn nun eine Reform
Aussicht hat durchzugehen, so werden die allerspitzcften und
kleinlichsten Sachen dagegen aufgeführt. ES handelt sich

um eine große Reform, und ich bitte, nicht zu vergess-n,
daß in der gamen Diskussion noch keine andere Lösung à
Armenfragc gegenüber gestellt wurde alö von Seite M
Herrn v. Gonzenbach; alleS Andere ist bloße Kritik. Ich
beklage mich da gar nicht, ich muß eS annehmen, aber wenn
man nur so »erfährt, daß man einer Reform die mir solchen
Schwierigkeiten zu kämpfen hat, keine andere Lösung
entgegenstellt, so glaube ich, man hätte etwas mehr entgegen-
kommen sollen. Ich will damit durchaus nicht sagen, daß

Sie etwas annehmen sollen, was Sie nicht recht finden. Im
Rcgierungsrathe wurden alle diese Verhältnisse, die man
hier berührte, erwogen. ES thut mir leid, daß Herr Blösch
nicht da ist Er erklärte, er sei ganz der Ansicht, welche ich
in meinem Berichte ausgesprochen habe, daß Armengüter
unter Umständen verderblich wirken können. Und eS ist noch
Jemand dieser Ansicht, und ich war erstaunt, heute zu hören,
daß er anders redete. Wenn die Armengütcr sich zu sehr
äusnen, so wirken sie verderblich, indem dann Leute unterstützt

werden, die nicht unterstützt werden sollten. ES ist
noch ein anderer Grund, warum man behutsam sein soll.
Wenn Einer unterstützt wird, so verliert er daS Srimmrecht.
Darf der Staat dulden, daß die Armengüter pauperistlsch
wirken? Nun, er soll es nicht dulden, in seinem eigenen
Interesse und im Interesse der Armen selbst. Ich bin auch
überzeugt und hoffe, daß das Ihnen nicht mehr unklar sein
könne, daß die Verfassung und die ganze Gesetzgebung Ihnen
die Auskunft gibt: es ist Sache der Gesetzgebung zu sagen,
wer bei der Unterstützung durch die Armengüter bct j ligt <l

sein soll. Auf Alles, was bezüglich des § 24 angcz acht ^

wurde, trete ich gar nicht ein, das wird sich später schon
finden. Noch ein Wort der Erwiederung an Herrn Manuel,
welcher behauptete, cS sei eine eigentliche Rechlsbeschränkung,
so daß ein Dürftiger eine Klage anhängig mache» könne-
wie hinsichtlich streitiger Holznutzungen u. dgl. Damit ist
es dem Herrn Amtsrichter sicher nicht ernst und ich bin
überzeug,) daß ein Gericht gewiß einen großen Unterschied
macht zwischen der Berechtigung auf bürgerliche Nutzungs.
gürer und derjenigen auf Armcngüter, namentlich da man
weiß, daß die UnterstützungSpflichl durch die Verfassung auf.
gehoben ist. Also die Verfassung selbst wäre sozusagen vcr-
faffungswidrig, indem mau sagen könnte, sie habe Alle
rechtlos gemacht, indem sie jede Untcrslützungspflichr aufhob.
Am Ende ist daS Armcnpvlizeigesctz für die Betreffenden da.
Ich muß entschieden auf dem j >9 beharren, er ist wohl
erwogen, ich kann Sie versichern, er dient durchaus dazu,
Ordnung im Armenwesen zu schaffen, und ich bin überzeugt,
daß eS Ihnen am Herzen liegt, daß wirklich Ordnung
geschaffen werde. Ich habe noch auf zwei Annage zu ant-
Worten, welche eine Ergänzung dcS Paragraphen bezwecken.
Herr Schären möchte für außerordentliche Fälle einen Vor-
behalt machen, und Herr Karrer wünscht, daß da, wo der
Ertrag der Armengütcr das Bedürfniß der Notbarmenpflege
übersteigt, der Ucberschuß für die Armenpflege der Dürftigen
verwendet werden könne. Ich kenne die Gründe, welche zu
diesen Vorschlägen führten, aber ich möchte sie nicht zugeben.
Man könnte zwar sagen, eS dürfte nichts schaden, aber ich
fürchte mich vor diesen Thüre», die man öffnen will; ich
möchte zu den Armengülern Sorge tragen, sonst dringt
wieder Alles hinein. Herr Tscharncr in Bern sagt: deßhalb,
weil nur arbeitsunfähige Arme unterstützt werden durften, sei



daS Gesetz von 1347 nicht vollzogen worden. DaS Gesetz
von 1847 ist nicht dasjenige von 1866 damals war gar
keine Armenpsiege fur die Dürftigen vorgesehen, diese wurden
einfach weggewesen, und das genügte eben nicht. Wie wenn
man einen Stein in die Höbe treibt, und er wieder zurück,
kommi, kommen auch die Dürftigen wieder. Jetzt ist es

anders, jetzt ist d-e ganze Hülfsquelle, welche Anno <847
vorgesehen wurde, für dle Dürftigen auf die Seite gelegt;
man sagt den Dürftigen nicht: wir geben euch gar nichts,
sondern: wir geben nichts, aber dorr ist eine Armenbehörde,

,.,Hie für euch sorgt, so weit es nöthig erscheint. Somit muß

tz^:ch in erster Linie NamenS deö Regierungsrathes auf dem
19 beharren, in zweiter Linie könnte ich dann einen Punkt

-zugeben, aber unter Vorbehalt der Redaktion, so weit es die
Armengüier betrifft, deren Ertrag allzugroß werden kann.

Dr. Manuel- Eine persönliche Berichtigung. Der
Herr Berichterstatter nannte mich im Eingang seines Schluß,
rapportes wegen einer Aeußerung, die ich nicht im Großen
Rache gethan habe. Ich erkläre dem Herrn Berichterstatter,
daß eS mir leid lbäte, wenn er glaubte, ich hätte ihn mil
dem Worte, das ich dem Herrn Präsidenten in's Ohr gesagt
habe, beleidigen wollen. Niemand in diesem Saale hat
«inen größern Respekt vor der Einsicht, Loyalität, Gerechtig.
kcitSlicbe des Herrn Berichterstatters als ich. ES war einzig
daS: ich stimmte legten Samstag zur Verschiebung, weil ich
glaubte, es würden heute wenige Mitglieder erscheinen.
Heute verwundeite ich mich, daß wir Sitzung halten können,
und da sagte ich dem Herrn Präsidenten ein Wort, von dem
«6 mir leid thäte, wenn der Herr Berichterstatter annähme,
daß ein Scharten auf ihn fallen solle. ES lag ganz in seiner
Slellung und in derjenigen der Regierung, auf die Fort-
setzung der Berathung zu dringen, dagegen wird er zugeben,
daß eS gegen mein persönliches Gefühl sein kann, ein so

wichtiges Gesetz bei so geringer MitgUederzahl und unter
solchen Umständen zu behandeln.

>z,vr. v. Gonzenbach. Ich hingegen habe ein öffentliches
Visrt gesagt, und zwar, wenn ich mich recht erinnere, un.
gefähr Folgendes: eS sei unter solchen umständen, wo man
etwas befangen sei, schwer, mit der nöthigen Geistesruhe
ein so wichtiges Gesetz zu behandeln, indessen da man be.
schloffen habe forizufabren, so erlaube ich mir so gut als
möglich an der Diskussion Theil zu nehmen. Ich weiß nicht,
ob der Herr Berichterstatter dadurch verletzt wurde, ich
glaube nicht, und so glaube ich auch keiner Entschuldigung
zu bedürfen. W nn der Herr Berichterstatter auf seiner
ganze» politischen Laufbahn immer so viel Gerechtigkeit und
Anerkennung findet, wie bei der Behandlung dieses Gesetzes,
so kann er zufrieden sein- Ich nehme die Versammlung
zum Zeugen, ob ich mich eines Wortes bedient habe, daS ihn
verletzen konnte. Er hat dagegen meine Anträge in seinem
letzten Votum fast lächerlicv gemacht; ich glaube, er hätte
besser gethan, sich etwas ruhiger auSzusprechcn. Das kann
ich dem Herrn Berichterstatter sagen: wenn ich ihm viel
mehr Kenntniß der Sache, die wir behandeln, zutrauen,
als ich besitze, so traue ich ihm doch nicht mehr Rechtlichkeit
und guten Willen zu, als ich habe. Dieß meine Bench,
tigung.

Da der Herr Stimmenzäbler Kummer sich entfernen
mußte, so bezeichnet der Herr Vizepräsident, welcher an der
Stelle deS Herrn Präsidenten den Vorsitz führe, den Herrn
Großrath Gelser, Notar an dessen Stelle zum Stimmen-
zähler, und der Große^Rach genehmigt eS.

Abstimmung.

Für den j <9 mit oder ohne Abänderung vs Stimmen
Für den Antrag des Herrn v. Gonzcnba ch 4i „

Tazblatt des Großen Rathes isss.

S85

Für den Antrag des Herrn Schären Minderheit'
» » » » » Karrer 60 Summen.

Dagegen 43 „

j 20.

Herr Berichterstatter. Hier handelt «S sich um den
Bestand und den Ertrag dir Armengüier, sowie um >hr Ver-
hältniß zum Staate. Der 5 20 beginnt damit, daß er sich
an den H 8S l. h. der Verfassung anschließt. Die Vcrfas.
sung gewährleistet die Armengürer. Aus dieser Gewährleistung

folgt, daß ein Armengul nicht nur vom Staate nicht
säkuiansirt und zu eigenen Handen gezogen werden darf,
sondern auch, daß die Armengüier gewahrt werden und in
ihrem Bestände verbleiben folleu; somit har der Staat auch
eine Pflicht, dieselben zu schützen und zu beaufsichtigen.
Diese Aufsicht wurde bisher denn auch selbstverständlich aus-
geübt, jede Armengutörechnung mußte der Passation deS
Repräsentanten deS Staates, des RcgierungSstatthallers,
unterworfen werden, wobei nicht nur die Rechnung hinsichtlich

des Ertrages, sondern auch in Betreff des Bestandes des
Armenguts geprüft wurde. Schon di,se Rechnungspassation
durch den RegierungSstatthaltcr ist ein Beweis, daß der Be-
stand der Armengüter unter die Aussicht »es Staates gestellt
war. Auch das Armengesey von '8,7 sprach sich ausdrücklich
in diesem Sinne aus; cö enihäll die Vorschrift, daß eine
periodische Revision der Titel vorgenommen werden soll, weil
es sich zeigte, daß an einigen Orten wohl der Bestand des
Armengutcö da war, aber nicht mehr der gehörige Ertrag
desselben. Nach dem vorliegenden Paragraphen ist der ge.
setzliche Bestand derjenige, welcher sich unter Voraussetzung
gesetzlicher Verwaltung herausstellt. Ueber die g setzliche
Verwaltung kann kein Zweifel bestehen, denn daS Gesetz hat
genau bestimmt, was kapitalisirt werden soll. Durch die
letzten Untersuchungen ist auch ermittelt, daß in den Ge.
meinden darüber Nachforschungen angestellt wurden, und
das Resultat ist in den Kenerallabellen enthalten, die ich
Ihnen mittheilte. Dort ist der Bestand der Armengüter iu
drei verschiedenen Arien zusammengestellt, nämlich der
Bestand von 1846, der Bestand, wie er unter der'gesetzlichen
Verwaltung sein soll und endlich wie er faktisch beschaffen
ist bei ungesetzlicher Verwaliung. Ebenso bezieht sich daö
Gesetz auf den Ertrag der Armengüter. Schon biSher war
eS das Bestreben der Armcngesetzgebung, dahin zu wirken,
daß die Armenbehörden ihren ArmcngutSbestand nicht leich.
sinnig anlegen. Derselbe wurde bishrr verschieden angegeben,
am einen Orte zu 3, am andern One zu 6 "/o, und es stellte
sich oft heraus, daß die Angabe nicht richtig war. Ran
fragte es sich, wie der Ertrag gesetzlich bestimmt w-rdcn
sou. Hier wird vorgeschlagen, daß er zu 4 »/o festgesetzt
werde. ES gibt Armengüter, weiche mehr, aber auch solche,
die weniger abwerfen. Um die Armenbehördcn wirklich euer,
gisch anzuhalien, daß sie bet der Anlegung des ArmengutS
etwas vorsichtig zu Werke gehen, daß sie ihr Geld nicht
leichtsinnig hergeben, ohn« einen rechten Titel iu den Händen
zu haben, sagt man; wir berechnen euern ArmengutSertrag zu
4 °o, eucrt Sache ist es, d escn Ertrag herbeizuschaffen. Das ist
die Avsichl des Gesetzes. Die Gemeinden sind für den gesctz.
lichen Bestand und Ertrag des ArmenguteS veraniworllich;
schon bisher waren sie verantwortlich fur den gesetzlichen
Bestand, die Verfassung, daS Gesetz von <847 und das Gesetz
von 1861 gewährleisteten denselben; eS ist also nur die Fest,
haliung der bisherigen Anschauung von Seile der
Gesetzgebung und der Praxis. Daß die Gemeinden auch für den
Ertrag eine Verantwortlichkeit haben, beweist die bisherige
Passation der Rechnungen. Daß die RegierungSstatthaltcr
die Gemeinden nicht unier Umständen zu einer bessern An.

4V
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legung des Kapitals anhalten kennten, war eben ein Uebel,
stand. Der Staat kann eS jetzt am allerwenigsten darauf
ankommen lassen, wie die Gemeinden den Ertrag des Armen,
gutes angeben, er muß sagen: ich rechne auf euern Ertrag,
ihr müßt die Administration so einrichten, daß ihr den gc.
schlichen Ertrag erhaltet. Ohne eine solche Bestimmung
wäre von einer Ordnung in der Armenökonomie keine Rede,
jede Gemeinde könnte den Ertrag ihres ArmenguteS nach
Belieben angeben, hier zu l °/<», dort zu mehr Prozenten.
Die Bestimmung liegt endlich nicht nur im Interesse der
Ordnung, sondern der Administration selbst.

vr. v. Ganzen bach. Es thut mir recht leid, auch bei
diesem Anlasse dem Herrn Berichterstatter eine Einwendung
machen zu müssen; ich will sie so kurz alS möglich anbringen.
Hinsichtlich des Bestandes der Armengüttr bin ich mit dem
Herrn Berichterstatter ganz einverstanden, er steht da auf
vem Boden der Verfassung und des Gesetzes. Hinsichtlich
deS Ertrags der Armengüter fürchte ich, der Herr Bericht-
erstattet? stelle denselben zu hoch und er werde große Mühe
haben, in den Gemeinden aus dem Lande Gemeinderäthe zu
finden, welche diese Verantwortlichkeit übernehmen; es war
schon bisher an vielen Orten sehr schwierig, besonders für
die Stelle eines AlmoSnerS, Männer zu finden, welche dazu
geeignet waren. Namentlich werden die Lcme besorgen, daß
sie m'-t der Verwaltung der betreffenden Titel in Schaden
kommen. Es heißt zwar nicht, der Verwalter müsse das
Fehlende ersetzen, sondern die Gemeinde, aber die Leute
kommen in Schaden. So sehr ich wünsche, daß der Ertrag
überall auf 4 zu stehen komme, so fürchte ich, eS sei nicht
überall möglich, namentlich da wo das Armengut auK Liegen-
'chasten besteht Aber eS ist auch da nicht möglich, wo
dasselbe auS ziemlich schlecht angelegten Kapitalien besteht,
d. h. da wo man armen Leuten durch Anleihen helfen wollte,
wo die Zinse nicht eingehen und also die Gemeinde in die
Lage käme, den fehlenden Ertrag zu ersetzen. AuS vielem
Gesichtspunkte wünschte ich, daß die Verantwortlichkeit der
Gemeinden nicht Höher gestellt würde als bis zu einem Er,
trage von 3'/ °/o. Stellt dieser sich zu 4 °/„ oder höher
heraus, so soll die Gemeinde den Ueberschuß anlegen, aber
die Verantwortlichkeit möchte ich nicht höher stellen.

Geißbübler unterstützt dagegen den § 20 mit Rück-
ficht auf die Beruhigung, welche der 3o gewährt, indem
er von der Ansicht ausgeht, wenn die Gemeinden den vor.
geschriebenen Ertrag nicht auS dem Armengute herausbringen,
was der Sprechende selbst glaubt, so können sie daS Fehlende
auf andere Weise ergänzen.

Tscharner in Bern. Bei diesem Paragraphen möchte
ich darauf aufmerksam machen, daß es noch nicht so laugher

ist (ich erinnere nur an die 20er- oder àr-Jêc),
daß man Mühe halte, gute Geldanwendungen zu 4 °/<> zu
machen. Es ist nicht wahrscheinlich, daß diese Zeit bald
wieder kommt, aber immerbin ist es möglich. Soll man
dann die Gemeinden zwingen, Anwendungen zu 4 "/» zu
machen statt zu Z'/z "/«, aus Furcht, sie müssen das
nachschießen? Oft tritt auch der Fall ein, daß Gemeinden
ihr Geld der Kantonalbank oder der Hypothekarkasse
anvertrauen, wo sie nur Z'/i ziehen. Eine solche Verwendung
ist oft sehr wünschbar, w-il sie sehr sicher ist und die Ge-
meinde die Zeit erwart,n kann, biS sich Gelegenheit zu einer
vsrlheilhaflcn Anwendung bietet. Ich finde e« daher nicht
zweckmäßig, in einem bleibenden Gesetze so hoch zu gehen.
Ferner macht der § 20 die Gemeinden dem Staate gegenüber
verantwortlich. Hier möchte ich eine schützende Bestimmung
kür die Gemeinde» aufnehmen. Nicht sie sind cs, die
verwalten, sondern die Gemeiudsbehö den. Wenn diese nicht
die gehörige Vorficht beobachten, sollen dann die Gemein,
dcn verantwortlich sem, ohne die Mittel zu haben, sich gegen

allfälligen Schaden zu schützen? Man sollte daher daS Wort
»Gemeinden" durch »Gemcindsbehörden" ersetzen, obschon
man in gewissen Fallen diesen auch nicht eine so große
Verantwortlichkeit aufbürden kann.

Gfeller zu Signau. Obschon der § 20 den armen
Gegenden ganz gewiß eine große Last auferlegt, so bin ich
doch dachr, indem dadurch Ordnung im Armenwesen ein,
gefühlt wird. Gegenüber Herrn v. Gonzenbach möchte ich
erwiedern, daß lch cs für billig halte, daß der Gemeinderalh
für seine Anleihen verantwortlich sei, mache er solche für
Bevormundete oder für das Armengut; er soll sich in allen
Fällen an die gesetzlichen Vorschriften halten und nicht im
emeu Falle mehr Garantie verlangen als im andern, denn
wenn man in Bezug auf Anleihen, welche das Armenguc
angehen, eigentlich ungesetzlich verfahren darf, so ist das
nicht am Orte. Wenn derartige Anleihen ohne gehörige
Garantie gemacht werden, so halte ich dafür, cö sei dann
nicht mehr ein Anleihen, sondern eine Unterstützung, die man
dem Betreffenden leistet. Die Gemeinden, welche sich auf
einen solchen Bodeii einließen, verfuhren gegenüber ihren
eigenen GcmeindSbürgcrn ungerecht. Weil eine solche Be-
hörde nicht allen «urgern helfen kann, die in den Fall
kommen, es zu verlangen, so hilft man dem Einen, dem
Andern nichi. Durch den Vorschlag deS Herrn v. Gonzen-
bach würde man den Ertrag des Armenglltes vermindern,
daher könnte ich unmöglich dazu stimmen El» Ertrag von
4 »/o ist ein sehr mäßiger Zins; die Kapitalien werfen fast
überall so viel ab und weil die meisten Armengüter tu Ka.
p-ta icn, nur wenige in Liegenschaften bestehen, so ist dieß
ein Grund mehr fur mich, zum § 20 zu stimmen.

Schären iu Spiez. Man sah bisher, daß die armen
Gemeinden in ziemlich trostlosem Zustande waren; sie waren
genöthigt, armen Angehörigen Anleihen zu machen. Nun
frage ich: wie ist es unter solchen Umständen möglich, einen
Zins von 4 °/o zu fordern? DaS ist bei Kapitalien erhältlich,
die gut verzinst werden, in solchen Fällen nicht. Ich will
auch Ordnung im Armenwesen, aber daS Unmögliche kann
man nicht verlangen. Ich stelle den Antrag, nur den ersten
Satz deS § 20 beizubehalten, den zweiten Satz zu streichen
und den dritten also abzuändern: »Der Ertrag des Ber-
mögensbestandeS ist derjenige, welcher sich uurer möglichst
guter Verwaltung jährlich herausstellt." Man kann strenge
Verwaltung und Verantwortlichkeit fordern, aber nicht so

weit gehen, den Ert-ag gesetzlich zu begimmen und zu vcr.
langen, daß die Gemeinden ungeachtet guter Verwaltung noch
den Ausfall ersetzen. Dieß tönnie geschehen, wen» den Ge.
meindcn ein Mittel gegeben wäre, das Fehlende zu ersetzen,
aver ich sehe keines. Teilen beziehen darf man nur, um daS
Kapital zu ersetzen, aber nicht zu Ersetzung deS fehlenden
Z nses.

Teuscher gehl ebenfalls von der Ansicht aus, daß es
in den Gemeinden, deren Armengürer großen Theils in
Liegenschaften bestehen, durchaus nicht möglich sei, denselben einen
Ertrag von 4 </, abzugewinnen. Man könne den Gemeinden
nicht mehr zumuthen, als daß sie die Liegenschaften an eine
öffentliche Steigerung bringen und dcn erhältlichen Ertrag
beziehen, bestehe er in 2—2/2 oder 3 °/i>.

Lcmpen unterstützt die Auffassungsweise des Herrn
Präopinanren und führt das Beispiel von Gemeinden an,
-deren Armcngüter fast zur Hälfte in zerstückelten Liege«,
ichaften bestehen, die an einer Ganisteigcruug übernommen
werden mußten. Deßhalb möchre der Redner einen Unter,
schied zwischen dem Erträge des beweglichen und demjenigen
des unbeweglichen Vermögens machen oder dann den gesctz.
lichen Ertrag nicht höher alS aus 3 bestimmen.
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Ganguillet unterstützt de« § 20, wie er vorliegt. Der
Sprechende gibt zwar zu, daß die geäußerten Bedenken be.
gründet seien, aber gerade weil viele Armengüler in Liegen,
schaften bestehen, und Liegenschaften in todter Hand immer
den schlechtesten Ertrag liefern, sollen die Gemeinden, welche
sich in diesem Falle befinden, veranlaßt werden, solche Liegen,
schaften zu veräußern; dadurch erhalten sie Titel, durch diese
einen Ertrag von 4 oder sogar von 6 "/<>. Die Zeilen, wo
man Kapilalanwendungen zu 3>/z °/» machte, seien leider
ferne, der Zinsfuß werde «her noch höher steigen.

Abstimmung.

Für den j 20 mit oder ohne Abänderung Haudmehr.
Für den ersten Antrag des Herrn Schären Minderheit.
Dagegen Medrbeit.
Für den zweiten Antrag des Herrn Schären Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn v. Gonzenbach Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Herr Bericht e r st atter. Ich habe während der Dis.
kusfion ebenfalls keinen Einwurf gehört, der so motivirt ge.
wefcu wäre, daß er mich belehrt hätte, im § 20 sei etwas
Unrichtiges vorgeschlagen. Alle Einwendungen reduziren sich

zunächst aus den Einwurf: cS ist gegegwärng nicht der
Ertrag von 4 °i>. Deßhalb schlägt Herr Schären vor, den
Ertrag so zu bestimmen, wie er bei möglichst guter Verwal.
rung erhältlich sei. Vorerst ein Wort über diesen Antrag.
Wen» Sie einem Schuldner sagen würden: gib mir etwa
den Zins, wie eS dir bei Thätigkeit möglich ist, — so würde
er Ihnen t—2 °/o geben und sagen: eS «st mir rein un.
möglich, mehr zu zahle». Sagt man ihm aber: du verzinsest
das Kapual zu 4 °/o, so z-hlt er fie. So verhält es sich

hier mir den Gemeinden. Sagt man ihnen: wir berechnen
von euerm Armengule einen Ertrag von 4 "/», so werden Ae

auch dafür sorgen und sie können auch dafür sorgen.. Eben
die angeführten Fälle beweisen, wie nöthig eS ist, die Schraube
zurückzudrehen. Siesten Sie nachher Bestimmungen auf,
wie Sie wollen, schreiben Sie periodische Revision der
Titel tt. vor, daS AlleS nützt niwlS; hingegen wenn Sie
4 festsetzen, dann wird eö sicher nützen. Wenn man sagt:
wir haben diesen Ertrag nicht, dann gehl eS, wie folgt. S>e
wissen daß im § 9 Ziff. 2 die Vertheilung der Kinder gegen
Entschädigung durch e-n DurchschnmSkostgeld vorgesehen ist.
Wenn nun die Gemeinden nicht dafür sorgen, d^ß ihr Ar-
mcngut 4 abwirft, so werden sie einsehen, daß nicht genug
Geld vorhanden ist, um den vollen Beilrag zu geben; dann
werden sie dabin wirken, daß der Ertrag höher steigt. Ich
weiß nicht, ob Sie wünschen, daß die Gemeindräthe geschont
werden, daß sie möglichst gemüthlich und patriarchalisch zu.
schauen, wie es gehe» mag; wenn Sie dieß wollten, so hätten
Sie nicht Ordnung im Armenwescy verlangt, damit die

Hülfsmittel konzentrirt und richtig verwendet werden. Wir
dürfen nicht gleichgültig zusehen, wenn auch in diesem Augen,
blicke einzelne Gemeinden in Verlegenheit kommen. Ich
glaube, besonders aus den von Herrn Ganguillet angeführte»
Gründen wäre ein Unterschied im Ertrage zwischen Kapi.
talitn und Liegenschaften nicht zweckmäßig. Die Gemeinden
könnten die AtnsichlSbehördiN leicht hinter das Licht führen.
Herr Ganguillet bemerkte zuoem bereus, daß es nicht zweck,
mäßig sei, Liegenschaften in todter Hand zu lassen. Man
will in Berücksichtigung dcS MindercrtrageS der Liegenschaften
den Ertrag etwas niedriger festsetzen. Das hat eine ziemliche

Wirkung. Wenn Sie den gesetzlichen Ertrag zu 4 °/<j

annehmen, so beträgt das Fehlende Fr. 482 00(1, unter
Voraussetzung der übrigen Mittel, bei stVz "/» beträgt daö

Fehlende Fr. 5>9 000, bei L «/° steigt es auf Fr. 667,000.
ES ist dieß auch eine Frage des StaatSbeitragcs und dieser
versteht nicht Spaß Der Siaat muß schon von diesem

Standpunkte aus auf den gcseyuchen Ertrag rechnen, um
so mehr, weil es möglich sein wird, den Ertrag von 4

zu erreichn:, wo cö nicht möglich ist fehlt eS an Eifer, und

wo eS an Eifer fehlt, will der Siaat nicht den Schaden

tragen, sondern da muß ihn die Gemeinde dadurch tragen,
daß sie an daS Durchschniltskostgeld etwas weniger bekomm',
.us sie sonst erhielte. Ich beharre bei dem Paragraphen,
wie er vorliegt.

Karlen stellt den Antrag, mit Rücksicht darauf, daß
die Zahl der Mitglieder sich von Stunde zu Stunde ver.
Mindere, die Sitzung heute zu schließen. Der Herr Prä.
sident erklärt, daß er von heute an nicht mehr den Sitzun.
gen beiwohnen könne. Gfeller von Wichlrach unterstützt
den Antrag des Herrn Karlen. Der Herr Berichte? st at.
ter erklärt sich unter den obwaltenden Umständen mit diesem
Antrage einverstanden.

Der Anrrag des Herrn Karlen wird durch das Hand,
mehr genehmigt.

Wahl eines Majors der Infanterie der Reserve.

Der Regierungsrath schlägt in Uebereinstimmung
mit der Militärdirektton vor:

Herrn A. Mützenbcrg von Spiez, Hauplmann und
Aidcmajor.

Steiner, Militärdirektor, als Berichterstatter, bemerkt,
daß zur Ergänzung des Stabes der Reserve nur noch eine

Wahl nöthig sei, daß viele Offiziere, welche die Entlassung
bereits erhalten, ihre Dienste neuerdings angeboten haben,
und daß die beurlaubten heimkehren werden.

Mit 76 von 82 Stimmen wird Herr Mützenberg
gewählt.

Vortrag des Regierungsrathes und der Finanz-
direklion über Erbauung eines neuen SalzmagazinS
in Bern, mir folgenden Schlüssen:

1) Für den Bau eines SalzmagazinS mit Wobnung und
Stallung auf der Spiralmarre in Bern, neben dem
Waarenbabnhofe, wird ein Kredit von Fr. 76,000 be.

willigt. Der RegierungSrach ist ermächtigt, Pläne und
Devise für diesen Bau auf der Grundlage dieser Kre.
ditbcwilligung ausarbeiten zu lassen und zu genehmigen.

2) Der Kredit wird mit Fr, 76,000 durch die Kantons-
kasse als Vorschuß bezahlt und seiner Zeit der Betrag
der amtlichen Schätzung durch die Domänenkasse über,
nommen

3) Der Schätzungswert'» der Gebäude wird dem Domänen-
etat einverleibt, nachdem sie vollendet und ausgebaut
sind; ein allfälliger Uebcrschuß der Baukosten, resp, die
Restanz der Vorschußrechnung, wird durch die Salz.
Handlung mittelst jährlichen AmortisatiooSbeträgen nach
und nach getilgt.
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4) Der Bau soll sogleich beginnen und hiezu das vorhandene
Material der allen Kaserne und des Zuchthauses, so

weit eS hinreicht, benutzt werden.

Fueter, Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
obige Anträge unter Hinweisung auf die durch die Bauten
der Eisenbahn nöthig gewordenen Veränderungen.

Der Borschlag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Vor trag des RegierungSratheS und der Finanz,
direktion, betreffend die Liquidation der Kantonal,
bankobligationen, mir dem Schlüsse:

Die Restanz der Anforderungen des Staates im
Betrage von Fr. 14,646. 3t nebst den ausstehenden

Zinsen sei als Verlust zu verrechnen und vom Staats-
vermögen alS «on-valeur abzuschreiben.

Auch dieser Antrag wird, empfohlen durch den Herrn
Berichterstatter, da eine Liquidation der zweifelhaften
Bankobligationen schon während der Periode von 1846, alS
im Interesse der Staatsverwaltung liegend, beschlossen wor.
den, ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt. Die
Liquidation ist bis auf die Summe von a2,8oo Fr. erledigt,
wovon Fr. t 4,646 alS verloren abzuschreiben find, während
hinsichtlich deS übrigen Betrages noch Aussicht vorhanden
ist, daß die Forderung des Staates gedeckt werden könne.

DaS Protokoll der heutigen Sitzung wird verlesen
und ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Herr Präsident schließt die Sitzung mit dem

Wunsche, der dem Vaterland drohende Sturm möge sich

zerstreuen.

Schluß der Sitzung und der Session: i'/, Uhr Nachmittags.

Verzeichniß

der seit der letzten Session eingelangte» Vor.
stellungen und Bittschriften.

26. August 1856.
Beschwerde von A. F. Meyer im Sulgenbach gegen den

Appellations- und KassationShof.
it. Oktober.

Vorstellung der gemeinnützigen Gesellschaft von Aar¬
berg, betreffend die Forstordnung.

20. Oktober.
Bußnachlaßgesuch von I. Junker, I. Knuchel und I.Burkhalter zu Jegenstorf.

is November.
Vorstellung von Heimberger, Töpfer, betreffend die Holz.

auSfuhr.
22. November.

Vorstellung von Partikularen aus Thun, betreffend die
Duldung engllscher Aerzte.

t. Dezember.
Strafnachlaßgesuche von Ch. Krähenbühl von Schloßwyl

und A. Rösch in Langcnlhal.
13. Dezember.

Bußnachlaßgcsuch von Joh. Zur buch en in Bern,
is. Dezember.

Vorstellung von La n d saßen in Burgdorf und Trachselwald, i

betreffend deren Einbürgerung.
Begnadigungsgesuche von Joh. Henzi und Job. Weber.

16. Dezember.
Vorstellung von Landsaßen in Beitiwyl und Kchrsatz,

betreffend deren Einbürgerung.
Vorstellung von Fr. Scherler, betreffend eine Wirthschaft^

konzession.
Vorstellung der Einwohnergemeinde WimmiS, betreffend

die Simmenkorreklion.
18. Dezember.

Vorstellung von Bürgern aus verschiedenen Gemeinden, be¬
treffend die Holzausfuhr.

Vorstellung sämmtlicher Gemeinden deS Amts Erlach, be¬
treffend das Armenwesen.

>S. Dezember.
KonzessionSbegebren aus dem Jura, betreffend die jurassi.

schen Eisenbahnen.
Vorstellung von Land saßen in Münchenbuchsee, betreffend

deren Einbürgerung.
20. Dezember.

Strafnachlaßgesuch von K- Horny aus dem Kanton So-
lothurn.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.
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